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planung

LANDKREIS ROSTOCK • Am Wall 3-5 • 18273 Güstrow

MIKAVI Planung GmbH

Mühlenstraße 28

17349 Schönbeck

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Wal-
kendorf

hier: Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch den Landkreis Rostock als Träger öffentlicher Belange wird folgende Stellung-
nahme zum oben genannten Vorentwurf (Stand: 01.01.2025) abgegeben:

Die Gemeinde Walkendorf beabsichtigt mit der Aufstellung dieses vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung und den Betrieb einer Agri-Photovoltaikanlage, zur Erzeugung und Einspeisung
von Solarstrom, auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche, zu schaffen. Es soll
ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Agri-PV"
festgesetzt werden.

Der geplante Geltungsbereich der Satzung umfasst eine Fläche von ca. 100,1 ha,
wovon ca. 77,5 ha als Baufläche ausgewiesen sind. Der Bebauungsplan wird im
Regelverfahren aufgestellt.

Der Vorentwurf zu dem o. g. Bebauungsplan wird beim Landkreis unter der Num-
mer „111-1110-BPv00600" erfasst.
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1. Regionalplanung

Aus regionalplanerischer Sicht ist zum Vorentwurf folgendes anzumerken:

Die geplanten Flächen sind im RREP (2011) als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft ausgewiesen.. Gemäß Kap. 5.3
(Z9) LEP, 2016, dürfen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 m beiderseits von Autobah-
nen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden. Dieses
raumordnerische Ziel wird mit dem vorliegenden Vorhaben zwar nicht erfüllt, jedoch bestehen zu Agri-PV-Anlagen
besondere Regelungen. Danach können Projekte, in denen die auf Gewinn orientierte landwirtschaftliche Nutzung
weiterhin vorrangig und dauerhaft ausgeübt wird und auf der Fläche eine nachrangige, zusätzliche Freiflächenphoto-

voltaiknutzung erfolgt (Agri-PV), zielkonform ausgeführt werden und erfordern kein Zielabweichungsverfahren. Die
landwirtschaftliche Nutzung muss in diesem Fall dauerhaft vertraglich zugesichert werden.

Neben der Ausweisung als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft liegen die Flächen ebenfalls im Vorbehaltsgebiet
für Naturschutz und Landschaftspflege. Gemäß der Fortschreibung im Kapitel Energie des RREP (2021) sollen großflä-

chige Anlagen (größer 5 ha) zur Nutzung der Sonnenenergie nicht innerhalb von Vorbehaltsgebieten errichtet werden.

Eine entsprechende Betrachtung und Abwägung der Nutzungen ist somit notwendig.
In der vorliegenden Begründung wird erwähnt, dass dies in der Planung berücksichtigt wurde. Zur Bewertung dessen

wird auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde zum vorliegenden Vorentwurf hingewiesen.

2. Bauleitplanerische Anmerkungen

2.1 Planbezeichnung

Laut Titel des Satzungsentwurfes handelt es sich vorliegend um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovolta-
ikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf. Aus der Begründung, der Planzeichnung und den textlichen Fest-

setzungen geht jedoch hervor, dass es sich um ein sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestim-
mung „Agri-PV" handelt.

Für die Einheitlichkeit und Klarheit der Bezeichnung sollte der Titel der Satzung entsprechend der festgesetzten
Zweckbestimmung angepasst werden.

2.2 Flächennutzungsplan, vorzeitiger Bebauungsplan, Alternativenprüfung

In der Begründung zum Planentwurf wird mitgeteilt, dass für die Gemeinde Walkendorf derzeit kein genehmigter
und wirksamer Flächennutzungsplan vorliegt. Laut der Unterlagen im Amt für Kreisentwicklung verfügt die Ge-
meinde über eine rechtskräftige 1. und 2. Änderung eines F -Plans. Auch der Ursprungsplan liegt dem Landkreis

Rostock vor (vom 13.12.2000). Das Exemplar verfügt jedoch nicht über die vollständigen Verfahrensvermerke.

Die Gemeinde wird aufgefordert diesen Sachverhalt zu klären. Sollte der Gemeinde ein rechtskräftiges Exemplar

eines F -Plans vorliegen, der den Geltungsbereich der hier betreffenden Planung abdeckt, ist dem Amt für Kreisent-

wicklung eine Abschrift mit Begründung und dem Nachweis der Bekanntmachung zu übermitteln. In diesem Fall

sind auch die folgenden Anmerkungen unter Nr. 2.2.1 hinfällig und die Begründung zum Planentwurf ist zu überar-
beiten.

Eine Aufstellung des B -Plans als vorzeitiger B -Plan ist nur möglich, wenn der Gemeinde kein F -Plan zur Verfügung

steht. Ansonsten wäre grundsätzlich der F -Plan im Parallelverfahren zu ändern. Bei der Aufstellung von B -Plänen

mit der Zweckbestimmung „Agri-PV" kann im Einzelfall von der Änderung des F -Plans abgesehen werden, da bei der
kombinierten Nutzung ein und derselben Flächen die landwirtschaftliche Nutzung im Vordergrund steht und als

Hauptnutzung ausgeführt wird. Aufgrund der Dimension der in Anspruch genommenen Fläche wäre jedoch eine

Ausweisung als Sondergebietsfläche „Agri-PV" im F -Plan dringend zu empfehlen und damit eine Änderung des F-
Plans im Parallelverfahren vorliegend notwendig.
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2.2.1

Sollte die Gemeinde über keinen rechtskräftigen F -Plan verfügen, ergehen folgende Anmerkungen zum Planvorent-
wurf:

Nach § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Gemäß § 8 Abs. 4 S. 1
BauGB kann ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, bevor der Flächennutzungs-

plan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebau-
lichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird (vorzeitiger Bebauungsplan).

Die Gemeinde verfügt über keinen wirksamen F -Plan und beabsichtigt daher, den hier in Rede stehenden B -Plan als
vorzeitigen B -Plan nach § 8 Abs. 4 BauGB aufzustellen. Aus planungsrechtlicher Sicht gibt es hierzu folgende Anmer-
kungen:

„Der vorzeitige Bebauungsplan muss die Gewähr bieten, dass er der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des
Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird. (...) Ein vorzeitiger Bebauungsplan darf nach § 8 Abs. 4 Satz 1 von dem

vorhandenen städtebaulichen Konzept nicht grundlegend abweichen; er darf nicht selbst die Weichen für eine neue,
in den bisherigen Überlegungen nicht angelegte Entwicklung stellen. Mit dem Gebot, dass der Bebauungsplan der
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen darf, verlangt die Vorschrift —
gewissermaßen als Rest der sich aus dem Entwicklungsgebot ergebenden Anforderungen — eine gewisse Einbettung
des vorzeitigen Bebauungsplans in die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung vorhandenen Vorstellungen der Gemeinde
von ihrer städtebaulichen Entwicklung. (...)

Nach dem systematischen Zusammenhang des § 8 Abs. 4 Satz 1 ist bei einem vorzeitigen Bebauungsplan auf die
Grundkonzeption eines jeweils künftigen Flächennutzungsplans abzustellen (vgl. OVG Saarlouis Urt. v. 21. 3. 1995 — 2
N 3/93 (...)). (...) Die Gemeinde muss aber ernsthaft beabsichtigen, einen Flächennutzungsplan aufzustellen, sonst ist
§ 8 Abs. 4 im Hinblick auf § 8 Abs. 2 Satz 2 nicht anwendbar (...)." (Quelle:
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Runkel, 152. EL Oktober 2023, BauGB § 8 Rn. 59)

Die Begründung zum Planentwurf ist hinsichtlich der Erfüllung der Voraussetzungen für einen vorzeitigen B -Plan nicht
ausreichend aussagekräftig. Die dringenden Gründe für die Aufstellung des B -Plans als vorzeitiger B -Plan wurden ge-

nannt. Jedoch wurde auf den Tatbestand, dass der B -Plan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung nicht ent-
gegenstehen darf, nicht ausreichend eingegangen.

Die Gemeinde teilte in der Begründung mit, dass für das Plangebiet und seine Umgebung keine konkreten Planungs-
und Entwicklungsabsichten vorliegen. Um dem Tatbestand des § 8 Abs. 4 ausreichend gerecht zu werden, darf die
Gemeinde nicht nur auf die planerischen Absichten des Plangebietes und seiner unmittelbaren Umgebung eingehen,
sondern muss darlegen, dass der B -Plan den planerischen Zielsetzungen und Vorstellungen des gesamten Gemeinde-
gebietes nicht entgegenwirken wird, ähnlich wie bei den Überlegungen für die Aufstellung eines Flächennutzungspla-

nes.

Der Flächennutzungsplan hat die Aufgabe, für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebauli-
chen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den
Grundzügen darzustellen. Dafür setzt sich die Gemeinde mit ihrem eigenen planerischen Konzept auseinander, muss
ihre eigenen Bedarfe ermitteln und die Ergebnisse, unter Beachtung des § 1 Abs. 7 BauGB, entsprechend umsetzen.

Da der Gemeinde keine vorbereitende Bauleitplanung (F -Plan) zur Verfügung steht, muss die Begründung in einer
verbindlichen Bauleitplanung (B -Plan) umso detaillierter und aussagekräftiger sein. Hier erfolgt der Verweis auf § 1
Abs. 7 BauGB. Die Gemeinde muss auch Angaben zu Alternativstandorten tätigen. Es muss aus der Begründung her-
vorgehen, warum andere Standorte ungeeignet sind und welche Kriterien für den gewählten Standort und die Größe
des Geltungsbereiches sprechen. •

Aus planungsrechtlicher Sicht sind die Voraussetzungen für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes nur
gegeben, wenn die Gemeinde ernsthaft glaubhaft macht, einen F -Plan zeitnah aufzustellen (Planungsanzeige sollte
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kurzfristig vorgelegt werden). Weiterhin sind in der Begründung zum vorliegenden B -Plan die planerischen Zielsetzun-

gen als Gesamtbetrachtungvorzunehmen, also die Betrachtung und planerischen Ziele des gesamten Gemeindegebie-

tes unter Einbeziehung des hier in Rede stehenden B -Plans mit Angaben zu Alternativstandorten und deren Vergleich.
Auch bereits vorhandene Planungen (rechtskräftig und in Aufstellung) sind mit einzubeziehen. Nur auf diesem Wege

kann die Gemeinde ausreichend darlegen, dass der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung
des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird.

2.3 Anforderungen für die Aufstellung eines B -Plans mit der Zweckbestimmung Agri-PV

Vorliegend soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der die kombinierte Nutzung ein und derselben Landfläche für
landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und für Stromproduktion mittels einer PV-Anlage als Sekundärnut-
zung schaffen soll = Agri-PV.

Die Gemeinde hat sich mit den notwendigen Voraussetzungen für den hier beabsichtigten B -Plan auseinandergesetzt

und die DIN SPEC 91434 als regulatorische Vornorm in der Begründung genannt. Die DIN SPEC stellt Abgrenzungsme-

chanismen und Anforderungen dar, um „echte" Agri-PV-Nutzungen sicherzustellen und missbräuchliche Formen der
Agri-PV-Nutzung zu erkennen und auszuschließen.

Weiterhin hat die Gemeinde die DIN SPEC in ihre Satzung aufgenommen, indem sie unter Nr. 1.1 festgesetzt hat, dass

innerhalb des Sonstigen Sondergebietes „AGRI-PV", gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO, die kombinierte Nutzung für den
landwirtschaftlichen Kulturanbau mit Beweidungsoption als Hauptnutzung und die Stromproduktion mittels einer
Freiflächen-Photovoltaikanlage als Sekundärnutzung gemäß Kategorie I der DIN SPEC 914434 zulässig ist.

Bei der DIN SPEC handelt es sich nicht um eine verbindliche Norm. Jedoch ist sie momentan einzige Grundlage für die
Bewertung von Agri-PV-Nutzungen. Folglich müssen alle in der DIN enthaltenen Anforderungen, die für den in Rede
stehenden B -Plan von Bedeutung sind, als Festsetzungen aufgenommen werden, um so Normcharakter für diese An-

forderungen zu erlangen. Die Festsetzungen sind dahingehend zu erweitern.

2.4 Genehmigungsverfahren von Agri-PVA

Es erfolgt der Verweis auf den Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt
Mecklenburg -Vorpommern vom 09.03.2023, wonach für die Prüfung der Kriterien nach DIN SPEC 91434 die Staatli-
chen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt M -V als Träger öffentlicher Belange (TöB) im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens zu beteiligen sind.

2.5 Erschließung

Laut der Begründung zum o. g. Planentwurf ist die Erschließung der Plangebietsflächen sichergestellt. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Erschließung konkret vertraglich bzw. durch öffentlich-rechtliche Sicherung zu regeln ist. Ggf.
können auch weitere örtliche Verkehrsflächen festgesetzt werden (für den bestehenden Wirtschaftsweg).

2.6 Nummerierung des Bauleitplanes

Der vorliegende Planentwurf weist keine Nummerierung auf. Aus planungsrechtlicher Sicht gibt es hierzu folgende
Anmerkungen:

So wie die Bauleitplanung selbst, gehören auch die Bezeichnung und Nummerierung der Bauleitpläne zu den hoheitli-
chen Aufgaben der Gemeinden. Die Bezeichnungen und Nummerierungen der Gemeinden können aber nur dann von
Dritten, z. B. dem Landkreis übernommen werden, wenn sie gebrauchstauglich sind. Die Bezeichnung eines Bebau-
ungsplanes, die sich von der eines anderen Planes nicht unterscheidet, ist nicht gebrauchstauglich. Das gilt auch, wenn
einem Plan mehrere Bezeichnungen zugewiesen werden. Die Nummer des Bebauungsplanes ist keine Ergänzung der
B -Plan -Bezeichnung, sondern sollte ein eindeutiges numerisches Synonym sein.
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Aufgrund der Vielzahl der Bauleitpläne, die vom Landkreis zu verwalten sind, ist er dabei auf eine maschinelle Unter-
stützung angewiesen und muss den daraus resultierenden Zwang zur Eineindeutigkeit bei den Bezeichnungen akzep-
tieren. Bezüglich der Nummerierung von Bebauungsplänen ist der Landkreis bestrebt, möglichst die Nummerierungen

der Gemeinden für die eigene Registrierung zu übernehmen. Möglich ist aber nur eine Methode der Nummerierung.
Der gemeinsame Nenner, der allen Gemeinden im Landkreis angeboten werden kann, ist eine dreistellige ganzzahlige
Zahl. Bei Gemeinden, die dieser Methode folgen können, wird eine Übernahme der Plannummerierung der Gemeinde

möglich sein können. Bei Gemeinden, die das nicht können, wird es Abweichungen bei der Plannummerierung des
Landkreises und der Gemeinde geben.

Die Gemeinde wird gebeten, ihre Plannummerierung mit maximal dreistelligen, ganzzahligen Zahlen vorzunehmen.
Unterschiedliche Bebauungspläne sollten unterschiedliche textliche Bezeichnungen und Plannummern tragen. Den
vorliegenden Bebauungsplanentwurf wird der Landkreis in seiner Registratur als Vorentwurf des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes Nr. 006 verarbeiten. Es ist die nächste freie Nummer der Gemeinde Walkendorf. Die Gemeinde wird
gebeten, im weiteren Aufstellungsverfahren den Plan mit der Nummer 006 zu bezeichnen oder eine eigene geeignete
Nummer für diesen Plan mitzuteilen. An dieser Stelle erfolgt der Verweis auf den Datenaustauschstandard XPlanung

(siehe unter Nr. 3.), wonach ebenfalls eine Nummerierung der Planwerke erforderlich ist.

2.7 Verfahrensvermerke

„In § 3 Absatz 2 Satz 5 BauGB wird angeordnet, dass der Inhalt der Bekanntmachung zusätzlich in das Internet einzu-
stellen ist; die nach Satz 1 zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind über ein zentra-

les Internetportal des Landes zugänglich zu machen."

Es geht aus den Verfahrensvermerken nicht hervor, dass die auszulegenden Unterlagen in ein zentrales Internetportal
eingestellt worden sind/ werden. Lediglich im Anschreiben zur Anforderung einer Stellungnahme nach § 4 Abs. 1
BauGB vom 03.03.2025 ist diese Angabe enthalten. Die Verfahrensvermerke sind zu ergänzen.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass alle Verfahrensvermerke zu siegeln und vom Bürgermeister zu unter-
schreiben sind. Die Verfahrensvermerke dienen dem Nachweis der rechtskonformen Durchführung des Planaufstel-
lungsverfahrens. Sie können unter Umständen bei der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften von Bedeutung sein. Durch ihre Unterzeichnung und Siegelung erhalten sie den Charakter und die Beweis-
kraft öffentlicher Urkunden. Inhaltlich müssen sie daher eindeutig sein und dem vollständigen Verfahrensverlauf ent-
sprechen.

3. XPlanung

XPlanung ist ein nationaler Datenaustauschstandard für bestimmte raumbezogene Plandokumente (Bauleitplanung,
Raumordnung, Landschaftsplanung), der am 5. Oktober 2017 vom IT-Planungsrat verbindlich beschlossen wurde. Der
§ 15 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltungstätigkeit in Mecklenburg -Vorpommern (E-
Government Gesetz Mecklenburg -Vorpommern - EGovG M -V i. d. F. v.25.04.2016) regelt die verbindliche Übernahme-
verpflichtung der Standardisierungsbeschlüsse des IT- Planungsrats für M -V (s. a. Handreichung XPlanung, S. 9).

Diesbezüglich wird auf die Arbeitshilfe XPlanung des Landkreises Rostock verwiesen (https://www.landkreis-
rostock.de/de/xplanung.html). Die vorliegende Arbeitshilfe XPlanung soll Städten und Gemeinden im Landkreis
Rostock die Erarbeitung eines eigenen kommunalen Pflichtenheftes zur Erstellung XPlanung-konformer Bauleitpläne
erleichtern. Diese Arbeitshilfe ist eine Ergänzung zu den Veröffentlichungen der XLeitstelle „Handreichung XPlanung"
und „Leitfaden XPlanung", Welche zur Umsetzung des verbindlichen Standards XPlanung heranzuziehen sind.

Zudem wird auf § 4a Abs. 6 BauGB hingewiesen.

LANDKREIS-ROS1OCK.DE

Amt Gnoien - veröffentlicht am Montag, 15. Dezember 2025



4. Durch das Amt für Kreisentwicklung wurden die berührten Fachämter des Landkreises Rostock beteiligt

Die Stellungnahmen der Fachämter liegen der Gesamtstellungnahme bei:

• Brandschutzdienststelle (Amt 37)

• Bauamt (Amt 63)
o Untere Denkmalschutzbehörde

• Amt für Straßenbau und Verkehr (Amt 65)
o Sachgebiet Straßenbau •
o Sachgebiet Straßenverkehr

• Umweltamt (Amt 66)
o Untere Naturschutzbehörde

o Untere Wasserbehörde
o Untere Immissionsschutzbehörde
o Untere Bodenschutzbehörde

vom 14.03.2025

VOM

VOM

VOM

VOM

VOM

VOM

VOM

25.03.2025

04.03.2025
27.03.2025

steht noch aus

11.03.2025
24.03.2025
27.03.2025

Die Fachstellungnahmen sind Bestandteil dieser Gesamtstellungnahme. Die Fachstellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde wird nach Erhalt nachgereicht. Die für die Satzung relevanten Inhalte der Fachstellungnahmen sind
gleichfalls entsprechend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Christian Fink
Amtsleiter
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Landkreis Rostock  Güstrow, 07.04.2025 
Umweltamt Unser Az: 66.0-51.10.40-176-504 
Untere Naturschutzbehörde 

Amt für Kreisentwicklung 
SG Regional- und Bauleitplanung 

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 111-111o-BPv00600-E250101 
Vorhaben: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 Photovoltaikanlage Friedrichshof 
Vorhabensträger: Gemeinde Walkendorf 

Aus Sicht der Untere Naturschutzbehörde wird der vorgenannte Planvorentwurf abgelehnt: 

1. Flächennutzungsplan und Alternativstandortprüfung 
Die Gemeinde verfügt nicht über einen Flächennutzungsplan, sodass auf der Ebene der Gemeinde 
eine Prüfung alternativer Standorte und Nutzungsverteilungen nicht erfolgt ist. 

2. Alternativstandortprüfung 
Unabhängig vom Gebiet der Gemeinde lässt sich die Verdichtung und die Auswahl der Flächen in 
einem Schutzgebiet der europäischen Kategorie nicht ableiten. 

3. Verträglichkeitsprüfung 
a. Die Prüfung der Verträglichkeit für das Schutzgebiet hat sich an der Bekanntmachung der 

Kommission Prüfung von Plänen und Projekten in Bezug auf Natura-2000-Gebiete — Methodik-
Leitlinien zu Artikel 6 Absätze 3 und 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG 2021/C 437/01 zu 
orientieren. 

b. Die Verträglichkeitsprüfung ist auf den Planungsinhalt zu konkretisieren. Vorliegend ist eine Agri-
PV mit einer GRZ von 0,8 nebst Speicherung geplant. Die Verträglichkeitsprüfung geht von einem 
anderen Vorhabentyp aus. Die Agri-PV-Nutzung läuft auf eine Nutzungsintensivierung hinaus, da 
eine flächenhafte und vertikal hohe Überschirmung nebst Weidenutzung stattfindet. 

c. Die Verträglichkeitsprüfung setzt sich mit den Ergebnissen des AFB nicht auseinander. 
d. Es sind kumulative Wirkungen zu betrachten, welche ihren Bezug zum Schutzgebiet, nicht zur 

Gemeinde, haben. 
e. Soweit das SPA nicht über eine Managementplanung verfügt, sind im Rahmen der 

Verträglichkeitsprüfung alle Vogelarten zu berücksichtigen. 
4. Zerschneidung 

Die Sondergebietsfläche umfasst ca. 78 ha nebst Einzäunung. Die Zerschneidung der Landschaft ist 
zu prüfen. 

5. GRZ und Agri-PV gemäß DIN SPEC 91434 
Der Sinn der Anwendung der DIN SPEC 91434 bei einer baulichen Überformung, d.h. Aufständerung 
mit Überschirmung auf 80 % des Geltungsbereiches (GRZ 0,8), in Abgrenzung zur Freiflächen-PVA 
mit ZAV wird hier in Frage gestellt. 

6. Erschließung, Einspeisung 
Es ist zu klären, ob eine innere Erschließung für den Brandschutz erforderlich ist. 
Die Infrastruktur außerhalb des Plangeltungsbereiches wird über dieses Verfahren nicht abgebildet 
und bedürfen eigenständiger Verfahren und ggf. Genehmigungen. 

7. Eingriffsregelung 
Im Rahmen der Eingriffsregelung sind Überschirmung/Überdachung, Lagefaktoren im Schutzgebiet, 
Versiegelung für Brandschutz und Löschwasserbereitstellung sowie Landschaftsbild nicht 
berücksichtigt. 

8. Artenschutzfachbeitrag 
Der Artenschutzfachbeitrag wird nicht anerkannt. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der 
Annahme einer Freiflächen-PVA. Die Parameter einer Agri-PVA wurden nicht zu Grunde gelegt. 

9. Biotoptypenkartierung 
Es ist für den Geltungsbereich eine Biotoptypenkartierung vorzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Duwe 
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Landkreis Rostock

Der Landrat
Brandschutzdienststelle

Landkreis Rostock - Postfach 1455 - 18264 Güstrow

Landkreis Rostock

Amt für Kreisentwicklung

Sachgebiet Regional- und Bauleitplanung

August-Bebel-Straße 3

18209 Bad Doberan

Vorhaben:
Gemeinde:

B -Plan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof"

Walkendorf

Beteiligung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen

Bebauungsplans der Gemeinde Walkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum oben eingereichten B -Plan erhalten Sie aus der Sicht der

Brandschutzdienststelle die fachliche Zustimmung unter

Einhaltung der folgenden Punkte:

• Der Löschwasserbedarf wird auf 24 reh über 2 Stunden

festgesetzt. Die Löschwasserentnahmestellen sind im Umkreis

von 300 m zu den Bauflächen zu errichten. Die einzelnen

Anlagenfelder dürfen max. 10 ha betragen. Die Trennung der

einzelnen Anlagenfelder muss durch mindestens 5 m breite

befahrbare Streifen erfolgen. Es ist eine komplette

Umfahrbarkeit der der Anlage (innerhalb des Zaunes)

notwendig.

• Die Zufahrt für die Feuerwehr und alle Straßen und Wege

im Plangebiet müssen der DIN 14090 „Flächen für die
Feuerwehr auf Grundstücken" entsprechen.

• An den Löschwasserentnahmestellen und Trafostationen

sind Bewegungsflächen für die Feuerwehr zu errichten. Die

Bewegungsflächen dürfen nicht auf vorhandene Wege-

/Straßenbreiten angerechnet werden.

RÜCKFRAGEN I ANTWORTEN
Außenstelle FTZ Beselin
Am Weidenbruch 10
18196 Beselin

Ihr Zeichen
111-1110-BPv00600-E250101

Unser Zeichen

Stephan Singer
Telefon: 03843 755-37104
Telefax: 03843 755-37805
E-Mail: stephan.singer@lkros.de

Zimmer: FTZ-01.027

Datum: 14.03.2025

BESUCHERADRESSEN

HAUPTSITZ
Am Wall 3-5
18273 Güstrow

STANDORT BAD DOBERAN
August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Telefon 03843 755-0
Telefax 03843 755-10810

BANKVERBINDUNG
Ostseesparkasse Rostock
IBAN DE58 1305 0000 0605 1111 11
BIC NOLADE21ROS

ALLGEMEINE SPRECHZEITEN
Di 8:30-12:00 I 13:30-16:00 Uhr
Do 8:30-12:00 13:30-17:00 Uhr

und nach Vereinbarung

INFO@LKROS.DE
INFO@LKROS.DE-MAIL.DE
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• Für die PV-Anlage ist ein Brandschutznachweis zu erstellen und mit der

Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

Stephan Singer I SB abwehrender Brandschutz
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Untere Denkmalschutzbehörde
- des Landkreises Rostock -

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung
August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Az.: 01729-25-633

Auskunft erteilt: Herr du Mont

25.03.2025

Stellungnahme aus denkmalpflegerischer Sicht gem. §§ 1 (3) und 7 (6) DSchG M -V

Vorhaben:

Bauort:

Lage:

B -Plan Nr. 6 Photovoltaikanlage Friedrichshof Walkendorf
Hier: Denkmalschutz

Gemarkung Friedrichshof (agno), Flur 1, Flurstücke 171, 172, 173, 161, 160, 156, 122, 121, 120,
116, 100, +div.

Dem Vorhaben wird zugestimmt.

Die geplante Photovoltaikanlage liegt in unmittelbarer Nähe zu dem eingetragenen Baudenkmal mit der

Denkmalnummer 2339; Bezeichnung: „Park". Dieses ist gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in den
Bebauungsplan zu übernehmen (Denkmäler nach Landesrecht). Eine Kartierung mit der Lage des Denkmals

finden Sie anbei.

Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M -V konnte trotz der unmittelbaren

Nähe keine erhebliche Beeinträchtigung festgestellt werden.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Gebiet des o. g. Vorhabens keine Bodendenkmale bekannt. Bei

Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden.

Daher sind folgende Hinweise zu beachten:

Wenn während der Erdarbeiten archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt

werden, ist gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz M -V (DSchG M -V) die zuständige untere

Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum

Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in

unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der

Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5

Werktage nach Zugang der Anzeige.

Für weitere Auskünfte zu den bodendenkmalpflegerischen Belangen stehen jederzeit die untere

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock, Am Wall 3-5, 18273 Güstrow (Herr du Mont; Tel.: 03843

755-63301; E-Mail: patrick.dumont@Ikros.de) und das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M -V

(Domhof 4/5, 19055 Schwerin, Tel.: 0385/ 58879-111) zur Verfügung.
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du Mont

SB Denkmalpflege
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Geodatenportal - Landkreis Rostock
Erstellt am 25.03.2025

Maßstab ca. 1: 2500

Erstellt durch Du Mont

Auszug aus dem
nur für interne Zwecke
Friedrichshof (131767)

Flur 1

5982827.2

0 Landkreis Rostock - Vervielfältigung, Weiterverarbeitung, Umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs-
und Geoinformationsbehärde. Davon ausgenommen sind Verwendungen, zu innerdienstlichen Zwecken oder zum eigenen, nicht dienstlichen Gebrauch (§34 Abs. 1
GeoVermG M -V). Der Gebäudebestand wurde örtlich nicht geprüft. Die Darstellungen sind u.a. aus der Digitalisierungsgrundlage abgeleitet und weisen daher
Ungenauigkeiten auf. Die Karte ist somit nur bedingt für technische Anforderungen geeignet.
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Landkreis Rostock
Amt für Kreisentwicklung
Sachgebiet Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Rostock
Brandschutzdienststelle
Jugendhilfeplanung
Sozialplanung
Amt für Kreisentwicklung — Regionalplanung
Bauamt — Untere Denkmalschutzbehörde
Amt für Straßenbau und —verkehr
Umweltamt — alle SG

im Hause

03. März 2025
111-1110-BPv00600-E250101

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

Satzungsbezeichnung: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 „Photovolta-
ikanlage Friedrichshof"

Entwurf: 01. Januar 2025

Stadt/Gemeinde: VValkendorf

Zum o. g. Entwurf der Stadt/Gemeinde wird hiermit innerhalb der angegebenen Frist
um Stellungnahme für die planende Stadt/Gemeinde gebeten. Sollte Ihre Äußerung
nicht bis zum Termin vorliegen, können Ihre Bedenken und Anregungen zum vor-
liegenden Entwurf des Planes oder der Satzung nicht berücksichtigt werden.

Frist: 27. März 2025

Im Auftrag

Anlagen
Die Unterlagen zum Planentwurf liegen auf Laufwerk J: Satzungsobjekte ab 2020
im Ordner mit dem o.g. Aktenzeichen.

Ggf. Rücklauf an das Amt für Kreisentwicklung/Sachgebiet Regional- und
Bauleitplanung per Mail an bauleitplanung@Ikros.de:

x keine Anregungen , da keine K Str. betroffen

3 Anregungen (siehe beigefügte Stellungnahme)

Datum: 04.03.2025 Amt, Unterschrift: 65.1, S. Prehn
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Amt für Straßenbau und Verkehr
SG Straßenverkehr

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung
Frau Kloerss

im Hause

Güstrow, 27.03.2025
Tel. 03843/755- 65220
Fax: 03843/755- 65803
Bearbeiterin: Fr. Scherer

Beteiligung vorh. B -Plan Nr. 6 Photovoltaikanlage Friedrichshof Walkendorf
Reg.-Nr.: 111-1110-BPv00600-E250101

Zum vorgenannten Bauvorhaben bestehen aus verkehrsbehördlicher Sicht grund-
sätzlich Zugestimmt.

Es bestehen folgende Hinweise bzw. Forderungen:

Wenn sich die Baumaßnahme auf den Straßenverkehr auswirkt (durch Ausschilde-
rung Baustellenausfahrt oder ggf. Geschwindigkeitsreduzierung), hat die bauausfüh-
rende Firma rechtzeitig vor Baubeginn einen Antrag nach § 45 Abs. 6 StVO beim
Landkreis Rostock, Amt für Straßenbau und Verkehr, SG Straßenverkehr, Standort
Güstrow zu stellen.
Der Antrag ist vollständig ausgefüllt und mind. 2 Wochen vor Baubeginn einzu-
reichen. Der Antrag nach § 45 Abs. 6 StVO ist im Internet unter landkreis-rostock.de.
als pdf-Datei abrufbar.

Die Zustimmung bzw. die Bestätigung der Kenntnisnahme des jeweils betroffenen
Straßenbaulastträgers bzw. Wegeeigentümers ist einzuholen.

Seitens der Unteren Straßenverkehrsbehörde bestehen keine weiteren Anregungen
unter dem Gesichtspunkt, dass durch das Vorhaben keine relevanten Spiegel- und
Reflektionseffekte, den Straßenverkehr betreffend, entstehen.

gez.

Scherer
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Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Wasserbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Güstrow, 11.03.2025
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-504

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 111-1110-BPv00600-E250101
Vorhaben: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 Photovoltaikanlage Friedrichshof
Vorhabensträger: Gemeinde Walkendorf

Aus Sicht der Untere Wasserbehörde bestehen keine Bedenken gegen den o.g. B -Plan -Entwurf, wenn
folgende Hinweise bei der weiteren Planung berücksichtigt werden:

1. Innerhalb des Plangebietes befinden sich mehrere Gewässer der II. Ordnung. Gemäß § 38 WHG sind
die Randstreifen der Gewässer in einer Breite von mindestens je 5 Metern ab Böschungsoberkante
an beiden Ufern von jeglicher Bebauung freizuhalten. Für verrohrte Gewässerabschnitte gilt der
freizuhaltende Abstand ab Rohrscheitel.

2. Im nördlichen Teil des Vorhabensgebiets verläuft das Gewässer 0:110. Hierbei handelt es sich um ein
berichtlichtspflichtiges Gewässer nach VVasserrahmenrichtlinie. Besonders in diesem Bereich gilt für
das Gewässer ein Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot. Dies ist bei der weiteren
Planung zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise:
1. Im Rahmen der Planungsphase bzw. Baumaßnahme evtl. aufgefundene Leitungssysteme

(Meliorationsanlagen in Form von Drainagerohren oder sonstige Rohrleitungen) sind ordnungsgemäß
aufzunehmen, umzuverlegen bzw. anzubinden.

2. Notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen der durchzuführenden Baumaßnahmen stellen
eine Gewässerbenutzung im Sinne des Wasserrechtes dar und bedürfen einer wasserrechtlichen
Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Rostock.

3. Bei der Errichtung, dem Betrieb und dem Rückbau der Anlage ist ein Eindringen wassergefährdender
Stoffe ins Erdreich und ins Grundwasser auszuschließen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Kunkel
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Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Immissionsschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Güstrow, 24.03.2025
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-504

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 111-1110-BPv00600-E250101
Vorhaben: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 Photovoltaikanlage Friedrichshof
Vorhabensträger: Gemeinde Walkendorf

Aus Sicht der Unteren Immissionsschutzbehörde bestehen keine Bedenken gegen den o.g. B -Plan -Entwurf.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hahn
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Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Bodenschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Güstrow, 27.03.2025
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-504

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 111-1110-BPv00600-E250101
Vorhaben: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 Photovoltaikanlage Friedrichshof

Vorentwurf, Stand: Januar 2025
Vorhabensträger: Gemeinde Walkendorf

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum o.g. Plan geben wir im Rahmen der Einbeziehung der Träger
öffentlicher Belange unsere Stellungnahme für den Planungsträger ab. Der vorliegende Plan wurde auf
Belange des Bodenschutzes und entsprechend unserem Kenntnisstand auf das Vorhandensein von Altlasten
auf den angegebenen Grundstücken geprüft.

Die Gemeinde hat noch nicht mit den Belangen des Bodenschutzes auseinandergesetzt.

Sie beabsichtigt die Errichtung von PV-Anlagen auf Flächen mit Böden, die eine erhöhte und eine hohe
Schutzwürdigkeit hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung haben.

Vorsorglich wird bereits im aktuellen Planverfahren darauf hingewiesen, dass zur Errichtung der PV-Anlagen
eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) zur Vermeidung von schädlichen Bodenveränderungen
gefordert werden wird.

Stoffliche Emissionen durch die PVA sind (z.B. durch die Auswahl von Metallen ohne Farbanstrich o.ä.) in
jedem Fall zu verhindern.

Es sind Festlegungen zu treffen, die sicherstellen, dass die PVA nach Stilllegung komplett (einschl. aller
Leitungen und Fundamente) zurückgebaut wird.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht sind im weiteren Planungsverfahren folgende Belange zu klären:

• Beschreibung der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden, ausgehend von den Wirkfaktoren
und —pfaden,

• Beschreibung und Bewertung des Ist -Zustands der Böden mithilfe von Methoden zur Beschreibung und
Bewertung der Bodenfunktionen,

• Ermittlung der Erheblichkeit und Prognose der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden,
• Prüfung von Planungsalternativen,
• Ermittlung von Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Beeinträchtigungen

(auch bei baubedingten Eingriffen),
• Maßnahmen zu Überwachung

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Vorhabensgebiet nicht bekannt.

Hinweise:
Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle,
Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom
Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zur
erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.
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Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem
Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 Bundes- Bodenschutz-
und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731
(Ausgabe 5/98) wird besonders hingewiesen.

gez. Hadler
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Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Region Rostock 

Amt für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock, Doberaner Straße 114, 18057 Rostock 

- per E-Mail - 
Gemeinde Walkendorf über 
MIKAVI Planung GmbH 
Frau Lisa Köhn 
- toeb@mikavi-planung.de - 

                                                                                                      

Bearbeiter: Herr Mandtke 

Tel.: 0385 / 588 89-450 

E-Mail: 
poststelle@afrlrr.mv- 
regierung.de 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Durchwahl Datum 

sch/köh_30261 03.03.2025 220 / 2_049/22 -454 03.04.2025 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 „Photovoltaikan-
lage Friedrichshof“ der Gemeinde Walkendorf, Beteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB 
hier: Landesplanerische Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Köhn, 

auf Grundlage folgender mir vorgelegter Unterlagen: 

 Satzung über den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 6 mit Planzeichnung im 
Maßstab 1:3.500 und Textteil sowie Begründung (Vorentwurf, Stand Januar 
2025) 

gebe ich nachfolgende landesplanerische Stellungnahme ab. 

1. Planungsinhalt 

Die Gemeinde Walkendorf beabsichtigt im Vergleich zur Planungsanzeige nunmehr 
die Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen für die Errichtung einer Agri-
Photovoltaikanlage nach DIN SPEC 91434. Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 
100 ha. 

2. Erfordernisse der Raumordnung 

Im Rahmen der Beteiligung zur Planungsanzeige wurden der Gemeinde mit Stellung-
nahme vom 04.08.2022 die für das Vorhaben maßgebenden Erfordernisse der 
Raumordnung mitgeteilt. 

3. Ergebnis der Prüfung 

Die Ziele der Raumordnung nach 5.3 (9) und 4.5 (2) des Landesraumentwicklungs-
programms M-V 2016 gelten für solche PV-Anlagen nicht, bei denen die bisher aus-
geübte landwirtschaftliche Nutzung vorrangig bleibt und sich die Nutzung der Solar-
energie der Landwirtschaft unterordnet. In diesem Fall stehen dem Vorhaben keine 
Ziele der Raumordnung entgegen. 
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Vor dem Hintergrund der laufenden Fortschreibungen des Landesraumentwicklungs-
programms M-V sowie des Regionalen Raumentwicklungsprogramms können sich 
zukünftige Regelungsanpassungen ergeben. 

Zum Umfang und Detailierungsgrad der Umweltprüfung ergeben sich aus raumord-
nerischer Sicht keine Hinweise. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Michael Fengler 
Amtsleiter 

nachrichtlich per E-Mail: 

Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
bauleitplanung@lkros.de 
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Allgemeine Datenschutzinformation: 
Der Kontakt mit dem StALU MM ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: 
Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 

Post- und Hausanschrift sowie 
Sitz der Amtsleiterin: 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 

Besucheranschrift 
Dienstgebäude Bützow: 
Schloßplatz 6, 18246 Bützow 

Telefon: 0385/588-670 
Telefax: 0385/588-67799 (Rostock) 

0385/588-67899 (Bützow) 
E-Mail: poststelle@stalumm.mv-regierung.de 
Internet: www.stalu-mv.de/mm 

Staatliches Amt 

für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg 

StALU Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 

bearbeitet von: Susann Puls 
Telefon: 0385 588-67122 

E-Mail: Susann.Puls@stalumm.mv-regierung.de 

Geschäftszeichen: StALU MM – 12c-024/25 
(bitte bei Schriftverkehr angeben) 

Rostock,    01.04.2025 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der 
Gemeinde Walkendorf 

Ihr Schreiben vom 03.03.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange 
zu oben genanntem Vorhaben folgende Stellungnahme ab: 

Landwirtschaft 

Zu dem o.g. Vorhaben wird seitens der Landwirtschaft bezüglich der betroffenen und angrenzen-
den landwirtschaftlichen Nutzflächen um Beachtung folgender Bedenken und Hinweise gebeten: 

Geplant ist die Errichtung einer Agri-PV Anlage für den landwirtschaftlichen Kulturanbau mit Be-
weidungsoption als Hauptnutzung und die Stromproduktion mittels einer Freiflächen-Photovolta-
ikanlage als Sekundärnutzung gemäß Kategorie I der DIN SPEC 91434. 
Der Geltungsbereich umfasst ca. 100,087 ha, davon ca. 77,55 ha landwirtschaftliche Nutzfläche 
mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von 29 Bodenpunkten. 
Bei ca. 31 ha liegen Bodenwertzahlen von 40 bis 48 vor! 

Das Vorhaben ist agrarstrukturell als Agri-PVA nur zu werten, wenn auf der Vorhabenflä-
che tatsächlich eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. 

Durch die Errichtung der Photovoltaikmodule sowie der damit verbundenen Bewirtschaftungsein-
schränkungen dürfen maximal 15 % der Vorhabenfläche einer landwirtschaftlichen Nutzung ent-
zogen werden. 

Mindestens 85 % der Vorhabenfläche müssen weiterhin 
landwirtschaftlich nutzbar bleiben und für die Weidenutzung durch Rinder, muss auf mindestens 
85% der Fläche ein normaler Aufwuchs stattfinden und dieser auch tatsächlich durch die Tiere 
zu beweiden ist. 
Um eine Bewirtschaftung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche nach Installation der Agri-PV-
Anlage nachweislich sicherstellen zu können, muss während der Planung der Anlage ein Konzept 
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zur landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche (Landwirtschaftliches Nutzungskonzept) ausgearbei-
tet werden. In den Unterlagen zur – Photovoltaikanlage Friedrichshof - wird auf die DIN SPEC 
91434:2021-05 Bezug genommen, jedoch liegt entsprechend dieser kein landwirtschaftliches 
Nutzungskonzept bei. 

Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept gibt Auskünfte über Inhalt und Struktur und wird vom 
Landnutzer (Landwirt, Pächter) und dem EPC Unternehmer (Agri-PV-Errichter) gemeinsam er-
stellt (gezeichnet) und ist der Projektdokumentation beizufügen. 

Die DIN SPEC ist grundsätzlich keine verbindlich anzuwendende Rechtsnorm. Sie wurde jedoch 
bereits im Rahmen des Beihilferechts zur Grundlage des Anspruchs auf die Flächenprämie er-
klärt. 

Für einen Anspruch auf Flächenprämie ist demnach Voraussetzung, dass die Fläche unter 
Einsatz üblicher landwirtschaftlicher Methoden, Maschinen und Geräte bearbeitet werden 
kann und die Einhaltung der DIN SPEC 91434 in Ergänzung der DIN SPEC 91492:2024-06 
–Agri-Pholtaik-Anlagen – Anforderungen an die Nutztierhaltung gewährleistet wird. 

Für eine abschließende Stellungnahme hinsichtlich agrarstruktureller Belange, in Bezug auf die 
Beurteilung der PV-Anlage als eine Agri-PVA, ist demnach die Vorlage eines landwirtschaftlichen 
Nutzungskonzeptes, insbesondere auch im Rahmen des Beihilferechts nach DIN SPEC 91434 
im Zusammenhang mit der DIN SPEC 91492:2024-06 (landwirtschaftliches Nutzungskonzept mit 
Nutztierhaltung) erforderlich. 

Ich bitte Sie daher um die Herreichung eines landwirtschaftlichen Nutzungskonzeptes, welches 
die o. g. Voraussetzungen erfüllt. 

Im Hinblick auf den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung werden keine besonderen 
Anforderungen gestellt 

Integrierte ländliche Entwicklung 

Die Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die veröffentlichten Unterlagen in der öffentli-
chen Bekanntmachung zu dem o.g. Vorhaben auf der Website des Amtes Gnoien am 03.03.2025. 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wirkt sich auf die Wertermittlung so-
wie die Neugestaltung der Eigentumsverhältnisse aus. Durch diesen Eingriff in das laufende Bo-
denordnungsverfahren können für den überplanten Bereich die Ziele der Flurneuordnung nur 
noch bedingt umgesetzt werden. Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung im Flurneu-
ordnungsverfahren „Walkendorf“ ist am 21.01.2024 erfolgt und ist bestandskräftig. 

Mit § 34 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) soll genau das vermieden werden – Behinderung der 
Flurneuordnungsbehörde in der Gestaltung der Abfindung. Daher ergeht eine Veränderungs-
sperre mit Erlaubnisvorbehalt. Diese soll unter anderem die planerische Gestaltungsfreiheit der 
Flurneuordnungsbehörde sichern. Demnach darf nur noch mit Zustimmung der Flurneuordnungs-
behörde Änderungen in der Nutzungsart, an Bauwerken und ähnlichen Anlagen vorgenommen 
werden. 

Im Geltungsbereich befinden sich zwei Maßnahmen die Bestandteile des genehmigten Plans 
über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG) im Flurneuord-
nungsverfahren Walkendorf sind. Der nördliche Geltungsbereich liegt im Entwicklungskorridor der 
Maßnahme der Renaturierung des Lühburger Grabens. Der festgelegte Entwicklungskorridor der 
Renaturierung des Lühburger Grabens bildet den neuen Bestand als eigentumsrechtliche Grund-
lage. 
Der südliche Geltungsbereich beinhaltet die Maßnahme M 12-1 Weg nach Wesselstorf. Das Alt-
kataster umfasst nicht den tatsächlichen topografischen Verlauf der Wegetrasse sowie der wei-
teren Nutzungsarten. Der neue Bestand richtet sich nach dem tatsächlichen Verlauf der Nut-
zungsarten. 
Gemäß § 57 FlurbG sind die Planwunschanhörungen bereits durchgeführt. Der sich aus diesen 
Verhandlungen ergebene Neubestand ist gegenüber den Angehörten bindend. Demzufolge ist 
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für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 „Photovoltaikanlage Fried-
richshof“ der Gemeinde Walkendorf der neue Bestand als eigentumsrechtliche Grundlage anzu-
halten. Sollte wiedererwartend das Altkataster in Verwendung kommen, sind wir angehalten ge-
mäß § 34 FlurbG der Aufstellung des Bebauungsplanes NICHT zuzustimmen. 

Vorbehaltlich einer eventuellen Zustimmung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes ist darauf hinzuweisen, dass damit nicht automatisch die Zustimmung für künftige 
Bauvorhaben im Geltungsbereich des genannten B-Plans ergeht. In diesen Fällen ist die Zustim-
mung durch die Flurneuordnungsbehörde separat einzuholen. 

Weiterhin möchte ich hier besonders auf § 188 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) verweisen. 
Danach sind die Planungen der Flurbereinigung und die der Gemeinde frühzeitig aufeinander 
abzustimmen. Gleiches Ziel verfolgt § 4 Baugesetzbuch (BauGB). 

Bodenschutz 

Bodenschutzrechtliche Belange, die durch das das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg zu vertreten sind, sind nicht berührt. Es gibt keine Hinweise oder Anforde-
rungen an das Vorhaben. 

Wasserwirtschaft 

Das Plangebiet grenzt im Norden direkt an den berichtspflichtigen Wasserkörper TREB-2900 des 
Lühburger Bachs (Karte 1). Der ökologische Zustand des Wasserkörpers TREB-2900 wird im 
aktuellen Bewirtschaftungszeitraum mit „unbefriedigend“ (Klasse 4) bewertet (Bestandsauf-
nahme 2019), allerdings wurde der Wasserkörper bis 2024 in 2 Bauabschnitten renaturiert. Dies-
bezüglich erfolgten im/am Gewässerverlauf angrenzend an das Plangebiet die Einrichtung eines 
Gewässerentwicklungskorridors (GEK) mit standorttypischer Gehölzentwicklung sowie Struktur-
verbesserungen durch Totholzeinbau und Böschungsabflachungen und teilweise eine Neutras-
sierung. Es ist davon auszugehen, dass sich der ökologische Zustand des Wasserkörpers zu-
künftig verbessern wird. 

Karte 1: Räumlicher Geltungsbereich, Gewässer, Gewässerentwicklungsraum sowie Ge-
ländeverhältnisse (Höhenlinien) 
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Der Geltungsbereich des geplanten Vorhabens erstreckt sich womöglich teilweise innerhalb des 
ausgewiesenen GEK bzw. auf dem neutrassierten Verlauf – eine genaue Aussage darüber ist mit 
den vorhandenen Plänen nicht eindeutig zu treffen. Die eigentliche Baugrenze befindet sich ver-
mutlich außerhalb des GEK. Es ist sicherzustellen, dass der GEK frei von jeglicher Bebauung 
(einschließlich Einfriedung etc.) bleibt und auch im neutrassierten Gewässerverlauf nicht baulich 
eingegriffen wird. Überdies dürfen der GEK sowie der Bereich der Neutrassierung nicht als Son-
dergebiet für die Errichtung einer Agri-PVA überplant werden. Das Plangebiet bzw. der Geltungs-
bereich sind dementsprechend an den Verlauf des GEK bzw. an die Neutrassierung anzupassen. 
Shape-Dateien mit dem ausgewiesenen GEK sowie der Neutrassierung können beim StALU MM 
(Dezernat 44) angefragt werden. 

Das Plangebiet liegt über dem Grundwasserkörper WP_PT_4_16 („Warbel“). Der Grundwasser-
körper besitzt einen „nicht guten“ chemischen, aber einen „guten“ mengenmäßigen Zustand. Der 
GW-Flurabstand im Vorhabengebiet beträgt durchgängig > 10 m, wobei die bindigen Deckschich-
ten insbesondere in Richtung Wasserkörper TREB-2900 eine Mächtigkeit von < 5 m aufweisen 
und daher eine eher geringe Geschütztheit des Grundwassers vorliegt. 

Das Verbesserungsgebot sowie das Verschlechterungsverbot für die o.g. Wasserkörper entspre-
chend § 27 und § 47 WHG sind einzuhalten. 

Für den Lühburger Bach (TREB-2900) sind keine weiteren Maßnahmen nach EU WRRL festge-
legt, die dem Vorhaben entgegenstehen. Gleiches gilt für den GW-Körper WP_PT_4_16. Durch 
das geplante Vorhaben wird das Verbesserungsgebot – im Fall von TREB-2900 bei Berücksich-
tigung der o.g. Anmerkungen – für beide Wasserkörper nicht gefährdet. 

Anfallendes Niederschlagswasser soll innerhalb des Planungsraums unter den Modulen durch 
eine patentierte Regenwasserverteilschiene weiterhin natürlich versickern. Das Gelände des 
Plangebiets fällt zwar relativ steil in Richtung Wasserkörper TREB-2900 ab (Karte 1), eine Be-
troffenheit des Wasserkörpers über die Niederschlagsentwässerung der Fläche ist aber zu ver-
nachlässigen, da der GEK eine ausreichende Breite für den Sediment- und Nährstoffrückhalt auf-
weist, auch wenn der Gehölzaufwuchs im GEK noch nicht vollständig ausgebildet ist. Das Ver-
schlechterungsverbot für den Oberflächenwasserkörper – eine (zusätzliche) Reinigung der Mo-
dule mit chemischen Reinigungsmitteln ist zu unterlassen – wird durch das geplante Vorhaben 
nicht gefährdet. Gleiches gilt aufgrund der geringen Einwirktiefe des geplanten Vorhabens auch 
für den Grundwasserkörper. 

Im Planungsgebiet befinden sich keine Grund- oder Oberflächenwassermessstellen, die vom 
StALU MM betrieben oder beobachtet werden. Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Boh-
rungen niedergebracht werden, sind die ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M-V – Ge-
ologischer Dienst – meldepflichtig. [(§ 8, § 9, §10 u. § 13 Geologiedatengesetz (GeolDG) vom 
19.06.2020 i.d.F. des BGBL. I, S.1387)]. Auf diese Meldepflicht wird hingewiesen. 

Weitere vom StALU MM zu vertretende Belange sind nicht betroffen. 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Silke Krüger-Piehl 
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zu Rostock

IHK zu Rostock | Postfach 10 52 40 | 18010 Rostock Innovation, Umwelt, Verkehr, Maritime 
Wirtschaft

Mikavi Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck

Ansprechpartner Sebastian Krollmann
T. +49 381 338 140 
F. +49 381 338 617

Sebastian. Krollmann 
@rostock.ihk.de

www.ihk.de/rostock

Datum 03.04.2025 
Ihr Zeichen 30261

per E-Mail: toeb@mikavi-planung.de

Amt Gnoien, Gemeinde Walkendorf, vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 
„Photovoltaikanlage Friedrichshof“ - Stellungnahme zum Vorentwurf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Köhn,

vielen Dank für die Beteiligung der IHK zu Rostock im Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 „Photovoltaikanlage Friedrichshof“ der Gemeinde 
Walkendorf. Gern nutzen wir als Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit zur Abgabe einer 
Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.

Uns lagen zur Beurteilung die Vorentwurfsunterlagen der Satzung und der Begründung sowie 
der Vorhaben- und Erschließungsplan vor.

Das Areal des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 6 befindet sich in der Gemarkung 
Friedrichshof nordwestlich der Ortslage Walkendorf und westlich von Walkendorf Ausbau. 
Nördlich grenzt die Gemeinde Selpin an. Das Plangebiet liegt nicht im 110 m-Streifen entlang 
von höherwertigen Verkehrsinfrastrukturen. Innerhalb des geplanten Geltungsbereiches 
handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen (sowohl Grünland als auch Acker). Die 
Fläche des Plangebietes beträgt insgesamt rund 100 ha, davon geplant 77,5 ha für eine Agri- 
PV-Anlage (landwirtschaftliche Nutzung in Kombination mit einer Freiflächen-Photovoltaik 
(PV)-Anlage).

Planungsziel des vorhabenbezogenen B-Plans ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer Agri-PV-Anlage über die 
Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung AGRI-PV. Typische Nebenanlagen wie Wechselrichter und 
Transformatoren, aber auch Batteriespeicher sind ebenso zulässig wie die PV-Module mit 
Unterkonstruktion (Höhe 2,1 -4,0 m). Die Gesamtleistung soll etwa 94.000 kWp betragen.

GemeinsamFürDieRegion

Industrie- und Handelskammer zu Rostock Ernst-Barlach-Str. 1-3 | 18055 Rostock • Geschäftsstelle Heilgeiststraße 34 | 18439 Stralsund 
Telefon 0381 338 0 | Fax 0381 338 617 • info@rostock.ihk.de | www.ihk.de/rostock 
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Die Freiflächen-PV-Anlage ist als Sekundärnutzung vorgesehen. Hauptnutzung sei der 
landwirtschaftliche Kulturanbau (Ackergras) mit Beweidungsoption (Portionsbeweidung durch 
die Mutterkuhherde). Die Rinder können dabei auch unter den Modulen grasen. 99,8 % der 
Fläche werden der Landwirtschaft nicht entzogen. Nach Stilllegung der Anlage (geplante 
Betriebszeit: mindestens 40 Jahre) soll diese in Gänze zurückgebaut werden; eine 
Folgenutzung wird nicht festgesetzt.

Die IHK zu Rostock setzt sich grundsätzlich für die Belange der regionalen Wirtschaft im 
Kammerbezirk, für den Fortbestand bereits bestehender gewerblicher und industrieller 
Nutzungen sowie für geeignete Neuansiedlungen ein.

Laut unserer IHK-Datenbank sind in der Gemeinde Walkendorf 43 aktive Unternehmen bei der 
IHK zu Rostock gelistet; davon befindet sich allerdings kein Unternehmen im vorgesehenen 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 der Gemeinde Walkendorf. 
Das Areal stellt sich als unbebaute und landwirtschaftlich genutzte Fläche dar. Die 
Bestandsunternehmen in der Gemeinde Walkendorf können für diese Planung 
unberücksichtigt bleiben. Eine gewerbliche Nutzung innerhalb des Plangebietes ist in der 
Zukunft vorgesehen (Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen). Somit sehen wir 
insgesamt dennoch wirtschaftlich-gewerbliche Belange berührt.

Die IHK zu Rostock hat insgesamt keine Einwände vorzubringen und stimmt daher dem 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 „Photovoltaikanlage Friedrichshof“ 
der Gemeinde Walkendorf zu. Die abschließende Entscheidung obliegt aufgrund der 
Planungshoheit der Gemeinde Walkendorf sowie dem Vorhabenträger für die Agri-PV-Anlage, 
der seine Standortentscheidung wohlüberlegt getroffen haben wird.

Die Planung bewirkt, dass Flächen für die Solarenergienutzung und damit für regenerative 
Energien temporär sowie als Zweitnutzung im Rahmen eines Agri-PV-Systems gesichert 
werden. Das Vorhaben führt somit kurzfristig zu einer größeren Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern und Stromimporten. Die Planung dient für die nächsten Jahrzehnte der 
Versorgung der Region mit Elektroenergie und der weiteren Umsetzung der Energiewende in 
Deutschland. Die PV-Anlage unterstützt die regionale Energiesicherheit und ist somit auch 
indirekt der Wirtschaft dienlich, die elektrischen Strom für die verschiedensten betrieblichen 
Prozesse ständig benötigt. Die Versorgungssicherheit sowie die Energiepreise sind zwei für 
die Wirtschaft grundlegend bedeutsame Faktoren. Der regionalen Energieerzeugung vor Ort 
ist insofern prinzipiell der Vorrang einzuräumen. Der Ausbau erneuerbarer Energien könnte 
sich zudem positiv auf die regionale Wertschöpfung auswirken, da nach Möglichkeit regionale 
Unternehmen für Planung, Bau und Wartung der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
herangezogen werden sollten.

Nach unserem Kenntnisstand entsteht mit diesem Vorhaben die bisher größte Agri-PV-Anlage 
im Landkreis Rostock. Die Nutzung der Möglichkeiten von Agri-PV wird durch die IHK zu 
Rostock begrüßt, weil dadurch einer der Hauptkritikpunkte, der Entzug von 
Landwirtschaftsflächen, größtenteils entkräftet wird. Somit können auch LW-Flächen mit 
höheren Bodenpunkten energetisch genutzt werden. Die Doppelnutzung der Flächen kann zur 
Steigerung der Effizienz und zur Sicherstellung der Landwirtschaft und 
Nahrungsmittelproduktion beitragen. Wenn auch noch der Sichtschutz - wie in diesem Fall - 
berücksichtigt wird, können auch keine stichhaltigen Argumente wegen der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes entscheidend sein. Die Größe der Anlage ist raumbedeutsam. Hierbei 
ist die allgemeine Frage zwischen den Entscheidungsschwerpunkten Anlagenkonzentration 
oder Anlagenquantität nicht so einfach zu beantworten, sondern muss standortspezifisch 
getroffen werden.
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Ein weiterer Gesichtspunkt ist der Netzanschluss der Anlage. Der Netzanschluss von PV- 
Freiflächenanlagen entwickelt sich, so die Beobachtung der IHK zu Rostock aus zahlreichen 
ähnlichen Verfahren, teilweise zu einem Problem, nämlich dann, wenn das örtliche 
Mittelspannungsnetz keine freien Kapazitäten mehr aufweist und der Netzanschlusspunkt 
daher zum Teil erheblich entfernt liegt. Der Ausbau der Stromnetze, sei es im Übertragungs­
oder eben auch im Verteilnetz, kann häufig nicht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien 
Schritt halten. Die Folge sind zunehmende Netzkapazitätsprobleme. Diesen Gesichtspunkt 
sollten auch die Gemeinden im Rahmen ihrer Planungshoheit nicht außer Acht lassen. Wir 
möchten nur auf diesen Konflikt zwischen dem Ausbau der Erneuerbaren und dem meist 
fehlenden Stromnetzausbau hinweisen, ohne die konkrete Situation in Walkendorf bewerten 
zu können oder zu wollen. Der Netzanschluss soll in etwa 8 km Entfernung an eine 110 kW- 
Freileitung der E.DIS erfolgen.

Für die IHK ist auch entscheidend, dass keine potenzielle Konkurrenzsituation 
.Stromerzeugung versus traditionelles Gewerbe' an diesem Standort besteht. Es werden für 
die Agri-Photovoltaik-Anlage keine wertvollen Gewerbegebiets- (GE) oder 
Industriegebietsflächen (Gl) überplant.

Hinsichtlich der textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung für das sonstige 
Sondergebiet SO AGRI-PV (TF 1.1) hat die IHK zu Rostock keine Anmerkungen. Es sind nur 
solche Nutzungen und Anlagen zulässig, die in direktem Zusammenhang mit der 
Energiegewinnung aus solarer Strahlung stehen. Zu den zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung bestehen seitens der IHK ebenfalls keinerlei 
Bedenken. Mit der GRZ (max. 0,6) und der Höhe über GOK (min. 2,1 m, max. 4 m) sind 
ausreichende Regelungen getroffen worden, um die Agri-PV-Anlage zu ermöglichen.

Der Wirtschafts- und Pendlerverkehr auf der Straße und der Schiene darf nicht durch 
Immissionen in Form von Blendungen oder Reflexionen, hervorgerufen durch die PV-Module, 
beeinträchtigt werden; andernfalls würden Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs drohen. Lagebedingt können gefährdende Blendungen laut B-Plan-Begründung 
ausgeschlossen werden. Die Landesstraße 232 östlich des Plangebietes ist abgeschirmt.

Die Agri-PV-Anlage wird in einem technisch kaum vorbelasteten Gebiet liegen (zwei 20 kV- 
Freileitungen kreuzen). Es dominiert bisher die Landwirtschaft. Der Durchschnitt der 
Bodenpunkte liegt bei 29. Die Varianz der Acker- und Grünlandzahlen ist erheblich und reicht 
von 8 bis 48. Bodenpunkte über dem raumordnerischen „Grenzwert“ von 50 (Z 4.5 (2) LEP M- 
V) sind somit nicht festzustellen.
Inwieweit das Ziel der Raumordnung Z 5.3 (9) im LEP M-V zur Umsetzung des Vorhabens 
überwunden werden muss, ist bei Agri-PV-Anlagen unklar. Sollte ein 
Zielabweichungsverfahren (ZAV) erforderlich sein, sollte der Stand des Verfahrens zum 
B-Plan-Entwurf mitgeteilt werden.
Zu bedenken ist beim Thema Landwirtschaft und Bodenschutz allerdings auch, dass der 
geringfügige Entzug der Landwirtschaftsfläche (0,2 % der Fläche) nur temporär ist und die 
kleinräumige Versiegelung des Bodens durch das Aufstellverfahren der Module minimiert ist. 
Die Laufzeit der Agri-PV-Anlage ist begrenzt. Danach soll ein vollständiger Rückbau erfolgen. 
Aufgrund dieser Argumente erscheint für die IHK in der Abwägung mit anderen 
wirtschaftlichen Interessen die Nutzung dieser Landwirtschaftsflächen gerechtfertigt. 
Grundlegende landwirtschaftliche Nutzungen wie Anbau und Beweidung bleiben möglich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
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Mit freundlichen Grüßen

Fachbereich Industrie, Innovation und Regionalentwicklung

im Auftrag

Sebastian Krollmann
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MIKAVI Planung GmbH 
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Datum 05.03.2025

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der 
Gemeinde Walkendorf - Vorentwurf

Ihre Anfrage/n 
vom: an: Ihr Zeichen:

E-Mail 03.03.2025 GDMCOM sch/köh_30261
E-Mail 03.03.2025 ONTRAS sch/köh_30261

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang

Erdgasspeicher Peissen GmbH Bernburg/OT 
Peissen nicht betroffen  Auskunft Allgemein

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!
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Geschäftsführung
Dirk Pohle

Tel. +49 341 3504-0
Fax +49 341 3504-100
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-Triebes

Amtsgericht Leipzig
HRB 15861

GDMcom GmbH
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

USt.-ID-Nr. DE813071383

Bankverbindung
IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84
BIC BYLADEM1001  |  Deutsche Kreditbank AG
Zertifiziert DIN EN ISO 9001  |  ISO/IEC 27001
ISO 45001  |  SCCP  |  DIN 14675  |  berufundfamilie
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.971900, 12.527389

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage 
Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf - Vorentwurf

PE-Nr.: 02396/25
Reg.-Nr.: 02396/25

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben 
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die 
dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

02396/25

Urbanneck, Ines 05.03.2025

onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

1 : 10000

Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!

PE-Nr.: 02396/25

Karte

null
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Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

MIKAVI Planung GmbH

Mühlenstraße 28
DE-17349 Schönbeck

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202500184

03.03.2025

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof"
der Gemeinde Walkendorf

Ihr Zeichen: 3.3.2025

Anlagen:   Übersichten der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Beschreibungen der im  Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschützte Festpunkte
der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anlagen; die Festpunkte sind
dort farbig markiert. In der Örtlichkeit sind die Festpunkte durch entsprechende Vermes-
sungsmarken gekennzeichnet ("vermarkt").

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über das amtliche
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 713)
gesetzlich geschützt:

- Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändert oder
entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Höhen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmige Schutzfläche von zwei
Metern Durchmesser weder überbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise

Vermittlung:
Telefax:
Internet:

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de

Hausanschrift: LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130
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verändert werden.  Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von
Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zukünftig für satellitengestützte
Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu können, sollten im Umkreis von 30 m um die
Vermessungsmarken Anpflanzungen von Bäumen oder hohen Sträuchern
vermieden werden. Dies gilt nicht für Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken dürfen nicht gefährdet werden, es sei denn, notwendige Maßnahmen
rechtfertigen eine Gefährdung der Vermessungsmarken.

- Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet
werden können, hat dies unverzüglich dem Amt für Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet sind, ist rechtzeitig (ca.
4 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes
beim Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine
Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der
Festpunkte.

Hinweis:
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel
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Einzelnachweis
Lagefestpunkt

74110900
Erstellt am: 09.07.2024

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern

Lübecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Punktvermarkung
Platte, unterirdisch
Überwachungsdatum 23.10.2013
Gemeinde Walkendorf
Übersicht DTK25

Klassifikation
Ordnung 3. Ordnung
Hierarchiestufe
Wertigkeit

Lage
System ETRS89_UTM33
Messjahr East [m] North [m]

1972 33 338467,770 5983099,964
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 3 cm

Höhe
System DE_DHHN2016_NH
Messjahr Höhe [m]

33,657
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 10 cm

Bemerkungen

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger. Seite 1 von 1
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Einzelnachweis
Höhenfestpunkt

204104040
Erstellt am: 09.07.2024

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern

Lübecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Punktvermarkung
Mauerbolzen, horizontal eingebracht
Überwachungsdatum 01.10.2000
Gemeinde Selpin
Übersicht DTK25

Klassifikation
Ordnung 3. Ordnung
Lage
System ETRS89_UTM33
Messjahr East [m] North [m]

1996 33 338369,000 5983698,000
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S größer 500 cm

Höhe
System DE_DHHN2016_NH
Messjahr Höhe [m]

1996 22,204
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 5 mm

Bemerkungen
0,70 unter OK

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger. Seite 1 von 1
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Einzelnachweis
Höhenfestpunkt

204104050
Erstellt am: 01.08.2024

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern

Lübecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Punktvermarkung
Mauerbolzen, horizontal eingebracht
Überwachungsdatum 01.10.2000
Gemeinde Walkendorf
Übersicht DTK25

Klassifikation
Ordnung 3. Ordnung
Lage
System ETRS89_UTM33
Messjahr East [m] North [m]

1996 33 338444,000 5983332,000
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S größer 500 cm

Höhe
System DE_DHHN2016_NH
Messjahr Höhe [m]

1996 26,226
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 5 mm

Bemerkungen
0,10 über Sockel

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger. Seite 1 von 1
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Einzelnachweis
Höhenfestpunkt

204104060
Erstellt am: 08.08.2024

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern

Lübecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen
Festpunktinformationssystem

Punktvermarkung
Mauerbolzen, horizontal eingebracht
Überwachungsdatum 01.10.2000
Gemeinde Walkendorf
Übersicht DTK25

Klassifikation
Ordnung 3. Ordnung
Lage
System ETRS89_UTM33
Messjahr East [m] North [m]

1996 33 338479,000 5982992,000
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S größer 500 cm

Höhe
System DE_DHHN2016_NH
Messjahr Höhe [m]

1996 37,053
Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 5 mm

Bemerkungen
auf OK

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger. Seite 1 von 1
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M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

(GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

(TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
und wissenschaftliche Vermessungen.
Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
Granitplatte. 
Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
Beobachtung von Bodensenkungen.
Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
(Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
werden kann.
Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
(„Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
(Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
(GVOBl. M-V S. 713).
Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 

SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen

Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260

E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:

© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern 
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin
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Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel
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Lisa Köhn

Von: Holm, Annekathrin <Annekathrin.Holm@amt-ms.de>
Gesendet: Donnerstag, 27. März 2025 15:43
An: TöB
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage 

Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Einsicht in die übergebenen Planentwurfsunterlagen teile ich Ihnen mit, dass seitens der Gemeinden Gros 
Wüstenfelde, 
Prebberede und Schwasdorf keine Anregungen und Bedenken gegen die o.g. Planung vorgebracht werden. 

Gemeindliche Belange werden nicht berührt. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im AuŌrag 

Annekathrin Holm 

Amt Mecklenburgische Schweiz 
Von-Pentz-Allee 7 
17166 Teterow 
Tel.: 03996/1280-34 
Fax.: 03996/1280-25 
Email: annekathrin.holm@amt-ms.de 
Internet: www.amt-mecklenburgische-schweiz.de 

Die angegebene E-Mail-Adresse ist kein Zugang für die ÜbermiƩlung elektronischer Dokumente im Sinne von § 3a Abs. 1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte InformaƟonen. 
Wenn Sie nicht der richƟge Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie biƩe sofort den Absender 
und vernichten Sie diese Mail. 
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestaƩet. 
This e-mail may contain confidenƟal and/or privileged informaƟon. If you are not the intended recipient (or have received this 
e-mail in error) please noƟfy the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or 
distribuƟon of the material in this e-mail is strictly forbidden. 

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 13:18 
An: Allgemein Info <info@amt-ms.de> 
Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de> 
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs 1 BauGB als Nachbargemeinde 
(Schwasdorf, Groß Wüstenfelde, Prebberede) am o.g. Vorhaben. 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach: 
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toeb@mikavi-planung.de 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lisa Köhn 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 

Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
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toeb@mikavi-planung.de 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lisa Köhn 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 

Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 

Amt Gnoien - veröffentlicht am Montag, 15. Dezember 2025



1

Lisa Köhn

Von: Holm, Annekathrin <Annekathrin.Holm@amt-ms.de>
Gesendet: Donnerstag, 27. März 2025 15:43
An: TöB
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage 

Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Einsicht in die übergebenen Planentwurfsunterlagen teile ich Ihnen mit, dass seitens der Gemeinden Gros 
Wüstenfelde, 
Prebberede und Schwasdorf keine Anregungen und Bedenken gegen die o.g. Planung vorgebracht werden. 

Gemeindliche Belange werden nicht berührt. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im AuŌrag 

Annekathrin Holm 

Amt Mecklenburgische Schweiz 
Von-Pentz-Allee 7 
17166 Teterow 
Tel.: 03996/1280-34 
Fax.: 03996/1280-25 
Email: annekathrin.holm@amt-ms.de 
Internet: www.amt-mecklenburgische-schweiz.de 

Die angegebene E-Mail-Adresse ist kein Zugang für die ÜbermiƩlung elektronischer Dokumente im Sinne von § 3a Abs. 1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte InformaƟonen. 
Wenn Sie nicht der richƟge Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie biƩe sofort den Absender 
und vernichten Sie diese Mail. 
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestaƩet. 
This e-mail may contain confidenƟal and/or privileged informaƟon. If you are not the intended recipient (or have received this 
e-mail in error) please noƟfy the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or 
distribuƟon of the material in this e-mail is strictly forbidden. 

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 13:18 
An: Allgemein Info <info@amt-ms.de> 
Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de> 
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs 1 BauGB als Nachbargemeinde 
(Schwasdorf, Groß Wüstenfelde, Prebberede) am o.g. Vorhaben. 
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toeb@mikavi-planung.de 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lisa Köhn 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 

Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
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Deutsche Telekom Technik GmbH 
Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Melitta-Bentz-Straße 10, 01099 Dresden | Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard 
Postanschrift: Riesaer Str. 5, 01129 Dresden | Internet: www.telekom.de 

Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Holzweg 2, 17438 
Wolgast 

MIKAVI Planung GmbH 

Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 

André Richter | PTI 23 Betrieb1 Wolgast 

0171 5618270 | Andre.Richter@telekom.de 

6. März 2025 

vorhabenbezogener B-Plan Nr. 6 Photovoltaikanlage Friedrichshof , Gemeinde Walkendorf 

Vorgangsnummer:  675-2025 
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung. 
Gegen Ihre geplante Baumaßnahme gibt es prinzipiell keine Einwände. 

In Ihrem o. g. Planungsbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom. 

Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter oben genannten Kontaktmöglichkeiten 
oder unserer Besucheranschrift zur Verfügung. 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 23, BTR 1 
Barther Straße 72 
18437 Stralsund 
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Freundliche Grüße 

i.A. 

Andrè Richter 
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Von: Fritzsche, Mary
An: Lisa Köhn
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Dienstag, 4. März 2025 08:25:30
Anlagen: image001.jpg

Sehr geehrte Frau Köhn,

ich bitte Sie, sich bei der Angelegenheit bei den zuständigen Netzbetreiber zu
melden. Die Gemeinde Walkendorf gehört nicht in unseren Stromnetzbereich.
Alles Gute für das Vorhaben und einen schönen Tag.

Mit freundlichen Grüßen

Mary Fritzsche

Mary Fritzsche
Netznutzung/Regulierung
EMail: m.fritzsche@sw-teterow.de
Tel.: 03996 153389
Fax: 03996 174744
https://www.sw-teterow.de

Stadtwerke Teterow GmbH
Gasstr. 26

17166 Teterow
EMail: info@sw-teterow.de

Tel.: +49 3996/1533-0
Fax: +49 3996/1533-15

Geschäftsführer: Marc Fischer
Amtsgericht Rostock HRB 5672

Steuer-Nr. 079/133/30026   USt-ID DE137237381

******************H A F T U N G S A U S S C H L U S S / D I S C L A I M E R
**********************
Die Informationen, die in dieser Kommunikation enthalten sind, sind
ausschliesslich und allein fuer den Empfaenger bestimmt. Die Verwendung durch
Dritte ist untersagt. Die Stadtwerke Teterow GmbH ist nur fuer die von ihr
eingegebenen Informationen verantwortlich, jedoch nicht fuer die einwandfreie
Uebertragung oder im Zusammenhang mit der Uebertragung oder dem Empfang
eingetretene Veraenderungen oder Verzoegerungen. Diese E-Mail enthaelt
vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren
Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
*********************************************************************************
*****************

Von: Info <info@sw-teterow.de> 
Gesendet: Dienstag, 4. März 2025 08:02
An: Fritzsche, Mary <m.fritzsche@sw-teterow.de>
Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Mit freundlichen Grüßen

Anke Brocks-Ulbricht

Anke Brocks-Ulbricht
Assistenz Geschäftsführung
EMail: a.brocks-ulbricht@sw-teterow.de
Tel.: 03996 153311
Fax: 03996 174744
https://www.sw-teterow.de

Stadtwerke Teterow GmbH
Gasstr. 26

17166 Teterow
EMail: info@sw-teterow.de

Tel.: +49 3996/1533-0
Fax: +49 3996/1533-15
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Geschäftsführer: Marc Fischer
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******************H A F T U N G S A U S S C H L U S S / D I S C L A I M E R
**********************
Die Informationen, die in dieser Kommunikation enthalten sind, sind
ausschliesslich und allein fuer den Empfaenger bestimmt. Die Verwendung durch
Dritte ist untersagt. Die Stadtwerke Teterow GmbH ist nur fuer die von ihr
eingegebenen Informationen verantwortlich, jedoch nicht fuer die einwandfreie
Uebertragung oder im Zusammenhang mit der Uebertragung oder dem Empfang
eingetretene Veraenderungen oder Verzoegerungen. Diese E-Mail enthaelt
vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren
Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
*********************************************************************************
*****************

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 12:43
An: poststelle@afrlrr.mv-regierung.de; poststelle@stalumm-regierund.de; toeb@lung.mv-
regierung.de; WBV_Teterower_Peene@t-online.de; info@rostock.ihk.de; info@gdmcom.de;
raumbezug@laiv-mv.de; Micheal.hoehn@telekom.de; Info <info@sw-teterow.de>; sba-
hst@sbv.mv-regierung.de; dargun@lfoa-mv.de; abteilung3@lpbk-mv.de;
leitungsauskunft@50hertz.de; poststelle@wm.mv-regierung.de; 226.Postfach@BNetzA.de;
Kontakt@gascade.de; BAIUDwToeB@bundeswehr.org; poststelle@ba.mv-regierung.de;
poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de; poststelle@nb.sbl-mv.de;
info@bundesimmobilien.de; TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com; mecklenburg-
vorpommern@bvvg.de; info@ontras.com; poststelle@lallf.mvnet.de; info@ewe-netz.de;
poststelle@lakd-mv.de
Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de>
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs 1 BauGB als
Träger öffentlicher Belange am o.g. Vorhaben.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:

toeb@mikavi-planung.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Köhn

MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck
koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790

Geschäftsführerin: Christiane Leddermann
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Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern

Der Vorstand

Forstamt Dargun Dorfstra~e 69 17179 Finkenthal Forstamt Dargun
Bearbeitet von: Herr Felix Ne~ler

MIKAVI-Planung GmbH
Muhlenstra~e 28

17349 Schonbeck

Telefon: 039971 3093-0
Fax: 03994 235-415
E-Mail: felix.nessler@lfoa-mv.de

3
Aktenzeichen: 7444.382/2/2025
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Finkenthal, 02. April 2025

Vorhaben: vorhabenbezogener Bebauungsplan ,,Photovoltaikanlage
Friedrichshof"

Antragsteller: Gemeinde Walkendorf

hier: Stellungnahme des Forstamtes - zustandig It.§ 35 i.V.m.§ 32
Landeswaldgesetz M-V (LWaldG M-V)'

Sehr geehrte Darnen und Herren,

im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern nehme ich
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Photovoltaikanlage Friedrichshof der
Gemeinde Walkendorf fur den Geltungsbereich des Landeswaldgesetzes (LWaldG M­
V) wie folgt Stellung.

Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Photovoltaikanlage Friedrichshof"
wird aus forstlicher Sicht unter Einhaltung folgender MaBnahmen zugestimmt.
1.) Einhaltung des Waldabstandes
Lt. § 20 Landeswaldgesetz M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf und
Waldbrand bei der Errichtung von baulichen Anlagen ein Abstand zum Wald von 30
Metern einzuhalten.
Dieser ist von der Au~enkante der baulichen Anlage bis zur Waldgrenze zu bemessen
und beginnt bereits mit dem Traufbereich des Waldes.
Unter Traufkante" des Waldes wird forstfachlich die mittlere Linie der lotrechten
Projektion der Kronenrander der Randbaume eines Waldbestandes verstanden. Hat der
Wald an fraglicher Stelle keinen Baumbestand, sondern ist beispielsweise kahl
geschlagen oder mit Waldstrauchern bedeckt, so geh0ren diese Flachen auch zum Wald
und es wird entsprechend zur Linie, an der diese Waldnutzung endet, gemessen.

1 !Waldgesetz fur das Land Mecklenburg-Vorpommem (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI M-V S. 870). das zuletzt <lurch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai
2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794) geandert worden ist

Vorstand: Manfred Baum
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0
Telefax: 03994 235-400
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank
BIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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2.) Verhinderung einerWaldumwandlung
Laut § 15 (1) Landeswaldgesetz M-V darf Wald nur mit vorheriger Genehmigung der
Forstbehorde gerodet und in eine andere Nutzungsart uberfuhrt werden (Umwandlung).

Wald im Sinne des 2 des LWaldG ist jede mit Waldgeholzen bestockte Grundflache.
Waldgeholze sind alle Waldbaum- und Waldstraucharten. Bestockung ist der
flachenhafte Bewuchs mit Waldgeholzen, unabhangig von Regelmaigkeit und Art der
Entstehung. In der Regel ist dies ein zusammenhangender Bewuchs mit Waldgeholzen
mit einer Mindestflachengr~e von 2.000 m?, einer mittleren Breite von 25 Metern, und
einer mittleren Hohe von 1,5 Metern oder zusatzlich einem Alter von 6 Jahren im Falle
von Waldsukzessionen. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete
Grundflachen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldwiesen,
Waldblo~en, Lichtungen, Waldpark- und Walderholungsplatze sowie als Vorwald
dienender Bewuchs.
3.) Nebenbestimmungen
lch bitte Sie in ihre Begrundung unter dem Punkt 2.3 Rechtsgrundlagen das
Landeswaldgesetz in der aktuellen Fassung mit aufzunehmen.

Begrundung:

,,Mit Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil des
Planungsraumes festgesetzt, auf dem das zulassige Ma~ der baulichen Nutzung
realisiert werden darf. Dabei wurden bereits Mindestabstande zu Geholzen und
geschutzten Biotopen eingehalten."

Nach Prufung der vorgelegten Unterlagen habe ich festgestellt, das im Bereich der
angrenzenden Wadlflachen der gesetzlich vorgeschriebene Abstand von 30m zum Wald
eingehalten und kartenma~ig erfasst wurde.

Zur Kompensation des Eingriffes ist auf 146.224m2 geplant Ackerflachen durch eine
spontane Begrunung in Dauergrunland umzuwandeln. Dieses Dauergrunland soll dann
jahrich oder im zwei- bis dreijahrigen Rhythmus gemaht werden.

Bei dieser Umwandlung ist darauf zu achten, dass es beim Ausfall der Mahd nicht zu
einer Sukzesionsflache wird. Da es sonst zu einer Unterschreitung des Waldabstandes
kommt.

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfugung.

Mit freundlichen Gru~en
Im Auftrag

­Tim Ofiara
Forstamtsleiter

Vorstand: Manfred Baum
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0
Telefax: 03994 235-400
E-Mail: zentrale@ lfoa-mv.de
Internet: www .wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank
BIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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Landesamt für Kultur 
und Denkmalpflege 

Mecklenburg-Vorpommern 

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V, Postfach 11 12 52, 19011 Schwerin 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28, 17349 Schönbeck 

per Mail an toeb@mikavi-planung.de 

Bearbeitet von: LAKD 

Telefon: 
Telefax: 
e-mail: 

0385-58879340 
0385-58879344 
beteiligung@lakd-mv.de 

Unser Zeichen: 2025_1838 

Schwerin, den 03.04.2025 

vb B-Plan Nr 6, PV Friedrichshof, Gde Walkendorf 
Beteiligung des LAKD als Denkmalfachbehörde 
Ihr Zeichen: sch/köh_30261 
Ihr Schreiben vom: 03.03.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dem o. g. Verfahren äußert sich das LAKD als Denkmalfachbehörde wie folgt: 

Belange der Bodendenkmalpflege 

Die nachfolgende Auskunft stützt sich auf die systematische Erfassung der Bodendenkmale (§ 4 
Abs. 2 Nr. 1 DSchG M-V) durch das LAKD als Denkmalfachbehörde. 

1. Auskunft zum Bestand 

1.1 Im Bereich des Vorhabens sind bislang keine Bodendenkmale bekannt geworden. 

1.2 Unmittelbar angrenzend an das Vorhaben sind jedoch Bodendenkmale entdeckt worden 
(blaue Markierungen in beigefügter Karte). Es ist mit Sicherheit bzw. an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass in den blau markierten Bereichen unbewegliche 
Bodendenkmale vorhanden sind. 

2. Notwendiger Rahmen und Umfang der Umweltprüfung 

2.1 Angesichts der Tatsache, dass keine vollständige Bestandserhebung der Bodendenkmale 
vorliegt, muss auch im Bereich des Vorhabens stets mit dem Vorhandensein derzeit noch 
unentdeckter Bodendenkmale gerechnet werden. Aus diesem Grund reichen die vorliegenden 
Informationen nicht aus, um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter zu 
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten (§ 1, 2 und 2a BauGB). 

2.2 Da das Vorhaben erhebliche, nicht ausgleichbare Auswirkungen auf Bodendenkmale haben 
kann (Veränderungen der Substanz, vollständige Beseitigung u.a.), ist die Ermittlung der 
Auswirkungen nach allgemein anerkannten Prüfmethoden zu empfehlen. 

2.3 Als anerkannte Prüfmethode kommt insbesondere die archäologische Voruntersuchung 
mittels einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten im Bereich der Eingriffsflächen 
(Anlagenstandorte, Verkehrsflächen, Kabeltrassen usw.) in Betracht. Sie ist notwendige 
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Voraussetzung, um im Umweltbericht die erforderlichen Aussagen zu den voraussichtlichen 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Bodendenkmale als Teil der Kultur- und Sachgüter treffen 
zu können. 

2.4 Für die sachgerechte Berücksichtigung des kulturellen Erbes in Umwelt- und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen wird auf die Handreichung „Kulturgüter in der Planung“ 
verwiesen: UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur 
Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen, Köln 2014 
(https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklungnrw/ 
uvp_kulturgueter_in_der_planung/inhaltsseite_74.jsp). 

3. Erläuterungen 

3.1 Die Pflicht, im Rahmen der Umweltprüfung die umweltbezogenen Auswirkungen auf 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und 
zu bewerten, ergibt sich aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB. 
Zu den Kulturgütern im Sinne des § 2a BauGB gehören auch Bodendenkmale. 

3.2 Die Unterrichtung über den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
erfolgt auf Grundlage von § 4 Abs. 1 BauGB. 

3.3 Die Beseitigung, Veränderung oder Nutzungsänderung unbeweglicher Bodendenkmale bedarf 
der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde (§ 7 Abs. 1 DSchG M-V) bzw. der nach 
anderen gesetzlichen Bestimmungen für die Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis, 
Bewilligung, Zulassung oder Zustimmung zuständige Behörde (§ 7 Abs. 6 DSchG M-V). Auch 
Maßnahmen in der Umgebung sind genehmigungspflichtig, wenn sie das Erscheinungsbild oder 
die Substanz des Bodendenkmals erheblich beeinträchtigen (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 DSchG M-V). 

4. Hinweise 

4.1 Durch die Durchführung einer archäologischen Voruntersuchung erhöht sich auch die 
Planungssicherheit erheblich, weil Verzögerungen des Vorhabens durch die Entdeckung bislang 
unbekannter Bodendenkmale (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V) während der Bauphase vermieden 
werden. 

4.2 Eine Beratung zur fachgerechten Durchführung archäologischer Voruntersuchungen 
(Untersuchungen zum tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale, Ermittlung der Auswirkungen 
des Vorhabens auf Bodendenkmale) ist bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. 
beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung 
Landesarchäologie, Domhof 4/5, 19055 Schwerin, erhältlich. 

Anlage 

Belange der Baudenkmalpflege 

Es sind keine baudenkmalfachlichen Belange betroffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. René Wiese 
(m. d. W. d. G. b.)
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Postanschrift: Hausanschrift: 

LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 

Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 

Internet:  www.polizei.mvnet.de 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der 

Gemeinde Walkendorf 

Ihre Anfrage vom 03.03.2025; Ihr Zeichen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 

Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 

Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 

Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 

Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 

Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-1199-2025 

Schwerin, 20. März 2025 
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Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 

Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 
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www.50hertz.com 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" 

der Gemeinde Walkendorf - Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Frau Köhn, 

Ihre Anfrage haben wir dankend erhalten. 

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen bef inden. Dazu zäh-

len z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbin-

dungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen. 

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-

betreiber nicht. 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine ef f iziente Identif izierung der (Nicht-) Betrof fenheit bitten wir bei künf tigen Be-

teiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsf läche(n) sowie even-

tueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und ge-

oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise als KML-Datei oder im 

SHP-Format inkl. PRJ-Datei). 

Freundliche Grüße 

50Hertz Transmission GmbH 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrif t gültig.  

50Hertz Transmission GmbH 

OGZ 

Netzbetrieb Zentrale 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

Datum 

17.03.2025 

Unser Zeichen 

2025-001369-01-OGZ 

Ansprechpartner 

Team Fremd- und Bauleitplanung 

Telefon-Durchwahl 

030/5150-6710 

Fax-Durchwahl 

E-Mail 

leitungsauskunft@50hertz.com 

Ihre Zeichen 

Ihre Nachricht vom 

03.03.2025 

Vorsitzende des Aufsichtsrates 

Catherine Vandenborre 

Geschäftsführer 

Stefan Kapferer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sylvia Borcherding 

Marco Nix 

Sitz der Gesellschaft 

Berlin 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

Bankverbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

50Hertz Tra n s m i ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 

17349 Schönbeck 
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Von: funkbetreiberauskunft@BNetzA.DE
An: TöB
Cc: verfahren.dritter.nabeg@BNetzA.DE; PMD-BauLp@BNetzA.DE
Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Montag, 3. März 2025 13:13:07
Anlagen: image001.jpg

03.03.2025_Anschreiben TÖB_Verteiler B-Plan.pdf
05 FFH-VP_PVA_Friedrichshof_SPA.pdf
01 Bebauungsplan Friedrichshof Jan.2025.pdf
02 Vorhaben- und Erschließungsplan Friedrichshof Jan.2025.pdf
03 Begründung Friedrichshof _Januar 25.pdf
04 Artenschutzfachbeitrag Friedrichshof.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Da eine Betroffenheit des Richtfunks durch die Planung unwahrscheinlich ist, erfolgt
unsererseits keine weitere Bewertung. Ein möglicher Grund dafür ist:

1.            Die Baumaßnahme weist eine geringe Bauhöhe auf. Es handelt sich dabei um
einen Bebauungsplan mit einer Bauhöhe von unter 20 Meter bzw. um eine Planung
einer Solar- / Photovoltaik-Freifläche. Eine Richtfunk-Untersuchung zu solchen
Planungen ist nicht erforderlich.

2.            Entweder ist die Bauhöhe unbekannt oder es handelt sich um eine Maßnahme
mit einer unveränderten Bauhöhe. Zum Beispiel: Flurbereinigung, Landschafts- /
Naturschutz, unterirdische Leitung oder Aufhebungsverfahren.

3.            Flächennutzungspläne, Regionalpläne, Raumordnungspläne oder
Entwicklungsprogramme sind planungsrechtliche Maßnahmen, die sich in einem
früheren Planungsstadium befinden. Im nachgelagerten Verfahren wird konkrete
Baumaßnahme erneut angefragt.

Bitte beachten Sie die Zuständigkeitstrennung bei der Bundesnetzagentur.

Für Planungs- oder Genehmigungsverfahren:
----------------------------------------------
Zukünftig richten Sie bitte Ihre Anfragen zu Planungs- oder Genehmigungsverfahren an
die zuständige Stelle unter folgender Adresse:
Bundesnetzagentur, Referat 814, Postfach 80 01, 53105 Bonn oder
unter der E-Mail-Adresse: verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de
Weitere Information entnehmen Sie bitte dem Link unter:
www.netzausbau.de/Wissen/InformierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de

Für eine Funkbetreiberauskunft vom Referat 226:
--------------------------------------------------
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Funkbetreiberauskunft (u. a. Richtfunk)
gesondert per E-Mail an funkbetreiberauskunft@bnetza.de anzufragen.

Dafür schicken Sie uns das vollständig ausgefüllte Formular (als Anhang per E-Mail),
welches Sie unter folgendem Link finden:
www.bnetza.de/648280

Für die Funkbetreiberauskunft ist die Angabe der Koordinaten zwingend erforderlich.
Hierzu können Sie sich auch an den Planungsträger wenden.
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An den Verteiler 
 


 03.03.2025_sch/köh_30261 
 


Vorhaben: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 „Photovoltaikanlage Friedrichshof“ der 
Gemeinde Walkendorf 


hier:  Anforderung einer Stellungnahme gemäß § 4 Absatz 1 BauGB, 
Mitteilung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung  


 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemäß § 4 Absatz 1 BauGB als Behörde bzw. sonstiger 
Träger öffentlicher Belange am vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 „Photovoltaikanlage Friedrichshof“ 
der Gemeinde Walkendorf. 
 
Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 „Photovoltaikanlage Friedrichshof“, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
sowie der Begründung in der Fassung von Januar 2025 wird in der Veröffentlichungsfrist vom 03.03.2025 bis 
einschließlich 07.04.2025 auf der Homepage des Amtes Gnoien unter dem Link https://www.amt-
gnoien.de/Sonstige_oeffentliche_Bekanntmachungen.cfm#Bekanntmachung_Walkendorf oder unter 
folgendem Pfad: www.amt-gnoien.de - Öffentliche Bekanntmachungen / Satzungen - Sonstige öffentliche 
Bekanntmachungen – Gemeinde Walkendorf sowie auf dem zentralen Landesportal https://www.bauportal-
mv.de/bauportal/Bauleitplaene veröffentlicht. 


Zusätzlich können die Planunterlagen des Vorentwurfes im Amt Gnoien, Teterower Straße 11a, 17179 Gnoien 
während der Dienstzeiten eingesehen werden. 


Sie erhalten die o.g. Unterlagen mit diesem Anschreiben in digitaler Form. Sollten Sie ein Papierexemplar 
benötigen, fordern Sie dieses bitte schriftlich an. 


Wir bitten um Zusendung Ihrer Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung sowie um 
Mitteilung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB im 
Vernehmen mit § 4 Abs. 1 BauGB.  


Äußern Sie sich bis zum 03.04.2025 nicht fristgemäß, gehen wir davon aus, dass die von Ihnen 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange von der Planung nicht berührt werden und Sie dem Vorentwurf des 
Planes zustimmen. 


Soweit Ihrerseits keine Bedenken, Hinweise oder Anregungen bestehen und eine weitere Beteiligung nicht 
erforderlich ist, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung.  


Wir bedanken uns im Voraus für mögliche Hinweise zu Wechselwirkungen bzw. Planungsvorgaben. 


 
Mit freundlichen Grüßen                                                              


    


 


Leddermann  


Geschäftsführerin        
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FFH-Studie nach § 34 BNatSchG: Errichtung 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 


Die BSC Energie GmbH plant in Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Rostock, Amt Tessin, 


in der Gemeinde Walkendorf, westlich der L 232 die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage. 


In der vorliegenden Unterlage wird ein potenzieller, ca. 104 ha großer Standort nordöstlich 


der Ortslage Walkendorf und südöstlich der Ortslage Selpin betrachtet. Der Standort des 


Vorhabens ist in Abbildung 1 dargestellt. 


 


 
 


Abbildung 1: Geplanter Standort einer PVA-Anlage zwischen Walkendorf und Selpin im 
Landkreis Walkendorf 


 Karten-Quelle; (© 2023, Microsoft product screen shot reprinted with permission 
from Microsoft Corporation) 


 


Die Umsetzung des Vorhabens ist innerhalb des Vogelschutzgebietes „Recknitz- und Trebeltal 


mit Seitentälern und Feldmark“ (DE 1941-401) vorgesehen (s. Abbildung 2).  


Aufgrund der geplanten Lage des Vorhabens innerhalb des Vogelschutzgebietes wird mit 


dieser Unterlage eine Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutz- und 


Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes vorgelegt.  
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Abbildung 2: Lage des geplanten PVA-Standorts im SPA Recknitz- und Trebeltal mit 
Seitentälern und Feldmark 
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2 Kurzbeschreibung des Vorhabens und seines Standorts  


2.1 Vorhaben 


Spezifische Angaben zum Vorhaben - zum Beispiel Angaben zur Zahl und Lage der Modultische 


und sonstiger baulicher Anlagen auf der Fläche - liegen zum derzeitigen Planungsstand noch 


nicht vor. Die Planung sieht grundsätzlich eine Bauweise vor, die innerhalb der PVA selbst die 


Biodiversität fördert. Hierzu werden die Maßgaben der Studie „Solarparks – Gewinne für die 


Biodiversität“ 1 berücksichtigt und ein Reihenabstand der Module zueinander eingeplant, der 


eine ausreichende Besonnung zur Mittagszeit von - wenn möglich - bis zu 2,5 m Breite 


zwischen den Modulen ab 01.05. zulassen wird. 


Es ist somit vorgesehen, die Gesamtfläche so zu gestalten, dass die Modultische ausreichend 


weit voneinander entfernt stehen werden, dass zwischen und unter ihnen die Entwicklung von 


extensiv genutztem Grünland möglich ist, das Brutvögeln wie z.B. Feldlerche und Grauammer 


Lebensraum bietet.  


Die Unterhaltung der Flächen unter und um die Module soll durch Mahd erfolgen. Jährlich 


wechselnde Witterungsverläufe in Kombination mit Klimaveränderungen, unterschiedlichen 


Standortbedingungen und Habitatansprüchen von Tier- und Pflanzenarten lassen eine 


pauschale Festlegung von Mahdterminen zweifelhaft bzw. kontraproduktiv erscheinen. 


Zunehmend wird realisiert, dass eine späte Mahd infolge eines dadurch entstehenden 


lichtarmen und luftfeuchten Bestandsklimas auch zu einem verringerten Habitat- und 


Nahrungsangebot für viele naturschutzfachlich wichtige Artengruppen wie Tagfalter, 


Heuschrecken, Bienen und Schwebfliegen führt, die die Nahrungsgrundlage für die 


wertgebende Vogelarten des Vogelschutzgebietes sein können. Dies wirkt sich letztendlich 


auch negativ auf Vogelpopulationen aus, da 80% der heimischen Brutvogelarten zur Brutzeit 


auf die Verfügbarkeit tierischer Nahrung angewiesen sind. Der Bruterfolg hängt daher 


maßgeblich von der Verfügbarkeit tierischer Proteine ab.  


Von einer pauschalen Festsetzung von Mahdterminen wird daher abgesehen, da sich eine 


solche Festsetzung in vielerlei Weise nachteilig auf die Biodiversität auswirken kann. Vielmehr 


wird eine flexibel terminierte Festlegung von Mahdterminen deutlich positiv gesehen. 


Aufgrund der geplanten Größe der Anlage wird zudem voraussichtlich nur eine zeitlich 


gestaffelte, abschnittsweise Mahd möglich sein, so dass bei jedem Mahdtermin ausreichend 


Deckung bleibt und Insekten weiterhin genügend Blüten als Nahrung finden. Es wird daher 


davon ausgegangen, dass die betriebsbedingte Pflege der Anlage nicht zu einer 


Beeinträchtigung der Verfügbarkeit von Nahrungsorganismen für wertgebende Vogelarten 


führt. 


                                                      


1 https://www.bne-online.de/de/news/detail/studie-photovoltaik-biodiversitaet/, zuletzt abgerufen am 
03.02.2023 



https://www.bne-online.de/de/news/detail/studie-photovoltaik-biodiversitaet/
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Sämtliche Gehölz- und Gewässerstrukturen des Plangebietes sind von einer Überbauung 


ausgenommen (s. Abbildung 3).  


 


Abbildung 3: Bereich innerhalb des Plangebietes mit geringerem Konfliktpotenzial  


 


2.2 Standort des Vorhabens 


In Abbildung 2 ist die Lage des Vorhabens in der Landschaft, innerhalb des 


Vogelschutzgebietes dargestellt.  


Im Bereich der Gesamtplanungsfläche liegen landwirtschaftliche Ackerflächen, 


Grünlandflächen, Kleingehölze und Baumgruppen sowie Kleingewässer. Die Errichtung von 


Photovoltaikanlagen ist ausschließlich auf den Acker- und Grünlandflächen (Rinder- und 


Schafweide) vorgesehen. Die Gehölzflächen und Gewässer sind nicht von Baumaßnahmen 


betroffen. Das Plangebiet wird im Norden und Westen von einem Gewässer umflossen, im 


Zentrum der Fläche liegen mehrere Kleingewässer.   


Im näheren Umfeld des geplanten Vorhabens liegt kein Naturschutzgebiet. Nördlich und 


westlich grenzt an das Plangebiet das Landschaftsschutzgebiet Wesselstorf an.  


In einer Entfernung von mehr als 1,6 km vom Vorhaben sind im Vogelschutzgebiet Teilflächen 


wie z. B. das Griever Holz, der Stegendieksbach, das Dammer Postmoor oder das Trebeltal als 


Naturschutzgebiete gesichert. Das 200 ha große Griever Holz ist gleichzeitig aufgrund der 


Vorkommen von Wald-, Gewässer- und Moorlebensraumtypen des Anhangs I der FFH-
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Richtlinie als GGB „Griever Holz“ (DE 2041-301) ausgewiesen. Ziele für Brut- oder 


Gastvogelarten der Vogelschutzrichtlinie werden für dieses Gebiet nicht formuliert.  


 
Abbildung 4: Lage des FFH-Gebietes Griever Holz (DE 2041-301) südlich des 


Vorhabenstandortes 
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3 Methodisches Vorgehen bei der Prüfung der Verträglichkeit des 


Vorhabens mit den Zielen der Vogelschutzrichtlinie 


3.1 Allgemeines  


Die FFH-Verträglichkeitsprüfung stellt innerhalb des durch Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-Richtlinie 


(FFH-RL) bzw. § 34 BNatSchG normierten Prüfprogramms die Hauptstufe einer umfassenden 


speziellen naturschutzrechtlichen Prüfung eines Projektes bzw. Planes im Hinblick auf dessen 


Zulassungs- bzw. Durchführungsfähigkeit dar. 


Sie hat die Überprüfung der Verträglichkeit von Projekten bzw. Plänen zum Gegenstand, die 


geeignet sind, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen ein 


Natura 2000-Gebiet in seinen Erhaltungszielen zu beeinträchtigen. 


Für das hier betrachtete Vorhaben zum Neubau einer Photovoltaik-Anlage ist daher eine 


Verträglichkeitsprüfung nach FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/93/EWG) nach § 34 BNatSchG 


notwendig, da im potenziellen Wirkraum des Vorhabens ein Vogelschutzgebiet liegt.  


Grundsätzlich erfolgt die Verträglichkeitsprüfung in drei Phasen:  


1. der Vorprüfung,  


2. der Verträglichkeitsprüfung und  


3. ggf. der Ausnahmeprüfung  


Auf eine FFH-Vorprüfung wird im vorliegenden Fall verzichtet, da die Tatbestände, die eine 


FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich machen, erfüllt sind: Das Vorhaben liegt zum großen 


Teil in einem Vogelschutzgebiet und die Möglichkeit von erheblichen Beeinträchtigungen des 


Schutzgebietes in seinen für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgeblichen 


Bestandteilen kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden. 


Daher wird hiermit eine FFH-VU nach Art. 6 (3) der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) in 


Verbindung mit § 34 BNatSchG für das Vogelschutzgebiet „Recknitz- und Trebeltal mit 


Seitentälern und Feldmark“ vorgelegt. 


Gemäß § 34 (1) BNatSchG muss eine Überprüfung des Projektes auf die Verträglichkeit 


hinsichtlich der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes vorgelegt werden. Dabei ist die 


Relevanz der von dem Vorhaben ausgehenden Auswirkungen auf die für die Erhaltungsziele 


und den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des VSG zu untersuchen.  


Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen und Störungen, die zu erheblichen 


Beeinträchtigungen eines Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen 


Bestandteilen führen können, sind unzulässig (§ 34 (2) BNatSchG). § 34 (3) bis (5) BNatSchG 


regelt die Vorgehensweise zur Durchführung von Projekten, die Erhaltungsziele und 


Schutzzweck eines Gebietes erheblich beeinträchtigen über eine Ausnahmeregelung. 
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Nach § 7 (1) S. 9 BNatSchG sind Erhaltungsziele „Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder 


Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands  


- [eines in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG2 aufgeführten Lebensraumtyps,] 


- [[einer] in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG [aufgeführten Art] oder]  


- [einer] in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG3 aufgeführten Art  


für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind“.  


Der „günstige Erhaltungsgrad“4 der Lebensräume und Arten ist der entscheidende Maßstab 


für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen.  


Die Beeinträchtigung maßgeblicher Bestandteile, wird in drei Stufen festgestellt.  


- keine Beeinträchtigung: Der maßgebliche Bestandteil wird durch keinen der Wirkfaktoren 
in seinem Erhaltungsgrad auch nur geringfügig beeinträchtigt. Auch das 
Entwicklungspotenzial wird nicht eingeschränkt.  


- keine erhebliche Beeinträchtigung: Der maßgebliche Bestandteil wird durch einen 
Wirkfaktor geringfügig beeinträchtigt. Sein Erhaltungsgrad und seine 
Entwicklungsmöglichkeiten verschlechtern sich nicht. Die Beeinträchtigungen lösen 
Veränderungen aus, die auch natürlicherweise (z.B. im Rahmen von 
Populationsschwankungen einer Art) auftreten können. Mindestkenngrößen 
(Flächengrößen, Individuenzahlen) von Populationen oder Habitaten werden nicht 
unterschritten.  


Hierunter werden auch vorübergehende Beeinträchtigungen gestellt, wenn nach 
Abschluss der Beeinträchtigung der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt ist und nur 
eine nicht mehr als geringfügige Beeinträchtigung verbleibt.  


Eine Regeneration von Arten ist im Allgemeinen dann erreicht, wenn die betroffene Art 
wieder in der vorherigen Bestandsgröße und Verbreitung vorkommt. LAMBRECHT et al. 
(2004) halten im Allgemeinen einen Regenerationszeitraum von 2-3 Jahren für vertretbar. 
Bei der Bewertung ist jedoch auch die mögliche höhere Wertigkeit von Sukzessionsstadien 
der Entwicklung zu berücksichtigen, die zu völlig anderen Einschätzungen führen kann.  


- erhebliche Beeinträchtigung: Die Beeinträchtigung löst erkennbare Veränderungen im 
Erhaltungsgrad des maßgeblichen Bestandteils aus. Sie ist nicht vorübergehend, sondern 
dauerhaft. Möglicherweise sind die Funktionen des Natura 2000-Gebietes im 
Schutzgebietsnetz beeinträchtigt.  


Mögliche Beeinträchtigungen werden im Folgenden zunächst ohne Berücksichtigung 


schadensbegrenzender Maßnahmen festgestellt, soweit diese nicht projektimmanent sind, 


d.h. keine Alternative zur bestehenden Planung darstellen.  


                                                      


2 FFH-Richtlinie 
3 Vogelschutzrichtlinie 
4 früher „Erhaltungszustand“ 
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Kommt die Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck nicht 


erheblich beeinträchtigt werden, ist das Projekt zulässig, die Prüfung damit abgeschlossen.  


Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen 


eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 


maßgeblichen Bestandteilen führen kann und keine Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in 


Betracht kommen, um die Erheblichkeitsschwelle zu unterschreiten, ist es gem. § 34 Abs. 2 


BNatSchG grundsätzlich unzulässig.  


Im Rahmen einer evtl. notwendigen Ausnahmeprüfung wird geprüft, ob die erforderlichen 


Ausnahmetatbestände erfüllt sind, die im Falle erheblicher Beeinträchtigungen dennoch eine 


Zulassung des Projektes ermöglichen. 
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4 Verwendete Unterlagen 


Das EU-Vogelschutzgebiet DE 1941-401 „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und 


Feldmark“ überschneidet sich in großen Teilen mit dem FFH-Gebiet DE 1941-301 „Recknitz- 


und Trebeltal mit Zuflüssen“. Der Überschneidungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 14.200 


ha. Für den Überschneidungsbereich wurden im Rahmen der Managementplanung für das 


FFH-Gebiet (UMWELTPLAN, 2012) Habitatflächen von 35 Brutvogelarten sowie 12 


Rastvogelarten abgegrenzt und bewertet. Lt. Managementplan befinden sich - mit Ausnahme 


der Habitate des Schreiadlers, der Weißbart- und Trauerseeschwalbe, der Wiesenweihe, der 


Zwergmöwe, des Schwarzmilans, des Rotmilans, der Flussseeschwalbe, der Wachtel und des 


Turmfalken bei den Brutvögeln sowie des Bruchwasserläufers, des Kampfläufers und der 


Sumpfohreule bei den Rastvögeln - die Habitate aller anderen Vogelarten innerhalb des FFH-


Gebietes in einem ungünstigen Erhaltungsgrad. 


Folgende Unterlagen wurden für die vorliegende Ausarbeitung ausgewertet: 


- Standarddatenbogen (SDB; vollständige Gebietsdaten) für das Vogelschutzgebiet 
DE 1941-401; Stand (Aktualisierung) Mai 2017 (siehe Anhang) 


- Managementplan für das FFH-Gebiet DE 1941-301 - Recknitz- und Trebeltal mit 
Zuflüssen5; ein Managementplan für das Vogelschutzgebiet liegt nicht vor.  


- Digitale Karten-Informationen des Kartenportals Umwelt Mecklenburg-Vorpommern des 
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie6 


- Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern 
(Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 20117 


- Gutachten zur Erfassung und Bewertung planungsrelevanter Faunenelemente auf der 
Fläche des Bauvorhabens (Brutvögel, Reptilien, Amphibien) aus dem Jahr 2022 
(OEKOPLAN, 2022). 


                                                      


5 https://www.stalu-mv.de/vp/Themen/Naturschutz-und-Landschaftspflege/Natura-
2000/Managementplanung/DE-1941-301-Recknitz-und-Trebeltal-mit-Zufluessen 


6 https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php zuletzt abgerufen am 05.02.2023 
7 https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVrahmen und 
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVV3Anlage1-G11 



https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVrahmen

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVV3Anlage1-G11
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5 Beschreibung des Natura 2000-Gebietes 


5.1 Beschreibung des Schutzgebietes und der für seine Erhaltungsziele 
maßgeblichen Bestandteile  


Das Vorhaben liegt lt. naturräumlicher Gliederung Mecklenburg-Vorpommern im Rückland 


der Mecklenburgischen Seenplatte, im Warnow-Recknitz-Gebiet in der Landschaftseinheit 


Flach- und Hügelland um Warnow und Recknitz. 


Laut SDB hat das Vogelschutzgebiet eine Gesamtfläche von 38.778 ha.  


Das Vogelschutzgebiet wird als strukturreiche Acker-, Moor- und Waldlandschaft mit einer 


Vielzahl großer und kleiner Fließgewässer beschrieben. Es ist ein bedeutender Reproduktions- 


und Rastraum für Vogelarten, die an genutzte und ungenutzte Moore, Laubwälder und eine 


strukturreiche Agrarlandschaft gebunden sind. In spätglazialen Schmelzwasserabflussbahnen 


haben sich durch Versumpfung und Moorwachstum mächtige Mudden- und Torfschichten 


gebildet.  


Für das Gebietsmanagement wird das Ziel der Erhaltung einer strukturreichen Moor-, Acker- 


und Waldlandschaft genannt. Maßgebliche Pläne sind mit den Unterlagen zu den LIFE-


Projekten Recknitz und Trebel und zu verschiedenen Moorschutzprojekten vorhanden. Sie 


beziehen sich jedoch nicht auf das Vorhabensgebiet. 


5.2 Schutzzweck und Erhaltungsziele 


Brutvogelarten: Ein besonderes Schutz- und Managementerfordernis im Sinne der Kriterien 


des Art. 4 Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) besteht für alle Arten, die für das Gebiet in 


Anlage 1 der Vogelschutzgebietslandesverordnung vom 12.07.2011 (VSGLVO M-V) aufgelistet 


sind. Die Bestände und Habitate dieser Vogelarten stellen maßgebliche Bestandteile des 


Vogelschutzgebietes dar. 


Rastvogelarten: Für das Gebietsmanagement (Schutz- und Maßnahmenerfordernis) sind die 


Arten besonders relevant, die für das Gebiet in Anlage 1 der VSGLVO M-V aufgeführt sind. Die 


Bestände und Habitate dieser Vogelarten stellen maßgebliche Bestandteile des 


Vogelschutzgebietes dar. 


 


Die Erhaltungsziele für das Vogelschutzgebiet sind in der Landesverordnung über die Natura 


2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern8 im § 3 aufgeführt. 


                                                      


8 Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V vom 12. Juli 2011; 
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVrahmen 



https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVrahmen
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In § 1 und § 3 der Landesverordnung heißt es: 


„§ 1 - Schutzerklärung, Schutzzweck 


(1) Die in Anlage 1 aufgeführten Gebiete sind als Europäische Vogelschutzgebiete 


Bestandteile des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. 


Sie werden als Natura 2000-Gebiete zu Besonderen Schutzgebieten nach Artikel 4 Absatz 1 


und 2 der Richtlinie 2009/147/EG erklärt. 


(2) Schutzzweck der Europäischen Vogelschutzgebiete ist der Schutz der wildlebenden 


Vogelarten sowie ihrer Lebensräume gemäß Anlage 1. 


§ 3 - Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 BNatSchG 


Erhaltungsziel des jeweiligen Europäischen Vogelschutzgebietes ist es, durch die Erhaltung 


oder Wiederherstellung seiner maßgeblichen Bestandteile dazu beizutragen, dass ein 


günstiger Erhaltungszustand der in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 


2009/147/EG aufgeführten Vogelarten erhalten oder wiederhergestellt wird. In Anlage 19 


werden als maßgebliche Bestandteile die Vogelarten und die hierfür erforderlichen 


Lebensraumelemente gebietsbezogen festgesetzt.“ 


Die in der genannten Anlage 1 aufgeführten Vogelarten sind in der folgenden Tabelle 1 


aufgelistet.  


5.3 Brut- und Gastvogelbestand  


5.3.1 Brut- und Gastvogelarten lt. Standarddatenbogen 


Grundlage für die folgende Aufstellung ist der Standarddatenbogen mit Aktualisierungsdatum 


2017/05. Die in Tabelle 1 aufgeführten Arten werden im Standarddatenbogen mit Angaben 


zur Populationsgröße im Gebiet sowie zur Bewertung des Erhaltungsgrades genannt. Der 


Standarddatenbogen findet sich im Anhang zu dieser Ausarbeitung.  


Das Gebiet setzt sich lt. SDB aus folgenden Lebensraumklassen zusammen (Anteile an der 


Gesamtfläche des SPA): 


Binnengewässer: 1 % 


Ackerland: 33 % 


Trockenrasen: 2 % 


Feuchtes und mesophiles Grünland: 33 % 


Moore, Sümpfe, Uferbewuchs: 2 % 


Heide, Gestrüpp: 2 % 


Laubwald: 18 % 


Nadelwald: 6 % 


                                                      


9 Mecklenburg-Vorpommern - DE 1941-401 Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark Natura 
2000-LVO M-V | Landesnorm Mecklenburg-Vorpommern | DE 1941-401 Recknitz- und Trebeltal mit 
Seitentälern und Feldmark | gültig ab: 20.08.2016 (landesrecht-mv.de) 



https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVV3Anlage1-G11

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVV3Anlage1-G11

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVV3Anlage1-G11
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Tabelle 1: Wertgebende Vogelarten des Vogelschutzgebietes: Vogelarten des Anhangs I 
der Vogelschutzrichtlinie sowie Zugvogelarten, die im Standarddatenbogen für 
das Vogelschutzgebiet „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und 
Feldmark“ aufgeführt sind.  


Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie als Brutvögel 


Blaukehlchen, Eisvogel, Flussseeschwalbe, Kampfläufer, Kleines Sumpfhuhn, Kranich, 


Mittelspecht, Neuntöter, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, 


Schwarzspecht, Seeadler, Sperbergrasmücke, Sumpfohreule, Trauerseeschwalbe, 


Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Weißbartseeschwalbe, Weißstorch, Wespenbussard, 


Wiesenweihe, Zwergschnäpper, Zwergseeschwalbe 


Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie als Gastvögel 


Bruchwasserläufer, Eisvogel, Fischadler, Goldregenpfeifer, Kampfläufer, Kornweihe, 


Kranich, Silberreiher, Singschwan, Zwergschwan 


Wertbestimmende Zugvogelarten (nach Art. 4, Abs. 2 VSR) als Brutvögel 


Bekassine, Brandgans, Gartenrotschwanz, Grauammer, Grauschnäpper, Großer 


Brachvogel, Haubentaucher, Kiebitz, Knäkente, Lachmöwe, Löffelente, Raubwürger, 


Reiherente, Rotschenkel, Sandregenpfeifer, Schnatterente, Spießente, Steinschmätzer, 


Tafelente, Turmfalke, Turteltaube, Uferschwalbe, Wachtel, Waldschnepfe, Wendehals, 


Zwergmöwe  


Wertbestimmende Zugvogelarten (nach Art. 4, Abs. 2 VSR) als Gastvögel 


Blässgans, Graugans, Großer Brachvogel, Höckerschwan, Kiebitz, Kormoran, Krickente, 


Löffelente, Pfeifente, Reiherente, Saatgans, Schnatterente, Spießente, Stockente, 


Tafelente 


5.3.2 Ergebnisse der Brutvogelkartierung 


Verortete Daten zu Brutvogelvorkommen liegen für das Plangebiet aus der 


Brutvogelkartierung von HAUKE aus der Brutsaison 2022 vor (s. Tabelle 2). Im Rahmen der 


Brutvogelkartierung wurde das Plangebiet einschließlich eines 100 m-Umkreises um das 


Gebiet erfasst. Die Ergebniskarte aus dieser Brutvogelkartierung ist der vorliegenden 


Unterlage nachrichtlich im Anhang beigefügt (Karte-A 1).  


Von den in Tabelle 1 aufgelisteten wertgebenden Brutvogelarten des Vogelschutzgebietes 


wurden bei der Kartierung Schwarzspecht (1 Brutpaar - BP) und Grauammer (4 BP) im 100 m-


Umkreis um das Plangebiet erfasst. Innerhalb des Plangebietes wurden 2 BP des 


Gartenrotschwanzes, 2 BP der Wachtel, 2 weitere BP der Grauammer sowie 1 BP des 


Rotmilans kartiert (s.a. Tabelle 2). 


Darüber hinaus traten Rohrweihe und Kranich an den Gewässern als Nahrungsgäste auf. 
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Der Schreiadler, der als wertgebende Art für das Vogelschutzgebiet gilt, wurde während der 


Brutvogelkartierung im Plangebiet nicht festgestellt. Die Art erreicht innerhalb des 


Vogelschutzgebietes eine der größten Brutdichten in Deutschland. Sein gehäuftes Auftreten 


wird hier durch die nahrungsreichen Grünlandbereiche sowie durch die an den Talrändern 


stockenden, relativ ungestörten Wälder begünstigt. Zu einem günstigen Nahrungsangebot 


tragen auch die im Umfeld der Flusstäler vorhandenen Ackerflächen mit einer vergleichsweise 


hohen Biotopvielfalt und vielen Grenzlinien zwischen Wald und Feld sowie durch zahlreiche 


Landschaftselemente wie Feldhecken oder Kleingewässer bei. Hauptnahrung der Art sind 


Amphibien, Reptilien und Kleinsäuger. Das Hauptjagdgebiet der Art liegt meist in einem Radius 


von bis zu drei Kilometern um den Horst. Der Schreiadler jagt vor allem zu Fuß, weniger aus 


der Luft.  


Mecklenburg-Vorpommern beherbergt in fünf Schwerpunktgebieten knapp 75 % aller 


bekannten Brutpaare der Art in Deutschland (SCHELLER & MEYBURG in KOSTRZEWA & SPEER 


2001). 


Der dem Plangebiet nächstgelegene Brutplatz der Art ist von einem Standort mit einem 


Abstand von ca. 2,8 km von der Planfläche entfernt bekannt. Ein Vorkommen der Art im 


Plangebiet als Nahrungsgast ist möglich. 


Die meisten anderen in Tabelle 1 aufgeführten Vogelarten finden im Plangebiet - abgesehen 


von den Brutvögeln von Gehölzbeständen, die von der Planung jedoch nicht betroffen sind - 


keine geeigneten Bruthabitate.  


 


Tabelle 2: Ergebnisse der Brutvogelkartierung 2022 im Plangebiet einschließlich eines 
Umkreises von 100 m; 
RP: Revierpaar; VSR: Vogelschutzrichtlinie; wertgebende Art des Vogelschutzgebietes 


Artname 
Anzahl  
Revierpaare 


Zielarten der VSR 


Anhang I 
VSR 


Wertbestimmende 
Zugvogelart 


Amsel  Turdus merula 5 RP   


Blaumeise  Parus caeruleus 5 RP   


Baumfalke Falco subbuteo 1 RP   


Baumpieper  Anthus trivialis 2 RP   


Bluthänfling  Carduelis cannabina 1 RP   


Braunkehlchen  Saxicola rubetra 2 RP   


Buchfink  Fringilla coelebs 13 RP   


Buntspecht Dendrocopos major 3 RP   


Eichelhäher  Garrulus glandarius 1 RP   


Elster Pica pica 1 RP   


Feldlerche  Alauda arvensis 12 RP   


Feldsperling Passer montanus 2 RP   
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Artname 
Anzahl  
Revierpaare 


Zielarten der VSR 


Anhang I 
VSR 


Wertbestimmende 
Zugvogelart 


Fitis  Phylloscopus trochilus 2 RP   


Gartenbaumläufer  Certhia brachydactyla 2 RP   


Gartengrasmücke  Sylvia borin 1 RP   


Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 2 RP  X 


Gelbspötter Hippolais icterina 1 RP   


Goldammer Emberiza citrinella 7 RP   


Grauammer  Emberiza calandra 6 RP  X 


Grünfink  Carduelis chloris 4 RP   


Haubenmeise  Parus cristata 1 RP   


Hohltaube Columba oenas 1 RP   


Kleiber  Sitta europaea 6 RP   


Kleinspecht  Dryobates minor 1 RP   


Kohlmeise  Parus major 9 RP   


Kolkrabe  Corvus corax 1 RP   


Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla 5 RP   


Nebelkrähe  Corvus corone 2 RP   


Pirol Oriolus oriolus 2 RP   


Ringeltaube Columba palumbus 4 RP   


Rohrammer  Emberiza schoeniclus 1 RP   


Rotkehlchen Erithacus rubecula 4 RP   


Rotmilan  Milvus milvus 1 RP X  


Schwanzmeise  Aegithalos caudatus 1 RP   


Schwarzkehlchen  Saxicola rubicola 2 RP   


Schwarzspecht Dryocopus martius 1 RP X  


Singdrossel  Turdus philomelos 5 RP   


Sommergoldhähnchen  Regulus ignicapilla 1 RP   


Star  Sturnus vulgaris 9 RP   


Stieglitz Carduelis carduelis 2 RP   


Sumpfmeise Parus palustris 1 RP   


Sumpfrohrsänger  Acrocephalus palustris 1 RP   


Wachtel  Coturnix coturnix 2 RP  X 


Waldkauz  Strix aluco 1 RP   


Wiesenpieper  Anthus pratensis 3 RP   


Zaunkönig  Troglodytes troglodytes 5 RP   


Zilpzalp  Phylloscopus collybita 3 RP   
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Bei der Brutvogelkartierung fand sich erwartungsgemäß innerhalb der Gehölzbereiche sowie 


insbesondere an den Strukturrändern und Übergangszonen zwischen verschiedenen 


Biotoptypen eine weitaus höhere Artenvielfalt als im rein agrarischen Bereich oder im von 


Einzelgehölzen geprägten Offenland. Die weitaus höchsten Arten- sowie auch 


Individuendichten wurden in den Randbereichen der flächenhaften Gehölzstrukturen erfasst. 


Diese Strukturgrenzen bewirken infolge eines breiteren Spektrums an Habitattypen meist eine 


höhere Diversität aller Artengruppen (HAUKE, 2022). 


Im Altbaumbestand der Gehölzbereiche fanden sich 4 Horststandorte, die 2022 besetzt waren 


(Rotmilan, Kolkrabe, Baumfalke und Nebelkrähe; Karte-A 1 im Anhang).  


Entlang von Wegen befinden sich linienhafte Baumreihen, Einzelbäume und Baumgruppen, 


die ebenfalls von typischen Arten wie z.B. Höhlenbrütern besiedelt wurden.  


Über die in der Brutvogelkartierung 2022 festgestellten wertgebenden Arten der 


Vogelschutzrichtlinie hinaus sind Vorkommen der Tabelle 3 aufgeführten Arten, die im SDB 


aufgeführt sind, im Plangebiet möglich. 


 


Tabelle 3: Im Plangebiet nachgewiesene oder potenziell vorkommenden Brut- und 
Gastvogelarten des Standard-Datenbogens 


 Status: B: Brutvorkommen 2022 nachgewiesen; (B): Brutvorkommen möglich; NG: als 
Nahrungsgast 2022 nachgewiesen; (NG): Vorkommen als Nahrungsgast möglich 


Art 
Status i. 
Gebiet 


Pop. 
Größe 


Beurteilung des Gebiets 


Population Erhaltung Isolierung 
Gesamt-
beurteilung 


Bei der Brutvogelkartierung 2022 festgestellte Brutvogelarten 


Gartenrotschwanz B 60 C B C C 


Grauammer B 140 C B B C 


Kranich NG 80 B B C A 


Rohrweihe NG 80 C B C B 


Rotmilan B 45 C B C B 


Schwarzspecht B 40 C B C B 


Wachtel B 55 C B C C 


Potenziell vorkommende Brutvogelarten 


Grauschnäpper (B) 30 C B C C 


Kiebitz (B) 100 C C C B 


Mittelspecht (B) 180 C B B A 


Neuntöter (B) 250 C B C B 


Schreiadler (NG) 24 A B B A 


Schwarzmilan (NG) 20 C B B B 
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Art 
Status i. 
Gebiet 


Pop. 
Größe 


Beurteilung des Gebiets 


Population Erhaltung Isolierung 
Gesamt-
beurteilung 


Turmfalke (NG) 20 C B C C 


Turteltaube (B) 30 C B C C 


Weißstorch (NG) 76 C B C A 


Wendehals (B) 6 C B C C 


Wespenbussard (NG) 38 C B C B 


 


5.3.3 Vorkommen wertgebender Arten des Vogelschutzgebietes 2022 


Der Gartenrotschwanz trat an 2 Standorten am Rande von Gehölzbeständen im Westteil des 


Planungsraums auf.  


In der Landesverordnung10 wird der Gartenrotschwanz nicht als maßgeblicher 


Gebietsbestandteil genannt. Da er im SDB aufgeführt ist, wird die Art hier dennoch betrachtet.   


Von der Grauammer wurden 6 Revierpaare nachgewiesen. 2 Revierpaare wurden am Rande 


von Gehölzstrukturen innerhalb des Plangebietes festgestellt, 4 weitere Revierpaare im 


erweiterten Untersuchungsraum. Die Art bevorzugt halboffene Biotope mit Vertikalstrukturen 


und dichter Bodenvegetation, weshalb sie in den offenen Flächen des Planungsraums fehlt. 


Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch bundesweit wird die Grauammer auf der 


Vorwarnliste zur Roten Liste geführt (MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND 


VERBRAUCHERSCHUTZ MECKLENBURG-VORPOMMERN, 2014, RYSLAVY, 2020).  


In der Landesverordnung wird die Grauammer nicht als maßgeblicher Gebietsbestandteil 


genannt. Da sie im SDB aufgeführt ist, wird die Art hier dennoch betrachtet.   


Der Rotmilan hat 2022 einen Horst im nordwestlichen Gehölzbestand besetzt. In 


Mecklenburg-Vorpommern wird der Rotmilan auf der Vorwarnliste zur Roten Liste geführt 


(MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 


MECKLENBURG-VORPOMMERN, 2014). 


In der Landesverordnung werden für den Rotmilan folgende Lebensraumelemente genannt, 


die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Art 


erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf 
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 


                                                      


10 Mecklenburg-Vorpommern - DE 1941-401 Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark Natura 
2000-LVO M-V | Landesnorm Mecklenburg-Vorpommern | DE 1941-401 Recknitz- und Trebeltal mit 
Seitentälern und Feldmark | gültig ab: 20.08.2016 (landesrecht-mv.de) 



https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVV3Anlage1-G11

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVV3Anlage1-G11

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VogelSchVMVV3Anlage1-G11
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- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und Altbäumen 
insbesondere im Waldrandbereich sowie einem störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise 
auch Feldgehölze und Baumreihen (Bruthabitat) und 


- mit hohen Grünlandanteilen sowie möglichst hoher Strukturdichte (Nahrungshabitat). 


Der Schwarzspecht wurde 2022 im südlichen Gehölzbestand, außerhalb des Plangebietes mit 


1 Revierpaar nachgewiesen.  


In der Landesverordnung werden für den Schwarzspecht folgende Lebensraumelemente 


genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der 


Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, Nadel- und Mischwälder mit 
ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen und Totholz. 


Die Wachtel wurde mit zwei Revierpaaren im östlichen Teil des Planungsraums im 


Offenlandbereich festgestellt. Der Bereich wurde 2022 ackerbaulich mit Erbsen- und 


Sonnenblumenkulturen genutzt. 


In der Landesverordnung werden für die Wachtel folgende Lebensraumelemente genannt, die 


zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Art erhalten 


oder wiederhergestellt werden sollen:  


- offene Flächen der Kulturlandschaft (vorzugsweise Ackerflächen mit Gerste, Weizen und 
Roggen sowie Wiesen oder ähnliche Flächen). 


Rohrweihe und Kranich wurden im Plangebiet als Gastvögel festgestellt. 


In der Landesverordnung werden für die Rohrweihe folgende Lebensraumelemente genannt, 


die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Art 


erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf 
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 


- mit störungsarmen, weitgehend ungenutzten Röhrichten mit möglichst hohem Anteil an 
flach überstauten Wasserröhrichten und geringem Druck durch Bodenprädatoren (auch 
an Kleingewässern) und 


- mit ausgedehnten Verlandungszonen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen 
(insbesondere Grünland) als Nahrungshabitat. 


In der Landesverordnung werden für den Kranich folgende Lebensraumelemente genannt, die 


zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Art erhalten 


oder wiederhergestellt werden sollen:  


- störungsarme nasse Waldbereiche, wasserführende Sölle und Senken, Moore, Sümpfe, 
Verlandungszonen von Gewässern und renaturierte Polder 


- angrenzende oder nahe störungsarme landwirtschaftlich genutzte Flächen (insbesondere 
Grünland. 
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5.3.4 Potenzielle Vorkommen weiterer Arten der Vogelschutzrichtlinie 


Über die in der Brutvogelkartierung 2022 festgestellten wertgebenden Arten der 


Vogelschutzrichtlinie hinaus sind Vorkommen der im Folgenden genannten Arten im 


Plangebiet möglich. 


Brutvögel 


In Gehölzstrukturen: Mittelspecht, Neuntöter, Grauschnäpper, Turteltaube, ggf. Wendehals; 


im Grünland ggf. Kiebitz. 


In der Landesverordnung werden für den Mittelspecht folgende Lebensraumelemente 


genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der 


Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen und 
stehendem Totholz sowie mit Beimischungen älterer grobborkiger Bäume (u. a. Eiche, Erle 
und Uraltbuchen) 


In der Landesverordnung werden für den Neuntöter folgende Lebensraumelemente genannt, 


die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Art 


erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- Strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen oder dornige Einzelsträucher mit 
angrenzenden als Nahrungshabitat dienenden Grünlandflächen, Gras- oder 
Staudenfluren oder ähnlichen Flächen (ersatzweise Säume) 


- Strukturreiche Verlandungsbereiche von Gewässern mit Gebüschen und halboffene 
Moore 


In der Landesverordnung werden für den Kiebitz folgende Lebensraumelemente genannt, die 


zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Art erhalten 


oder wiederhergestellt werden sollen:  


- offene, unzerschnittene und störungsarme Flächen 
- mit fehlender oder niedriger und lückenhafter Vegetation (insbesondere Feucht- und 


Nassgrünland sowie seichte Uferbereiche, ersatzweise temporäre Nassstellen in Äckern) 
und 


- mit nur geringem Druck durch Bodenprädatoren 


In der Landesverordnung werden Grauschnäpper, Turteltaube und Wendehals nicht als 


maßgebliche Gebietsbestandteile genannt. Da sie im SDB aufgeführt sind, werden die Arten 


hier dennoch betrachtet.   


Nahrungsgäste 


Im Offenland: Schreiadler, Schwarzmilan, Weißstorch, Wespenbussard, Turmfalke. 


In der Landesverordnung werden für den Schreiadler folgende Lebensraumelemente genannt, 


die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Art 


erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- Möglichst großflächige unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick 
auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 
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- mit störungsarmen Waldgebieten (Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder) und darin 
eingeschlossenen Schreiadlerschutzarealen mit ausgedehnten Altbeständen, die einen 
ausreichend hohen Schlussgrad aufweisen (Bruthabitat) und 


- mit hohen Grünlandanteilen (vorzugsweise störungsarm und nahe des Brutwaldes, 
ersatzweise auch grünlandähnliche Flächen und niedrigwüchsige Dauerkulturen) sowie 
einer hohen Dichte an linienhaften Gehölzstrukturen und Feuchtlebensräumen 


In der Landesverordnung werden für den Schwarzmilan folgende Lebensraumelemente 


genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der 


Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf 
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen), 


- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und Altbäumen 
insbesondere im Waldrandbereich sowie einem störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise 
auch Feldgehölze und Baumreihen (Bruthabitat) und 


- mit hohen Grünlandanteilen und/oder fischreichen Gewässern als Nahrungshabitat. 


In der Landesverordnung werden für den Weißstorch folgende Lebensraumelemente 


genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der 


Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (im Hinblick auf Hochspannungsleitungen 
und Windkraftanlagen), 


- mit hohen Anteilen an (vorzugsweise frischen bis nassen) Grünlandflächen sowie 
Kleingewässern und feuchten Senken (Nahrungshabitat) sowie 


- Gebäude und Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen (Horststandort). 


In der Landesverordnung werden für den Wespenbussard folgende Lebensraumelemente 


genannt, die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der 


Art erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- Möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf 
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen), 


- mit möglichst großflächigen und störungsarmen Waldgebieten (vorzugsweise Laub- oder 
Laub-Nadel-Mischwälder) mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen als 
Bruthabitat und 


- mit Offenbereichen mit hoher Strukturdichte (insbesondere Trocken- und Magerrasen, 
Heiden, Feucht- und Nassgrünland, Säume, Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche 
Flächen nahe des Brutwaldes). 


In der Landesverordnung werden für den Turmfalken folgende Lebensraumelemente genannt, 


die zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Art 


erhalten oder wiederhergestellt werden sollen:  


- Bereiche der offenen Kulturlandschaft mit hohen Anteilen an Grünland, Saumstrukturen, 
Gras- oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen als Nahrungshabitat und 


- Feldgehölze, Baumhecken, Baumgruppen oder Einzelbäume als Nisthabitat. 
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6 Beschreibung der vorhabenbedingten Wirkfaktoren 


Die potenziell vom Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren werden hier nur insoweit ausführli-


cher erläutert, wie es für die Prüfung möglicher Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungs-


ziele erforderlich ist  


Die nachfolgend zusammengestellten voraussichtlichen Wirkfaktoren des Vorhabens sind 


angelehnt an die Zusammenstellung zu Wirkfaktoren im Informationsportal des Bundesamtes 


für Naturschutz (BfN) „FFH-VP-Info“.11 Es sind die Wirkfaktoren aufgeführt, die vom BfN für 


die Errichtung von Fotovoltaikanlagen als „regelmäßig relevant“ bzw. „ggf. relevant“ genannt 


werden. 


Es wird davon ausgegangen, dass die Vorhabensfläche der in Abbildung 3 dargestellten Fläche 


mit „geringem Konfliktpotenzial“ entspricht. Für die Ermittlung der potenziellen Wirkfaktoren 


wird von folgenden vorhabenimmanenten Voraussetzungen ausgegangen: 


- Es findet kein nächtlicher Baubetrieb statt, daneben kein Einsatz von starken Lampen oder 
Flutlicht, 


- Unter und zwischen den Solarmodulen wird Extensivgrünland entwickelt; zur Pflege des 
Grünlandes ist eine ein- bis zweimalige Mahd oder eine extensive Beweidung, z. B. mit 
Schafen, vorgesehen.  


- Um Störungen und Irritationen von Brutvögeln durch Lichtreflexionen oder Spiegelungen 
von den Moduloberflächen zu vermeiden, werden Anti-Reflex-Solargläser mit einer 
niedrigen Reflexion eingesetzt. 


6.1 Baubedingte Wirkfaktoren 


Baubedingte Wirkfaktoren sind alle vom Baufeld und Baubetrieb ausgehenden 


umweltrelevanten Einflüsse. Sie wirken i.d.R. temporär und haben eine nur lokale, räumliche 


Reichweite. In Ausnahmefällen, z.B. Havarien, können durchaus auch dauerhafte 


Auswirkungen hervorgerufen werden. Zu den Wirkungen zählen temporäre 


Flächeninanspruchnahme von Habitaten durch Baustelleneinrichtungen, Lagerung und 


Baufahrzeuge/-maschinen, Lärm-, Schadstoffemissionen, Erschütterungen und optische 


Störungen. 


Folgende Wirkfaktoren, die sich auf wertgebende Vogelarten auswirken können, sind zu 


betrachten: 


- Gefahr der Störung wertgebender Arten oder des Gelegeverlustes während sensibler 
Zeiten durch Baufeldfreimachung und Baustellenverkehr  


- Bauzeitlicher Verlust von Bruthabitaten 


- Bauzeitliche Schall-, Schadstoff- und Lichtemissionen durch Bautätigkeit 


                                                      


11 BfN, FFH-VP-Info: Fachinformationssystem zur Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 2017; https://ffh-
vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?m=1,0,8,5, zuletzt abgerufen am 26.07.2022 
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6.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 


Anlagebedingte Wirkfaktoren wirken dauerhaft. Sie resultieren aus der Errichtung der PVA 


mitsamt ihren für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen. Folgende Wirkfaktoren sind 


besonders für wertgebende Vogelarten relevant: 


- Beanspruchung von Flächen für Anlagenfundamente, Modultische, Zuwegungen und 
sonstige Anlagen (z.B. Wechselrichtergebäude, ggf. Betriebsgebäude, Kabelgräben und 
Leitungen) 


- Verlust bzw. Veränderung von Lebensräumen/Habitaten wertgebender Arten durch die 
Veränderung der Habitatstruktur 


- Verschattung von Bruthabitaten wertgebender Arten durch Module 


- visuelle Wirkungen (Gesamtanlage, Reflexionen, Spiegelungen ausgehend von Modulen 
auch ohne Betrieb) auf wertgebende Arten, die das Umfeld der Anlage besiedeln. 


Die Anlage selbst kann in der geplanten Bauweise einigen Vogelarten, die innerhalb des SPA 


geschützt werden sollen, Lebensraum, zumeist als Nahrungshabitat bieten. Hierzu gehören z. 


B. Neuntöter, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Raubwürger und Turmfalke. Hierzu liegen 


entsprechende Beobachtungen von PVA-Anlagen vor. So steigt die Anzahl festgestellter Arten, 


die PVA besiedeln, stetig an, wie die Ergebnisse einer zunehmenden Anzahl von 


Untersuchungen zeigen.  


6.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 


Betriebsbedingte Wirkfaktoren entstehen durch den Betrieb und die Wartung der PVA sowie 


durch Unterhaltung/Pflege der Flächen unter und zwischen den Modulen (Mahd oder ggf. 


Beweidung). Wartungsarbeiten finden voraussichtlich relativ selten in wiederkehrenden 


Intervallen statt (i.d.R. 1 - 3 Mal jährlich) und wirken nur für wenige Stunden. Folgende 


Wirkfaktoren sind für wertgebende Vogelarten besonders zu betrachten: 


- mögliche Störungen durch Unterhaltung/Pflege der Grünlandflächen (Zeitpunkt, 
Häufigkeit der Mahd oder Tierbesatz bei Beweidung) 


- optische Störungen durch Anwesenheit von Personen (Wartung, Grünflächenpflege). 
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutz- und Erhaltungsziele des 


SPA DE 1941-401 


Grundlage für die folgende Ermittlung einer möglichen Beeinträchtigung der wertgebenden 


Vogelarten des SPA bilden die in Kapitel 5.3.3 und 5.3.4 aufgeführten Brut- und 


Gastvogelarten.  


Die übrigen Arten des Standarddatenbogens können im Vorhabensbereich nicht vorkommen. 


Hierzu gehören z. B. Brutvogelarten großer zusammenhängender Waldbereiche oder 


Brutvögel an Gewässerufern.  


Die bauzeitlich, anlagebedingt oder betriebsbedingt relevanten Wirkfaktoren sind in Kap. 6.1 


beschrieben. 


7.1 Bewertung der bauzeitlichen Auswirkungen 


Die baubedingten Auswirkungen entstehen durch die Wirkfaktoren, die temporär während der 


Bauzeit auftreten können. Teilweise können die Auswirkungen durch die nachfolgenden 


anlagebedingten Wirkfaktoren dauerhaft sein (s. Kapitel 7.2). 


- Die Brut-- und Gastvogelarten der Vogelschutzrichtlinie, die die offenen Flächen 
besiedeln, verlieren ihre Habitate. Gleiches gilt für die Arten, die in den Gehölzbeständen, 
angrenzend an die Offenlandflächen brüten und die durch die Bauarbeiten gestört 
werden, so dass sie möglicherweise ihre Bruthabitate bauzeitlich aufgeben. Es handelt es 
sich um folgende bei der Erfassung 2022 nachgewiesene Arten:  


Wachtel (2 BP - Brut im Baufeld), Rotmilan (1 BP - bauzeitliche Störung), Grauammer (6 
BP - bauzeitliche Störung), Gartenrotschwanz (1 BP - bauzeitliche Störung), Rohrweihe 
(NG - bauzeitliche Störung), Kranich (NG - bauzeitliche Störung). 


Hinzu kommen potenziell im Plangebiet auftretende Arten: Kiebitz im Grünland, 
Mittelspecht, Neuntöter, Grauschnäpper, Turteltaube, ggf. Wendehals in den 
Gehölzbereichen.  


7.1.1 Wachtel 


Zwei RP der Wachtel verlieren auf der Fläche ihr Habitat. Das Erhaltungsziel des Erhalts oder 


der Entwicklung offener Flächen der Kulturlandschaft wird durch das Vorhaben beeinträchtigt.  


Im SPA liegt der Flächenanteil von Ackerflächen bei ca. 12.800 ha (33 % der Fläche lt. SDB). Die 


Ackerfläche im Plangebiet, auf der die Wachteln brüten, umfasst ca. 24,6 ha, das macht einen 


Anteil von ca. 0,2 % an der Gesamtackerfläche des SPA aus. Im unmittelbaren Umfeld zum 


Vorhaben liegen im SPA weitere offene Ackerflächen, die von der Art besiedelt werden 


können. Der Erhaltungsgrad der Art und ihre Entwicklungsmöglichkeiten verändern sich nicht.  


Um eine Verletzung oder Tötung von Tieren zu vermeiden, wird das Baufeld zur Errichtung der 


PV-Anlagen rechtzeitig vor Beginn der Brutzeit geräumt und eine Ansiedlung von Brutvögeln 


wie der Wachtel durch geeignete Maßnahmen (sofortiger Baubeginn nach Baufeldräumung 
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oder kontinuierliche Vergrämung) verhindert. Alternativ kann mit der Baumaßnahme nach 


Ende der Brutzeit der Art begonnen werden.  


→ Der Verlust des Brutareals der Wachtel im Plangebiet ist eine Beeinträchtigung der 


Erhaltungsziele, die jedoch nicht erheblich ist.   


7.1.2 Kiebitz 


Der Kiebitz ist potenzieller Brutvogel auf der Planfläche. Im SPA liegt der Flächenanteil 


Grünlandflächen bei ca. 12.800 ha (33 % der Fläche lt. SDB). Die Grünlandflächen des 


Plangebietes, die potenziell Bruthabitate für den Kiebitz sein können, umfassen ca. 59,9 ha, 


das macht einen Anteil von 0,47 % an der Gesamt-Grünlandfläche des Plangebietes. Im 


unmittelbaren Umfeld zum Vorhaben liegen im SPA weitere offene Grünlandflächen, die von 


der Art besiedelt werden können. Der Erhaltungsgrad der Art und ihre 


Entwicklungsmöglichkeiten verändern sich nicht. Das Erhaltungsziel des Erhalts offener, 


unzerschnittener und störungsarmer Flächen wird durch das Vorhaben damit geringfügig 


beeinträchtigt. Eine bauzeitliche Beeinträchtigung des Kiebitzes wird durch die oben auch für 


die Wachtel genannten Maßnahmen zur Baufeldräumung bzw. zur Vergrämung vermieden. 


→ Der Verlust des Brutareals des Kiebitzes im Plangebiet ist eine Beeinträchtigung der 


Erhaltungsziele, die jedoch nicht erheblich ist.   


7.1.3 Brutvogelarten der Gehölzbestände 


Die (potenziellen) Brutvogelarten der Gehölzbestände, die an die Planfläche angrenzen 


(Rotmilan, Grauammer, Gartenrotschwanz, Mittelspecht, Neuntöter, Grauschnäpper, 


Turteltaube, Wendehals), verlassen voraussichtlich bauzeitlich ihre Bruthabitate. Nach 


Abschluss der Bauarbeiten stehen ihnen die Flächen jedoch wieder zur Verfügung.  


→ Der Verlust der Eignung der Brutstandorte der genannten Arten ist vorübergehend und 


nicht erheblich. Damit ist die Beeinträchtigung der Erhaltungsziele für die Arten nicht 


erheblich.  


7.1.4 Nahrungsgäste 


Schreiadler, Schwarzmilan, Weißstorch, Wespenbussard und Turmfalke verlieren bauzeitlich 


ihre Nahrungshabitate. Für alle genannten Arten stehen in großem Umfang Nahrungshabitate 


im Umfeld der Planfläche zur Verfügung. Die Brutvogelarten, die die offenen Flächen des 


Plangebietes zur Nahrungssuche nutzen, sind hierzu nicht auf die Planfläche angewiesen. 


Zahlreiche weitere Offenlandflächen, sowohl Acker- als auch Grünlandflächen, sind 


Bestandteil des Vogelschutzgebietes. Gleiches gilt für die Arten, die Offenlandflächen zur Rast 


und Nahrungssuche nutzen: Auch diese Arten können auf angrenzende Offenland-Flächen im 


SPA ausweichen, die in großem Umfang vorhanden sind. 







Verträglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG -  


SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark - DE 1941-401 Seite 24 


 


naturRaum 2023 


Der Abstand der Planfläche zum Bruthabitat des Schreiadlers beträgt mindestens 2,8 km. 


Daraus entsteht bauzeitlich keine Beeinträchtigung des Schreiadlers, da die Planfläche am 


äußeren Rand der Hauptnahrungsfläche der Art liegt. 


→ Die bauzeitliche Beeinträchtigung der Arten ist nicht erheblich.  


7.1.5 Fazit bauzeitliche Beeinträchtigungen 


Keine der bauzeitlichen Auswirkungen des Vorhabens ist in der Lage, den Erhaltungsgrad der 


maßgeblichen Brut- und Gastvogelarten auf der Planfläche erheblich zu beeinträchtigen.  


7.2 Bewertung der anlagebedingten Beeinträchtigungen 


Die anlagebedingten Auswirkungen entstehen durch die Wirkfaktoren, die dauerhaft wirken.  


Der bauzeitlich entstehende Habitatverlust bleibt abgesehen von Baustraßen, Zufahrten und 


Lagerflächen dauerhaft bestehen. Die wertgebenden Brut- und Gastvogelarten der 


Vogelschutzrichtlinie, die die offenen Flächen besiedeln, verlieren ihre Habitate.  


Dies betrifft neben der Wachtel auch potenzielle Vorkommen des Kiebitzes. Damit verliert der 


Kiebitz voraussichtlich einen Anteil von 0,47 % seines potenziellen Bruthabitats im Plangebiet, 


die Wachtel verliert einen Anteil von 0,2 %.  


Beide Arten finden im Umfeld des Vorhabens in großem Umfang geeignete Bruthabitate, der 


Verlust betrifft nur einen sehr kleinen Anteil des (potenziellen) Bruthabitats der Arten. Für 


keine der beiden Brutvogelarten, erfüllt die Planfläche eine exklusive Funktion. Sie können auf 


umfangreich vorhandene, benachbarte Flächen ausweichen.  


Grundsätzlich können von Solarmodulen Beeinträchtigungen der wertgebenden Arten 


ausgehen, wenn die Tiere durch Spiegelungen oder Reflexionen gestört werden. Um solche 


Störungen und Irritationen von Brutvögeln zu vermeiden, werden Anti-Reflex-Solargläser mit 


einer niedrigen Reflexion eingesetzt. Aufgrund der technischen Ausstattung der Anlage zur 


Vermeidung von Spiegelungen und Reflexionen, ist dieser Wirkfaktor daher nicht relevant.  


→ Die Beeinträchtigung der in Kapitel 5.3.3 und 5.3.4 genannten Erhaltungsziele für die 


Wachtel und den Kiebitz ist nicht erheblich. 


Weitere wertgebende Arten des Vogelschutzgebietes sind nicht dauerhaft vom Vorhaben 


betroffen: die Bruthabitate der Gehölzbrüter, die ggf. bauzeitlich gestört werden, stehen den 


Arten nach Abschluss der Bauarbeiten dauerhaft weiter zur Verfügung.  


→ Die Erhaltungsziele der Gehölzbrüter werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.  


Faunistische Untersuchungen in Solarparks zeigen, dass sie insbesondere in der 


Agrarlandschaft einigen Arten als Brut- und / oder Nahrungshabitate bieten können. So ist z. 


B. die Grauammer eine der Arten, die von den sog. Randeffekten von Photovoltaikanlagen 


profitieren kann. Insofern werden Vertreter dieser Art zunehmend in höheren Abundanzen in 


und um Solaranlagen festgestellt als im Vorfeld der Errichtung (BNE, 2019; PESCHEL & 
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PESCHEL, 2023). Solaranlagen haben offensichtlich auch eine affine Wirkung auf den Rotmilan. 


Sie werden gern in das Nahrungshabitat der Art integriert und die Module dienen oft als 


Sitzwarten. Dennoch werden weiterhin offene, strukturreiche Gebiete zur Nahrungssuche 


benötigt (HAUKE, 2022). 


Weitere Arten, für die Belege für ein Vorkommen in oder an Solarparks vorliegen, sind z.B. 


Turmfalke (Nahrungsgast) und Kranich (Nahrungsgast). 


Es ist daher davon auszugehen, dass die Errichtung des Solarparks nicht nur zu einem Verlust 


von Habitaten führt, sondern dass gleichzeitig Brut- und Nahrungshabitate für wertgebende 


Arten entstehen.  


7.2.1 Fazit anlagebedingte Beeinträchtigungen 


Keine der anlagebedingten Auswirkungen des Vorhabens ist in der Lage, den Erhaltungsgrad 


der maßgeblichen Brut- und Gastvogelarten auf der Planfläche erheblich zu beeinträchtigen.  


7.3 Bewertung der betriebsbedingten Auswirkungen 


Wartungsarbeiten an der PVA finden voraussichtlich relativ selten in wiederkehrenden 


Intervallen statt (i.d.R. 1 - 3 Mal jährlich) und wirken nur für wenige Stunden. Gleiches gilt für 


die Unterhaltung/Pflege der Flächen unter und zwischen den Modulen (Mahd oder ggf. 


Beweidung). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Unterhaltungsmaßnahmen 


nicht zu einer relevanten Störung wertgebender Brut- oder Gastvogelarten führen (s.a. Kapitel 


2.1). 


→ Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele wertgebender Brut- und Gastvogelarten finden 


durch betriebsbedingte Wirkfaktoren nicht statt. 


7.3.1 Fazit betriebsbedingte Beeinträchtigungen 


Keine der betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens ist in der Lage, den Erhaltungsgrad 


der maßgeblichen Brut- und Gastvogelarten auf der Planfläche erheblich zu beeinträchtigen.  


 


8 Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 


Weder durch Recherche im Internet, noch durch Nachfrage beim Ministerium für Klimaschutz, 


Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt konnten Projekte im Wirkraum des Vorhabens 


identifiziert werden, die kumulative Wirkungen mit dem Bau einer Photovoltaik-Anlage 


entwickeln könnten.  
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9 Gesamtfazit 


Die BSC Energie GmbH plant in Mecklenburg-Vorpommern, in der Gemeinde Walkendorf, 


westlich der L 232 die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage. 


In der vorliegenden Unterlage wird ein potenzieller, ca. 104 ha großer Standort nordöstlich 


der Ortslage Walkendorf und südöstlich der Ortslage Selpin betrachtet. Der Standort des 


Vorhabens ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Umsetzung des Vorhabens ist innerhalb des 


Vogelschutzgebietes „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ (DE 1941-401) 


vorgesehen.  


In dieser Unterlage wird die mögliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des 


Vogelschutzgebietes durch das Vorhaben geprüft.  


Mögliche bauzeitliche, anlagebedingte und betriebsbedingte Beeinträchtigungen werden für 


die wertgebenden Brut- und Gastvogelarten geprüft. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 


Beeinträchtigungen nach der Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen 


werden können.  


Die Maßnahmen umfassen: 


- Als schadensbegrenzende Maßnahme für die Brutvögel der Offenlandflächen findet 
rechtzeitig vor Beginn der Brutzeit der Art (je nach Schneelage ab Anfang März) eine 
Räumung des Baufeldes statt. Bis zum Baubeginn muss die Fläche dann regelmäßig auf 
mögliche Brutversuche überprüft werden, mögliche Reviergründungsversuche müssen 
durch Vergrämungsmaßnahmen unterbunden werden. Bei Umsetzung dieser 
Maßnahmen entstehen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für das 
Vogelschutzgebiet.  


- Unter und zwischen den Solarmodulen wird Extensivgrünland entwickelt; zur Pflege des 
Grünlandes ist eine ein- bis zweimalige Mahd oder eine extensive Beweidung, z. B. mit 
Schafen, vorgesehen.  


- Um Störungen und Irritationen von Brutvögeln durch Lichtreflexionen oder Spiegelungen 
von den Moduloberflächen zu vermeiden, werden Anti-Reflex-Solargläser mit einer 
niedrigen Reflexion eingesetzt. 


 


Da die Erhaltungsziele des SPA nicht erheblich beeinträchtigt werden, ist die Umsetzung 


kohärenzsichernder Maßnahmen nicht notwendig.  
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Anhang 


 


- Standarddatenbogen (SDB) / vollständige Gebietsdaten des Vogelschutzgebietes  


- Karte 1 aus HAUKE, 2022: Brutvögel 2022 im Plangebiet 
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Kürzel Brutvogelarten; 
RP: Revierpaar 


A: Amsel (5 RP) 
Bm: Blaumeise (5 RP) 
Bf: Baumfalke (1 RP) 
Bp: Baumpieper (2 RP) 
Hä Bluthänfling (1 RP) 
Bk: Braunkehlchen (2 RP) 
B: Buchfink (13 RP) 
Bu: Buntspecht (3 RP) 
Ei: Eichelhäher (1 RP) 
E: Elster (1 RP) 
Fl: Feldlerche (12 RP) 
Fe: Feldsperling (2 RP) 
F: Fitis (2 RP) 
Gbl: Gartenbaumläufer (2 RP) 
Gg: Gartengrasmücke (1 RP) 
Gr: Gartenrotschwanz (2 RP) 
Gp: Gelbspötter (1 RP) 
G: Goldammer (7 RP) 
Ga: Grauammer (7 RP) 
Gf: Grünfink (4 RP) 
Hm: Haubenmeise (1 RP) 
Hot: Hohltaube (1 RP) 
Kl: Kleiber (6 RP) 
Ksp: Kleinspecht (1 RP) 
K: Kohlmeise (9 RP) 
Kr: Kolkrabe (1 RP) 
Mg: Mönchsgrasmücke (5 RP) 
Nk: Nebelkrähe (2 RP) 
Pi: Pirol (2 RP) 
Rt: Ringeltaube (4 RP) 
Ra: Rohrammer (1 RP) 
R: Rotkehlchen (4 RP) 
Rm: Rotmilan (1 RP) 
Sm: Schwanzmeise (1 RP) 
Swk: Schwarzkehlchen (2 RP) 
Ssp: Schwarzspecht (1 RP) 
Sd: Singdrossel (5 RP) 
Sg: Sommergoldhähnchen (1 RP) 
S: Star (9 RP) 
Sti: Stieglitz (2 RP) 
Sum; Sumpfmeise (1 RP) 
Su: Sumpfrohrsänger (1 RP) 
Wa: Wachtel (2 RP) 
Wz: Waldkauz (1 RP) 
W: Wiesenpieper (3 RP) 
Z: Zaunkönig (5 RP) 
Zi: Zilpzalp (3 RP) 


Karte-A 1: Ergebnisse der Brutvogelkartierung im Untersuchungsraum des Standorts Walkendorf; grün markierte Arten sind Gegenstand der Erhaltungsziele für das SPA
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Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634),


zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)


· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)


· Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991
I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)


· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270, 351)


· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.
Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl.
2024 I Nr. 323)


· Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S.
546)


· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. April 2024 (GVOBl.
M-V S. 110)


· Hauptsatzung der Gemeinde Walkendorf in der aktuellen Fassung


Geltungsbereich


MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28


17349 Schönbeck
info@mikavi-planung.de


Gemeinde Walkendorf
vorhabenbezogener Bebauungsplan
„Photovoltaikanlage Friedrichshof“


Vorentwurf - Stand Januar 2025


Hinweise
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden,
ist gemäß § 11 DschG M - V (GVBI. M - V Nr. 1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum
Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem
Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige


Präambel
Aufgrund der §§ 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 184) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ..................... folgende
Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde
Walkendorf, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A) und dem Text (TEIL B) erlassen:


Übersichtskarte
DTK 50 aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell des Amtlichen Topographisch-Kartographischen
Informationssystems (ATKIS-Basis-DLM), Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern 2025


TEXT - TEIL B
Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
1. Art und Maß der baulichen Nutzung    § 9 Abs. 1 und 2 BauGB
1.1 Innerhalb des sonstigen Sondergebietes „AGRI-PV“ ist gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO die kombinierte


Nutzung für den landwirtschaftlichen Kulturanbau mit Beweidungsoption als Hauptnutzung und die
Stromproduktion mittels einer Freiflächen-Photovoltaikanlage als Sekundärnutzung gemäß Kategorie I
der DIN SPEC 914434 zulässig. Zulässig sind Photovoltaik-Anlage (PVA) mit einer lichten Höhe der
Aufständerung von mindestens 2,10 m sowie die für den Betrieb der PVA erforderlichen Nebenanlagen,
Trafostationen, Anlagen für die Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstationen,
Wechselrichterstationen und Zaunanlagen. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbare Fläche innerhalb
der festgesetzten sonstigen Sondergebiete durch Aufbauten, Unterkonstruktionen und Nebenanlagen
darf ein zulässiges Höchstmaß von 10 % nicht überschreiten. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen
mit § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.


2. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 4,00 m begrenzt. Als unterer Bezugspunkt gelten die
innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzten Höhen in Meter über NHN im Bezugssystem DHHN
2016 als vorhandenes Gelände.


3. Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „AGRI-PV“ auf 0,6 begrenzt.
Abweichend von § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl nicht überschritten
werden.


2. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft          §  9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB


2.1 Die mit „A“ festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft ist als naturnahe Feldhecke heimischer und standorttypischer Sträucher ohne Bäume als
Überhälter zu erhalten.


2.2 Die mit „B“ festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind als artenreiche Mähwiese zu entwickeln.


PLANZEICHNUNG TEIL A


SATZUNG DER GEMEINDE WALKENDORF ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN
BEBAUUNGSPLAN "PHOTOVOLTAIKANLAGE FRIEDRICHSHOF"


Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBl. I S. 1802)


1. Art der baulichen Nutzung                                     § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB


 Sonstiges Sondergebiet                                                 § 11 Abs. 2 BauNVO
Zweckbestimmung: AGRI-PV


2. Maß der baulichen Nutzung                          § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
   festgesetzte Höhen in Meter über NHN im Bezugssystem DHHN2016 


als vorhandenes Gelände


GRZ 0,6 Grundflächenzahl


3. Baugrenzen                          § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB


 Baugrenze


4. Verkehrsflächen                              § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB


 private Verkehrsfläche


 Ein- und Ausfahrt


5. Grünflächen                                     § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB


 private Grünfläche


6. Wasserflächen               § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB
Wasserfläche
hier: temporäres Kleingewässer


7. Waldflächen          § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB
Flächen für Wald


8. Planungen,  Nutzungsregelungen,  Maßnahmen  und  Flächen  für  Maßnahmen  zum  Schutz,  zur  Pflege  und  zur
Entwicklung von Natur und Landschaft                                                   § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB


 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft


A - B  Bezug zu textlichen Festsetzungen Nr. 2


9. Sonstige Planzeichen
Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind          § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                     § 9 Abs. 7 BauGB


II. Darstellung ohne Normcharakter
Bemaßung in Meter


Kataster


gesetzlich geschütztes Biotop, gemäß § 30 BNatSchG i. V. m § 20 NatSchAG M-V


   Nutzungsschablone


III. Nachrichtliche Übernahme


20 kV Stromleitung


Flächennaturdenkmal (FND) "Waldfeuchtgebiet Revier Dalwitz"


3.00


453


SO
AGRI-PV


Plangrundlage
· Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes für innere Verwaltung


Mecklenburg-Vorpommern vom Dezember 2024, Amt für Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen Lübecker Str. 289, 19059 Schwerin,


Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N; Höhenbezugssystem: DHHN2016


· Belegungsplan der von BSC Energie GmbH Dezember 2024


Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:3.500
dargestellt. Der Geltungsbereich beläuft sich auf eine Gesamtfläche von ca. 100 ha. Er
erstreckt sich auf die Flurstücke 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110
(tlw.),  112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 (tlw.), 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 172 und 173 der Flur 1 innerhalb der
Gemarkung Friedrichshof.


Katastervermerk
Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich wird als richtig dargestellt bescheinigt. Sie ist hinsichtlich der
lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass die Prüfung auf Grundlage der Flurkarte
nur grob erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.


    Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur


......................., den ............ Siegel        ....................................................................


Verfahrensvermerke
1. Aufstellungsbeschluss
Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ....................... . Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte entsprechend der Hauptsatzung der
Gemeinde Walkendorf auf der Homepage des Amtes Gnoien unter https://www.amt-gnoien.de/index.cfm über
den Link „Öffentliche Bekanntmachungen/Satzungen".


      Der Bürgermeister


Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel                ..............................


2. Anpassung an die Ziele der Raumordung
Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung des Landes M/V (LPIG) am ....................... informiert worden.


      Der Bürgermeister


Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel               ..............................


3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs.1 BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB)


Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer öffentlichen Auslegung zuletzt
vom .................. bis zum .................. .


Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1
BauGB zuletzt mit Schreiben vom ..................  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.


      Der Bürgermeister


Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel               ..............................


4. Entwurfsbeschluss (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Die Gemeindevertretung hat am ....................... den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begründung wurde gebilligt und ebenfalls zur
öffentlichen Auslegung bestimmt.


Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom .......................  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.


      Der Bürgermeister


Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel           ..............................


5. Beteiligungen der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB)


Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text
(Teil B), der Begründung und des Umweltberichts mit Anhängen sowie die bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen, wurden in der Zeit vom ............... bis ............. auf der Homepage des
Amtes Gnoien https://www.amt-gnoien.de/index.cfm über den Link „Öffentliche
Bekanntmachungen/Satzungen" und zusätzlich während der Dienststunden im Amtsgebäude des Amtes
Gnoien, Teterower Straße 11 a, 17179 Gnoien öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung dazu erfolgte
ortsüblich am ……………..  durch Abdruck im  Bekanntmachungsblatt des Amtes Gnoien "Gnoiener
Amtskurier" …………… sowie zusätzlich unter der o. g. Internetadresse. In der Bekanntmachung erfolgten
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind. Es wurde darauf hingewiesen,
dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, dass
Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben
werden können, und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.


Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom .................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.


      Der Bürgermeister


Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel               ..............................


6. Abwägungs- und Satzungsbeschluss


Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Öffentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ....................... geprüft. Das
Ergebnis ist mitgeteilt worden.


Der vorhabnbezogener Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie
dem Vorhaben- und Erschließungsplan, wurde am ....................... von der Gemeindevertretung als Satzung
beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom
....................... gebilligt.


      Der Bürgermeister


Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel           ..............................


7. Genehmigungsvermerk


Die Genehmigung der Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde mit
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ................ , AZ: ................ mit Auflagen,
Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.


     Der Bürgermeister


Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel                   ..............................


8. Ausfertigung
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie
dem Vorhaben- und Erschließungsplan, wird hiermit ausgefertigt.


      Der Bürgermeister


Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel           ..............................


9. Bekanntmachung
Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während
der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind
am ............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung und Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am .............................. in
Kraft getreten.


      Der Bürgermeister


Gemeinde Walkendorf, den ................... Siegel                ..............................
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Legende


Sonstiges Sondergebiet                           
Zweckbestimmung: AGRI-PV


  festgesetzte Höhen in Meter über NHN im Bezugssystem 
DHHN2016 als vorhandenes Gelände


 Baugrenze


 private Verkehrsfläche


 Ein- und Ausfahrt


 Wasserfläche


Waldfläche


 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft


A - als Feldgehölz zu erhalten


B - als Mähwiese zu erhalten


Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind


Grenze des räumlichen Geltungsbereichs   


Kataster


20 kV Stromleitung


geplante Modulreihe


Trafostationen


Batteriespeicherfläche


Nutzungsschablone


Vorhabenbeschreibung
Die Gemeinde Walkendorf hat zur größtmöglichen Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlage
im Gemeindegebiet unter Einbeziehung der DIN SPEC 91434:2021-05 ein für Agri-PV-Anlagen spezifiziertes
Nutzungskonzept festgelegt.


Für die geplante AGRI-PV-Anlage werden zur Überschirmung der Auslaufflächen linienförmig
aneinandergereihte bifaziale Glas-Glas-Modulen, die auf gerammten Stahl-Unterkonstruktionen gegen Süden
platziert werden. Die Darstellung der Modulreihen erfolgt innerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes
schematisch.


Die Modultische werden mit einem lichten Modulreihenabstand von etwa 3,85 m von Modulkante zu
Modulkante platziert. Der Neigungswinkel in Richtung Süden beträgt ca. 15°.


Die Höhe der Modultische orientiert sich an der geplanten Beweidung mit Rindern. Entsprechend wird die
Modulunterkante eine lichte Höhe von 2,10 m nicht unterschreiten. Die Moduloberkante überschreitet eine
lichte Höhe von 4,00 m nicht.


Durch die geplante Agri-Photovoltaik-Anlage wird auf einer Fläche von ca. 77,5 ha eine Gesamtleistung von
ca. 94.000 kWp an solarer Strahlungsenergie erzeugt. Dabei werden nur ca. 0,2 % der Fläche der
landwirtschaftlichen Nutzung durch Rammpfosten, Energiespeicher und Trafo-Stationen entzogen.


Der Vorhabenträger plant die Verwendung von Wechselrichtern inklusive entsprechender
Netztransformatoren sowie Übergabestationen.


Die Netztransformator-Stationen sind nicht betretbar und daher nicht als Gebäude im bauordnungsrechtlichen
Sinne einzustufen.


Gegebenenfalls ist dazu ein bauzeitlicher Ausbau der Transportwege innerhalb des Vorhabenbereiches
mittels Stahl- oder Gummimatten erforderlich.


Der produzierte Strom wird über eine rund 8 km Luftlinie entfernte 110 kW-Freileitung in das öffentliche
Stromnetz der E.DIS AG eingespeist. Der genaue Trassenverlauf befindet sich derzeit in Planung, stellt
jedoch keinen Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung dar.


Zusätzlich ist am südwestlichen Rand des Planungsraumes ein Batteriespeichersystem geplant. Die
Batteriespeichereinheit besteht aus bis zu 14 Speichern (ca. 13,7 m breit x 2,44 m tief x 2,9 m hoch) mit einer
Nennleistung von jeweils 5 MWh. Insgesamt besteht damit eine Speicherkapazität von bis zu 70 MW.


Der Rinderzuchtbetrieb Gottfried Marth wird als landwirtschaftlicher Bewirtschafter des
Gesamt-planungsraumes innerhalb des festgesetzten Sondergebietes Ackergras als Futtergrundlage für
einen (Groß-)Teil der 120 Tiere der Mutterkuhherde anbauen und als Portionsweide nutzen.  


Vorhabenträger und Mutterkuhbetrieb streben im Sinne des Tierwohls und der Tiergesundheit an, unter
anderem durch eine ganzjährige Außenhaltung der Tiere und die Schaffung von mehr Bewegungsfreiraum
und Auslauf im Freien die Haltungsform Bio (mit Auslauf im Freien) weiter durchzuführen, wobei angestrebt
wird, die Mutterkuhherde ganzjährig im Freien zu halten, und zu verbessern.


Die technische und wirtschaftliche Lebensdauer der Module und der gesamten Agri-Photovoltaik-Anlage
beträgt mindestens 40 Jahre. Nach Ablauf der geplanten Nutzungszeit/Ende des Pachtvertrags jedoch ist der
Rückbau der Agri-Photovoltaik-Anlage vorgesehen. Der Rückbau umfasst die Demontage der PV-Module, der
Modultische und Kabel sowie der Wechselrichter und Trafos und der damit verbundenen
Flächenbefestigungen sowie sämtlicher weiterer vorhabenbezogener baulicher Anlagen (z.B.
Löschwasserbehälter). Die rückgebauten Materialien einschließlich der Zaunanlage werden fachgerecht
wiederverwendet, recycelt, verwertet oder beseitigt.


Systemschnitt


Plangrundlage
· Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern vom


Juli 2023, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Lübecker Str. 289, 19059
Schwerin,


Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N; Höhenbezugssystem: DHHN2016


· Belegungsplan der von BSC Energie GmbH vom Dezember 2024


Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogener Bebauungsplan
„Photovoltaikanlage Friedrichshof“
der Gemeinde Walkendorf MIKAVI Planung GmbH


Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck


info@mikavi-planung.deStand Januar 2025


Maßstab 1 : 3.500
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1. Anlass und Ziel der Planung 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walkendorf hat in ihrer Sitzung am 08.06.2022 die 
Aufstellung des vorzeitigen, vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage Fried-
richshof" beschlossen.  


Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollte zunächst ein sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf Basis solarer Strahlungsenergie“ festgesetzt, und 
somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-
anlage geschaffen werden. 


Im Rahmen der Bearbeitung der Planungsunterlagen erfolgte auf Grund der vorliegenden zum 
Teil mittleren bis hohen Acker- und Grünlandzahlen mit dem Beschluss vom 13.11.2024 die 
Änderung des Planungsziels zur Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage (Agri-PV). Nach den 
Vorgaben der DIN SPEC 91434 sollen die Grundlagen einer kombinierten Nutzung ein und 
derselben Landfläche für landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und für Strompro-
duktion als Sekundärnutzung geschaffen werden. Als landwirtschaftliche Flächen können dazu 
Ackerland, Dauergrünland, Dauerweideland oder mit Dauerkulturen genutzte Grundstücke ein-
bezogen werden. 


DIN SPEC (PAS) sind dabei nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerkes. Sie sollen mit der 
Festlegung der Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung ein Prüfmaßstab für 
AGRI-PV-Anlagen vorbereiten und Sachverständigen, Genehmigungsbehörden sowie Gesetz- 
und Fördermittelgebern einen definierten Standard bieten. Gleichzeitig wird mit der Erläute-
rung von Begrifflichkeiten das technische Risiko für alle Projektbeteiligte (Behörden, Gemein-
den, Landnutzer, Planer, Errichter und Betreiber) minimiert.  


Missbräuchliche Anwendungsfälle und Akzeptanzverluste sollen durch diese Standardisierung 
von Agri-PV vermieden werden. 


Für den in Rede stehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Fried-
richshof" wurde ein Geltungsbereich mit landwirtschaftlich genutzten Grünland- und Ackerflä-
chen einbezogen.   


Zukünftig soll innerhalb des Geltungsbereiches Ackergras angebaut und als Futtergrundlage 
dem nahegelegenen Mutterkuhbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Eine Portionsbewei-
dung durch die Mutterkuhherde findet bevorzugt statt. Die Tiere können die Agri-PV-Anlage 
ganzjährig als Wetterschutz nutzen. Vorhabenträger und Mutterkuhbetrieb streben im Sinne 
des Tierwohls und der Tiergesundheit an, unter anderem durch eine ganzjährige Außenhaltung 
der Tiere und die Schaffung von mehr Bewegungsfreiraum und Auslauf im Freien die Haltungs-
form Bio (mit Auslauf im Freien) weiter durchzuführen, wobei angestrebt wird, die Mutterkuh-
herde ganzjährig im Freien zu halten, und zu verbessern. 


Nach planerischer Abwägung der Gemeinde Walkendorf entspricht das Vorhaben damit im 
besonderen Maße dem gesetzlichen Anspruch nach einer fossilfreien Energieerzeugung bis 
zum Jahr 2030. 
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Höchstrangiges öffentliches Interesse an Erneuerbare Energien und Klimaschutz im Sinne des § 2 
EEG 2023 als Planungsanlass 


Die durch Gemeinde und Vorhabenträger formulierten Planungsziele haben in zweierlei Hin-
sicht eine besondere Bedeutung im Sinne des Planerfordernisses gemäß § 1 Abs. 3 BauGB:  


Zum einen definiert der Bundesgesetzgeber in Satz 1 des § 2 EEG 2023 der Bestimmung das 
Interesse [...] als „Überragendes" und damit höchstrangiges öffentliches Interesse; zusätzlich 
wird das ebenfalls hochrangige Interesse der öffentlichen Sicherheit an dessen Seite gestellt.  


Zum anderen bestimmt Satz 2 der Norm, dass aktuell - da allgemeinkundig das Ziel einer na-
hezu treibhausgasneutralen Stromerzeugung im Bundesgebiet bei weitem noch nicht erreicht 
ist - die erneuerbaren Energien in Schutzgüterabwägungen Vorrang haben sollen (Soll-Bestim-
mung), weil die Definition der erneuerbaren Energien als „im überragenden öffentlichen Inte-
resse und der öffentlichen Sicherheit dienend“ im Fall einer Abwägung dazu führen, dass das 
besonders hohe Gewicht der erneuerbaren Energien berücksichtigt werden muss (vgl. Gesetz-
entwurf der Bundesregierung „-Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen be-
schleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor", 
BT-Drs. 20/1630, S.159). 


Es liegt auf der Hand, dass das gesetzgeberische Anliegen, „Sofortmaßnahmen" für einen „be-
schleunigten" Ausbau der erneuerbaren Energien nur dann greifen kann, wenn die Regelungen 
des § 2 EEG auch auf der kommunalen Planungsebene zum Tragen kommen.  


Jede abweichende Auslegung würde nach Einschätzung der Gemeinde dem gesetzgeberischen 
Anliegen deutlich widersprechen.  


Folgerichtig sieht die Gemeinde Walkendorf das in Rede stehende Aufstellungsverfahren des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans als auf den weiteren Ausbau der Nutzung der erneuer-
baren Energien gerichtete Maßnahme zum Schutz des Klimas, zu dem der Staat nach dem 
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG verpflichtet ist (vergleiche hierzu: BverfG, Beschluss vom 23. 
März 2022 – 1 BVR 1187/17 -, NVwZ 2022, 861 -, zitiert nach juris Rn.104). 
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2. Grundlagen der Planung 
2.1 Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:3.500 dargestellt. 
Der Geltungsbereich beläuft sich auf eine Gesamtfläche von ca. 100 ha. Er erstreckt sich auf die 
Flurstücke 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110 (tlw.), 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 (tlw.), 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 
170, 171, 172 und 173 der Flur 1 innerhalb der Gemarkung Friedrichshof. 


 


2.2 Planungsgrundlagen 


Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpom-
mern vom Dezember 2024, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Lübe-
cker Str. 289, 19059 Schwerin. 


• Belegungsplan der von BSC Energie GmbH vom Dezember 2024 
• Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N;  
• Höhenbezugssystem: DHHN2016  


 


2.3 Rechtsgrundlagen 


o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 
1 Nr. 394) 


o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176)  


o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 1802) 


o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - 
KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024 S. 351) 


o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  


o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546) 


o Hauptsatzung der Gemeinde Walkendorf in der aktuellen Fassung   
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3. Ausgangssituation 
3.1 Charakter des Planungsraumes 


Der Vorhabenstandort umfasst intensiv genutzte Acker- und Grünlandflächen im Südwesten 
der Gemeinde Walkendorf. Er grenzt nördlich an das Gemeindegebiet der Gemeinde Selpin an. 
Der Geltungsbereich befindet sich westlich der Landesstraße L 232 in einem Abstand von ca. 
1.400 m nordwestlich der Ortslage Walkendorf innerhalb der Landschaftseinheit „Flach- und 
Hügelland um Warnow und Recknitz“ und dem gleichnamigen Naturraum.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Der Planungsraum wird nördlich und östlich durch den Grandbach begrenzt. Südlich verläuft 
ein bestehender Wirtschaftsweg, der die äußere Erschließung sichert. Der Vorhabenstandort ist 
geprägt durch seine strukturreiche Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Teilbereiche 
von Waldflächen, Gräben, temporäre Kleingewässer, ein permanentes Kleingewässer und Ge-
hölzstrukturen. Das angrenzende Flächennaturdenkmal (fnd gue 126) „Waldfeuchtgebiet Re-
vier Dalwitz Abt. 3422“ wurde bewusst aus dem Geltungsbereich herausgelassen.  


Anthropogene Vorbelastungen bestehen durch Zäune entlang der Grenze zwischen Grün- und 
Ackerland sowie durch zwei 20 kV-Freileitungen die den südlichen Teil des Geltungsbereiches 
in Richtung Nordosten und in Richtung Nordwesten queren. 


Das Ertragsvermögen der einbezogenen landwirtschaftlichen Nutzflächen unterliegt mit Acker- 
bzw. Grünlandzahlen zwischen 8 und 48 Bodenpunkten sehr starken Schwankungen. Die ein-
gezäunten Grünlandflächen unterliegen derzeit einer intensiven Beweidung. Die Ackerfläche 
wurde im Jahr 2024 ebenfalls intensiv genutzt. 


Abbildung 1: Luftbild des Geltungsbereichs (rot markiert)  
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Das anstehende Gelände fällt von Südosten mit Geländehöhen von bis zu 40 m NHN bis zu 20 
m NHN entlang des Grabens im Norden ab. 


Die vorhandene Gehölzvegetation entlang des Grandbachs verhindert weitläufig die Einseh-
barkeit des Planungsraumes ausgehend von der Dorfstraße (Landessstraße 232) und der daran 
angrenzenden Bebauung im Bereich Walkendorf Ausbau.  


Gewässer, gesetzlich geschützte Biotope, oder andere wertgebende Lebensraum- und Biotop-
strukturen werden mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Fried-
richshof“ nicht überplant. 


Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des europäischen Vogelschutzgebietes (SPA) DE 
1941-401 „Recknitz und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“. Weitere nationale oder eu-
ropäische Schutzgebiete befinden sich nicht innerhalb des Planungsraumes. 


 


3.2  Übergeordnete Planungen 


Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume wird durch raumord-
nerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnah-
men entwickelt, geordnet und gesichert.  


Grundsätze und Ziele der Raumordnung sind der Bauleitplanung übergeordnet. Sie werden 
bindend in zusammenfassenden Plänen und Programmen der einzelnen Bundesländer festge-
setzt. 


Für die Gemeinde Walkendorf lassen sich die Grundsätze und Ziele und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung aus den folgenden Rechtsgrundlagen ableiten: 


• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)  


• Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 
503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181)  


• Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpom-
mern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 


• Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklen-
burg/Rostock (RREP MMR-LVO M-V) vom 22. August 2011 


Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 3 Nr. 6 ROG solche, durch die die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Daraus resultierend sind 
der Umfang einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, die Standortsbedingungen und die vorher-
sehbaren Auswirkungen auf die Funktion des Raumes entscheidend für eine gegebene Raum-
bedeutsamkeit.  


Die geltende Rechtsprechung sieht dies regelmäßig als gegeben, wenn durch die Auswirkun-
gen der Planung, aufgrund ihrer Dimension, aufgrund von Raumbeanspruchung und Raumbe-
einflussung über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen.  
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Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren Energien ge-
troffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 soll in allen Teilräumen 
eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung bereitgestellt werden. Der 
Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen. 


Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der Ausbau der erneu-
erbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu redu-
zieren.  


Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung 
von Maßnahmen: 
– zur Energieeinsparung,  
– der Erhöhung der Energieeffizienz,  
– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der Geothermie sowie  
– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz in der Regional- 


und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen  
erreicht werden.  


Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu erheblichen Beein-
trächtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prüfen, ob rechtliche Ausnahmere-
gelungen aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses angewendet 
werden können.   


Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet werden.  


Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen gemäß LEP MV in einem Streifen von 110 Metern 
beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaik-
anlagen in Anspruch genommen werden.  


In der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramm wird der Planungsraum als 
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege und Vor-
behaltsgebiet Tourismus dargestellt. Die Gemeinde Walkendorf befindet sich zudem innerhalb 
der ländlichen Gestaltungsräume.  


 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP M-V (Lage Planungsraum rot markiert) 
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In der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms wird der Planungsraum 
als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet Natur-
schutz und Landschaftspflege festgelegt.  


 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP MMR (Lage Planungsraum rot markiert) 


Gemäß Grundsatz 5.1 (2) des RREP MMR soll in den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege den Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beige-
messen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maß-
nahmen und Vorhaben entsprechend zu berücksichtigen.  


Dies wird mit der vorliegenden Planung berücksichtigt. Die geplanten Festsetzungen und das 
städtebauliche Konzept zielen auf einen größtmöglichen Erhalt bzw. eine Verbesserung der 
Biotop- und Habitatfunktionen ab. Erhebliche Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter sind im 
Rahmen des Aufstellungsverfahrens auszuschließen.  


Die Fortschreibung des Kapitels 6.5 – Energie einschließlich Windenergie aus dem Juli 
2020 setzt sich mit den regionalplanerischen Gesichtspunkten der Energieversorgung ausei-
nander. Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energieträgern 
kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine besondere Be-
deutung zu.  


Der zu berücksichtigende Grundsatz (5) dieser Fortschreibung besagt, dass großflächige Anla-
gen zur Nutzung der Sonnenenergie vorzugsweise auf solchen Flächen errichtet werden sollen, 
die aufgrund einer Vornutzung oder Vorbelastung für andere Zwecke nur noch eingeschränkt 
nutzbar sind und keine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild oder 
die Landwirtschaft haben. Innerhalb der Vorbehaltsgebiete, unterer anderem für die Landwirt-
schaft, sollen keine großflächigen Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie errichtet werden. 


Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energieträgern kommt 
damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung 
zu.  


Dem trägt die Gemeinde Walkendorf mit der vorliegenden Planung Rechnung.  


Der Grundsatz 3.1.4 (1) des RREP MMR besagt, dass in den Vorbehaltsgebieten Landwirt-
schaft dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten, 
auch in vor- und nachgelagerten Bereichen, ein besonderes Gewicht beigemessen werden soll.  
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Bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben sol-
len die lokalen Standortverhältnisse und konkreten agrarstrukturellen Belange besonders be-
rücksichtigt werden. 


Die Kriterien zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft legen fest, dass Gemeinden 
grundsätzlich eine Ackerzahl ab 35 erbringen sollen, um ausgewiesen zu werden. Der gewich-
tete Mittelwert der Ackerzahlen innerhalb des Planungsraumes beträgt allerdings 29. Somit ist 
das Gemeindegebiet zwar als solches ausgewiesen, der geplante Geltungsbereich selbst erfüllt 
dieses Kriterium jedoch nicht. 


 


 
Abbildung 2: Karte der Acker- und Grünlandzahlen (oben) und Berechnung des gewichteten Mittels (unten) 
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Das vorliegende nach DIN SPEC geplante Agri-PV-Vorhaben zeichnet sich insbesondere durch 
die vollständige Erhaltung der einbezogenen landwirtschaftlichen Produktionsflächen aus. Der 
betreffende Landwirt partizipiert von einer flächensparenden Energieerzeugung und kann mit 
neuen Ansätzen des konventionellen oder ökologischen Landbaus im besonderen Maße zu 
einer Aufwertung des Planungsraumes bzw. zu einer Entlastung der angrenzenden hochwerti-
gen Biotopstrukturen beitragen. 


Allgemeine Untersuchungen liefern aber Hinweise, dass der pflanzenbauliche Ertrag der Fläche 
relativ stabil bleiben wird. In trockenen und warmen Jahren wird die zusätzliche Beschattung 
zu einem veränderten Evapotranspirationsverhalten der Anbaukulturen führen und damit 
Mehrerträge generieren. Durch die nach DIN SPEC geplante Agri-PV-Anlage bleibt die Wasse-
rinfiltration unverändert, gleichzeitig wird durch die Transpirationsminderung aufgrund der 
Teilbeschattung Wasser eingespart und das Grundwasser geschützt.  


Die Kombination aus der ackerbaulichen Bewirtschaftung sowie der Portionsbeweidung durch 
Mutterkühe im Vernehmen mit der Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie bildet die 
Basis einer bodengebundenen Veredelungswirtschaft ohne Flächenentzug für die Landwirt-
schaft.  


Die Belange der Landwirtschaft werden im Sinne der Festlegungen des Landesraumentwick-
lungsprogramms und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklen-
burg/Rostock als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft im besonderen Maße berücksichtigt. Der in 
Rede stehende vorhabenbezogene Bebauungsplan stellt in diesem Sinne sicher, dass eben kein 
landwirtschaftlicher Flächenentzug stattfindet, sondern vielmehr der Landwirtschaft in seinen 
Diversifizierungsmöglichkeiten substanziell Raum erhalten bleibt, auch wenn die Energieerzeu-
gung als sekundäre Nutzung möglich ist. 


 


Flächennutzungsplan 


Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördeninternes Handlungsprogramm einer Ge-
meinde. Beispielsweise bildet der Flächennutzungsplan den rechtlichen Rahmen, welcher durch 
das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB bestimmt ist. Der Flächennutzungsplan dient 
als vorbereitender Bauleitplan. Er stellt die geplante Art der Bodennutzung des gesamten Ge-
meindegebietes in seinen Grundzügen dar.  


Die Gemeinde Walkendorf verfügt derzeit nicht über einen genehmigten und wirksamen Flä-
chennutzungsplan.  


Demgegenüber erfordert die geordnete städtebauliche Entwicklung, dass für die o. g. Planung 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
geschaffen werden. Dies erfolgt durch einen vorzeitigen Bebauungsplan. Dieser kann aufge-
stellt werden, wenn dringende Gründe es erfordern und der geplanten städtebaulichen Ent-
wicklung des Gemeindegebietes nicht entgegenstehen. 
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Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans dient unter anderem dazu, die Er-
richtung und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen auf der Basis solarer Strahlungsener-
gie planungsrechtlich zu ermöglichen.  


Die zeitnahe Errichtung und der Betrieb der geplanten Anlagen liegen im besonderen Interesse 
der Kommune sowie der Bundesrepublik.  


Durch eine Verzögerung der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wäre die 
zeitnahe Verwirklichung der danach auch im öffentlichen Interesse der Gemeinde liegenden 
Investitionsentscheidung in Frage gestellt. Der Vorhabenträger hat deutlich gemacht, dass er 
auf eine zeitnahe Umsetzung der Planung angewiesen ist.  


Für die Bereitstellung einer Fläche für das sonstige Sondergebiet spricht zudem, dass hierfür 
auch unter übergeordneten Gesichtspunkten ein Bedarf besteht.  


Ausgangspunkt ist, dass Mecklenburg-Vorpommern einen essenziellen Beitrag zur Erfüllung 
des Zieles der gesamten Stromversorgung aus erneuerbaren Energien des Gesetzes für den 
Ausbau erneuerbarer Energien (2023) der Bundesregierung leisten will. Darauf hinarbeitend 
soll bis 2030 ein Anteil von mindestens 80 % erreicht werden.  


Um dieses Ziel im Jahr 2030 zu erreichen, ist die zügige Umsetzung von Investitionen erforder-
lich. Für die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplanes spricht daher neben dem Bedarf an 
Standortflächen für Erneuerbare Energien im Gemeindegebiet, dass für den geplanten Solar-
park ein dringendes öffentliches Interesse besteht.  


Es sind also erhebliche Nachteile zu befürchten, würde die Gemeinde nicht nach Maßgabe von     
§ 8 Abs. 4 BauGB handeln. 


Der Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes stehen ferner auch keine anderweitigen 
Entwicklungsabsichten der Gemeinde Walkendorf entgegen.  


Für das Plangebiet und seine Umgebung liegen keine konkreten Planungs- und Entwicklungs-
absichten der Gemeinde Walkendorf vor, die einer Verwirklichung der auf dem Geltungsbe-
reich beabsichtigten Planung entgegenstünden.  


Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB bestünde auch die Möglichkeit der Aufstellung eines selbst-
ständigen Bebauungsplans.  


Auch hier ist ein wirksamer Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der selbstständige 
Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen. Dieser setzt allerdings 
voraus, dass ein weiterer Koordinierungs- und Steuerungsbedarf über das Plangebiet des Be-
bauungsplanes hinaus in der Gemeinde nicht besteht.  


Aufgrund der geringfügigen Plangebietsgröße im Verhältnis zur Gesamtgemeindefläche ist der 
vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in der Lage, den städtebaulichen bzw. 
planungsrechtlichen Koordinierungs- und Steuerungsbedarf der Gemeinde Walkendorf abzu-
decken. 
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Die grundlegende Absicht der Gemeinde Walkendorf einen Flächennutzungsplan aufzustellen, 
ist davon unberührt. 


 


Waldabstand 


Gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Wald-
brand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern zum Wald einzuhalten.  


Dieser Abstand wird in der vorliegenden Planung zu den angrenzenden Wäldern eingehalten. 
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4. Planungsinhalt 
4.1 Städtebauliches Konzept  


Das städtebauliche Konzept ist auf neue positive Ansätze für eine umwelt- und klimafreundli-
che Land- und Energiewirtschaft ausgelegt.  


Hierbei wird der größtmögliche Erhalt der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzbarkeit der Flä-
che im Vernehmen mit der Erzeugung erneuerbarer Energien (hier solare Strahlungsenergie) 
als Doppelnutzung vorgesehen.   


Zielstellung der Gemeinde Walkendorf ist, eine agrarische Doppelnutzung neben der Energie-
erzeugung aus solarer Strahlungsenergie abzusichern. Vor dem Hintergrund, dass landwirt-
schaftlich genutzte Flächen entsprechend § 1 Abs. 2 Satz 2 BauGB nur in einem notwendigen 
Umfang umgenutzt werden sollen, soll die bisherige landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Fläche 
unter Berücksichtigung eines festgelegten Flächenverlusts erhalten bleiben. Für den Bereich 
der nach DIN SPEC geplanten AGRI-PV-Anlage beträgt der landwirtschaftlich nutzbare Flä-
chenanteil mindestens 90 % der festgesetzten Sondergebietsfläche.  


Der Agrarstatus der einbezogenen landwirtschaftlichen Nutzflächen bleibt damit erhalten. So-
wohl erbschaftssteuerlich als auch grundsteuerlich bleibt die Projektfläche als landwirtschaft-
liches Vermögen der Eigentümer generationsübergreifend gesichert. 


Der Flächenzuschnitt erfolgte darüber hinaus nach den städtebaulichen Maßstäben einer mög-
lichst geringen Landschaftsbildbeeinträchtigung. Bestehende und geplante Eingrünungen so-
wie weitere sichtverstellende und sichtverschattende Landschaftselemente sollen die Wahr-
nehmbarkeit von baulichen Anlagen minimieren.  


Der Standort selbst zeichnet sich durch eine nahezu vollständige bestehende Eingrünung ent-
lang der nahegelegenen Landesstraße L 232 aus Wäldern und Feldgehölzen bzw. dem Gehölz-
saum entlang des Grandgrabens aus. Blick- und Sichtbeziehungen ausgehend von den umlie-
genden bewohnten Ortslagen sind durch die vorhandene Vegetation sowie Topografie mini-
miert.  


Der Geltungsbereich zeichnet sich durch die Biotopstrukturen seiner Randlage aus. Durch die 
vorliegende Planung werden die als solche erhalten und die Funktionsfähigkeit auch als Le-
bensraum gesichert. Zu Gehölzflächen und Wald sowie zu den vorhandenen Gräben, tempo-
rären und permanenten Kleingewässern wird ein ausreichend großer Abstand eingehalten, der 
von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. Ziel dieser Abstände ist der Schutzanspruch als Le-
bensraum einschließlich einer vorsorgenden Pufferzone für mögliche mittelbare anlage- und 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Vorhabens.   
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4.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 


Die neueren Entwicklungen der Produktion von solarer Strahlungsenergie zielen auf eine Kom-
bination einer landwirtschaftlichen Nutzung mit der eigentlichen Energieerzeugung ab. 


Die Gemeinde Walkendorf hat zur größtmöglichen Erhaltung der landwirtschaftlichen Produk-
tionsgrundlage im Gemeindegebiet unter Einbeziehung der DIN SPEC 91434:2021-05 ein für 
Agri-PV-Anlagen spezifiziertes Nutzungskonzept festgelegt. 


Mit der Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes „Agri-PV“ soll diesem Entwicklungsziel 
entsprochen werden. 


Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der 
baulichen Anlagen geregelt.  


Maximal 60 % innerhalb des sonstigen Sondergebietes „AGRI-PV“ werden von Modultischen 
überstanden.  


Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbauten Flächen nicht mit 
den geplanten versiegelten Flächen decken, denn im Sinne des Minimierungsgebotes der er-
forderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde eine Bauweise gewählt, die die maßge-
benden Bodenfunktionen auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefährdet. Mit 
Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil des Planungsraumes 
festgesetzt, auf dem das zulässige Maß der baulichen Nutzung realisiert werden darf. Dabei 
wurden bereits Mindestabstände zu Gehölzen und Gewässern eingehalten. 


Entsprechend wurde eine Grundflächenzahl von 0,60 festgesetzt. 


 


Geltungsbereich:  1.000.867 m² 


Sondergebiet:   775.483 m² 


Wald    56.721 m² 


Wasser    19.125 m² 


A    3.312 m² 


B    146.224 m² 


 


Vorhabenbeschreibung: 


Für die geplante AGRI-PV-Anlage der Kategorie I (Aufständerung mit lichter Höhe) nach Ta-
belle 1 der DIN SPEC 91434:2021-05 werden zur Überschirmung der Auslaufflächen linienför-
mig aneinandergereihte bifaziale Glas-Glas-Module verwendet, die auf gerammten Stahl-Un-
terkonstruktionen gegen Süden platziert werden. Die Darstellung der Modulreihen erfolgt in-
nerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes schematisch.  
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Die Modultische werden mit einem lichten Modulreihenabstand von etwa 3,85 m von Modul-
kante zu Modulkante platziert.  Der Neigungswinkel in Richtung Süden beträgt 15°.  


Die Höhe der Modultische orientiert sich an der geplanten Beweidung mit Rindern. Entspre-
chend wird die Modulunterkante eine lichte Höhe von 2,10 m nicht unterschreiten. Die Mo-
duloberkante überschreitet eine lichte Höhe von 4,00 m nicht.  


Auf Grund dessen, dass es sich vorliegend um ein bewegtes Relief handelt, wird die zulässige 
maximale Höhe baulicher Anlagen nicht im mit absoluten Höhen, sondern in Metern über der 
Geländeoberkante (GOK) festgesetzt. 


Um Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren, werden die zulässigen Höhen für 
Modultische mit Solarmodulen auf 4,00 m begrenzt. 


Durch die geplante Agri-Photovoltaik-Anlage wird auf einer Fläche von ca. 77,5 ha eine Ge-
samtleistung von ca. 94.000 kWp an solarer Strahlungsenergie erzeugt. Dabei werden weit 
weniger als 1 % der Fläche durch Rammpfosten und Trafo-Stationen vollversiegelt und der 
landwirtschaftlichen Nutzung entzogen.  


 


 


Der Vorhabenträger plant die Verwendung von Wechselrichtern inklusive entsprechender 
Netztransformatoren sowie Überganbestationen.  


Die Netztransformator-Stationen sind nicht betretbar und daher nicht als Gebäude im bauord-
nungsrechtlichen Sinne einzustufen. Sie werden mit Kran an den jeweiligen Standorten aufge-
stellt.  


Der produzierte Strom wird über eine rund 8 km Luftlinie entfernte 110 kW-Freileitung in das 
öffentliche Stromnetz der E.DIS AG eingespeist. Der genaue Trassenverlauf befindet sich der-
zeit in Planung, stellt jedoch keinen Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung dar. 


Zusätzlich ist am nordöstlichen Rand des Planungsraumes ein Batteriespeichersystem aus bis 
zu 14 Einheiten geplant. Diese sind 13,72 m lang, 2,44 m breit und 2,90 m hoch. (33,48 m² 
Fläche) Sie haben eine Speicherkapazität von jeweils 5 MWh.  


Abbildung 3: Systemschnitt der BSC Energie GmbH nach „DIN SPEC 91434 Agri-Photovoltaik“ 
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Der Rinderzuchtbetrieb Gottfried Marth wird als landwirtschaftlicher Bewirtschafter des Gesamt-
planungsraumes innerhalb des festgesetzten Sondergebietes Ackergras als Futtergrundlage 
für einen (Groß-)Teil der 120 Tiere der Mutterkuhherde anbauen und als Portionsweide nutzen.   


Vorhabenträger und Mutterkuhbetrieb streben im Sinne des Tierwohls und der Tiergesundheit 
an, unter anderem durch eine ganzjährige Außenhaltung der Tiere und die Schaffung von mehr 
Bewegungsfreiraum und Auslauf im Freien die Haltungsform Bio (mit Auslauf im Freien) weiter 
durchzuführen, wobei angestrebt wird, die Mutterkuhherde ganzjährig im Freien zu halten, 
und zu verbessern. 


Die technische und wirtschaftliche Lebensdauer der Module und der gesamten Agri-Photovol-
taik-Anlage beträgt mindestens 40 Jahre. Nach Ablauf der geplanten Nutzungszeit/Ende des 
Pachtvertrags jedoch ist der Rückbau der Agri-Photovoltaik-Anlage vorgesehen.  


Der Rückbau umfasst die Demontage der PV-Module, der Modultische und Kabel sowie der 
Wechselrichter und Trafos und der damit verbundenen Flächenbefestigungen sowie sämtli-
cher weiterer vorhabenbezogener baulicher Anlagen (z.B. Löschwasserbehälter). Die rückge-
bauten Materialien einschließlich der Zaunanlage werden fachgerecht wiederverwendet, recy-
celt, verwertet oder beseitigt. 


 


Verfahrensrechtliche Besonderheiten  


Für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die Möglichkeit gemäß § 12 
Abs. 3a BauGB genutzt werden, eine bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festzusetzen. 
Unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB gilt in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des Durchführungsver-
trags oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrags sind zulässig. 


Entsprechend umfangreich und detailliert fällt die Vorhabenbeschreibung des Vorhaben- und 
Erschließungsplans aus. Dieser wird mit dem Satzungsbeschluss der Gemeinde zu einem un-
trennbaren Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 


 


Nachweis der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche: 


Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Errichtung einer Agri-PV-Anlage der Kategorie I ge-
mäß Tabelle 1 der DIN SPEC 91434:2021-05. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche 
durch Aufbauten und Unterkonstruktionen darf ausgehend von der festgesetzten Sonderge-
bietsfläche höchstens 10 % betragen. Zulässig sind hoch aufgeständerte Anlagen mit einer 
Bearbeitbarkeit in alle Richtungen. 


Ausgehend von einer festgesetzten Fläche des sonstigen Sondergebietes von 775.482 m² müs-
sen mindestens 90 %; also 697.934 m² weiterhin landwirtschaftlich nutzbar bleiben. 
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Basis für die Bestimmung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche ist Bild 2 der DIN SPEC 
91434:2021-05 (Ansicht verschiedener Agri-PV-Anlagen von oben) sowie Bild 1 (Darstellung zu 
Kategorie I). 


 


Die beurteilungsrelevante Größe AN als landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche ergibt sich aus 
dem durch den Vorhabenträger gewählten System mit hochaufgeständerten Modultischen 
und einer lichten Höhe von 2,10 m allein aus dem Produkt der Grundfläche eines Rammpfos-
tens und der Anzahl der verwendeten Rammpfosten innerhalb des geplanten sonstigen Son-
dergebietes.   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nach den Angaben des Vorhabenträgers entfallen aus der landwirtschaftlichen Nutzung für:  


Trafo-Stationen 414 m² 


Rammpfosten 380 m² 


Zaunpunktfundamente 185 m² 


Energiespeicher 467 m² 


Summe AN 1.446 m² 
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Nachweis: Resultierend verbleibt ausgehend von der festgesetzten Sondergebietsfläche mit 
775.423 m² ein Flächenanteil von 773.977 m² bzw. 99,8 % für die landwirtschaftliche Nut-
zung. 
Folgende Festsetzungen werden getroffen: 


1. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes „AGRI-PV“ ist gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO die 
kombinierte Nutzung für den landwirtschaftlichen Kulturanbau mit Beweidungsoption 
als Hauptnutzung und die Stromproduktion mittels einer Freiflächen-Photovoltaikan-
lage als Sekundärnutzung gemäß Kategorie I der DIN SPEC 914434 zulässig. Zulässig 
sind Photovoltaik-Anlage (PVA) mit einer lichten Höhe der Aufständerung von mindes-
tens 2,10 m sowie die für den Betrieb der PVA erforderlichen Nebenanlagen, Trafosta-
tionen, Anlagen für die Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstationen, 
Wechselrichterstationen und Zaunanlagen. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbare 
Fläche innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete durch Aufbauten, Unter-
konstruktionen und Nebenanlagen darf ein zulässiges Höchstmaß von 10 % nicht über-
schreiten. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen mit § 12 Abs. 3a BauGB sind nur 
solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-
führungsvertrag verpflichtet.  


2. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 4,00 m begrenzt. Als unterer Bezugs-
punkt gelten die innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzten Höhen in Meter über 
NHN im Bezugssystem DHHN 2016 als vorhandenes Gelände. 


3. Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet                                     
„AGRI-PV“ auf 0,6 begrenzt. Abweichend von § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulässige 
Grundflächenzahl nicht überschritten werden. 


 


4.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 


Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde über § 9 Absatz 1 
Nr. 20 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maßnahmen bzw. Flächen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festzusetzen.  


Für den vorliegenden Bebauungsplan steht insbesondere die Entwicklung von extensiv ge-
nutzten Grünflächen als Lebensraum für Offenland-Brutvögel im Vordergrund.  


Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die aus der faunistischen Erfassung resultie-
rende Bedeutung als Brutareal für Offenlandbrüter zu beachten ist. Die Funktionserhaltung im 
Sinne des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erfordert die Ausei-
nandersetzung mit den Lebensraumansprüchen der Feldlerche.  


Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde zunächst eine Relevanzprüfung vorgenommen, 
die das Artenspektrum zunächst auf die Artengruppen reduziert, die unter Beachtung ihrer 
Lebensraumansprüche im Untersuchungsraum vorkommen können (Relevanzschwelle).  
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Im Anschluss dessen erfolgte eine Erfassung des vorhandenen Arteninventars sowie eine da-
rauffolgende Untersuchung der Betroffenheit durch die Umsetzung der Planung. Im vierten 
Schritt wurde eine Konfliktanalyse durchgeführt, welche mögliche Verbotstatbestände nach § 
44 Abs 1 i.V.m. Abs 5 BNatSchG prüft und gegebenenfalls notwendige Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen vorsieht. Diese Schritte werden im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag der OE-
KOPLAN Halle geprüft und bewertet. Als Datengrundlage erfolgte hierfür eine Erfassung der 
Säugetiere, Brutvögel, Reptilien und Amphibien in den Zeiträumen vom Januar bis Oktober 
2022 und 2024.  


Die 40 nachgewiesenen Arten (mit insgesamt etwa 98 Revieren) zählen zu Offen- und Halbof-
fenland sowie in geringem Umfange zu Waldarten. Bodenbrüter bzw. bodennah brütende Vö-
gel bilden hierbei neben den Gehölz- und Höhlenbrütern die entsprechend zu betrachtenden 
Gilden. 


Von den für das Projekt teils hoch relevanten 9 nachgewiesenen Arten der Nistgilde des Offen- 
und Halboffenlandes genießen 3 Spezies erhöhten Schutzstatus. Diese sind das Braunkehl-
chen, die Feldlerche und der Wiesenpieper. Hierbei ist insbesondere die Feldlerche weit über 
den Planungsraum verbreitet.  


Im Planungsraum wurde im Jahr 2022 innerhalb der drainierten Feuchtwiesen im Norden 1 
Braunkehlchen-Brutpaar nachgewiesen. 3 kartierten Brutpaare des Wiesenpiepers befanden 
sich ebenfalls im Norden des Geltungsbereichs. Innerhalb des Geltungsbereichs wurden 14 
Brutpaare der Feldlerche kartiert.  


Bei Umsetzung der Bauplanung sind ohne Vermeidungsmaßnahmen potenzielle Tötungen 
möglich. Durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) können 
allerdings Schädigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 
Abs. 1 Satz 1 grundsätzlich vermieden werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tötungen, 
etwa durch Kollisionen etc., werden dem „allgemeinen Lebensrisiko" gleichgesetzt, was inso-
fern keine systematische Gefährdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt. 


Für die Feldlerche sind Vegetationshöhen von 15-25 cm und eine Bodenbedeckung von 20-50 
% für die Nestanlage optimal. Eine dichte und hohe Vegetation zur Hauptbrutzeit (Mai und 
Juni), beeinträchtigt den Bruterfolg deutlich. 


Die Feldlerche bevorzugt offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont, d. h. wenige bzw. 
keine Gehölze oder andere Vertikalstrukturen. Strukturbedingte visuelle Störwirkungen erge-
ben sich im Planungsraum durch umliegende Gehölze, welche potenzielle Ansitzwarten für 
Greifvögel darstellen. Die Feldlerche zeigt aus diesem Grund ein artspezifisches Meideverhal-
ten zu diesen Vertikalstrukturen. 


Die Studie des bne „Solarparks – Gewinne für die Diversität“ zeigt, dass Solarparks durchaus 
als Bruthabitat für bodenbrütende Vogelarten dienen können. 
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Es wurde festgestellt, dass Teilflächen, die ab ca. 9:00 Uhr morgens bis ca. 17:00 Uhr in der Zeit 
zwischen Mitte April und Mitte September eine besonnte Breite von 2,5 m Breite zulassen, die 
Voraussetzungen für Ansiedlungen von Offenland-Brutvogelarten schafft.1 


Im Zuge der Erarbeitung erfolgte auf der Basis der Kartierergebnisse und der o.g. Studie eine 
grundlegende Erarbeitung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahme in Bezug auf die Lebensraumqualität bodenbrütender Vogelarten. 


Studien zeigen auch, dass die Feldlerche in der Lage ist, inmitten von Solarparks zu brüten 
(TRÖLTZSCH & NEULING 2013). Hierfür sind die Modulreihen so zu planen, dass diese nicht 
gleichmäßig über die Gesamtfläche verteilt sind, sondern größere freie Areale entstehen, welche 
aber ebenso der betriebsbedingten Pflege (Mahd) unterliegen, wie die übrige Anlage. Durch die 
Vermeidungsmaßnahme 8 (Planungsanpassung Modulfelder) kann dies gefördert werden, da 
empirische Daten zeigen, dass Feldlerchen PV-Anlagen in diesen ausreichend dimensionierten 
offenen Bereichen gern besiedeln. 


Durch die extensive Nutzung der Flächen werden Insektenvorkommen gefördert und damit die 
Nahrungsverfügbarkeit für die Art, insbesondere zur Zeit der Jungenaufzucht, verbessert. Da die 
Flächen der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage, selbst bei einer Verlagerung der Brut-
standorte in die Umgebung, nach Durchführung der Bebauung noch als Nahrungsflächen zur 
Verfügung stehen und als solche aufgrund der geplanten extensiven Bewirtschaftung an Qualität 
gewinnen, bleibt die Funktionalität der Fortpflanzungsstätten der Feldlerche gewahrt.2 


Durch die vorliegende Planung wird ein besonnter Steifen von mindestens 2,5 m zwischen dem 
Modulreihen freigehalten.  


Abbildung 4: Berechnung des besonnten Streifens für die vorliegende Planung, https://gute-solarparks.de/besonnter-
streifen-in-solarparks/ 


 


1 Bundesverband neue Energiewirtschaft (bne): Solarparks Gewinne für die Diversität: S. 29 
2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, OEKOPLAN Halle, November 2024 
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Arten der Gehölzbrüter mit erhöhtem Schutzstatus, welche nur mittelbar durch das Vorhaben 
betroffen sind, sind:  Bluthänfling, Feldsperling, Kleinspecht, Neuntöter und Star.  


Das Planungskonzept sieht die vollständige Erhaltung von Gehölzbiotopen (mit „A“ festge-
setzte Flächen) vor. Insofern besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund 
von Baumaßnahmen. Darüber hinaus können durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreima-
chung außerhalb der Brutzeit) Schädigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, 
Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei allen Arten grundsätzlich vermieden werden. 


Die als „B“ festgesetzten Flächen sind als extensive Mähwiesen zu entwickeln und dienen ne-
ben der Schaffung von Offenlandhabitaten dem Schutz und Verbund der vorhandenen hoch-
wertigen Biotopstrukturen. Sie befinden sich umliegend zu den bestehenden Gehölz- und ge-
wässerstrukturen und schaffen damit eine Pufferwirkung und werten diese damit in ihrer Funk-
tionsweise auf.  


Im Ergebnis ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen auf die un-
tersuchten Arten einschließlich vorgesehener Maßnahmen: 


• Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein-
treten, so dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erforderlich ist.  


• keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Arten im Bezugsraum 
des Vorhabens zu befürchten ist, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 
16 FFH-RL erfüllt sind. 


 


Die einzelnen Maßnahmen zur Erreichung des festgelegten Entwicklungsziels können aufgrund 
des fehlenden bodenrechtlichen Bezuges nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. Die für 
den Vorhabenträger verpflichtende Sicherung der Maßnahmen erfolgt innerhalb des städte-
baulichen Vertrages bzw. wie vorliegend innerhalb des Durchführungsvertrages. Hierzu heißt 
es im § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB, dass anstelle von planerischen Darstellungen und Festsetzungen 
im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 2 und 3 BauGB auch vertragliche Vereinbarungen gem. § 11 BauGB 
getroffen werden können. 


In § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB ist ausdrücklich bestimmt, dass Gegenstand eines städtebauli-
chen Vertrages auch die Durchführung des Ausgleiches i.S.d. § 1a Abs. 3 BauGB sein kann.  Der 
städtebauliche Vertrag setzt insoweit keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen voraus, er 
macht sie entbehrlich. Die Gemeinde muss durch die vertragliche Regelung sicherstellen, dass 
der tatsächliche Erfolg der Kompensation hierdurch ebenso sichergestellt wird, wie durch eine 
ansonsten bauplanerische Festsetzung. (§ 11 Rn. 10-12). Der Vertrag muss zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses wirksam sein. 
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Folgende Festsetzung wurde getroffen: 


1. Die mit „A“ festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft ist als naturnahe Feldhecke heimischer und standort-
typischer Sträucher ohne Bäume als Überhälter zu erhalten. 


2. Die mit „B“ festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft sind als artenreiche Mähwiese zu entwickeln.  


 


4.4 Örtliche Bauvorschriften 


Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, „örtliche Bauvorschriften“ er-
lassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege tätig zu werden. Die 
Rechtsgrundlage für ein solches Handeln ist durch § 86 Abs. 3 der Landesbauordnung M-V 
gegeben. Vorliegend sieht die Gemeinde keine Notwendigkeit örtliche Bauvorschriften festzu-
setzen. 


 


4.5 Verkehrliche Erschließung 


Das Verkehrskonzept ist im Sinne der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen darauf aus-
gelegt, dass möglichst bestehende Wegestrukturen für die Erschließung des Planungsraumes 
genutzt werden.  


Vorliegend ist die Erschließung des Planungsraumes über den bestehenden Wirtschaftsweg, 
der den Geltungsbereich im Süden begrenzt und im Südosten an die Landesstraße L232 an-
schließt, geplant.  


 


Abbildung 5: äußere Erschließung des Geltungsbereichs 
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5.  Auswirkung der Planung  
5.1 Umweltprüfung  


Nach Abfrage des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht. 


Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt 
sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf 
seine Wirkungen auf die Schutzgüter nach § 2a BauGB untersucht.  


Aufgrund der derzeitigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der damit verbundenen 
Bodenverdichtung und -bearbeitung im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung einer 
Agri-PV-Anlage nach DIN SPEC werden die möglichen Umweltwirkungen des Vorhabens als 
gering eingeschätzt. Ein erhöhter Untersuchungsbedarf entsteht insbesondere für die Schutz-
güter Mensch, Boden, Tiere/Pflanzen und Landschaft. 


Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen der Planung sind die Realisierung 
und der Betrieb einer Agri-PV-Anlage nach DIN SPEC einschließlich der dazu erforderlichen 
Nebenanlagen. 


Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und Bewertung des Um-
weltzustandes wird daher der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ein-
schließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewählt. Zu-
sammenfassend wurden vier potenzielle Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Untersu-
chungsbedarf festgestellt:  


1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächeninanspruch-
nahme betreffen die Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen. 


2. Die vorhersehbaren Auswirkungen durch Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen 
während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, 
Pflanzen und Tiere zu beurteilen.  


3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich des Schutzgutes Landschaftsbild zu be-
urteilen. 


Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.  


Die bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkintensität ist für die oben formulierten Planungs-
ziele insgesamt als gering einzuschätzen. Geplante Eingriffe beschränken sich auf ein unbe-
dingt notwendiges Maß. Hochwertige Biotopstrukturen werden bewusst nicht überplant.  


Die Betroffenheit streng oder besonders geschützter Arten im Bereich des geplanten Baufeldes 
ist auch aufgrund der intensiven Nutzung erwartungsgemäß sehr gering.  


Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände erforderlich.  
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Aufgrund der Lage des Geltungsbereichs innerhalb eines europäischen Vogelschutzgebietes 
wurden bereits im Vorfeld faunistische Erfassung und eine Verträglichkeitsstudie zu diesem 
durchgeführt. Ihre Ergebnisse wurden in den Planungsprozess integriert und finden in der vor-
liegenden Planung Berücksichtigung.  
 


5.2 Immissionsschutz 


Der Geltungsbereich befindet sich zentral ca. 1.400 m zwischen den Ortslagen Woltow, Wes-
selstorf und Walkendorf außerhalb des Einflussbereiches des Vorhabens. Die nächstgelegene 
Wohnnutzung befindet sich östlich in ca. 160 m Entfernung.   


Blendwirkungen  


Photovoltaik-Module generieren Strom durch das Einfangen von Licht, wobei gilt, dass je mehr 
Licht eingefangen wird, desto mehr Strom wird erzeugt. Generell fällt das Sonnenlicht in un-
terschiedlichem Winkel auf die Oberfläche des Solarmoduls. Ein Teil von dieser Strahlung wird 
durch die Oberfläche nicht absorbiert, sondern reflektiert. Reflexionen können den Wirkungs-
grad von Photovoltaik-Modulen mindern, da sie zu Verlusten beim eingefangenen Licht füh-
ren. Aus diesem Grund sind Photovoltaik-Module so aufgebaut, dass die Reflektionsverluste 
von Licht und damit Reflexionen nach Extern so gering wie möglich ausfallen. Die Hersteller 
verwenden hierzu unterschiedliche Techniken. Massnahmen zur Reflexionsvermeidung begin-
nen bereits im Inneren der Photovoltaik-Module, indem z.B. die Oberfläche der Solarzellen tex-
turiert wird. Ferner kommen verschiedene Techniken der Glasveredelung in der Produktion 
zum Einsatz. Durch diese Maßnahmen sorgen die Hersteller dafür, dass der Wirkungsgrad 
der Photovoltaik-Module möglichst hoch ist und in der Folge die externen Reflexionen gering 
sind. Daher geht von Photovoltaik-Modulen eine sehr geringe Blendwirkung aus. 


Beim vorliegenden Vorhaben befinden sich die nächstgelegenen Wohnbebauungen und Ver-
kehrsflächen östlich des Planungsraumes. Die vorhandenen Gehölzstrukturen verhindern 
größtenteils eine direkte Einsehbarkeit des Planungsraumes und verhindern somit verblei-
bende Blendwirkungen. Blickbeziehungen sind lediglich in kurzen Bereichen der L 323 im Nor-
den und Süden des Geltungsbereichs möglich. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wer-
den erhebliche Blendungen ausgeschlossen. 


Betriebliche Lärmemissionen  


Im Nahbereich der Anlage können, z. B. durch Wechselrichter und Kühleinrichtungen betriebs-
bedingte Lärmemissionen entstehen.  


Um ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit 
einem ausreichend großen Mindestabstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet.  


Auch für schallempfindliche Säugetierarten, wie Fledermäuse, können Lärmimmissionen rele-
vant sein. Ein Wechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil einer Photovoltaikanlage.  
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Die Solarmodule produzieren Gleichstrom, den der Wechselrichter vor der Einspeisung ins öf-
fentliche Stromnetz sowie vor der Verwendung im hausinternen Netz zu Wechselstrom um-
wandelt. Innerhalb der Hauptaktivitätszeiträume von Fledermäusen (Dämmerung und nachts) 
werden die Solarmodule keinen Strom produzieren. Störungen der Fledermäuse durch Ultra-
schallimmissionen sind also weitestgehend durch den eingeschränkten Betriebszeitraum der 
Wechselrichter auszuschließen.  


Sonstige betriebliche Immissionen  


Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen.  


 


5.3 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 


Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Stromkabel unterirdisch und an den Rahmenkon-
struktionen verlegt, so dass es nicht zu Konflikten mit der Flächennutzung kommt. Gleiches gilt 
für den Netzanschlusspunkt außerhalb des Planungsraumes.  


Ein Anschluss an das Wasserver- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. Darüber 
hinaus sind keine medialen Erschließungen erforderlich. 


Anfallendes Niederschlagswasser kann innerhalb des Planungsraumes auch unter den Modu-
len durch die patentierte Regenwasserverteilschiene weiterhin natürlich versickern. Eine Beein-
trächtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu befürchten, denn mit dem Vorhaben werden 
keine Stoffe freigesetzt, welche die Qualität von Grund- und Oberflächenwasser beeinträchti-
gen können.   


Innerhalb des Geltungsbereichs verlaufen zwei Freileitungsstromtrassen, die durch die Planung 
berücksichtigt werden.  


 
5.4 Telekommunikation 


Im Planbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Telekommunikationslinien 
(TK-Linien) der Deutschen Telekom AG. Ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz ist nicht 
erforderlich. 


 


5.5 Abfallrecht 


Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von den Baustel-
len als auch von den fertigen Objekten eine vollständige geordnete Abfallentsorgung erfolgen 
kann.  


Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, ge-
werbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer 
bzw. vom Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Ab-
fälle dürfen nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.  
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Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenma-
terial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG 
Vorsorgepflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu tref-
fen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) sind zu beachten.  


Sollten während der Bauarbeiten erhebliche organoleptische Auffälligkeiten im Baugrund fest-
gestellt werden, so ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz die untere Bodenschutzbehörde zu 
verständigen. 


 


5.6 Brandschutz 


Die Löschwasserbereitstellung ist ein Teilbereich der bauplanungsrechtlichen Erschließung der 
Baugrundstücke im Sinne von § 123 BauGB.  


Um die Zugänglichkeit zum Anlagengelände im Brandfall zu gewährleisten, ist ein Feuerwehr-
Schlüsseldepot am Zufahrtstor vorgesehen. Um im Schadensfall die zuständigen Ansprech-
partner erreichen zu können, sind am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die bauliche 
Anlage verantwortlichen Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft 
und deutlich angebracht. 


Der örtlichen Feuerwehr wird ein Lageplan des Geländes zur Verfügung gestellt. Darin sind die 
maßgeblichen Anlagenkomponenten von den Modulen über Leitungsführungen zu Wechsel-
richtern und Transformatoren bis zur Übergabestelle des zuständigen Energieversorgungsun-
ternehmens enthalten. Relativ gefährdete Komponenten von Photovoltaikanlagen (PVA) sind 
Wechselrichter, Energiespeicher und Transformatoren. 


Da die stromführenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen nur eine ge-
ringe Gefahr der Brandweiterleitung aus.  


Über die Wege zwischen den Modultischen sowie den Abständen der Modultische unterei-
nander sind Brandschneisen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung entgegenwirken. 


Die örtliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der Agri-PV-Anlage in die Örtlichkeiten und 
die Anlagentechnik eingewiesen. Brand- und Störfallrisiken werden durch fachgerechte Instal-
lation und Inbetriebnahme der Agri-PV-Anlage sowie regelmäßige Wartung minimiert. Im 
Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deutschen Feuerwehr 
Verbandes unter Verweis auf die VDE 0132 "Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 
im Bereich elektrischer Anlagen" zu beachten. Die dortigen Ausführungen betreffen insbeson-
dere die einzuhaltenden Sicherheitsabstände und die Durchführung von Schalthandlungen.  


Bei einer Photovoltaikanlage handelt es sich um eine bauliche Anlage im weitesten Sinne mit 
einer geringen Brandlast. Dennoch soll ein Grundschutz an Löschwasser von 30 m3/h über 2 
Stunden vorgehalten werden.  
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Als Einrichtungen für die unabhängige Löschwasserversorgung kommen in Frage: 


o unterirdische Löschwasserbehälter (DIN 14230), 


o Löschwasserteiche (DIN 14210), 


o Löschwasserbrunnen (DIN 14220) oder 


o Trinkwassernetz (Unterflurhydranten DIN 3221 Teil 1 oder Überflurhydranten DIN 3222 
Teil 1). 


Für das in Rede stehende Projekt ist die Errichtung von Löschwasserbrunnen innerhalb des 
Geltungsbereichs vorgesehen. Die Verfügbarkeit des Löschwasserbedarfs ist im nachgelager-
ten Genehmigungsverfahren durch den Vorhabenträger nachzuweisen. 


 


5.7 Denkmalschutz 


Baudenkmale 


Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeitzeu-
gen der Geschichte zu erhalten sind. 


Bodendenkmale 


Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraumes keine Bodendenk-
male oder Verdachtsflächen bekannt. 


Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt wer-
den, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder 
Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundei-
gentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 


Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige 
spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen 
des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des 
Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 
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6. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 


Die Vorhabenbeschreibung des Vorhaben- und Erschließungsplans sowie die damit korrespon-
dierenden Regelungen des Durchführungsvertrages sichern ab, dass 99,8 % des Sondergebie-
tes „AGRI-PV“ für die Landwirtschaft weiterhin nutzbar sind. Für diesen Flächenanteil besteht 
die bisherige landwirtschaftliche Nutzung fort.  


Entsprechend reduziert sich der Eingriffsumfang des Funktionsverlustes auf ca. 10 % der be-
treffenden Vorhabenfläche.  


 Flächenbilanz: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


 


         


             


Ermittlung des Biotopwertes 


Zur Ermittlung des Biotopwertes wird zunächst aus der Anlage 3 die Wertstufe ermittelt. Die 
Wertstufe für „Sandacker“ (ACS) ist 0. Die Wertstufe für „Intensivgrünland auf Mineralstandor-
ten“ (GIM) ist ebenfalls 0. Der durchschnittliche Biotopwert berechnet sich aus 1 abzüglich des 
Versiegelungsgrades des derzeitigen Biotoptyps.  


Biotopwert ACS:  1 – 0 (Versiegelungsgrad) = 1 


Biotopwert GIM:  1 – 0 (Versiegelungsgrad) = 1 


 


Ermittlung des Lagefaktors 


Der Abstand zu vorhandenen Störquellen beträgt im Durchschnitt mehr als 100 m, aber weni-
ger als 625 m. Entsprechend wurde ein Lagefaktor von 1,00 gewählt.  


Geltungsbereich: 1.000.867 m² 


Sondergebiet: 775.483 m² 


Wald 56.721 m² 


Wasser 19.125 m² 


A 3.312 m² 


B 146.224 
  


Netto-Modulfläche: 387.568 m² 
  


Trafos: 414 m² 


Rammpfosten:  380 m² 


Zaunpunktfundamente 185 m² 


Energiespeicher 467 m² 


landwirtschaftlich nicht 
nutzbar AN 


1.446 m² 
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Berechnung des Eingriffs-Flächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotop-verän-
derung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 


Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktionsverlust), ergibt 
sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Fläche 
des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor. 


Biotoptyp 


 


Fläche des 
beeinträch-
tigten Bio-
tops in m² 


Biotop-
wert 


Lage-
faktor 


EFÄ m² = Fläche * Bio-
topwert * Lagefaktor 


 


Eingriffsflächenäqui-
valent [m² EFÄ] 


12.1.1         
Sandacker 


465.101 1 1,00 465.101 * 1 * 0,75 465.101 


9.3.2                
Intensivgrünland  


310.381 1 1,00 310.381 * 1 * 0,75 310.381 


Zwischensumme: 775.483 


Abzug von 99,8 % Funktionserhaltung gemäß DIN SPEC 91434:2021-05 - 774.037 


Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 1.446 


 


Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen 


Biotopbeeinträchtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. außerhalb der Baugrenze sind 
nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten.  


 


Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 


Es ist biotopunabhängig die teilversiegelte Fläche in m² zu ermitteln und mit einem Zuschlag 
von 0,2 zu berücksichtigen. Für die innere Erschließung ist die Anlage von Schotterwegen nach 
Einschätzung des Vorhabenträgers nicht erforderlich.  


Für Trafostationen, Rammfundamente und sonstige Nebenanlagen werden Vollversiegelungen 
im Umfang von bis zu 1.446 m² eingeplant. Der Zuschlag für Vollversiegelung beträgt 0,5. 


Teil-/Vollversiegelte bzw- 
überbaute Fläche 


Zuschlag für Teil-/Vollver-
siegelung 


EFÄ= Teil-/Vollversiegelte bzw- 
überbaute Fläche * Zuschlag 


Eingriffsflächen-
äquivalente EFÄ 


1.446 m² 0,5 EFÄ = 1.446 * 0,5 723 


Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 723 
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Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 


Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der multifunkti-
onale Kompensationsbedarf. 


m² EFÄ für Biotopbeseiti-
gung 


+ 
m² EFÄ für Funktions-


beeinträchtigung 
+ 


EFÄ für Teil-/Vollversiege-
lung bzw. Überbauung 


Multifunktionaler 
Kompensations-
bedarf [m² EFÄ] 


1.446 0 723 2.169 


Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs m² EFÄ: 2.169 


 


Zu 4. Kompensation des Eingriffes 


Maßnahme 1 (2.33) 


Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung in eine Brachfläche mit Nutzungsop-
tion: Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrünland als einschürige Mähwiese oder einer 
Mahd in einem zwei-bis dreijährigem Rhythmus  


Flächenbilanz: 146.224 m² 


Anforderungen für Anerkennung:  


- Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt  


-  Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung eines der nachfolgend 
aufgeführten Kriterien: Biotopverbund, Gewässerrandstreifen, Puffer zu geschützten Bio-
topen, Förderung von Zielarten  


-  Spontane Begrünung (keine Einsaat)  


-  Mindestbreite 10 m  


- Mindestflächengröße: 2.000 m²  


Nutzungsoption: Auf der Fläche besteht ausschließlich die Möglichkeit der Flächennutzung 
als einschürige extensive Mähwiese unter Beachtung der folgenden Vorgaben: 


-  Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes  


- je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre  


- Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken  


Bezugsfläche für Aufwertung: Maßnahmenfläche  


Kompensationswert: 2,0 
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Fläche der Maßnahme 


[m²] 


x Kompensati-
onswert der 
Maßnahme 


x Leistungs- 


faktor 


Kompensationsflächenäqui-
valent [m² KFÄ] 


146.224 2,0 - 292.448 


Kompensationsflächenäquivalent 292.448 


 


Zu 5. Gesamtbilanzierung 


multifunktionaler Kompensations-
bedarf - Maßnahme 1 = 


Kompensationsflächen-
äquivalent [m² KFÄ] ge-


samt 


2.169 292.448 0 


Kompensationsflächenäquivalent 290.279 


 


Der multifunktionale Kompensationsbedarf im Umfang von 2.169 Kompensationsflächenäqui-
valenten wird durch die Anlage von extensiven Mähwiesen (Maßnahme 1) mit einem Umfang 
von 292.448 m² KFÄ vollständig ausgeglichen. Es verbleibt ein Kompensationsüberschuss von 
290.279 m² KFÄ.  
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7. Umsetzung des Bebauungsplanes 


Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 BauGB an be-
stimmte Voraussetzungen gebunden:  


Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungsmaßnah-
men innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Erschließungskos-
ten im Durchführungsvertrag verpflichten.  


Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließung bereit und 
in der Lage sein. Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leis-
tungsfähigkeit des Vorhabenträgers im Hinblick auf das Gesamtvorhaben zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses. Ein bloßes Glaubhaftmachen der Leistungsfähigkeit des Trägers reicht 
nicht aus.  


Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigneter Ban-
ken oder durch Bürgschaftserklärungen nachgewiesen werden.  


Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf den 
Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfügungsberechtigung nachzu-
weisen. Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss vorliegen.  


Für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die Möglichkeit gemäß § 12 
Abs. 3a BauGB genutzt werden, eine bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festzusetzen. 
Unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB gilt in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.  


Änderungen des Durchführungsvertrags oder der Abschluss eines neuen Durchführungsver-
trags sind zulässig. Entsprechend umfangreich und detailliert fällt die Vorhabenbeschreibung 
des Vorhaben- und Erschließungsplans aus. Dieser wird mit dem Satzungsbeschluss der Ge-
meinde zu einem untrennbaren Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  
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0 Abkürzungen 


 


Abs. Absatz 


Ad. Adult 


Anh. Anhang 


Anl. Anlage 


Art. Artikel 


AFB Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 


BArtSchV Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt 


geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 


BauGB Baugesetzbuch 


BN Brutnachweis 


BNatSchG 


 


Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. 


Juli 2009 (BGBl. I S. 2542); zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2017 (BGBl. I 


S. 3434) 


CEF continuous Ecological Functionality-measures = Maßnahmen zur Wahrung der 
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 


FCS measures aiming at the favourable conservation status = Maßnahmen zur Erhaltung 
des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art 


FFH-RL Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume so-wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat- 
Richtlinie), ABI. EG Nr. L 206, S. 7, zuletzt geändert durch Akte vom 23.09.2003 


GGB Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet gemäß o.a. Richtlinie) 


Ind. Individuum/ Individuen 


Juv. Juvenil 


Kap. Kapitel 


MTBQ Messtischblatt-Quadrant (entspricht einem Viertel des Messtischblattes – etwa 5 x 5 


km der Topografischen Karte 1:25.000) 


RL-D Rote Liste Deutschland 


RL-LSA Rote Liste Sachsen-Anhalt 


Tab. Tabelle 


UG/ UR Untersuchungsgebiet/ Untersuchungsraum 


VSRL 


 


Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


30.November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EU-


Vogelschutzrichtlinie) (ABI EU L 20/7) 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 


 


Innerhalb der Gemarkung der Gemeinde Walkendorf, Amt Gnoien, Landkreis Rostock, ist auf der 


Grundlage eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans die Errichtung einer Freiflächen-


solaranlage geplant. 


In Verbindung mit der Genehmigungsplanung findet eine Prüfung des Vorhabens hinsichtlich 


artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach dem gegenwärtigen Stand der Bundesnatur-


schutzgesetzgebung vom 29. Juli 2009 (in Kraft getreten am 01. März 2010, zuletzt geändert am 


19.06.2020) basierend auf Datenerhebungen der entsprechenden Flächen statt. Auftretende Konflikte 


zu diesem Bezug werden erfasst sowie mögliche Vermeidungs-, Verminderungs- oder 


Ausgleichmaßnahmen erörtert. 


Weiterhin erfolgt die Prüfung einer ggf. notwendigen Zulassung zur Ausnahme von Verbotstatbeständen 


des § 44 Abs. 1 BNatSchG seitens der zuständigen Behörden nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 
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2 Grundlagen und Methodik 


2.1 Rechtliche Grundlagen 


Europarechtliche Vorgaben 


Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 


zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 


21.05.1992, in konsolidierter Fassung vorliegend seit dem 01.01.2007 sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 


9 der Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates über die Erhaltung der wild 


lebenden Vogelarten vom 30.11.2009 – Vogelschutzrichtlinie, verankert. 


Bundesrechtliche Vorgaben (BNatSchG) 


Die durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03 


veranlassten, im Hinblick auf den Artenschutz relevanten Änderungen des Bundesnaturschutz-gesetzes 


sind am 18.12.2007 in Kraft getreten (sog. Kleine Novelle des BNatSchG). Mit dem Gesetz zur 


Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 


2542) sowie aktuell mit dem Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 28.09.2017 


(BGBl. I S. 3434) erfolgten erneute Anpassungen. Insbesondere Letztere zwingt zur Berücksichtigung 


(§ 44) hinsichtlich der Artenschutzmaßnahmen im vorliegenden Bericht. Die zentralen Vorschriften zum 


besonderen Artenschutz finden sich in den §§ 44 bis 47 BNatSchG und gelten unmittelbar, d. h. es 


besteht keine Abweichungsmöglichkeit im Rahmen der Landesregelung. Die Vorschriften sind striktes 


Recht und als solches abwägungsfest. Sie erfassen zunächst alle gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 


BNatSchG streng oder besonders geschützten Arten. 


 


Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: 


Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 


verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 


oder zu zerstören. 


- betriebsbedingte signifikante Erhöhung des Lebensrisikos der geschützten Arten 


Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: 


Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 


während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 


zu stören. 


- Das Verbot tritt ein, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art auf Grund 


einer (bau- oder betriebsbedingten) Störung verschlechtert. 


Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 


Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten 


Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören oder wildlebende Pflanzen der 
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besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 


Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 


- Das Verbot tritt ein, wenn trotz vorher im räumlichen Zusammenhang zum Eingriff 


durchzuführende CEF- oder FCS-Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen 


Funktion dieselbe für die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der betroffenen Arten nicht erhalten 


werden kann. 


- Die im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auftretende 


unvermeidbare Tötung oder Verletzung von Tieren kann ebenfalls durch Maßnahmen zur 


Funktionserhaltung ohne Eintreten des Verbotes ausgeglichen werden. 


 


2.2 Eingriffszulässigkeiten und Ausnahmevoraussetzungen 


1.  Bei Eingriffen besteht bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Funktionserhaltung ansonsten 


beeinträchtigter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (CEF-Maßnahmen= continuous ecological 


funktionality-measures) die Möglichkeit, das Eintreten von Verbotstatbeständen zu vermeiden. 


Dies setzt jedoch die fachlich und somit rechtssichere Realisierung der Maßnahmen sowie ihre 


Bestätigung durch die zuständigen Behörden voraus.  


2.  Kann bei Durchführung des Vorhabens dennoch das Eintreten der Verbotstatbestände nicht 


ausgeschlossen werden, wird gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG eine Ausnahmegenehmigung 


erforderlich. Hierzu wäre ein entsprechender Antrag durch den Vorhabenträger an die 


zuständige untere Naturschutzbehörde zu stellen.  


Die rechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung dieser Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 


BNatSchG umfassen folgende: 


- zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses (eingeschlossen 


solche sozialer oder wirtschaftlicher Art, die für die Umsetzung der Planung sprechen), 


falls nicht in § 45 Abs. 7 Nummern 1 bis 4 BNatSchG aufgeführte Gründe, wie 


Schadensabwehr, Forschung und Lehre, menschliche Gesundheit und Sicherheit oder 


Naturschutz für das Vorhaben den Ausschlag geben, 


- kompensatorische Maßnahmen (CEF = continuous ecological functionality bzw. FCS 


= favourable conservation status) damit sich der Erhaltungszustand der betroffenen 


Art insgesamt nicht verschlechtert 


- Alternativenprüfung 


 


2.3 Methodik 


Die methodische Vorgehensweise des vorliegenden Artenschutzberichtes erfolgt in Anlehnung an den 


Leitfaden für Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern sowie am gleichfalls dort zitierten Prüfschema 


(FROEHLICH & SPORBECK 2010). 
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Die projektbezogene Abschichtung nach dem erwähnten Prüfschema erlaubt die Eingrenzung des zu 


prüfenden Artenspektrums unter dem Aspekt des Ausschlusses von Arten, bei denen mit hinreichender 


Sicherheit (Datenerhebungen) von keiner verbotstatbeständlichen Betroffenheit ausgegangen werden 


kann. 


Die Gesamtheit der zu prüfenden Artenliste setzt sich zusammen aus: 


- Arten des Anhangs II und IV der FFH-RL (92/43/EWG) 


- Europäische Vogelarten nach Art. 5 VSRL (alle wildlebenden, in Europa heimischen 


Vogelarten) 


- Streng geschützte Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG (umgesetzt durch 


BArtSchV – 2005, zuletzt geändert 2013) 


- Arten nach Anhang A oder B der EG-Verordnung Nr. 338/97 (Regulierung des Handels mit 


gefährdeten Tier- und Pflanzenarten- Umsetzung des Washingtoner 


Artenschutzübereinkommens 1973, Erweiterung 2013) 


 


1) Relevanzprüfung 


Ziel der Relevanzprüfung ist es, das aus den gesetzlichen Bestimmungen resultierende umfangreiche 


Artenspektrum zunächst auf jene Arten zu reduzieren, die unter Beachtung der 


Lebensraumansprüche im Untersuchungsraum vorkommen können (Relevanzschwelle). 


Alle anderen müssen einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden 


(FROEHLICH & SPORBECK 2010). 


Bei diesen auszuschließenden (abgeschichteten) Arten handelt es sich um jene, 


• die gemäß Roter Liste des jeweiligen Bundeslandes ausgestorben oder verschollen sind und 


deren Auftreten in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 


• die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen: Befindet sich der Wirkraum 


(Untersuchungsraum) des Vorhabens außerhalb dieses generalisierten Verbreitungsgebietes, 


muss diese Art i. d. R. einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden. 


Der Ausschluss des Vorkommens von Arten muss das verfügbare Wissen in angemessener 


Weise berücksichtigen. 


• die gemäß der landesweiten Verbreitungskarten zwar im Bereich des Messtischblattes 


auftreten, die aber auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen 


Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z.B. Fehlen von für 


die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Hecken, Gebüsche, Trockenrasen, 


Gewässer etc.). 


• bei denen sich Beeinträchtigungen (bau­, anlage­ und betriebsbedingt) auf Grund der 


geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen. 
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Grundlage für das zu prüfende Artenspektrum bilden die gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG europäisch 


geschützten Arten, welche sich wie erwähnt aus den Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie 


allen europäischen Vogelarten zusammensetzen (LUNG - System der geschützten Arten). 


 


 


 


2) Bestandsaufnahme 


In einem zweiten Schritt ist die Bestandssituation der relevanten Arten im Untersuchungsgebiet zu 


prüfen. 


 


3) Prüfung der Betroffenheit 


Im Rahmen der Betroffenheitsanalyse erfolgt unter dem Aspekt der Betroffenheit durch das Vorhaben 


die Exploration aller schutzrelevanten Arten, deren Vorkommen auf Grund der vorliegenden 


Untersuchungen belegt bzw. deren Vorkommen im Gebiet nicht auszuschließen sind. 


 


4) Konfliktanalyse 


Für die abgeschichteten Arten wird eine mögliche Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 


i.V.m. Abs. 5 BNatSchG durch das Vorhaben geprüft und dabei ggf. Vermeidungs- und CEF-


Maßnahmen berücksichtigt. Bei positivem Ausgang der Prüfung sind abschließend die 


Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu ermitteln. 


 


Für Arten, welche als "besonders geschützt" kategorisiert sind, gelten nach § 44 Abs. 5 Satz 5 


BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 nicht. Deren naturschutzfachliche Bewertung erfolgt 


innerhalb der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und sie sind somit nicht unmittelbar 


Gegenstand des AFB. Hierbei erfolgt die Wertung und Folgenbewältigung des Schutzes dieser Arten 


als Teil des Naturhaushaltes (§ 14 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG). Grundsätzlich können 


dabei über vorhandene Biotopstrukturen und Leitarten Rückschlüsse auf die nach allgemeinen 


Erfahrungswerten vorhandenen Tier- und Pflanzenarten gezogen werden. Eine über diesen 


indikatorischen Ansatz hinausgehende vollständige Erfassung aller Tier- und Pflanzenarten ist in 


Anbetracht der hier möglichen Artenzahl weder erforderlich noch verhältnismäßig. Sofern sich dabei 


schutzwürdige Artenvorkommen wie beispielsweise Arten der Roten Liste, welche außerhalb des im 


AFB zu behandelnden Spektrums erfasst sind, ergeben, erfahren diese im Einzelfall jedoch eine 


vertiefende Betrachtung. Dies ist regelmäßig insbesondere aufgrund der Betroffenheit von gemäß § 


30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 22 Naturschutzgesetzes Sachsen-


Anhalt (NatSchG LSA) geschützten Biotopen der Fall. Auch die ausschließlich im Anhang II der FFH-


Richtlinie geführten Spezies sind nicht im AFB abzuhandeln. Diese Artenunterliegen den 


Rechtsvorschriften der FFH-Verträglichkeitsprüfung. 
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2.4 Datengrundlagen 


- OEKOPLAN Halle (Saale) (2024): Erfassungen zwischen Januar und Oktober 2022 & 2024: 


Säugetiere, Brutvögel, Reptilien, Amphibien. 


 


- FROEHLICH & SPORBECK (2010): Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg/ Vorpommern. 


Hauptmodul Planfeststellung/ Genehmigung. im Auftrag Landesamt für Umwelt, Naturschutz 


und Geologie M­V. 


- PETERSEN, B. et al. (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und 


Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 1 und 2. 


- DGHT e.V. (Hrsg. 2018): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands, auf 


Grundlage der Daten der Länderfachbehörden, Facharbeitskreise und NABU 


Landesfachausschüsse der Bundesländer sowie des Bundesamtes für Naturschutz. (Stand: 1. 


Aktualisierung August 2018) 


- Daten des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommerns 


(Biotoptypen, FFH-Arten). 


 


2.5 Abgrenzung/ Habitatausstattung des Untersuchungsraumes 


Das nordöstlich der Ortslage Walkendorf gelegene Planareal umfasst einen Geltungsbereich von etwa 


104 ha sowie einen maximal 100 m – Umkreis zur Erfassung potenzieller Wirkbereiche über die 


Grenzen des Planungsraumes hinweg. Naturräumlich im Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte 


verortet, ist der Untersuchungsraum landschaftlich Teil des Flach- und Hügellandes um Warnow und 


Recknitz. Dementsprechend reich gegliedert lässt sich das Areal wie folgt charakterisieren. Mehr als die 


Hälfte der Gesamtfläche im Zentrum, Osten und Südosten ist von Intensivackerland geprägt. Hier 


strukturieren 3 isolierte Feldgehölze das Areal. In Richtung Norden und Westen schließt sich frisches 


Grünland an, welches im Erfassungszeitraum recht intensiv von Rindern beweidet wurde. Durch die 


Grundmoränenlandschaft bedingt, befindet sich der zentralnördliche Bereich etwas exponiert und das 


Gelände fällt insbesondere nach Norden und Westen ab. Im Norden entwässern Drainagegräben den 


Bereich in ein kürzlich renaturiertes Fließgewässer, welches die gesamte nördliche 


Geltungsbereichsgrenze bildet. Hier hat sich Feuchtgrünland etabliert, welches ebenfalls einer 


Beweidung unterliegt. Im südlichen Zentrum tritt das Sickerwasser in einigen Temporär- und 2 


Permanentgewässern zutage.  


Einige weitere Feldgehölze prägen das Bild im Nordwesten und Südwesten. Zwischen diesen bestehen 


noch linienhafte Reste von Allee- und Saumbeständen entlang ehemaliger Wege und Gräben, welche 


die westliche Begrenzung bilden. 


Eingebettet in eine alte, landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft grenzt im Süden und Osten jenseits 


einiger kleinerer Gehölzstrukturen weiteres Ackerland an den Planungsraum. In die übrigen Richtungen 


setzt sich hingegen bewirtschaftetes Grünland, welches durch zahlreiche Feldgehölze und Gräben 
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charakterisiert ist, fort. Durch relativ hoch anstehendes Grundwasser haben sich innerhalb der tieferen 


Langen moorige und anmoorige Böden entwickelt, welche allerdings durch die seit langer Zeit existente 


Entwässerung nicht mehr allerorts die typische Vegetation aufweisen. Selbst entlang der westlichen und 


nördlichen Niederungen entlang des Vorfluters hat sich statt der dort natürlicherweise vorkommenden 


Röhrichte und Großseggenriede nutzungstypisch durch die recht intensive Beweidung ein eher von 


Süßgräsern dominiertes frisches Grünland herausgebildet. Die übrigen Böden sind sandige 


Ablagerungen der Grundmoränen.  


Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes (UR) ist abhängig vom Vorhaben und von der 


naturräumlichen Ausstattung des Umlandes. Hierbei waren auch die artspezifischen Wirkräume bzgl. 


des Vorhabens sowie auch der potenziell betroffenen Arten zu berücksichtigen. 


Der UR befindet sich innerhalb des SPA-Gebiets „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und 


Feldmark“ (DE 1941-401). In etwa 2,5 km Entfernung gehört ein Teil der Polchow zum GGB „Recknitz- 


und Trebeltal mit Seitentälern“ (DE 1941-301). An den westlichen UR grenzt zudem im Norden das 


Landschaftsschutzgebiet „Wesselstorf“ (LSG_125). 


 


 


Abb. 1: Lage des Planungsraumes im Umfeld sowie zu nächstliegenden Schutzgebieten; Gelb = GGBs DE 1941-301 sowie DE 
2041-301 und Blau = SPA DE 1941-401; Kartenbasis: © 2023 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V. 
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Abb. 2: Aktuelles Luftbild des Planareals (Juni 2022), Blick von Nordwesten nach Südosten (© 2022 Hauke). 
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3 Bestandsaufnahme prüfrelevanter Arten  


 


Nach § 44 BNatSchG werden, um naturschutzrechtlichen Restriktionen im Planvorhaben 


entgegenzuwirken, ausreichende Ermittlungen und Bestandsaufnahmen der im Plangebiet 


vorhandenen geschützten Arten erforderlich, sofern nicht auf andere Art und Weise ein möglicher 


artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand rechtssicher bestimmt werden kann. Vorhandene Daten, 


welche nicht älter als 5 Jahre sein dürfen, können als Datengrundlage herangezogen werden. Diese 


Bestandsaufnahmen sind bei fehlenden aktuellen Erfassungsdaten in Form einer „Potentialanalyse“ 


rechtssicher möglich. Dann ist jedoch für all jene Arten, für die eine Eignung eingeschätzt wird, von 


einer Betroffenheit auszugehen (worst-case-Szenario). Dies führt automatisch zu höheren 


artenschutzrechtlichen Anforderungen und Kompensationserfordernissen als eine auf konkreten 


Erfassungsdaten basierenden Analyse. 


Im vorliegenden Bericht kann anhand der im Kap. 2.4 angeführten Datengrundlagen auf jene Arten 


eingegangen werden, welche sicher die Relevanzschwelle passiert haben. Diese somit zu 


betrachtenden Arten werden nachfolgend abgehandelt. Bei Vögeln erfolgt dabei noch eine zusätzliche 


Differenzierung dahingehend, ob sie das Plangebiet als Nahrungsgast zur Brutzeit oder als 


Reproduktionsraum nutzen oder nutzen können. Brutvögel werden noch einmal nach den jeweiligen 


Nistgilden differenziert. 


Um die mit jedem Bauvorhaben einhergehenden Wechselwirkungen hinsichtlich des Eingriffsbereichs 


mit den peripher angrenzenden Arealen des Umfelds zu berücksichtigen, sind grundsätzlich auf die zu 


betrachtenden Artengruppen abgestimmte Wirkbereiche mit in Betracht zu ziehen. Insbesondere 


hinsichtlich der Artengruppe der Brutvögel (sensible Arten) umfasste diese Erweiterung einen ca. 10 bis 


40 m breiten Umring um das Planareal, welcher hauptsächlich von der Strukturierung der Grenzhabitate 


sowie vom hier siedelnden Artenspektrum abhängt. Der Gesamtbereich ergibt im Folgenden den 


Untersuchungsraum – UR. Zusätzliche Erfassungen erfolgten gemäß § 23 Abs. 4 des Gesetzes des 


Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 


(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) im 100 m – Umfeld bezüglich am Brutplatz 


störsensibler Großvögel.  


Innerhalb des Planareals werden nach Aussage des Investors sämtliche (wertgebenden) 


strukturierenden Habitatkulissen von einer Überbauung ausgenommen (Abb. 3). Hierdurch ggf. 


entstehenden Grenzkonflikte werden im vorliegenden Bericht berücksichtigt. 
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Abb. 3: Plangrenzen; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V – 2023. 


 


Im Folgenden bedeuten: 


VS-RL Anh. 1 nach Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG Anh. 1 geschützte Vogelarten 


BAV Anl. 1 Sp. 3 gemäß Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3) zu 


berücksichtigende Arten 


FFH-RL Anh. II und/ 


oder IV 


nach Anhang 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 


zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 


Tiere und Pflanzen streng geschützte Arten 


RL M-V Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern 


 


 


3.1 Säugetiere (Mammalia) 


Im Untersuchungsraum konnten innerhalb des gemäß des Anhangs 4 der FFH-Richtlinie (Richtlinie 


92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 


wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie) streng geschützten Artenspektrums 


im Rahmen der Erfassungen keine entsprechenden Spezies nachgewiesen werden. 


Die Artenfachdatenbanken des MLUG führen auf der Grundlage der flächendeckenden MTBQ-


Kartierung 2005 den Nachweis des Fischotters am entsprechenden Kontrollpunkt an. Darüber hinaus 
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gibt es einen älteren Totfund südlich der Ortslage Woltow (ca. 750 m nördlich des Planungsraums). Es 


wird davon ausgegangen, dass Einzelindividuen den Grandbach sowie auch das die nördliche Grenze 


des PR bildende, renaturierte Fließgewässer (mündet östlich von Lühburg in die Warbel) frequentieren. 


Allerdings entsprechen diese aufgrund ihrer Größe kaum geeigneten Nahrungshabitaten der Art. 


 


Die aktuellen Daten zur Besiedlung des bundesdeutschen Territoriums durch den Wolf weisen im 


unmittelbaren Gebiet auf die Präsenz eines Paares (Recknitztal) sowie eines Rudels weiter nördlich, 


mit dem Zentrum seines Aktionsraumes im Billenhäger Forst (ca. 18 km Distanz), hin.1 


 


Im betrachteten MTB 2041 ist der Biber, Stand Kartierungen 2012, nicht vertreten. Die weiteren 


planungsrelevanten Arten (außer Fledermäuse) kommen im Gebiet ebenfalls nicht vor. 


 


Fledermäuse bleiben für das hier dokumentierte Bauvorhaben insoweit unberücksichtigt, dass im 


expliziten Eingriffsareal keine essenziellen Lebensraumstrukturen (Quartiere) vorhanden sind, da diese 


vollständig ausgeklammert werden. Eine Nutzung als Nahrungshabitat ist zumindest für einige Arten 


nicht auszuschließen. Beispielsweise jagen Große Mausohren gern am Boden nach größeren Insekten 


(Käfer), Beweidungsflächen bieten hier höheres Potenzial. Da jedoch eine weiterführende Beweidung 


innerhalb der Anlagen angedacht ist, kann auch hierbei dem Planungsraum insofern keine besondere 


Bedeutsamkeit beigemessen werden, bzw. die Eingriffsareale werden zumindest teilweise weiterhin als 


Nahrungshabitat fungieren (Über diesbezügliche Raumnutzungsstrategien der Artengruppe besteht 


noch immer enormer Forschungsbedarf). 


 


 


3.2 Brut- und Gastvögel (Aves) 


Da gemäß der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) ersetzt durch die Richtlinie 2009/147/EG 


des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der 


wildlebenden Vogelarten sowie der nationalen Umsetzung im BNatSchG bzw. der 


Bundesartenschutzverordnung alle wildlebenden europäischen Vogelarten geschützt sind, müssen sie 


im Artenschutzbeitrag entsprechend Berücksichtigung finden. 


Für euryöke, das heißt, weit verbreitete, ungefährdete und nicht streng geschützte Arten erfolgt die 


Betrachtung mit indikatorischem Ansatz, zusammenfassend als Artengruppe (Nistgilde).  


 


Brutvögel 


Beim gegenständlichen Vorhaben wurde angesichts des Umfangs und der Aktualität der 


Datengrundlagen der Artbestand im Wirkraum des Vorhabens hinreichend genau erfasst, so dass auf 


eine Relevanzprüfung verzichtet wird. 


 


1 https://www.dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/territorien/karte-der-territorien 
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Nomenklatur Schutz/ Gefährdung 


Anzahl der 
Brutreviere im 
Untersuchungs-
raum & davon im 
(Planungsraum) 


deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 
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Amsel Turdus merula     6 


Baumfalke Falco subbuteo     1 


Blaumeise Cyanistes caeruleus     7 


Bluthänfling Carduelis cannabina V 3   2 


Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 2   1 (1) 


Buchfink Fringilla coelebs     14 


Buntspecht Dendrocopos major     6 


Elster Pica pica     1 


Feldlerche Alauda arvensis 3 3   17 (14) 


Feldsperling Passer montanus 3 V   2 


Fitis Phylloscopus trochilus     1 


Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla     1 


Gartenrotschwanz 
Phoenicurus 
phoenicurus 


    6 


Gelbspötter Hippolais icterina     1 


Goldammer Emberiza citrinella V    8 


Grauammer Emberiza calandra V V  x 8 


Grünfink Carduelis chloris     5 


Haubenmeise Parus     1 


Klappergrasmücke Curruca curruca     1 


Kleiber Sitta europaea     5 


Kleinspecht Dryobates minor  3   1 


Kohlmeise  Parus major     15 


Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla     9 


Nebelkrähe Corvus cornix     2 


Neuntöter Lanius collurio    x 1 


Pirol Oriolus oriolus  V   2 


Ringeltaube  Columba palumbus     6 


Rohrammer Botaurus stellaris     1 


Rotkehlchen Erithacus rubecula     6 


Schafstelze Motacilla flava     2 (1) 


Schwanzmeise Aegithalos caudatus     1 


Schwarzkehlchen Saxicola rubicola     2 
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Singdrossel Turdus philomelos     4 


Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla     1 


Star Sturnus vulgaris  3   8 


Stieglitz Carduelis carduelis     4 


Sumpfmeise Parus palustris     5 


Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris     1 


Wachtel Coturnix coturnix     3 (2) 


Waldbaumläufer Certhia familiaris     2 


Waldkauz Strix aluco     1 


Wiesenpieper Anthus pratensis 2 2   3 (2) 


Zaunkönig Troglodytes troglodytes     9 


Zilpzalp Phylloscopus collybita     9 


Tab. 1: Nachgewiesene Brutvögel; V = Vorwarnstufe, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet; fett = Arten höherer Schutzkategorie, 


grün unterlegt = Gehölzbrüter, blau unterlegt = Offenlandarten. 


 


Die 40 nachgewiesenen Arten (mit insgesamt etwa 98 Revieren) zählen zu Offen- und Halboffenland- 


sowie in geringem Umfange zu Waldarten. Bodenbrüter bzw. bodennah brütende Vögel bilden hierbei 


neben den Gehölz- und Höhlenbrütern die entsprechend zu betrachtenden Gilden. 


 


Wald-, Gehölz-, Gebüschbrüter 


Innerhalb dieser Nistgilde sind im UR 31 Arten mit insgesamt mindestens … Revieren nachgewiesen 


worden. Dies entspricht einer normalen Abundanz in Habitaten entsprechender Ausprägung. Die 


heterogene Verteilung der Revierzentren ist auf die jeweilige Habitatqualität der Gehölzflächen sowie 


deren Lage im Offenland zurückzuführen. Hierbei lassen Gehölzbestände differenter Alters- und 


Artenstruktur auch erwartbar eine höhere Artendiversität der Avifauna erkennen. So zeigten sich 


insbesondere an den Säumen des Erlenbruchwaldfragments im Nordosten sowie im Südwesten 


(Auenwaldbestand mit Kleingewässer) aber auch im beweideten Hochwald (Nordwesten) relativ hohe 


Revierdichten.  


 


Vögel des Offen- und Halboffenlandes 


Von den für das Projekt teils hoch relevanten 9 nachgewiesenen Arten dieser Nistgilde (ca. … Reviere) 


genießen 3 Spezies erhöhten Schutzstatus. Hierbei ist insbesondere die Feldlerche weit über den 


Planungsraum verbreitet. 


 


Gastvögel 


Hinsichtlich der Lage des Planungs- und Untersuchungsraumes innerhalb eines SPA-Gebietes wurden 


innerhalb des Untersuchungszeitraumes auch Rast- und Gastvögel erfasst. Hierbei entfalten 
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insbesondere jene Arten hinsichtlich des Bauprojekts eine gewisse Relevanz, welche große Bereiche 


des Offenlandes als Nahrungshabitat nutzen (vgl. Tabelle 2). 


 


Nomenklatur Schutz/ Gefährdung Erfassungsdichte Status 


deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 


§§* 
RL M-V 
2014 


RL D 
2021 


Von insgesamt 8 
Begehungen 


 


Graureiher Ardea cinerea    2 N 


Grünspecht Picus viridis §§   1 N 


Habicht Accipiter gentilis    2 N 


Höckerschwan Cygnus olor    1 Ü 


Kiebitz Vanellus vanellus §§ 2 2 1 Ü 


Kranich Grus grus §§   3 N 


Lachmöwe Larus ridibundus §§ V  2 N 


Mäusebussard  Buteo buteo §§   3 N 


Rauchschwalbe Hirundo rustica  V V 5 N 


Rotmilan Milvus milvus §§ V  4 N 


Rohrweihe Circus aeruginosus §§ 3  2 N 


Seeadler Haliaeetus albicilla §§   1 (N) 


Stockente Anas platyrhynchos    3 N 


Tab. 2: Nahrungsgäste (Avifauna) im UG (* erhöhter Schutzstatus durch Listung in VS-RL Anh. 1, BArtSchV Anl. 


1, Sp. 3, RL-D/ RL-M-V Kat. 1-3).  


 


3.3 Amphibien (Amphibia) 


Im Verlauf der 2022 durchgeführten Kartierungen konnten sowohl im Untersuchungsgebiet als auch im 


nahen Umfeld (teils) geeignete Laichgewässer identifiziert werden. Hiervon führten einige temporär, 


andere ganzjährig Wasser. 


Innerhalb des Planungsraums wurden jedoch keine Individuen planungsrelevanter Arten nachgewiesen.  


Zahlreich und in nahezu jedem Gewässer vertreten waren lediglich Vertreter des Grünfroschkomplexes. 


Hierbei kann hinsichtlich aktueller Verbreitungskarten die FFH-Art Pelophylax lessonae (Kleiner 


Wasserfrosch) nahezu sicher ausgeschlossen werden. 


Die temporäre Frequentierung des Planungsraums durch den Moorfrosch sowie ggf. eine Nutzung 


geeigneter Gewässer im Umfeld als Laichhabitat ist hingegen potenziell anzunehmen, da Mecklenburg-


Vorpommern einen der Verbreitungsschwerpunkte für Deutschland darstellt sowie auch aktuelle 


Nachweise aus dem MTBQ bestehen. 


Für den in Rede stehenden MTBQ 2041-1 sind darüber hinaus weitere Nachweise von Rotbauchunke, 


Knoblauchkröte und Laubfrosch gelistet (2000 – 2018). Die intensiven, aber erfolglosen Kontrollen in 


den Erfassungsjahren lassen jedoch den Schluss einer derzeitigen Absenz dieser Arten zu. Dennoch 


kann angesichts des Vorhandenseins geeigneter Lebensbereiche (Sommerhabitate und auch Potenzial 
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für Überwinterungsquartiere) im Südwesten, Norden und Osten des Untersuchungs- sowie auch 


Planungsbereichs eine Frequentierung des Bereichs durch Laubfrosch und Rotbauchunke zumindest 


in den Folgejahren nicht ausgeschlossen werden. Die Knoblauchkröte präferiert größere Laichgewässer 


mit submerser Vegetation, welche angesichts der Bewirtschaftung nicht im UR vorkommen. Darüber 


hinaus gilt sie als wenig wanderfreudige Art, weshalb eine weitere Betrachtung dieser Spezies entfällt. 


 


3.4 Reptilien (Reptilia) 


Die aktuellen Verbreitungskarten der in Mecklenburg-Vorpommern planungsrelevanten Arten des 


Anhangs 4 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) zeigen keine Nachweise innerhalb der Quadranten des 


MTB 2041. Dennoch erfolgten 2022 entsprechende Kartierungen. In Frage kommende Lebensräume 


innerhalb des Untersuchungsraumes befanden sich lediglich an den süd- und westexponierten Säumen 


der Feldgehölze im Osten sowie innerhalb einiger weniger Bereiche der Gehölzstrukturen im Westen. 


Ein Vorkommen von Vertretern der Artengruppe konnte innerhalb des Untersuchungs-(zeit)raumes 


nicht nachgewiesen werden. 


 


3.5 Fische/ Rundmäuler (Cyclostomara/ Osteichthyes) 


Da vorhabenbedingt keine Gewässerstrukturen in Anspruch genommen werden, kann die Betrachtung 


dieser Artengruppe im Rahmen der weiteren artenschutzrechtlichen Prüfung entfallen. 


 


3.6 Libellen (Odonata) 


Hinweise auf die Präsenz artenschutzrelevanter Libellenarten liegen für den Untersuchungsraum nicht 


vor. Weiterhin fehlen die für jene Spezies essenziellen Habitatstrukturen. Eine Betrachtung dieser 


Artengruppe kann daher im Rahmen einer weiteren artenschutzrechtlichen Prüfung entfallen. 


 


3.7 Käfer (Coleoptera) 


Für den Untersuchungsraum liegen keine Hinweise auf eine Präsenz artenschutzrelevanter, xylobionter 


Großkäferarten vor. Geeignete Gehölze werden durch das Vorhaben nicht tangiert, Die weiteren Arten 


besiedeln Lebensräume, welche im UR nicht vertreten sind. Somit kann eine weitere Betrachtung der 


Artengruppe entfallen. 
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3.8 Schmetterlinge (Lepidoptera) 


Von den aktuell in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie 


der Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3) kann unter Beachtung der Datenlage im 


weiteren Umfeld für das UG lediglich ein Vorkommen des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) nicht 


gänzlich ausgeschlossen werden. Während der Erfassungen konnte die Art 2022 jedoch nicht 


nachgewiesen werden. Bevorzugte Lebensbereiche der hygrophilen Art (Gewässer und Feuchtwiesen 


mit der in M-V essenziellen Raupenfutterpflanze Flussampfer, Rumex hydrolapathum) werden vom 


Vorhaben nicht tangiert. 


Die Betrachtung dieser Artengruppe kann somit im Rahmen einer weiteren artenschutzrechtlichen 


Prüfung entfallen. 


 


3.9 Spinnentiere (Arachnoidea), Krebstiere (Crustacea), Weichtiere, (Mollusca) 


Die Auswertung der vorhandenen Unterlagen sowie die Habitatausstattung im Gebiet des Eingriffs 


lassen nicht auf eine Präsenz der artenschutzrelevanten Arten im UG schließen. Auf eine weitere 


Betrachtung wird verzichtet. 


 


3.10 Farn- und Blütenpflanzen, Flechten, Moose (Pteridophyta et Spermatophyta, 


Lichenes, Bryophyta) 


Streng geschützte Spezies dieser Artengruppe waren im UG nicht zu erwarten und konnten auch nicht 


nachgewiesen werden. 


 


Die folgende Tabelle fasst angesichts der bisherigen Erörterung zusammen, welche der betrachteten 


Artengruppen bezüglich einer weiteren artenschutzrechtlichen Prüfung ausgeschlossen werden 


können. 
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Artgruppe weitere 


Prüferfordernis 


Begründung 


Säugetiere 
(ohne 
Fledermäuse) 


ja Im Untersuchungsraum (UR) sind potenziell Individuen von Wolf und 
Fischotter zu erwarten.   


Fledermäuse ja Im UR sind strukturelle Voraussetzungen für Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie als Jagdhabitate vorhanden. 


Brutvögel ja Auf Grund der strukturellen Ausprägung kommen für das UR alle 
Nistgilden in Betracht. Darüber hinaus wird die Bedeutung des UR als 
Nahrungs- und Rasthabitat diskutiert. 


Reptilien nein Ein Vorkommen nach Anh. IV FFH-RL geschützter Reptilien ist im 
direkten Eingriffsbereich auf Grund weitgehend fehlender, essenzieller 
Lebensraumstrukturen nicht nachgewiesen worden. 


Amphibien ja Aufgrund der Lebensraumausstattung im UR sowie seiner Lage und 
Exposition in der Region sind Frequentierungen streng geschützter 
Amphibien nach Anh. IV der FFH-RL nicht auszuschließen. 


Wirbellose nein Angesichts der Absenz entsprechender Lebensräume und spezieller 
Habitatelemente (Totholz, Gewässer, Futterpflanzen etc.) sowie 
fehlender Nachweise ist eine Präsenz im Gebiet potenziell 
vorkommender Wirbelloser (Käfer-, Libellen-, Schmetterlingsarten und 
Weichtiere) nach Anhang IV FFH-RL bzw. BAV Anl. 1 Sp. 3 nicht 
anzunehmen. 


Fische nein Im UR fehlen für Fischarten nach Anhang IV FFH -RL geeignete 
Gewässer. Damit entfällt deren Betrachtung hinsichtlich der 
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG. 


Gefäßpflanzen nein Im UG sind keine nach Anhang IV der FFH-RL geschützten Pflanzen 
auf Grund der Lebensraumausstattung zu erwarten. Damit entfällt die 
Betrachtung der Artengruppe hinsichtlich der Verbotstatbestände gem. 
§ 44 BNatSchG. 


Tab. 3: Abschichtung der Artengruppen 
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4 Prüfung der Betroffenheit 


Ergibt sich eine Überlagerung der ermittelten oder modellierten Lebensstätten der betrachteten Arten 


mit dem Wirkbereich des Vorhabens, erfolgt die Prüfung der Betroffenheit und die Arten unterliegen der 


weiteren artenschutzrechtlichen Prüfung (Konfliktanalyse). 


 


4.1 Wirkfaktoren des Vorhabens 


Unter Berücksichtigung aller Wirkfaktoren des Vorhabens, welche eine Verletzung der 


Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG zur Folge haben können werden betrachtet. Hierbei wird 


in bau-, anlage- und betriebsbedingte Faktoren unterschieden. Auswirkungen auf Nahrungs- und 


Wanderhabitate werden nur berücksichtigt, wenn sie nicht durch das Ausweichen auf entsprechende 


Habitate im Umfeld kompensiert werden können. 


 


baubedingt mögliche Beeinträchtigungen 


temporäre Inanspruchnahme von Flächen 


(Lagerplätze, Baustraßen) 


- temporärer Habitat- oder Funktionsverlust 


- Beschädigung/ Zerstörung Fortpflanzungs- und 


Ruhestätten 


- Direkte oder indirekte Tötung 


Schall- oder Lichtimmissionen durch 


Baubetrieb (z.B. Vibrationen durch 


Bauanlagen, Beleuchtungen etc.) 


- Vorübergehende Störung, Vergrämung und damit 


möglicher Funktionsverlust (Brutzeit) 


optische Reize durch Bewegung (Menschen, 


Baumaschinen) 


- Störung, Beunruhigung, Vergrämung und damit 


möglicher Funktionsverlust Brut- oder 


Nahrungshabitate 


stoffliche Einwirkungen wie 


Staubimmissionen durch den Baubetrieb 


- Möglicher Funktionsverlust von Habitaten hierfür 


sensibler Arten 


Kollisionen mit Baumaschinen/ Material - Verletzung/ Tötung von Individuen 


anlagebedingt  


nachhaltiger Flächenverlust durch 


Überbauung oder schweren Eingriff in 


Biotopstrukturen 


- Habitatverlust  


- Funktionsverlust 


- Barriere-, Zerschneidungseffekte 


- Blendwirkung 


betriebsbedingt  


Schallimmissionen, optische Reize durch 


Bewegungen infolge Grünlandpflege 


- Temporäre Störungen, Beunruhigungen und dadurch 


Vergrämungen 


- Temporärer Funktions-/ Habitatverlust z.B. von Brut- 


und Nahrungshabitaten 


Tab. 4: Wirkfaktoren des Vorhabens 
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4.2 art(gruppen)spezifische Betroffenheit 


Die Abhandlung der Arten, für welche ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht mit 


hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann bzw. für die Beeinträchtigungen durch das 


Vorhaben zu erwarten sind, orientiert sich im Laufe der weiteren Prüfung an der Bestandsaufnahme. 


 


Artengruppe/ Spezies Vorhabenspezifische Wirkfaktoren 


Säugetiere (außer 


Fledermäuse) 


Wolf 


Fischotter 


Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und 


Barriereeffekte, Schädigungs- und Tötungsrisiken 


Gelegentliche Frequentierungen durch Einzelindividuen dieser hochmobilen Arten 


sind zwar nicht auszuschließen, jedoch bezüglich des Projekts (Hauptaktivitätszeiten 


außerhalb potenzieller bauzeitlicher Beeinträchtigungen) zu vernachlässigen. 


bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und Schädigungsrisiken 


Die nachtaktive Verhaltensweise der Arten lässt keine signifikanten derartigen 


Wirkungen auf die lokalen Populationen erwarten. Betriebsbedingt sind Tötungen 


einzelner Tiere grundsätzlich möglich (Schädigung durch elektrische Anlagen, 


Kollisionen mit dem Bewirtschaftungsverkehr o.ä.). Es lassen sich jedoch keine 


Hinweise erkennen, die in diesem Zusammenhang auf eine erhöhte, d. h. eine über 


dem allgemeinen Lebensrisiko liegende Verlustrate von Individuen hindeuten. 


Baubedingte Störungen insbesondere durch optische oder akustische Reize sind 


möglich, überschneiden sich aber nicht mit der nächtlichen Aktivitätszeit. Die 


Zäunungen sind zumindest für den Fischotter, stellenweise meist auch für den Wolf 


durchgängig. Die Anlagen stellen hinsichtlich ihrer Habitatkulisse darüber hinaus 


keine geeigneten Nahrungshabitate für die beiden Arten dar und entbehren somit 


einem erhöhten Konfliktpotenzial. 


Ergebnis der Relevanzprüfung 


Damit entfällt deren Betrachtung hinsichtlich der Verbotstatbestände gem. § 44 


BNatSchG 


Fledermäuse 


 


Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und 


Barriereeffekte, Schädigungs- und Tötungsrisiken 


Geeignete Quartierstrukturen (Sommer-, Winter- und Zwischenquartiere) finden sich 


an und innerhalb der älteren Gehölzbestände. Wenn sichergestellt ist, dass keine 


entsprechenden Gehölze entfernt werden, sind entsprechende vorbeugende 


Maßnahmen nicht erforderlich. 


Der baubedingte Entzug von Nahrungshabitaten für jene wenigen Arten, welche 


bodennahes Offenland bejagen, erfolgt überwiegend auf den anlagebedingt zu 


überbauenden Flächen. Im Bereich der durch die Modulfelder in Anspruch 


genommenen Flächen erfolgt durch Überbauung allerdings nicht zwingend eine 


Verschlechterung der Qualität der Nahrungshabitate. Untersuchungen zu 


Auswirkungen von PV-Anlagen auf Fledermäuse haben gezeigt, dass eine Nutzung 


der Flächen als Jagdhabitat durchaus erfolgt (divergente Mikroklimata an den 


Modulen können zu einem höheren Insektenaufkommen führen – vgl. RAAB B. 


2015). Somit entstehen mittelfristig neue Strukturen mit Eignung als potentielle 


Jagdräume. Im räumlichen Zusammenhang begründet der vorhabenbedingte Verlust 


der Jagdhabitate keine artenschutzrechtliche Betroffenheit.  


bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und Schädigungsrisiken 


Die nachtaktive Verhaltensweise der Artengruppe lässt keine signifikanten derartigen 


Wirkungen auf die lokalen Populationen erwarten. Betriebsbedingt sind Tötungen 


einzelner Tiere durch Kollisionen mit dem Bewirtschaftungsverkehr oder durch 
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Einschluss in Bauwerke grundsätzlich möglich. Es lassen sich jedoch keine Hinweise 


erkennen, die in diesem Zusammenhang auf eine erhöhte, d. h. eine über dem 


allgemeinen Lebensrisiko liegende Verlustrate von Individuen der aktuell 


nachgewiesenen oder der potenziell vorkommenden Fledermausarten hindeuten. 


Baubedingte Störungen insbesondere durch optische oder akustische Reize sind 


möglich, überschneiden sich aber nicht mit der nächtlichen Aktivitätszeit der 


Artengruppe. 


Ergebnis der Relevanzprüfung 


Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Individuen der Arten kann nahezu 


ausgeschlossen werden.  


Eine weitere Konfliktanalyse ist nicht erforderlich. 


ungefährdete 
Gehölzbrüter 
 


Amsel 
Baumfalke 
Blaumeise 
Buchfink 
Buntspecht 
Elster 
Fitis 
Gartenbaumläufer 
Gartenrotschwanz 
Gelbspötter 
Grünfink 
Haubenmeise 
Klappergrasmücke 
Kleiber 
Kohlmeise 
Kolkrabe 
Mönchsgrasmücke 
Nebelkrähe 
Pirol 
Ringeltaube 
Rotkehlchen 
Schwanzmeise 
Singdrossel 
Sommergoldhähnchen 
Stieglitz 
Sumpfmeise 
Waldbaumläufer 
Waldkauz 
Zaunkönig 
Zilpzalp 
 


ungefährdete 
Offenlandarten 
 


Goldammer 
Rohrammer 
Schafstelze 
Schwarzkehlchen 
Sumpfrohrsänger 
Wachtel 
 


Arten mit erhöhtem 
Schutzstatus bzw. 
besonders betroffene 
Spezies 
 


Bluthänfling 
Braunkehlchen 
Feldlerche 


Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und 


Barriereeffekte, Schädigungs- und Tötungsrisiken 


Infolge einer Baufeldfreimachung sind der Entzug von Lebens- und 


Fortpflanzungsstätten und damit einhergehend auch Schädigungen von 


Entwicklungsstadien (Gelegen und Jungtieren) zu erwarten. Für die sog. 


Allerweltsarten kann im Ergebnis eine nachhaltige bzw. erhebliche Betroffenheit unter 


strikter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der 


vorgeschlagenen speziellen Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Kap. 5.1) 


ausgeschlossen werden. Jedoch führt die Planung aus fachgutachterlicher Sicht 


auch bei einigen Wert gebenden Arten, d. h. Spezies mit erhöhter 


Schutzbedürftigkeit, zu einem anlagebedingten Habitatverlust. Damit kann unter 


Umständen langfristig eine Destabilisierung der oftmals individuenarmen lokalen 


Populationen ohne den projektspezifischen Ansatz von Maßnahmen zur 


Kohärenzsicherung nicht ausgeschlossen werden. 


bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und Schädigungsrisiken 


Im Umfeld der Baumaßnahmen wird zur Erschließung oder Errichtung der Module 


ein erhöhtes Störpotenzial auch der benachbart siedelnden Revierpaare durch Reize 


wie Lärm, Licht und Baumaschinenbewegungen sowie Erschütterungen 


angenommen. Zur Reaktion einzelner Arten liegen noch unzureichende 


Erfahrungswerte vor. In Abhängigkeit von der Lage des Brutplatzes und der 


Ausdehnung des Reviers ist je nach jahreszeitlicher Einordnung der Baumaßnahme 


jedoch die Aufgabe von Teillebensräumen (Nahrungsreviere) bis hin zur Vergrämung 


am Nistplatz und damit der Verlust von Gelegen oder Jungtieren im Einzelfall nicht 


auszuschließen (vgl. BfN - http://ffh-vp-info.de). Jedoch handelt es sich im 


vorliegenden Fall um bauzeitlich begrenzte, diskontinuierliche Störungen in einem mit 


geringen Vorbelastungen behafteten Raum. Im Bereich der durch die Modulfelder in 


Anspruch genommenen Flächen erfolgt durch Überbauung für verschiedene 


Brutvogelarten der Entzug von Habitaten. Bei einigen der betroffenen Taxa handelt 


es sich um weit verbreitete Spezies, die nicht gefährdet sind bzw. in der Region 


durchgehend und in gesicherten Beständen vorkommen. Diese Arten sind nicht 


essentiell auf eine Nutzung der künftig durch das Vorhaben blockierten Bereiche 


angewiesen und können auf Flächen gleicher Lebensraumstruktur bzw. -qualität im 


Umfeld ausweichen. Hinweise auf eine Störung der Vögel wie Lichtreflexe oder 


Blendwirkungen durch die Solarmodule liegen nicht vor. Die vielfach geäußerte 


Vermutung, dass Wasser- oder Watvögel die Module für Wasserflächen halten und 


versuchen, auf diesen zu landen, hat sich nicht bestätigt (HERDEN et al. 2009). Durch 


ihre Größe und Sichtbarkeit können derartige Anlagen eine gewisse Stör- und 


Scheuchwirkung haben. Jedoch wurde bisher ein aus diesen Gründen auftretendes 


Meideverhalten (wie etwa an Windkraftanlagen) nicht beobachtet. Betriebsbedingt 


sind Tötungen einzelner Tiere durch Kollisionen mit dem Bewirtschaftungsverkehr 


oder durch Einschluss in Bauwerke grundsätzlich möglich. Es lassen sich jedoch 


keine Hinweise erkennen, die auf eine erhöhte, d. h. eine über dem allgemeinen 


Lebensrisiko liegende Verlustrate von Individuen Arten hindeuten. Die 


betriebsbedingten Pflegegänge rufen keine erheblichen Störungen hervor, zumal sie 
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Feldsperling 
Grauammer 
Kleinspecht 
Neuntöter 
Star 
Wiesenpieper 
 


nicht während der Hauptbrutzeit realisiert werden dürfen. Darüber hinaus konnten im 


unmittelbaren Umfeld keine als besonders störsensibel einzustufenden Taxa 


nachgewiesen werden. 


Ergebnis der Relevanzprüfung 


Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Individuen der Arten ist anzunehmen. 


Eine weitere Konfliktanalyse ist erforderlich. 


Gastvögel 
(Nahrungsgäste) 
 


Graureiher 
Grünspecht 
Habicht 
Kranich 
Lachmöwe 
Mäusebussard 
Rauchschwalbe 
Rotmilan 
Seeadler 
Stockente 


Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und 


Barriereeffekte, Schädigungs- und Tötungsrisiken 


Der UR besitzt auf Grund seiner Habitatausstattung und im Vergleich mit dem Umfeld 


eine moderate bis hohe Bedeutung insbesondere als Nahrungsgebiet für Greifvögel. 


Weitere Artengruppen waren nur sporadisch oder lediglich als Überflieger 


anzutreffen. Dennoch stellen insbesondere die Gewässer, Gehölzbereiche aber auch 


die Hochstaudenfluren Nahrungshabitate für weitere Arten dar. Alle strukturgebenden 


Habitatkulissen (Gehölze, Gewässer etc.) bleiben unberührt. Die überplanten Areale 


erfahren eine im Verhältnis aufwertende Strukturierung, welche ein größeres 


Spektrum an Nahrungsorganismen generieren kann. 


bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und Schädigungsrisiken 


Störwirkungen können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Sie sind 


temporärer Natur und wirken sich nicht in erheblicher Form auf die Populationen aus. 


In kumulativer Wirkung mit weiteren flächenhaften Bauprojekten im Gebiet kann sich 


dies ändern. Jedoch steht dem entgegen, dass ausgedehnte Regionen im Gebiet 


ihren Status als landwirtschaftlich geprägtes Kulturland beibehalten und 


dementsprechend auch in Zukunft ausreichende Ressourcen dieser Art bieten 


werden. 


 Mit Blick auf die anlagebedingten Veränderungen im UR zeigen verschiedene 


Untersuchungen jedoch, dass einige Vogelarten die extensiv bewirtschafteten 


Zwischen- und Randbereiche von Photovoltaik-Freiflächenanlagen als Nahrungs- 


und Bruthabitat nutzen können (TRÖLZTSCH 2013, PESCHEL 2010). Gleiches gilt 


für die im Winter schneefreien Bereiche unter den Modulen. Auf Grund eines 


demzufolge erhöhten Aufkommens an Kleinsäugern konnte eine gewisse Affinität von 


Greifvögeln wie Eulen, Turmfalke, Rotmilan und Mäusebussard festgestellt werden 


(vgl. HERDEN et al. 2009). Die Module stellen offenbar keine Jagdhindernisse dar. 


Eine diesbezügliche erhebliche Störung kann somit ausgeschlossen werden. 


Ergebnis der Relevanzprüfung 


Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von rezenten Populationen bzw. Individuen 


der Arten somit ausgeschlossen werden. 


Eine weitere Konfliktanalyse ist nicht erforderlich 


Rastvögel (Zugvögel) 


Gänse 
Kranich 
 


Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und 


Barriereeffekte, Schädigungs- und Tötungsrisiken 


Ein zumindest partieller Funktionsverlust der überplanten Flächen als Rasthabitat ist 


durch die Errichtung der PVA gegeben. Der gesamte Planungsraum wurde als 


„Rastgebiet Land“ der untersten Kategorie 2 eingestuft. Weiterhin befinden sich in 


einer Entfernung zwischen 300 und 1000 m vom Planareal Schlafplätze von Gänsen 


und Kranichen der Kategorie 2 (Stand: 2009). 


Durchziehende Vögel sind jedoch sehr mobil und nicht direkt auf das jeweilige Areal 


angewiesen. Ein Ausweichen ist daher stets möglich und ein Tatbestand der Tötung 


oder Verletzung entfällt somit nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 


bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und Schädigungsrisiken 


Störwirkungen können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, haben aber 


aufgrund ihrer temporären Natur keine erheblichen Auswirkungen. 


Ergebnis der Relevanzprüfung 
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Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Individuen der Arten kann nicht ganz 


ausgeschlossen werden. 


Eine weitere Konfliktanalyse wird erforderlich 


Amphibien 


Moorfrosch 
Laubfrosch 
Rotbauchunke 


Bau- und anlagebedingte Flächen- und Strukturverluste, Zerschneidungs- und 


Barriereeffekte, Schädigungs- und Tötungsrisiken 


Im Eingriffsbereich konnten auf Grund weitgehend fehlender, für die Art essenzieller 


Habitatrequisiten keine Individuen planungsrelevanter Arten nachgewiesen werden. 


Da peripher im Umfeld jedoch geeignete Gewässer sowie Landlebensräume 


existieren, kann ohne Vermeidungsmaßnahmen ein Schädigungs- bzw. 


Tötungsrisiko nicht ausgeschlossen werden.  


bau-, anlage- und nutzungsbedingte Stör- und Schädigungsrisiken 


Die in Rede stehenden Amphibien besitzen keine erhöhte Störanfälligkeit, darüber 


hinaus wandern sie nachts. Einfluss nehmende, bau-, betriebs und anlagebedingten 


Störungen können vernachlässigt werden. 


Ergebnis der Relevanzprüfung 


Die artenschutzrechtliche Betroffenheit einzelner Individuen der Art kann nicht 


vollständig ausgeschlossen werden.  


Eine weitere Konfliktanalyse ist erforderlich. 


Tab. 5: Betroffenheitsanalyse der Arten und Artengruppen 


 


Der Zerschneidungseffekt durch den Baukörper der Photovoltaikanlage, führt zu keiner erheblichen 


Störung für planungsrelevante Spezies gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, da die Anlagenfläche genutzt 


und die Einfriedung von den meisten Arten problemlos überwunden werden kann. 
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5 Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen 


ökologischen Funktionalität 


 


5.1 Vermeidungsmaßnahmen 


Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG sind im Rahmen der Eingriffsregelung schutzgutbezogene Maßnahmen 


zur Vermeidung und Minderung vorgesehen. Diese Maßnahmen führen dazu, dass Projektwirkungen 


vollständig unterbleiben bzw. soweit minimiert werden, dass keine erhebliche Einwirkung auf die 


Individuen geschützter Arten erfolgt. 


In der folgenden Tabelle sind die Vermeidungsmaßnahmen gelistet. Zur besseren Übersicht erfolgt 


deren Erläuterung innerhalb der Maßnahmenblätter im Anhang. 


 


Nummer Beschreibung Relevante Arten(gruppen) 


VAFB 1 Allgemeine Baufeldbeschränkung und -


sicherung 


alle 


VAFB 2 Gehölzfällungen 


 


Gehölzbrüter 


Höhlen-/Nischenbrüter 


Fledermäuse 


VAFB 3 Bauzeitenregelung alle 


VAFB 4 Begrenzung von Schall-, Schadstoff- und 


Lichtemissionen 


alle 


VAFB 5 ökologische Baubegleitung alle 


VAFB 6 Ausgrenzung, ggf. Herrichtung und Erhalt 


ökologisch wertgebender Bereiche 


Braunkehlchen, Grauammer, 


Rohrammer, Wiesenpieper, 


weitere Brutvogelarten der 


Feuchtwiesen mit teils hohem 


Schutzstatus, Amphibien 


VAFB 7 Kleintierdurchlässigkeit der Umfriedung Amphibien, Vögel, Säuger 


VAFB 8 Planungsanpassung Modulfelder Feldlerche, Braunkehlchen, 


Wiesenpieper, Grauammer 


Brut- und Gastvögel, Wirbellose 


Tab. 5: Vermeidungsmaßnahmen  
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5.2 CEF-Maßnahmen 


Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität nach § 44 Abs. 5 Nr. 3 


BNatSchG setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der geschützten Arten an (vgl. Kap. 2.2). Zur 


Sicherung der Kontinuität der Lebensstätte müssen sie den Charakter vorgezogener, 


kompensatorischer Maßnahmen besitzen und einen räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat 


erkennen lassen. Darüber hinaus sind sie rechtsverbindlich im B-Plan festzusetzen. 


Beim gegenständlichen Vorhaben sind bei Priorisierung der Vermeidungsmaßnahmen keine CEF-


Maßnahmen erforderlich. 


 


5.3 FCS-Maßnahmen 


Werden trotz Vermeidungs- und/ oder CEF-Maßnahmen Verbotstatbestände erfüllt, so können FCS-


Maßnahmen der Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes dienen und damit Voraussetzung der 


Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung sein. Diese Maßnahmen müssen aus 


den spezifischen und ökologischen Erfordernissen der betroffenen Arten abgeleitet sein und damit eine 


der Art entsprechende Funktionalität gewährleisten. Auch darf zwischen Eingriff und Funktionsfähigkeit 


keine Zeitlücke (time lag) entstehen, infolge derer eine irreversible Schwächung der Population zu 


befürchten ist. 


Beim gegenständlichen Vorhaben sind keine FCS-Maßnahmen erforderlich. 
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6 Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 


6.1 Vögel (Aves) 


Eine Betrachtung der Europäischen Vogelarten erfolgt ebenfalls auf Artniveau, wenn diese als 


wertgebend eingestuft werden. Die Einstufung erfolgt, wenn mindestens eines der nachfolgenden 


Kriterien zutrifft: 


- Gefährdungsstatus 0, 1, 2, 3 oder R (extrem selten) der aktuellen Roten Liste 


Deutschlands bzw. M-Vs 


- streng geschützte Art nach Bundesnaturschutzgesetz (§ 7 (2) Nr. 14 BNatSchG) 


- Art des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 


- Brutbestand der Art in M-V < 1.000 Brutpaare (Kategorien s, ss, es und ex der aktuellen 


Roten Liste M-V) 


- Art mit einem hohen Anteil am Gesamtbestand in Deutschland (in der aktuellen Roten Liste 


M-V mit “!“ bzw. “!!“ gekennzeichnete Art (! > 40%, !! > 60% des deutschen 


Gesamtbestandes)) 


- Koloniebrüter 


Alle sonstigen „Allerweltsarten“ werden in ökologischen Gilden zusammengefasst in 


Sammelsteckbriefen behandelt. 


 


Ungefährdete, euryöke Vogelarten der Wälder, Gehölze und Gebüsche 


 


Amsel Gartenbaumläufer Kohlmeise Singdrossel 
Baumfalke Gartenrotschwanz Mönchsgrasmücke Sommergoldhähnchen 
Blaumeise Gelbspötter Nebelkrähe Stieglitz 
Buchfink Grünfink Pirol Sumpfmeise 
Buntspecht Haubenmeise Ringeltaube Waldkauz 
Elster Klappergrasmücke Rotkehlchen Zaunkönig 
Fitis Kleiber Schwanzmeise Zilpzalp 
 Kolkrabe Schwarzkehlchen  


 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


In dieser Gruppierung werden ausschließlich ungefährdete Arten zusammengefasst, die auch kein erhöhtes 
Schutzbedürfnis nach Anhang I VSRL aufweisen oder einem national strengen Schutz gemäß BArtSchV/ 
BNatSchG unterliegen. Für die einzelnen Arten sind die Erhaltungszustände in Mecklenburg-Vorpommern 
bisher, insbesondere aktuell, nicht abschließend definiert. Wegen ihrer weiten Verbreitung muss jedoch von 
einem günstigen Erhaltungszustand ausgegangen werden. 


Lebensraumansprüche und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Die aufgeführten Arten haben unterschiedliche ökologische Habitatansprüche und weisen verschiedene 
Lebensweisen auf. Dabei handelt es sich jedoch fast ausschließlich um Frei- oder Bodenbrüter, welche ihre 
Nester nur für eine Brut nutzen und bei denen im Folgejahr jeweils neue Niststätten errichtet werden sowie um 
nachgewiesene Nahrungsgäste. 
Zu den Lebensräumen gehören Gehölzsäume, Gebüsche, Sukzessionsflächen, Feldgehölze aber auch 
Siedlungsbereiche. 
Der überwiegende Teil der Arten verlässt das Brutgebiet in den Wintermonaten zur Überwinterung in 
wärmeren Lebensräumen. Einzelne Arten, zu denen der Stieglitz oder die Amsel gehören, überwintern als 
Standvögel im Umfeld des Brutreviers. Teilweise erhalten diese Spezies im Winter noch Zuzug von Individuen 
nördlicher oder östlicher siedelnder Populationen. 
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Bei einigen Arten kann die Brutzeit bereits im März beginnen (z.B. Amsel). Abgesehen von Nachgelegen ist 
bei fast allen Spezies das Brutgeschäft Ende Juli abgeschlossen. 
Für Mecklenburg-Vorpommern gilt eine für alle Arten dieser Gruppe zutreffende landesweite Verbreitung mit 
teils hohen Bestandszahlen. Leider ist bei einigen Arten dennoch von einem abnehmenden Trend 
auszugehen. 


Verbreitung im UR 


 
 
Die 30 genannten Arten sind mit etwa 138 Revieren im UR nachgewiesen. 


2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Bei Umsetzung der Bauplanung sollen keine Gehölze entfernt bzw. Gehölzflächen überbaut werden. Insofern 
besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumaßnahmen. Sollten abweichende 
Regelungen getroffen werden, ist die zuständige Behörde zu kontaktieren und zeitnahe Kontrollen 
anzuberaumen. Darüber hinaus können durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der 
Brutzeit) Schädigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei 
allen Arten grundsätzlich vermieden werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tötungen, etwa durch 
Kollisionen etc., werden dem „allgemeinen Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische 
Gefährdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 2, VAFB 3, VAFB 5 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten 


Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein 
Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Es tritt keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Populationen ein. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 2, VAFB 3, VAFB 4, VAFB 5 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
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Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Bei Umsetzung der Bauplanung sollen keine Gehölze entfernt bzw. Gehölzflächen überbaut werden. Insofern 
besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumaßnahmen. Sollten abweichende 
Regelungen getroffen werden, ist die zuständige Behörde zu kontaktieren und zeitnahe Kontrollen 
anzuberaumen. 


Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 2, VAFB 5 


Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3. Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 


• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 
dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 


• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erfüllt sind. 


 
 
 
 


Ungefährdete, euryöke Brutvogelarten des Offenlands 
 
 


Goldammer 
Rohrammer 
Schafstelze 
Sumpfrohrsänger 
Wachtel 


 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


In dieser Gruppierung werden ausschließlich ungefährdete Arten zusammengefasst, die auch kein erhöhtes 
Schutzbedürfnis nach Anhang I VSRL aufweisen oder einem national strengen Schutz gemäß BArtSchV/ 
BNatSchG unterliegen. Für die einzelnen Arten sind die Erhaltungszustände in Mecklenburg-Vorpommern 
bisher nicht abschließend definiert. Auf Grund ihrer weiten Verbreitung kann jedoch von einem günstigen 
Erhaltungszustand ausgegangen werden. 


Lebensraumansprüche und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Die aufgeführten Arten haben unterschiedliche ökologische Habitatansprüche und weisen verschiedene 
Lebensweisen auf. Dabei handelt es sich jedoch ausschließlich um boden(nah) brütende Spezies, welche ihre 
Nester nur für eine Brut nutzen und bei denen im Folgejahr jeweils neue Niststätten errichtet bzw. genutzt 
werden. 
Zu den Lebensräumen zählen halboffene Landschaften, Gehölzsäume, Gebüsche, Feldgehölze, Gewässer, 
aber auch Siedlungsbereiche.  
Bis auf die Goldammer verlassen die anderen Arten das Brutgebiet in den Wintermonaten zur Überwinterung 
in wärmeren Lebensräumen.  
Bei einigen Arten kann die Brutzeit bereits im März beginnen (z.B. Goldammer). Abgesehen von 
Nachgelegen ist bei fast allen Spezies das Brutgeschäft Ende Juli abgeschlossen. 
 
Für Mecklenburg-Vorpommern gilt eine für alle Arten dieser Gruppe zutreffende landesweite Verbreitung mit 
jeweils hohen Bestandszahlen. 


Verbreitung im UR 


Die 5 Arten sind mit mindestens 9 Revieren im Untersuchungsraum nachgewiesen 
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2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Bei Umsetzung der Bauplanung besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumaßnahmen und 
Gehölzrodungen. Durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) können 
Schädigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei allen 
Arten grundsätzlich vermieden werden. Darüber hinaus denkbare betriebsbedingte Tötungen, etwa durch 
Kollisionen etc., werden dem „allgemeinen Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische 
Gefährdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5, VAFB 6 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-und 
Wanderungszeiten 


Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein 
Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Es tritt keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Population ein. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 4, VAFB 5, VAFB 6 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Es erfolgt durch das Vorhaben der potentielle, baubedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstätten. 
Nester aller angegebenen Arten werden nicht dauerhaft genutzt, deshalb verlieren die Fortpflanzungsstätten 
nach erfolgter Brut diesen Status. Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester grundsätzlich bei allen Arten durch 
die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur außerhalb der Brutzeit). Ein 
Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Weiterhin steht zur Sicherung der 
Lebenskontinuität den Arten im räumlichen Zusammenhang mit Umsetzung der Maßnahme VAFB 6 zusätzliches 
bzw. von einer Überbauung ausgespartes Siedlungsareal zur Verfügung. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 5, VAFB 6 
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Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3 Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 


• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 
dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 


• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erfüllt sind. 


 
 
 
 
 
 


Arten mit erhöhtem Schutzstatus, welche nur mittelbar durch das Vorhaben betroffen sind 
 
 


Bluthänfling 
Feldsperling 
Kleinspecht 
Star 


 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


In dieser Gruppierung werden ausschließlich Arten zusammengefasst, deren Revierzentren 
(Fortpflanzungsstätten) sich außerhalb des Planareals befinden und welche maximal innerhalb der Roten 
Listen als gefährdet (Kategorie 3) gelten (Bluthänfling, Feldsperling, Kleinspecht, Star). Die beiden weiteren 
Arten (Baumfalke und Schwarzkehlchen sind in M-V ungefährdet, werden aber als seltene Brutvogelart 
geführt. Unmittelbare Gefährdungen werden für keine der Arten definiert (VÖKLER 2014). 


Lebensraumansprüche und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Die aufgeführten Arten haben unterschiedliche ökologische Habitatansprüche und weisen verschiedene 
Lebensweisen auf. Bei Feldsperling, Kleinspecht und Star handelt es sich um Höhlenbrüter, welche ihre Nester 
nur für eine Brut nutzen und bei denen im Folgejahr jeweils neue Niststätten errichtet bzw. genutzt werden. 
Demzufolge sind sie zur Fortpflanzung auf die älteren, peripheren Gehölzbestände angewiesen. Feldsperling 
und Star nutzen zudem offene Bereiche zur Nahrungssuche. 
Der Bluthänfling als bodennah brütende Art des Halboffenlandes besiedelt Gebüsche und Saumstrukturen. 
Der Star ist im Gebiet Teilzieher, er überwintert in Süd- und Westeuropa. Kleinspecht, Feldsperling und 
zumeist auch der Bluthänfling überwintern als Standvögel im Umfeld des Brutreviers oder ziehen in 
Schwärmen umher. Teilweise frequentieren im Winter hierbei Individuen weiter östlich oder nördlich 
siedelnder Populationen das Gebiet. 


 
Bei einigen Arten kann die Brutzeit bereits im März beginnen (z.B. Feldsperling). Abgesehen von 
Nachgelegen ist bei fast allen Spezies das Brutgeschäft Ende Juli abgeschlossen. 
 
Für Mecklenburg-Vorpommern gilt eine für alle Arten dieser Gruppe zutreffende landesweite Verbreitung. 
Bluthänfling, Feldsperling und Star gelten als häufige Brutvögel. Der Kleinspecht ist als mäßig häufige Art 
eingestuft. Ein stark abnehmender Trend gilt in M-V lediglich für den Feldsperling. 


Verbreitung im UR 


Die 4 Arten sind mit 13 Revieren im Untersuchungsraum nachgewiesen. 
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2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Bei Umsetzung der Bauplanung sollen keine Gehölze entfernt bzw. Gehölzflächen überbaut werden. Insofern 
besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumaßnahmen. Sollten abweichende 
Regelungen getroffen werden, ist die zuständige Behörde zu kontaktieren und zeitnahe Kontrollen 
anzuberaumen. Darüber hinaus können durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der 
Brutzeit) Schädigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei 
allen Arten grundsätzlich vermieden werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tötungen, etwa durch 
Kollisionen etc., werden dem „allgemeinen Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische 
Gefährdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 2, VAFB 3, VAFB 5 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-und 
Wanderungszeiten 


Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein 
Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Es tritt keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Populationen ein. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 4, VAFB 5 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Bei Umsetzung der Bauplanung sollen keine Gehölze entfernt bzw. Gehölzflächen überbaut werden. Insofern 
besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumaßnahmen. Sollten abweichende 
Regelungen getroffen werden, ist die zuständige Behörde zu kontaktieren und zeitnahe Kontrollen 
anzuberaumen. Der Baumfalke jagt v.a. im freien Luftraum Kleinvögel und Großinsekten. Nach der Überbauung 
der Projektfläche stehen der Art die Areale als Nahrungshabitate weiterhin zur Verfügung. Eine diesbezügliche 
Affinität zu PVA wurde bei vielen Greifvogelarten nachgewiesen, da hier durch eine Strukturierung des vorher 
oft strukturarmen Geländes eine höhere Insekten- und Kleintierdiversität gegeben sein kann. 
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Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 2, VAFB 3, VAFB 5, VAFB 6 


Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3. Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 


• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 
dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 


• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erfüllt sind. 


 
 
 
 
 


Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


streng geschützt nach Rote Liste M-
V 


Rote Liste D Populationstrend 25 Jahre (VÖKLER et al. 
2014) 


 3 2 stark abnehmend 


Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Das Braunkehlchen ist ein Brutvogel offener und halboffener Landschaften mit einzelnen Gebüschen oder 
anderen Vertikalstrukturen. Besiedelt werden verbuschte Grünländer, Landschilfröhrichte, Niedermoore, 
Uferstaudenfluren, Feuchtwiesen, Brachen, Ruderalflächen, Grabensäume, aber auch Kahlschläge und 
trockene Heideflächen. Die Bevorzugung feuchter Standorte resultiert in erster Linie aus deren extensiverer 
Nutzung. Die Art brütet am Boden und versteckt das Nest in dichter Vegetation (z. B. unter Grasbüscheln, 
Stauden) in der Nähe zu einer Sitzwarte. 
In der Regel findet eine Jahresbrut mit 5-7 Eiern statt. Nur das Weibchen brütet. Die Brutdauer beträgt 11-13 
Tage und Nestlingsdauer 11-15 Tage. Die Jungvögel werden von beiden Partnern gefüttert. Die Nahrung besteht 
vor allem aus Insekten (Käfer, Hautflügler, Zweiflügler, Heuschrecken, Wanzen, Raupen), zudem aus Spinnen, 
kleinen Schnecken und Würmern. Die Beute wird meist von Sitzwarten aus im Flug erjagt (auch Rüttelflug). Im 
Herbst werden auch Beeren gefressen. Das Braunkehlchen ist ein Langstreckenzieher mit 
Hauptüberwinterungsgebiet in den Savannen Afrikas südlich der Sahara (www.artensteckbrief.de).  
In M-V wird der Bestand mit etwa 20000 bis 30000 BP geschätzt. Dies ergibt ein Vorkommen von mehr als 40 
% des deutschen Gesamtbestands und führt somit zu einer erhöhten Verantwortlichkeit des Bundeslandes 
gegenüber der Art. 
 


Verbreitung im UR 


1 BP im Norden innerhalb der drainierten Feuchtwiesen nachgewiesen. Nördlich des renaturierten 
Fließgewässers wurden 2022 darüber hinaus Sitzwarten und Gehölzpflanzungen angelegt, welche gerade für 
die Art eine Aufwertung des Lebensraums bedeutet. 



http://www.artensteckbrief.de/
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2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Bei Umsetzung der Bauplanung sind ohne Vermeidungsmaßnahmen potenzielle Tötungen möglich. Durch 
bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) können allerdings Schädigungen von 
Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 grundsätzlich vermieden 
werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tötungen, etwa durch Kollisionen etc., werden dem „allgemeinen 
Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische Gefährdung im Rahmen des geplanten 
Vorhabens darstellt. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5, VAFB 6 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-und 
Wanderungszeiten 


Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffene Art im Plangebiet nicht anwesend ist. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 4, VAFB 5, VAFB 6 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Es erfolgt durch das Vorhaben der potentielle, baubedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstätten 
infolge Überbauung. Das Braunkehlchen legt seine Nester jährlich neu an, deshalb verlieren die 
Fortpflanzungsstätten nach erfolgter Brut diesen Status. Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester 
grundsätzlich bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt 
nur außerhalb der Brutzeit). Die erwähnte Aufwertung des Bereichs nördlich der Grenze des GB ermöglicht ein 
Ausweichen des BP. Das Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer 
Etablierung relativ kurzfristig wieder nutzbar, ein Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. 
Wert gebende Bereiche (hierzu zählt auch der Brutort aus 2022) werden aus dem Planungsraum ausgegrenzt 
(vgl. Maßnahmenblätter), hergerichtet, gepflegt und stehen Individuen dieser Art dauerhaft zur Verfügung. 


Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5, VAFB 6 
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Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3 Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 


• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 
dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 


• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erfüllt sind. 


 
 
 
 
 


Grauammer (Emberiza calandra) 
 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


streng geschützt nach Rote Liste M-V Rote Liste D Populationstrend 25 Jahre (VÖKLER et al. 
2014) 


BAV Anl. 1 V V leichte Bestandszunahme 


Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Die Grauammer besiedelt offene Landschaften wie extensive Grünländer, Äcker, Brachen, Ruderal- und 
Sukzessionsflächen mit einzelnen Gehölzen oder höheren Stauden als Singwarten. Die Art baut das Nest in 
krautiger Vegetation am Boden, aber auch bis in ein Meter Höhe. Meist findet nur eine Jahresbrut statt (selten 
2, dann in wechselnden Revieren). Das Gelege enthält 4-5 Eier, welche 11-13 Tage bebrütet werden. Die 
Nestlingsdauer beträgt 9-12 Tage. Bis ins Alter von 26 Tagen werden die Jungen von den Altvögeln (meistens 
dem Weibchen) betreut. 
Als Nahrung dienen Wildkräutersamen, Getreidekörner und verschiedene grüne Pflanzenteile, auch Insekten 
und deren Larven sowie Spinnen. 
Die Grauammer ist ein Kurzstrecken- und Teilzieher sowie Standvogel mit Dismigrationen 
(Zerstreuungswanderungen) und Winterfluchtbewegungen. Vollständig geräumt werden nur die Nordost-
Arealränder in Europa. 
Die Fortpflanzung erfolgt ab Anfang April bis ca. Ende Mai). 
In M-V wird der Bestand mit etwa 10000 bis 14000 BP geschätzt. Dies ergibt ein Vorkommen von mehr als 40 
% des deutschen Gesamtbestands und führt somit zu einer erhöhten Verantwortlichkeit des Bundeslandes 
gegenüber der Art. 


Verbreitung im UG 


8 Brutpaare im UG nachgewiesen, deren Revierzentren sich aber sämtlich außerhalb des geplanten Eingriffs 
befinden. 
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2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Im Zuge der Bauarbeiten besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumaßnahmen und 
Gehölzentnahmen. Mittels bauzeitlicher Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) wird die 
Schädigung von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) grundsätzlich vermieden. Darüber 
hinaus denkbare betriebsbedingte Tötungen, die etwa durch Kollisionen entstehen können, rechnen zum 
„allgemeinen Lebensrisiko", was insofern keine systematische Gefährdung im Rahmen des geplanten 
Vorhabens darstellt. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-und 
Wanderungszeiten 


Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein 
Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Es tritt keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Population ein. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 4, VAFB 5 
 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Es erfolgt durch das Vorhaben der potenzielle, anlagebedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstätten 
in Folge von Überbauung. Das Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer 
Etablierung relativ kurzfristig wieder nutzbar, ein Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. 
Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester grundsätzlich bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen 
vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur außerhalb der Brutzeit). Das Areal ist als Nahrungshabitat 
nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer Etablierung relativ kurzfristig wieder nutzbar, ein Ausweichen in 
umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Durch VAFB 8 werden Lebensräume generiert, da die Art gern 
gut strukturierte PVA besiedelt. (vgl. Maßnahmenblätter). 
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Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5, VAFB 8 


Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3 Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 


• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 
dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 


• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erfüllt sind. 


 
 
 
 
 


Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


streng geschützt nach Rote Liste M-V Rote Liste D Populationstrend 25 Jahre (VÖKLER et al. 
2014) 


 2 2 starke Bestandsabnahme 


Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Er ist eine typische Art des feuchten Grünlandes und der waldfreien Moore und Heiden. Er besiedelt aber auch 
größere Waldlichtungen und Kahlschläge. Bruthabitate sind zumeist gehölzfrei mit erhöhten Sitzwarten (Zäune 
o.ä.). Die Bodenvegetation muss ausreichend Deckung für die Anlage des Brutplatzes bieten. Er ist ein 
Bodenbrüter, das Nest wird in einer Mulde angelegt. Brutbeginn ist Ende März bis April. Dabei 
werden 2-3 Jahresbruten mit 4-6 Eiern durchgeführt. Das Gelege wird 13 Tage bebrütet, die Jungen verlassen 
das Nest mit 10-14 Tagen. Die Art ist ein Kurz- und Mittelstreckenzieher. 
Der Wiesenpieper ernährt sich überwiegend von Arthropoden aller Art, im Winter auch von kleinen Schnecken 
und Sämereien. 
In M-V wird der Bestand noch als flächendeckend, allerdings mit einer stark rückläufigen Rasterfrequenz 
(Brutpaare je MTBQ) geschätzt (7000 bis 11500 BP). 


Verbreitung im UG 


3 Brutpaare im UG nachgewiesen, deren Revierzentren sich alle innerhalb des geplanten Eingriffsareals 
befinden. 
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2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Im Zuge der Bauarbeiten besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumaßnahmen und 
Gehölzentnahmen. Mittels bauzeitlicher Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) wird die 
Schädigung von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) grundsätzlich vermieden. Darüber 
hinaus denkbare betriebsbedingte Tötungen, die etwa durch Kollisionen entstehen können, rechnen zum 
„allgemeinen Lebensrisiko", was insofern keine systematische Gefährdung im Rahmen des geplanten 
Vorhabens darstellt. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5, VAFB 6 
 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten 


Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffenen Arten im Plangebiet nicht anwesend sind. Ein 
Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist möglich. Es tritt keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Population ein. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 4, VAFB 5 
 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein 
Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Es erfolgt durch das Vorhaben der potenzielle, anlagebedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstätten 
in Folge von Überbauung. Durch die Vermeidungsmaßnahme 6 wird das Konfliktareal mindestens 2 der 3 
Fortpflanzungsstätten von einer Bebauung ausgenommen. Darüber hinaus entsteht durch die mit dieser 
Maßnahme einhergehenden Wiedervernässung größerer angrenzender Bereiche neuer Lebensraum für die Art 
(und andere). 
Das überplante Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer Etablierung relativ 
kurzfristig wieder nutzbar, ein Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist hierbei möglich. Fernerhin 
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wird der Entzug besetzter Nester grundsätzlich bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. 
eine Baufeldfreimachung erfolgt nur außerhalb der Brutzeit). 


Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5, VAFB 6 


Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3 Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 


• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 
dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 


• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erfüllt sind. 


 
 
 
 
 


Feldlerche (Alauda arvensis) 
 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


streng geschützt nach Rote Liste M-V Rote Liste D Populationstrend 25 Jahre (VÖKLER et al. 
2014) 


 3 3 stark abnehmend 


Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Als typischer „Steppenbewohner“ kommt die Art in der offenen Agrarlandschaft in Ackergebieten, Grünlandflä- 
chen und Brachflächen mit ausreichend niedriger Gras- und Krautvegetation vor. Die Art brütet am Boden ohne 
feste Bindung an spezielle Strukturen. Folglich variiert die räumliche Position der Niststätte auf der als 
Brutlebensraum besiedelten Fläche von Jahr zu Jahr. Die Brutzeit erstreckt sich von Anfang März bis Mitte 
August. Als Fortpflanzungsstätte wird das Nest (Nistplatz) berücksichtigt. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte 
erlischt nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode (LUNG 2016). Die planerisch zu berücksichtigende 
Fluchtdistanz beträgt 20 m (GASSNER ET AL. 2010). Die Art weist gegenüber (Verkehrs-) Lärm nur eine 
schwache Empfindlichkeit auf (GARNIEL & MIERWALD 2010). 
In M-V wird der Bestand auf etwa 150000 bis 175000 BP geschätzt. Die Art besiedelt noch flächendeckend das 
Bundesland, der Gesamtbestand aber ist seit dem Erfassungszeitraum 1994 – 1997 um über 80 % 
zurückgegangen. 


Verbreitung im UR 


17 Brutreviere, davon 14 innerhalb des Planareals, wurden im gesamten UR 2022 und 2024 erfasst, welche 
recht homogen verteilt waren. Lediglich innerhalb der Bereiche höherer Bodenfeuchte fehlten entsprechende 
Nachweise. Insgesamt liegt die Abundanz von etwa 2,5 Brutpaaren je 10 ha im Durchschnitt landwirtschaftlich 
genutzter Flächen in Mecklenburg-Vorpommern (SCHÖBEL 2016). 
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2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Bei Umsetzung der Bauplanung sind ohne Vermeidungsmaßnahmen potenzielle Tötungen möglich. Durch 
bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) können allerdings Schädigungen von 
Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 grundsätzlich vermieden 
werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tötungen, etwa durch Kollisionen etc., werden dem „allgemeinen 
Lebensrisiko" gleichgesetzt, was insofern keine systematische Gefährdung im Rahmen des geplanten 
Vorhabens darstellt. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten 


Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffene Art im Plangebiet nicht anwesend ist. Eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist nicht ableitbar, da nur wenige Reviere der Lokalpopulation jeweils 
potenziell von baubedingten Störungen betroffen sein können. Des Weiteren sind diese baubedingten Störungen 
nur temporär (< 1 Brutperiode) wirksam. Hierdurch können erhebliche Beeinträchtigungen des 
Erhaltungszustandes der Art mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 4, VAFB 5 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Es erfolgt durch das Vorhaben der potentielle, baubedingte Entzug von Lebens- und Fortpflanzungsstätten 
infolge Überbauung. Die Feldlerche legt ihre Nester jährlich neu an, deshalb verlieren die Fortpflanzungsstätten 
nach erfolgter Brut diesen Status. Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester grundsätzlich bei allen Arten durch 
die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur außerhalb der Brutzeit). Nach 
Abschluss der Bauarbeiten, spätestens in der darauffolgenden Brutperiode, werden zumindest die Randbereiche 
der beanspruchten Flächen wieder durch die Feldlerche als Bruthabitat genutzt werden können. Studien zeigen 
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auch, dass die Feldlerche in der Lage ist, inmitten von Solarparks zu brüten (TRÖLTZSCH & NEULING 2013). 
Hierfür sind die Modulreihen so zu planen, dass diese nicht gleichmäßig über die Gesamtfläche verteilt sind, 
sondern größere freie Areale entstehen, welche aber ebenso der betriebsbedingten Pflege (Mahd) unterliegen, 
wie die übrige Anlage. Durch die Vermeidungsmaßnahme 8 kann dies gefördert werden, da empirische Daten 
zeigen, dass Feldlerchen PV-Anlagen in diesen ausreichend dimensionierten offenen Bereichen gern besiedeln.2 
Durch die extensive Nutzung der Flächen werden Insektenvorkommen gefördert und damit die 
Nahrungsverfügbarkeit für die Art, insbesondere zur Zeit der Jungenaufzucht, verbessert. Da die Flächen der 
geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage, selbst bei einer Verlagerung der Brutstandorte in die Umgebung, 
nach Durchführung der Bebauung noch als Nahrungsflächen zur Verfügung stehen und als solche aufgrund der 
geplanten extensiven Bewirtschaftung an Qualität gewinnen, bleibt die Funktionalität der Fortpflanzungsstätten 
der Feldlerche gewahrt. 


Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5, VAFB 8 


Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3 Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 


• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 
dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 


• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erfüllt sind. 


 
 
 
 


Neuntöter (Lanius collurio) 
 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


streng geschützt nach Rote Liste M-V Rote Liste D Populationstrend 25 Jahre (VÖKLER et al. 
2014) 


Anh. 1 VSchRL V - gleichbleibend 


Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Sachsen-Anhalt 


Bewohnt halboffene und offene Landschaften mit lockerem Buschbestand (auch mit Einzelbäumen sowie 
kurzrasigen oder/und vegetationsarmen Flächen bei insgesamt abwechslungsreicher Krautflora. Bevorzugt in 
thermisch günstiger Lage vorkommend. In Mitteleuropa vorzugsweise in extensiv genutzter Kulturlandschaft. Dabei 
v.a. in Trockenrasen, frühen Sukzessionsstadien, Hecken-/ Wiesenlandschaften, Streuobstwiesen, 
Trockenhängen, Weinbergen, buschreichen Waldrändern, Brachen, Kahlschlägen und Aufforstungsflächen oder 
halboffene Parkanlagen. Der Nahrungserwerb erfolgt in Flug- und Bodenjagd. Zur Brutzeit Territorialverhalten. 
Langstreckenzieher mit Hauptüberwinterungsgebiet Ost- und Süd-Afrika. Wegzug in Mitteleuropa Mitte Juli - Anf. 
Okt, max. im Aug. –Anf. September. Art ist tagaktiv, jedoch Nachtzieher, Reviergröße in Mitteleuropa bei 1-6 ha, in 
günstigen Gebieten meist (0,4) 1,5 -2 ha, in Optimallebensräumen 2,9 – 9,0 Rev./ km². Vögel leben in monogamen 
Saisonehen, Wiederverpaarungen durch Reviertreue vor allem der Männchen möglich. In der Regel 1 Jahresbrut. 
Bis zu 3 Ersatzgelege i.d.R. im selben Revier möglich. Neststandorte abhängig vom Busch- und Heckenangebot. 
Nest meist nur in 0,5 – 5m Höhe (Heckenrose, Weißdorn, Schlehe, Brombeere u.a.). Legebeginn in Mitteleuropa 
frühestens 1. Maidekade, Hauptzeit Ende 5 – A 6, späteste M 7. Brut ca. 13-16 Tage Jungvögel beginnen mit ca. 
26 Tagen mit dem Beuteerwerb und ab ca. 37 Tagen selbständig. Bleiben jedoch im Durchschnitt bis zum Alter 
von 48 Tagen am Brutplatz (Bsp. aus SW-D). Ende der Brutperiode bei erfolgreicher Erstbrut meist E 6 – M 7, bei 
späten Ersatzbruten bis 9. Bruterfolg bei ca. 41-45 %3. Mäßige Störungsempfindlichkeit gegenüber Straßen. 
Effektdistanz beträgt 200 m. Eine relevante Lärmempfindlichkeit besteht nicht.4 
In M-V stabiler Bestand (8.000-14.000 Brutpaare). 


 


2 BNE 2019 
3 BAUER et al. 2005 
4 GARNIEL, A. & U. MIERWALD 2010 
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Verbreitung im UR 


1 Brutpaar nachgewiesen 
 


 


2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Im Zuge der Bauarbeiten besteht die Gefahr von Individuenverlusten auf Grund von Baumaßnahmen und 
Gehölzentnahmen. Mittels bauzeitlicher Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) wird die 
Schädigung von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) grundsätzlich vermieden. Darüber hinaus 
denkbare betriebsbedingte Tötungen, die etwa durch Kollisionen entstehen können, rechnen zum „allgemeinen 
Lebensrisiko", was insofern keine systematische Gefährdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt. 
 


Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 7 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten 


Der Baustellenbetrieb verursacht temporär Lärmentwicklungen und visuelle Störungen. Mit der Umsetzung der 
Bauzeitenregelungen wird gewährleistet, dass die betroffene Art im Plangebiet nicht anwesend ist. 


Vermeidungsmaßnahmen VASB 1, VASB 3, VASB 5, VASB 7 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem  
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen  
Zusammenhang gewahrt wird. 


Da keine geeigneten Gehölze beeinträchtigt werden, erfolgt durch das Vorhaben kein baubedingter Entzug von 
Fortpflanzungsstätten. Der Neuntöter legt seine Nester jährlich neu an, deshalb verlieren die 
Fortpflanzungsstätten nach erfolgter Brut diesen Status. Fernerhin wird der Entzug besetzter Nester grundsätzlich 
bei allen Arten durch die Bauzeitenregelungen vermieden (d.h. eine Baufeldfreimachung erfolgt nur außerhalb 
der Brutzeit). Der Neuntöter besiedelt gern die Peripherie von PVAen, da sie reichlich Vertikalstrukturen bieten 
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(Ansitzwarten). Die Pflanzung dorniger Gehölzgruppen innerhalb der Anlagen kann neue Brutreviere generieren.5 
Das Areal ist als Nahrungshabitat nach Fertigstellung der Anlage und vegetativer Etablierung relativ kurzfristig 
wieder nutzbar, ein Ausweichen in umliegende adäquate Lebensräume ist ebenfalls möglich. 


Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VASB 1, VASB 2, VASB 3, VASB 5 


Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 
1, Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3 Fazit 


Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen zur Vermeidung sind bei der Ausführung des Vorhabens 
zu berücksichtigen. 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 
• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 


dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des Vorhabens 


zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 
Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erfüllt sind. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


5 BFN 2020 
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6.2 Rastvögel (Aves) 
 


Gänse 
potenziell betroffene Arten: 
Blässgans (Anser albifrons) 
Graugans (Anser anser) 
Tundrasaatgans (Anser fabalis rossicus) 
Waldsaatgans (Anser fabalis fabalis) 
Kurzschnabelgans (Anser brachyrhynchus) 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


streng geschützt nach Rote Liste M-V Rote Liste D Populationstrend 25 Jahre 


Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Die Gänsearten treten häufig vergesellschaftet miteinander auf.  
Gänse sind sehr häufige Durchzügler und Wintergäste in M-V. Sie nutzten in Abhängigkeit von Angebot und 
Jahreszeit ein weites Spektrum an Rast- und Nahrungsflächen. Von besonderer Bedeutung sind weitläufige, 
möglichst störungsarme Landwirtschaftsflächen (Acker, Grünland) mit fehlender oder niedriger Vegetation.  
Essenziell sind störungsarme Schlafgewässer. Die Nahrungsflächen liegen häufig in einem weiten Umfeld  
(meist bis 10 km, aber auch darüber hinaus) um die Schlafgewässer.  
Mecklenburg-Vorpommern hat europaweit eine herausragende Bedeutung als Rast- und Überwinterungsgebiet  
von heimischen und nordischen Gänsen. Die Rastbestände umfassen geschätzte 200.000-300.000 Ind. der  
Blässgans, 50.000-60.000 Ind. der Graugans, 50.000-60.000 Ind. der Tundrasaatgans, 35.000-45.000 Ind. der  
Waldsaatgans und 10.000-15.000 Ind. der Weißwangengans (KRUCKENBERG et al. 2011). 


Situation im UR 


Das gesamte UR ist als „Rastplatz Land“ der untersten Kategorie 2 klassifiziert. Nennenswerte Nahrungs-
ressourcen für rastende Gänse sind auf den überwiegend intensiv bewirtschafteten Arealen nicht zu erwarten. 
Eine Nutzung der potenziellen Schlafplätze der Kategorie 2 (Karte) konnte zumindest im Zuge der 
Brutvogelerfassungen (Februar, März und Ende September 2022) nicht verifiziert werden. 
Für Gewässerrastplätze entfaltet das Projekt keine Relevanz (Entfernung > 10 km).  
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2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Baubedingte Tötungen oder Verletzungen sind vor dem Hintergrund der Störungsempfindlichkeit aller o. g. Arten 
(Meidung des Arbeitsstreifens bei Bauarbeiten) nicht zu erwarten.  
Des Weiteren wird ein Gefährdungsrisiko durch von den Photovoltaik-Anlagen ausgehende Spiegelungseffekte  
oder das Vortäuschen von Wasserflächen gegenüber dem allgemeinen Lebensrisiko der betroffenen 
Gänsearten als vernachlässigbar und im artenschutzrechtlichen Sinne als irrelevant gewertet. Aufgrund des 
leistungsfähigen Vogelauges ist von einem rechtzeitigen Erkennen der Einzelmodule und dem Auflösen eines 
zunächst flächenhaften Eindrucks der Photovoltaik-Anlagen in seine Einzelbestandteile auszugehen. Eine 
Missinterpretation der Solarfelder als Wasserfläche und folglich gefährdende Landeversuche von Gänsen im 
Vorhabengebiet werden daher ausgeschlossen. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Wanderungszeiten 


Der dem Plangebiet am nächsten gelegene Schlafplatz der Kategorie 2 ist etwa 300 m entfernt. Direkte 
Störwirkungen sind durch pot. Bau- und betriebsbedingte Maßnahmen möglich. 
Funktional bedeutsame Rastflächen (Stufe 3 & 4) liegen > 10 km vom Vorhaben entfernt. Das 500 m-Umfeld 
(maximaler Störungsradius) des Plangebietes überschneidet sich mit Rastflächen der Stufe 2 (mittlere bis hohe 
Bedeutung). Somit ist den Flächen im Bereich des Vorhabens eine untergeordnete Bedeutung als Rastflächen 
zu konstatieren. Der Anteil der durch das Vorhaben zusätzlich betroffen Rastflächen, gemessen an den 
verfügbaren Nahrungsflächen im Aktionsraum der Gänse, ist so gering, dass potenziell vorkommende 
Rastbestände problemlos in benachbarte Flächen ausweichen können. Eine Störwirkung kann überdies durch 
eine Bauzeitenregelung ausgeschlossen werden.  
Eine Störung überfliegender Vögel durch Lichtreflexionen und Blendwirkungen der Photovoltaik-Anlagen wird  
als vernachlässigbar eingeschätzt. Untersuchungsergebnisse an sechs verschiedenen Standorten von 
Photovoltaikanlagen zeigen, dass keine signifikante Flugrichtungsänderung o. ä. bei überfliegenden Vögeln 
beobachtet werden konnte, die auf eine Stör- oder Irritationswirkung hinweisen könnte (HERDEN et al. 2009). 
Dies galt sowohl für residente Vögel als auch für Zugvögel und Gäste, die die Anlage noch nicht kannten. 
Außerdem stellen Photovoltaik-Anlagen gegenüber natürlichen Reflexionsquellen größerer Wasserflächen 
keinen signifikant zusätzlichen Störfaktor dar (HERDEN et al. 2009). Eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Rastpopulationen von Gänsen kann ausgeschlossen werden. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 4, VAFB 5 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Es erfolgt durch das Vorhaben der baubedingte Entzug potenzieller Rastplätze bzw. hierfür essenzieller 
angrenzender Areale freier Sicht infolge Überbauung. 
Durch das Vorhaben werden jedoch keine hoch bedeutsamen Rastflächen (i. d. R. Stufe 4) beansprucht oder 
gestört. Der Abstand dieser Flächen zum Vorhabengebiet ist > 10 km. Aus der Beeinträchtigung sonstiger Rast- 
und Nahrungsflächen lässt sich keine Schädigung/Zerstörung ableiten. Der Wirkbereich des Vorhabens umfasst 
ausschließlich intensiv bewirtschaftetes Agrar-/Grünland weshalb dieses Areal lediglich eine 
unterdurchschnittliche Bedeutung in seiner Funktion als Nahrungshabitat darstellt. Gänse haben sehr große 
Streifgebiete, die sie zur Nahrungssuche nutzen. Der Anteil der durch das Vorhaben betroffen Rastflächen, 
gemessen an den verfügbaren Nahrungsflächen im Aktionsraum der Gänse, ist so gering, dass die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist. 


Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 5, VAFB 6 


Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 
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3 Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 


• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 
dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 


• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erfüllt sind. 


 
 
 
 


Kranich (Grus grus) 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


streng geschützt nach 
 
Anh. I VS-RL 


Rote Liste M-V Rote Liste D Populationstrend 25 Jahre 
 
zunehmend 


Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Der Kranich ist in Mecklenburg-Vorpommern als Kurz- und Mittelstreckenzieher häufiger Durchzügler. Es  
befinden sich mehrere europaweit bedeutende Schlaf- und Rastplätze hauptsächlich skandinavischer und  
baltischer Vögel im Land. August sammeln sich die Nichtbrüter und Familien an traditionellen Schlafplätzen, 
bevor ab Mitte/Ende August Zuzug aus den skandinavischen Ländern erfolgt. Hauptdurchzug ist im 
September/Oktober mit einem Maximum Mitte Oktober. Im Frühjahr ist der Heimzug deutlich weniger 
konzentriert. Für die Art von essentieller Bedeutung sind sowohl ruhige Flachwasserzonen, die als Schlafplätze 
genutzt werden, als auch ergiebige Nahrungsgebiete in Form von landwirtschaftlichen Flächen, die in bis zu 20 
km Entfernung zu den Schlafplätzen liegen können. Zwischen diesen Gebieten wird während der Rast täglich 
gependelt.  
Mecklenburg-Vorpommern hat europaweit eine herausragende Bedeutung als Rast- und Überwinterungsgebiet  
des Kranichs (HEINICKE 2009). Seit Mitte der 1990er Jahre haben sich die Rastbestände stark erhöht. Waren  
es Anfang der 1990er Jahre ca. 40.000 Individuen hat sich die Zahl zu Mitte in der Mitte 2010er Jahre vervielfacht 
und umfasste im Jahr 2013 ca. 160.000 Individuen (MEWES 2014). 
 


Situation im UR 


Das gesamte UR ist als „Rastplatz Land“ der untersten Kategorie 2 klassifiziert. Nennenswerte Nahrungs-
ressourcen für rastende Kraniche sind auf den überwiegend intensiv bewirtschafteten Arealen nicht zu erwarten. 
Eine Nutzung des nächstgelegenen potenziellen Schlafplatzes der Kategorie 2 (Karte – in ca. 600 m Entfernung 
zum PR) konnte zumindest im Zuge der Brutvogelerfassungen (Februar, März und Ende September 2022) nicht 
verifiziert werden.  
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2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i.  
 V. m. Abs. 5 BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Baubedingte Tötungen oder Verletzungen sind vor dem Hintergrund der Störungsempfindlichkeit der Art 
(Meidung des Baufelds bei Bauarbeiten) nicht zu erwarten.  
Des Weiteren wird ein Gefährdungsrisiko durch von den Photovoltaik-Anlagen ausgehende Spiegelungseffekte  
oder das Vortäuschen von Wasserflächen gegenüber dem allgemeinen Lebensrisiko der betroffenen 
Gänsearten als vernachlässigbar und im artenschutzrechtlichen Sinne als irrelevant gewertet. Aufgrund des 
leistungsfähigen Vogelauges ist von einem rechtzeitigen Erkennen der Einzelmodule und dem Auflösen eines 
zunächst flächenhaften Eindrucks der Photovoltaik-Anlagen in seine Einzelbestandteile auszugehen. 


Vermeidungsmaßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 5 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Wanderungszeiten 


Der dem Plangebiet am nächsten gelegene Schlafplatz der Kategorie 2 ist etwa 600 m entfernt. Direkte 
Störwirkungen sind durch pot. Bau- und betriebsbedingte Maßnahmen möglich, jedoch aufgrund der nicht 
kollidierenden Funktionszeiträume unwahrscheinlich. Darüber hinaus sind diese Maßnahmen temporärer Natur. 
Funktional bedeutsame Rastflächen (Stufe 3 & 4) liegen > 10 km vom Vorhaben entfernt. Das 500 m-Umfeld 
(maximaler Störungsradius) des Plangebietes überschneidet sich mit Rastflächen der Stufe 2 (mittlere bis hohe 
Bedeutung). Somit ist den Flächen im Bereich des Vorhabens eine untergeordnete Bedeutung als Rastflächen 
zu konstatieren. Der Anteil der durch das Vorhaben zusätzlich betroffen Rastflächen, gemessen an den 
verfügbaren Nahrungsflächen im Aktionsraum der Kraniche, ist so gering, dass potenziell vorkommende 
Rastbestände problemlos in benachbarte Flächen ausweichen können. Eine Störwirkung kann überdies durch 
eine Bauzeitenregelung ausgeschlossen werden.  
Eine Störung überfliegender Vögel durch Lichtreflexionen und Blendwirkungen der Photovoltaik-Anlagen wird  
als vernachlässigbar eingeschätzt. Untersuchungsergebnisse an sechs verschiedenen Standorten von 
Photovoltaikanlagen zeigen, dass keine signifikante Flugrichtungsänderung o. ä. bei überfliegenden Vögeln 
beobachtet werden konnte, die auf eine Stör- oder Irritationswirkung hinweisen könnte (HERDEN et al. 2009). 
Dies galt sowohl für residente Vögel als auch für Zugvögel und Gäste, die die Anlage noch nicht kannten. 
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Außerdem stellen Photovoltaik-Anlagen gegenüber natürlichen Reflexionsquellen größerer Wasserflächen 
keinen signifikant zusätzlichen Störfaktor dar (HERDEN et al. 2009). Eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Rastpopulationen von Gänsen kann ausgeschlossen werden. 


Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen VAFB 1, VAFB 3, VAFB 4, VAFB 5 


Tatbestand Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Es erfolgt durch das Vorhaben der baubedingte Entzug potenzieller Rastplätze bzw. hierfür essenzieller 
angrenzender Areale freier Sicht infolge Überbauung. 
Durch das Vorhaben werden jedoch keine hoch bedeutsamen Rastflächen (i. d. R. Stufe 4) beansprucht oder 
gestört. Der Abstand dieser Flächen zum Vorhabengebiet ist > 10 km. Aus der Beeinträchtigung sonstiger Rast- 
und Nahrungsflächen lässt sich keine Schädigung/Zerstörung ableiten. Der Wirkbereich des Vorhabens umfasst 
ausschließlich intensiv bewirtschaftetes Agrar-/Grünland weshalb dieses Areal lediglich eine 
unterdurchschnittliche Bedeutung in seiner Funktion als Nahrungshabitat darstellt. Kraniche haben sehr große 
Streifgebiete, die sie zur Nahrungssuche nutzen. Der Anteil der durch das Vorhaben betroffen Rastflächen, 
gemessen an den verfügbaren Nahrungsflächen im Aktionsraum, ist so gering, dass die ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist. 


Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 5, VAFB 6 


Tatbestand Schädigungsverbot Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3 Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 


• treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 
dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 


• ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des 
Vorhabens zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erfüllt sind. 
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6.3 Amphibien (Amphibia) 
 


Moorfrosch (Rana arvalis)  
(gilt auch für potenzielle Arten Laubfrosch Hyla arborea und Rotbauchunke Bombina bombina) 
 


1. Grundinformationen 


Schutz- und Gefährdungsstatus 


streng geschützt nach Rote Liste 
M-V (1991) 


Rote Liste D 
(2020) 


Erhaltungszustand  
M-V (2015) 


Erhaltungszustand D 
(2019) 


BNatSchG Kat. 3 Kat. 3 U1 ungünstig bis 
unzureichend 


U2 sich 
verschlechternd 


Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern 


Wanderzeiten: frühlaichende Art; Wanderung zu den Laichgewässern, wenn über mehrere Nächte 
Lufttemperaturen von mehr als 10°C auftreten; Laichwanderung daher bereits im Februar möglich, Großteil 
wandert erst im März (Männchen gewöhnlich einige Tage vor den Weibchen). Im Landhabitat können 
Einzelindividuen bis in den November beobachtet werden, Dezembernachweise sind selten. 
Reproduktionszeit: Die Paarung findet normalerweise innerhalb einer Woche statt, kann sich bei 
zwischenzeitlichen Kälteeinbrüchen auch über bis zu drei Wochen erstrecken; erste Laichabgaben wurden Ende 
Märzregistriert, Hauptlaichzeit ist April; Schlupf nach 5 Tagen bis 3 Wochen; Entwicklungszeit der Larven bis zur 
Metamorphosegröße 6-16 Wochen; erste umgewandelte Tiere ab Juni, gelegentlich noch bis Anfang September. 
Laichgewässer: v. a. Sumpfwiesen und Flachmoore sowie sonstige Wiesen und Weiden sowie Laub- und 
Mischwälder (v.a. Au- und Bruchwälder) mit hohem Grundwasserstand; in Ostdeutschland auch deutliche 
Präferenz für Teiche, Weiher, Altwässer, Sölle, gefolgt von Gewässern in Erdaufschlüssen, Gräben, sauren 
Moorgewässern und Uferbereichen von Seen (pH-Wert nicht unterhalb von 4,5). 
Sommerlebensraum: Nach dem Ablaichen wandern die Tiere nicht sofort wieder ab, sondern verweilen teilweise 
mehrere Wochen in der Nähe des Laichgewässers (durchschnittl. Aufenthaltsdauer 1 Monat); charakteristische 
Moorfroschhabitate durch hohe Grundwasserstände gekennzeichnet (v.a. Nasswiesen, Zwischen-, Nieder- und 
Flachmoore sowie Erlen- und Birkenbrüche; Land- und Tagesverstecke bevorzugt Binsen- und Grasbülten oder 
ähnliche vor Austrocknung schützende Strukturen, deutliche Präferenz für Grabenränder und Ufervegetation. 
Überwinterung: in frostfreien Landverstecken, ein Eingraben in lockere Substrate möglich (hier bevorzugt lichte 
feuchte Wälder mit geringer Strauch-, aber artenreicher Krautschicht, z. B. Erlen- und Birkenbrüche, feuchte 
Laub- und Mischwälder); auch in Dränrohren, Kellern, Bunkern außerhalb von Gebäuden. 
Aktionsradius: Jungtiere wandern oft weiter von den Laichgebieten weg (bis 1.000 m) als die Adulten (bis 500 
m); im Herbst nähert sich ein Teil der Population wieder dem Laichgewässer, besonders ein Teil der Männchen 
überwintert auch darin (ca. 10-20 % der untersuchten Populationen im oder am Laichgewässer). 
In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Teilen Sachsen-Anhalts erreicht die Art ihre bundesweit 
größten Abundanzen und die höchste Verbreitungsdichte. 


Verbreitung im UG 


Sommerlebensräume und ggf. Laichgewässer potenziell innerhalb der südwestlich und nordöstlich 
angrenzenden Feuchtgehölze (außerhalb des Planungsraumes). Wanderkorridore potenziell innerhalb des 
feuchten, von Drainagegräben durchzogenen Nordbereichs. Direkte Nachweise fehlen für 2022. 


2. Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tötung von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 


Im Zuge der Baufeldvorbereitungen kann die Gefahr von Individuenverlusten durch potenziell wandernde 
Individuen zwischen den Gehölzen im Norden und Westen des Planungsraumes bestehen (Bauprozesse, 
Baugruben). Durch geeignete Maßnahmen (VAFB 7) wird eine baubedingte Tötung oder Verletzung von 
Individuen weitestgehend verhindert. Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen können ausgeschlossen werden, 
da die Einzäunung der Photovoltaik-Anlage unter Beachtung einer Bodenfreiheit von mind. 15 cm erfolgt, so dass 
Amphibien unbeeinträchtigt durch die Fläche wandern können. 


Vermeidungsmaßnahmen VAFB 1, VAFB 2, VAFB 5, VAFB 6, VAFB 7 


Tatbestand Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 


nicht erfüllt 


Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  nicht erforderlich 
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Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten 


Während des Baubetriebs kann es durch Erschütterungen oder optische Reize zu Störungen peripher siedelnder 
Individuen kommen. Eine Auswirkung auf den Erhaltungszustand des lokalen Bestands ist nicht zu erwarten. 
Betriebsbedingt sind Störungen durch den kleintiergängigen Anlagenzaun sowie eine geringe Wartungsfrequenz 
der Anlage weitgehend ausgeschlossen. 


Vermeidungsmaßnahmen VAFB 1, VAFB 2, VAFB 4, VAFB 5, VAFB 6, 
VAFB 7 


Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt 


Schädigungsverbot Lebensraum gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 


Bei Umsetzung der geplanten Vermeidungsmaßnahmen liegt kein Tatbestand vor. Nach Beendigung der 
Baumaßnahmen und vegetativer Etablierung der PV-Anlage ist deren Besiedlung sowie die Nutzung der neu 
entstandenen Strukturen möglich. Potenziell bestehende Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleiben erhalten. 
Zudem werden durch die Herrichtung und dauerhafte Pflege der Maßnahmenflächen neue Lebensräume 
geschaffen. 


Vermeidungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen VAFB 1, VAFB 2, VAFB 5, VAFB 6 


Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt 


Erfordernis der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 


nicht erforderlich 


3 Fazit 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 
 treten die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein, so 


dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Art im Bezugsraum des Vorhabens 


zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 
Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erfüllt sind. 
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7 Fazit 


7.1 Ausnahmeprüfung 


Da im vorliegend abgearbeiteten Projekt für Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 


sowie europäischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstatbestände gemäß 


§ 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, ist die Darlegung der naturschutzfachlichen 


Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG derzeit nicht erforderlich. 


 


7.2 Zusammenfassung 


Mit dem vorgestellten Vorhaben sind potenziell Eingriffe in Lebensräume von Arten des Anhanges IV 


der FFH-Richtlinie sowie europäischer Vogelarten verbunden. Daher wurde im vorliegenden 


Fachbeitrag beurteilt, inwieweit durch das Vorhaben die Verbote des § 44 BNatSchG tatbeständlich 


werden. 


Die Überprüfung hat ergeben, dass bei Realisierung der in Kap. 5 vorgestellten Maßnahmen zur 


Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität die durch die Planung 


anstehenden Eingriffe keine signifikanten Veränderungen des Ist-Zustandes des Lebensraumes aller 


betroffenen Tierarten auslösen. Die Voraussetzungen zur langfristig gesicherten Erhaltung der 


Populationen der Arten im Untersuchungsgebiet bleiben somit erfüllt. 


Im Geltungsbereich des Vorhabens werden bezogen auf das behandelte Projekt keine 


Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 des BNatSchG erfüllt, weder für Arten des Anhangs 


IV der FFH-Richtlinie noch für Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie. Eine Gefährdung der 


lokalen Populationen potenziell vorkommender sowie nachgewiesener Arten des Anhangs IV der FFH-


Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten ist durch die Realisierung des Vorhabens nicht zu 


erwarten. Ein Erfordernis zur Zulassung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist derzeit nicht 


gegeben. 
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9 Anhang 


 


1. Maßnahmenblätter 1 – 8 


2. Übersichtskarten (Drohnenfotos 2022) 


3. Abschichtungstabelle 


4. Abschlussbericht: OEKOPLAN Halle – Faunistische Erfassungen – kommentierte Artenlisten 


2022 & 2024 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Amt Gnoien „PVA Walkendorf“ - Artenschutzfachbericht – Maßnahmenblätter 


 


 


58/63 


Maßnahmenblätter 1 – 8 (Erläuterungen zu den Vermeidungsmaßnahmen) 


 


Maßnahmenblatt Projekt: Solarprojekt „Walkendorf“ 


VAFB 1 
Allgemeine Baufeldbeschränkung und -


sicherung 


 
Relevante Arten/ Artengruppen 


 


alle 


Realisierung/ Herrichtung  


Eine Beeinträchtigung peripherer nicht be- oder überbaubarer Bereiche durch Befahren, 
Materiallagerungen etc. ist generell auszuschließen. Hierzu sind zumindest optische Barrieren, 
besser Zäunungen zu installieren. Diese Maßnahmen sind durch die artenschutzrechtliche 
Baubegleitung zu kontrollieren. 
 


Pflege Nicht erforderlich 


Funktionskontrolle Während der gesamten Bauzeit erforderlich 


 
 
 


Maßnahmenblatt Projekt: Solarprojekt „Walkendorf“ 


VAFB 2 
Gehölzentfernung 


 
Relevante Arten/ Artengruppen 


 


Brutvögel (Gehölzbrüter) 
(Fledermäuse) 


Realisierung/ Herrichtung  


Eine Gehölzentfernung ist im aktuellen Planungsstadium nicht vorgesehen. 
Ausnahmen sind mit entsprechend zeitlichem Vorlauf anzuzeigen. In diesem Falle erfolgt gemäß § 
39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG die Entfernung relevanter Strukturen in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02., 
um Tötungen von Individuen bzw. Beschädigungen ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
Rahmen der Baufeldfreimachung zu vermeiden. In Rücksprache mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde sind hierzu Kontrollen und Freigaben unmittelbar vor den Maßnahmen durch 
fachkundige Personen umzusetzen. 
 


Pflege Nicht erforderlich 


Funktionskontrolle Nicht erforderlich 
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Maßnahmenblatt Projekt: Solarprojekt „Walkendorf“ 


VAFB 3 
Bauzeitenregelung 


 
Relevante Arten/ Artengruppen 


 


alle 


Realisierung/ Herrichtung  


Brutvögel 
Die Baumaßnahmen sind außerhalb der Brutzeiten der Vögel (01. März bis 31. Juli) zu beginnen. Ist 
dies nicht möglich, kann eine Freigabe nur durch die ökologische Baubegleitung und Rücksprache 
mit der Naturschutzbehörde erfolgen. In dem Falle sind Kontrollen auf Brutvögel mit partieller 
Freigabe, Vergrämungsmaßnahmen etc. notwendig und können zu erheblicher Verzögerung der 
Baumaßnahmen führen. Auch bei längeren Unterbrechungen der Baumaßnahmen innerhalb der 
Brutzeiten werden Kontrollen und Freigaben durch fachkundige Personen in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden notwendig.  
 
Rastvögel 
Arbeiten zur Vermeidung baubedingter Störungen rastender Zugvögel (Gänse, Kraniche) sind 
insbesondere ab Mitte Oktober bis Ende Februar zu vermeiden. Ausnahmen sind kalte Winter, in 
denen die normalerweise im Norden überwinternden Tiere nach Süden ausweichen. Hierbei zielt ein 
geplanter Baustart vor Oktober darauf ab, dass die Zugpopulationen ihre Rastplätze von vornherein 
in größerer Entfernung wählen und hierdurch Störungen ausgeschlossen werden. 
 
Amphibien  
Baumaßnahmen sind hinsichtlich der nächtlichen Wanderaktivität der relevanten Arten auf die 
Tageszeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang zu begrenzen.  
 


Pflege Nicht erforderlich 


Funktionskontrolle Nicht erforderlich 
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Maßnahmenblatt Projekt: Solarprojekt „Walkendorf“ 


VAFB 4 
Begrenzung von Schall-, Schadstoff- und 


Lichtemissionen 


 
Relevante Arten/ Artengruppen 


 


alle 


Realisierung/ Herrichtung  


Zur Vermeidung oder Minimierung baubedingter Störungen sind ausschließlich Maschinen und 
Fahrzeuge, die den Anforderungen der 32. Verordnung der BImSchV genügen und mit dem RAL-
Umweltzeichen (RAL – ZU 53) ausgestattet sind, einzusetzen. 
Beim Einsatz künstlicher Lichtquellen sind auf den unmittelbaren Arbeitsbereich abgeblendete 
Natriumdampfniederdrucklampen zu verwenden. 
 


Pflege Nicht erforderlich 


Funktionskontrolle Während der gesamten Bauzeit erforderlich 


 
 
 


Maßnahmenblatt Projekt: Solarprojekt „Walkendorf“ 


VAFB 5 
Baubegleitung zur Berücksichtigung 


artenschutzbezogener Kriterien 


 
Relevante Arten/ Artengruppen 


 


alle 


Realisierung/ Herrichtung  


Zur Vermeidung oder Minimierung baubedingter, artenschutzrechtlich relevanter Konflikte ist mit 
diesbezüglich dringend empfohlenen Kontrollen und Beratungen während der gesamten Bauzeit 
sowie der Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen erfahrenes, fachkundiges Personal zu 
beauftragen. 
 


Pflege Nicht erforderlich 


Funktionskontrolle Während der gesamten Bauzeit erforderlich 
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Maßnahmenblatt Projekt: Solarprojekt „Walkendorf“ 


VAFB 6 
Ausgrenzung, Herrichtung und Erhalt von 


ökologisch Wert gebenden Bereichen 


 
Relevante Arten/ Artengruppen 


 


Braunkehlchen, Grauammer, Rohrammer, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper, weitere Brutvogelarten 
der Feuchtwiesen mit teils hohem Schutzstatus, Amphibien 


Realisierung/ Herrichtung  


Zur Kompensation bzw. Vermeidung bau- und anlagebedingten Entzugs von Lebensraum einiger 
Arten wurde ein ökologisch wertvoller Bereich identifiziert und aus dem geplanten Baubereich 
ausgegrenzt (Gesamtfläche ca. 5,5 ha). Es handelt sich um derzeit drainierte Sumpfmoorbereiche 
des die Nordgrenze des Planungsraumes bildenden Bachlaufs. 
 


 
 
Eine Wiedervernässung dieses Bereichs kann weiteren hochwertigen Lebensraum generieren. 
Hierzu sind allerdings im Vorfeld entsprechende Maßnahmen zu planen. Neben der Erfassung des 
Ist-Zustands sind Zieloptionen zu formulieren und Konflikte zu analysieren. Laut Informationen des 
Investors gibt es hierzu schon Kontakt zu entsprechenden Arbeitsgruppen der Universität Greifswald.  
 


Pflege Extensivbeweidung bzw. Mahd 
Bei Wiedervernässung entsprechende 
Maßnahmen  


Funktionskontrolle Monitoring (Funktionskontrolle) im 3jährigen 
Turnus empfehlenswert 
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Maßnahmenblatt Projekt: Solarprojekt „Walkendorf“ 


VAFB 7 Einfriedung der Anlage 


 


Relevante Arten/ Artengruppen 


 


Amphibien, Kleinsäuger 


Realisierung/ Herrichtung  


Bei der sicherheitsbedingten Einfriedung der PV-Anlage ist zur Gewährleistung der 
Kleintiergängigkeit ein Bodenabstand von 10-15 cm einzuhalten. 
 


Pflege Nicht erforderlich 


Funktionskontrolle Nicht erforderlich 
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Maßnahmenblatt Projekt: Solarprojekt „Walkendorf“ 


VAFB 8 
Planungsanpassung Modulfelder (incl. 


ökologischer Aufwertung) 


 


Relevante Arten/ Artengruppen 


 


Feldlerche, Schafstelze, Grauammer, Brut- und Gastvögel, Wirbellose 


Realisierung/ Herrichtung  


Zur Vermeidung oder Minimierung des anlagebedingten Verlusts bzw. verminderter Eignung von 
Lebens- und Fortpflanzungsraum der Feldlerche sowie weiterer Arten(gruppen) sind 
Voraussetzungen zur Ansiedlung der Arten im Bereich des Eingriffs zu schaffen.  
Hierzu haben sich einzelne Freiflächen mit einer Mindestausdehnung direkt innerhalb der PV-
Anlagen bewährt. Dies ist durch die Schaffung entsprechender Bereiche bereits im Verlauf der 
Anlagenplanung zu erreichen. Einzelne, ca. 10 m breite und regelmäßig über die Anlage verteilte, 
unbebaute, dem normalen Pflegemanagement unterliegende Zwischenmodulreihen, welche auch als 
Wirtschaftswege fungieren können, sind hierfür vorzusehen. Der Anteil dieser Freibereiche an der 
Gesamtfläche sollte 30% nicht unterschreiten (ist im Normalfall mit Freiflächen durch GRZ zu 
bewerkstelligen). Diese Bereiche sind darüber hinaus punktuell mit einigen Strukturelementen zu 
versehen (Steinhaufen, kleine Gehölzgruppen niedrigbleibender Arten). 
 


 


Beispiel einer Modulanordnung mit Fokus auf Bodenbrüter (Feldlerche). 


 


Pflege Nicht explizit erforderlich, unterliegt dem 
betrieblichen Pflegemanagement. 


Funktionskontrolle Nicht erforderlich 


 







Aktueller Planungsraum, Rot = annäherungsweise Grenze des Geltungsbereichs, Blick nach Osten, Aufnahmedatum: 09.06.2022 







Nördliche Feuchtwiesen im Juni, der renaturierte Bachlauf markiert die Grenze des Planungsraums, Blickrichtung Ost. 







Wissenschaftlicher 


Name 


Deutscher 


Name 


BArtSchV 


Anl. 1, Sp. 3 


RL 


 M-V 


Potenzielles 


Vorkommen 


im UR/Vorha-


bensgebiet 


[po] 


Empfindlich-


keit gegenüber 


Projektwir-


kungen/ Beein-


trächtigungen 


durch Vorhaben 


möglich 


Vorkommen im UR, erfolgter 


Nachweis im Bereich des 


Vorhabens [Art im Wirkraum durch 


Bestandserfassung 


nachgewiesen= ja/ erforderlich= e] 


Prüfung der Verbotstatbestände notwendig 


[ggf. Kurzbegründung für Nichtbetroffenheit bzw. 


Ausschluss der Art] 


Amphibien        


Bombina bombina Rotbauchunke x 2   keine Nachweise 


Pot. Fortpflanzungsgewässer bleiben erhalten, 


Berücksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch 


Maßnahme Moorfrosch 


Bufo calamita Kreuzkröte x 2   keine Nachweise 


Pot. Fortpflanzungsgewässer bleiben erhalten, 


Berücksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch 


Maßnahme Moorfrosch 


Bufo viridis Wechselkröte x 2   keine Nachweise 


Pot. Fortpflanzungsgewässer bleiben erhalten, 


Berücksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch 


Maßnahme Moorfrosch 


Hyla arborea Laubfrosch x 3   keine Nachweise 


Pot. Fortpflanzungsgewässer bleiben erhalten, 


Berücksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch 


Maßnahme Moorfrosch 


Pelobates fuscus Knoblauchkröte x 3   keine Nachweise 


Pot. Fortpflanzungsgewässer bleiben erhalten, 


Berücksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch 


Maßnahme Moorfrosch 


Rana arvalis Moorfrosch x 3 po x keine Nachweise 
Gewässer teils als Laichhabitat geeignet, peripher teils 


geeigneter Lebensraum, Prüfung erfolgt 


Rana dalmatina Springfrosch x 1   keine Nachweise Außerhalb des Verbreitungsgebiets 


Rana lessonae 
Kleiner 


Wasserfrosch 
x 2   keine Nachweise Außerhalb des Verbreitungsgebiets 


Triturus cristatus Kammmmolch x 2   keine Nachweise 


Pot. Fortpflanzungsgewässer bleiben erhalten, 


Berücksichtigung ggf. wandernder Einzelindividuen durch 


Maßnahme Moorfrosch 


        


Reptilien        


Coronella austriaca Schlingnatter x 1    Außerhalb des Verbreitungsgebiets 


Lacerta agilis Zauneidechse x 2   Keine Nachweise Es fehlen großflächig essenzielle Habitatstrukturen 







Wissenschaftlicher 


Name 


Deutscher 


Name 


BArtSchV 


Anl. 1, Sp. 3 


RL 


 M-V 


Potenzielles 


Vorkommen 


im UR/Vorha-


bensgebiet 


[po] 


Empfindlich-


keit gegenüber 


Projektwir-


kungen/ Beein-


trächtigungen 


durch Vorhaben 


möglich 


Vorkommen im UR, erfolgter 


Nachweis im Bereich des 


Vorhabens [Art im Wirkraum durch 


Bestandserfassung 


nachgewiesen= ja/ erforderlich= e] 


Prüfung der Verbotstatbestände notwendig 


[ggf. Kurzbegründung für Nichtbetroffenheit bzw. 


Ausschluss der Art] 


Emys orbicularis 


Europäische 


Sumpfschild-


kröte 


x 1    Außerhalb des Verbreitungsgebiets 


        


Weichtiere        


Anisus vorticulus 
Zierliche Tellers-


chnecke 
x 1    Keine geeigneten Gewässer als Lebensraum 


Unio crassus 
Gemeine 


Flussmuschel 
x 1    Keine geeigneten Gewässer als Lebensraum 


        


Libellen        


Aeshna viridis 
Grüne 


Mosaikjungfer 
x 2    Essenzielle Habitatrequisiten fehlen (Krebsschere) 


Gomphus flavipes 


(Stylurus flavipes) 


Asiatische 


Keiljungfer 
x -    Keine geeigneten Gewässer als Lebensraum 


Leucorrhinia 


albifrons 


Östliche 


Moosjungfer 
x 1   Keine Keine Nachweise mehr in Mecklenburg 


Leucorrhinia 


caudalis 


Zierliche 


Moosjungfer 
x 0   Keine 


Keine Nachweise mehr in Mecklenburg, es fehlen geeignete 


Gewässer 


Leucorrhinia 


pectoralis 


Große 


Moosjungfer 
x 2   keine Keine geeigneten Gewässer im Planungsraum 


Sympecma paedisca 


 


Sibirische 


Winterlibelle 
x 1    Keine geeigneten Gewässer mit Röhrichtbeständen 


        


Käfer        


Cerambyx cerdo 
Großer 


Eichenbock 
x 1    


Essenzielle Lebensraumstrukturen und Nahrungspflanzen 


fehlen im Planungsraum, potenziell geeignete Gehölze im 


UR bleiben bestehen 







Wissenschaftlicher 


Name 


Deutscher 


Name 


BArtSchV 


Anl. 1, Sp. 3 


RL 


 M-V 


Potenzielles 


Vorkommen 


im UR/Vorha-


bensgebiet 


[po] 


Empfindlich-


keit gegenüber 


Projektwir-


kungen/ Beein-


trächtigungen 


durch Vorhaben 


möglich 


Vorkommen im UR, erfolgter 


Nachweis im Bereich des 


Vorhabens [Art im Wirkraum durch 


Bestandserfassung 


nachgewiesen= ja/ erforderlich= e] 


Prüfung der Verbotstatbestände notwendig 


[ggf. Kurzbegründung für Nichtbetroffenheit bzw. 


Ausschluss der Art] 


Dytiscus latissimus Breitrand x -    Keine geeigneten Gewässer als Lebensraum 


Graphoderus 


bilineatus 


Schmalbindiger 


Breitflügel-


Tauchkäfer 


x -    Keine geeigneten Gewässer als Lebensraum 


Osmoderma eremita 
Eremit, 


Juchtenkäfer 
x 4    


Essenzielle Lebensraumstrukturen und Nahrungspflanzen 


fehlen im Planungsraum, potenziell geeignete Gehölze im 


UR bleiben bestehen 


        


Falter        


Lycaena dispar 
Großer 


Feuerfalter 
x 2    


Flussapferbestände (Rumex hydrolapathum) als 


Raupenfutterpflanze fehlen im Plangebiet 


Lycaena helle 
Blauschillernder 


Feuerfalter 
x 0    


Essenzielle Lebensraumstrukturen und Nahrungspflanzen 


fehlen im Planungsraum 


Proserpinus 


proserpina 


Nachtkerzen-


schwärmer 
x 4    


Essenzielle Lebensraumstrukturen und Nahrungspflanzen 


fehlen im Planungsraum 


        


Meeressäuger        


Phocoena phocoena Schweinswal x 2    Keine geeigneten Gewässer als Lebensraum 


        


Landsäuger        


Castor fiber Biber x 3    


Kein unmittelbar geeignter Lebensraum, keine Nachweise, 


keine Funde im Zuge der regelmäßig durch das LUNG 


durchgeführten Revierkartierungen 


Lutra lutra Fischotter x 2    
Keine geeigneten Nahrungsgewässer, temporäre Wechsel im 


Gebiet möglich 


Muscardinus 


avellanarius 
Haselmaus x 0    Außerhalb des Verbreitungsgebiets 







Wissenschaftlicher 


Name 


Deutscher 


Name 


BArtSchV 


Anl. 1, Sp. 3 


RL 


 M-V 


Potenzielles 


Vorkommen 


im UR/Vorha-


bensgebiet 


[po] 


Empfindlich-


keit gegenüber 


Projektwir-


kungen/ Beein-


trächtigungen 


durch Vorhaben 


möglich 


Vorkommen im UR, erfolgter 


Nachweis im Bereich des 


Vorhabens [Art im Wirkraum durch 


Bestandserfassung 


nachgewiesen= ja/ erforderlich= e] 


Prüfung der Verbotstatbestände notwendig 


[ggf. Kurzbegründung für Nichtbetroffenheit bzw. 


Ausschluss der Art] 


Canis lupus 
Europäischer 


Wolf 
x 0 po nein  


Planungsraum befindet sich in einem aktuellen Territorium 


eines Wolfspaares (Recknitztal), einzelne Frequentierungen 


möglich (www.wolf-mv.de), Verbotstatbestände werden 


geprüft 


        


Fische        


Acipenser sturio Baltischer Stör x 0    Keine geeigneten Gewässer als Lebensraum 


        


Gefäßpflanzen        


Angelica palustris 
Sumpf-


Engelwurz 
x 1    Keine geeignete Habitatkulisse im Planungsraum 


Apium repens 


Kriechender 


Scheiberich, - 


Sellerie 


x 2   Keine  Nächstgelegene Nachweise bei Güstrow 


Cypripedium 


calceolus 
Frauenschuh x R    Keine geeignete Habitatkulisse im Planungsraum 


Jurinea cyanoides 
Sand-


Silberscharte 
x 1    Keine geeignete Habitatkulisse im Planungsraum 


Liparis loeselii 


Sumpf-


Glanzkraut, Torf-


Glanzkraut 


x 2   Keine Nächstgelegene Nachweise bei Ribnitz-Damgarten 


Luronium natans 
Schwimmendes 


Froschkraut 
x 1   keine 


Nächstgelegene Nachweise am Breeser See südlich 


Güstrow 


 



http://www.wolf-mv.de/
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Anlass & Beschreibung des Vorhabenbereiches 


 


Innerhalb eines ca. 100 ha umfassenden Areals ist innerhalb der Gemarkung Walkendorf, Amt Tessin, 


Rostocker Landkreis die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant. 


Während der Planungen erfolgte eine Anpassung der in Anspruch zu nehmenden Flächen. Hierdurch 


entfiel der komplette westliche Bereich (ca. 32 ha) und das Areal wurde im Südosten um etwa 32 ha 


erweitert (vgl. Abb. 2). 


Um die mit jedem Bauvorhaben einhergehenden Wechselwirkungen hinsichtlich des Eingriffsbereichs 


sowie des Umfelds zu berücksichtigen, sind grundsätzlich auf die zu betrachtenden Artengruppen 


abgestimmte Wirkbereiche mit in Betracht zu ziehen. Insbesondere hinsichtlich der Artengruppe der 


Brutvögel (sensible Arten) umfasste diese Erweiterung einen ca. 10 bis 40 m breiten Umring um das 


Planareal. Der Gesamtbereich ergibt im Folgenden den Untersuchungsraum – UR. Zusätzliche 


Erfassungen erfolgten gemäß § 23 Abs. 4 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 


Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) im 100 


m – Umfeld bezüglich am Brutplatz störsensibler Großvögel.   


Bauvorhaben stellen gemeinhin einen mehr oder minder intensiven Eingriff in den Naturhaushalt dar 


und bedingen grundsätzlich die Beachtung der Vorschriften bezüglich besonders und streng 


geschützter Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG. Hierbei ist für das Plangebiet zu prüfen, 


ob lokale Populationen streng geschützter Arten des Anhangs IV der FFH-RL, europäische Vogelarten 


und Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind (BArtSchV), erheblich 


gestört bzw. beeinträchtigt werden. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 


vorhabenbedingte Störwirkungen der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 


(§ 44 BNatSchG).  


National besonders geschützte Arten sind gemäß § 44 (5) BNatSchG innerhalb der Eingriffsregelung 


abzuhandeln. Diese manifestiert sich in Ausgleich- und Kompensationsmaßnahmen, welche sich aus 


der Bilanzierung des „Flächenverbrauchs“ der für den Eingriffsbereich zu erfassenden Biotoptypen 


ergeben. Die Ausführungen hierzu sind nicht Gegenstand der vorliegenden Dokumentation. 


Für die streng geschützten Arten ist somit laut behördlicher Auflage zu prüfen, inwieweit die 


Zugriffsverbote des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44) bezüglich der Planung und Umsetzung des 


Projektes tatbeständlich und wie in diesem Falle Konfliktlösungen herbeigeführt werden können. Im 


vorliegenden Dokument werden die Ergebnisse der faunistischen Kartierungen bezogen auf ihre 


artenschutzrechtliche Relevanz präsentiert. Aufgrund der ausschließlich auf Acker- und Weideflächen 


geplanten Baumaßnahmen (kein Eingriff in Gehölzflächen und sonstige Strukturen) reduzieren sich die 


betrachteten Artengruppen auf Säugetiere (außer Fledermäuse), Brut- und Rastvögel, Reptilien sowie 


Amphibien. 
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Abb. 1: Lage der Projektfläche im Umfeld, Quelle Karte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie – 2024. 


 


 


Das nordöstlich der Ortslage Walkendorf gelegene Planareal umfasst einen Geltungsbereich von etwa 


104 ha sowie einen 100 m – Umkreis zur Erfassung oben erwähnter Wirkbereiche (Abb. 2). 


Die naturräumlich im Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte verortete Fläche ist landschaftlich 


Teil des Flach- und Hügellandes um Warnow und Recknitz. Dementsprechend reich gegliedert lässt 


sich das Areal wie folgt charakterisieren. Rund ein Viertel der Gesamtfläche ist im Südosten von 


Intensivackerland geprägt. 2 Feldgehölze strukturieren das Areal. In Richtung Norden und Westen 


schließt sich frisches Grünland an, welches im Erfassungszeitraum recht intensiv von Rindern beweidet 


wurde. Durch die Grundmoränenlandschaft bedingt, befindet sich der zentrale Bereich etwas exponiert 


und das Gelände fällt insbesondere nach Norden und Westen ab. Im Norden entwässern 


Drainagegräben den Bereich in ein kürzlich renaturiertes Fließgewässer, welches die gesamte westliche 


und nördliche Geltungsbereichsgrenze bildet. Im südlichen Zentrum tritt das Sickerwasser in einigen 


Temporär- und 2 Permanentgewässern zutage.  


Mehrere Feldgehölze prägen das Bild im Nordwesten sowie im mittleren Süden. Zwischen diesen 


bestehen noch linienhafte Reste von Allee- und Saumbeständen entlang der ehemaligen Wege und 


Gräben. Der Südosten ist wiederum durch ein reliefiertes, allerdings trockeneres Grünland 


charakterisiert, welches innerhalb der Vegetationsperiode des Erfassungsjahrs einer Schafbeweidung 


unterlag. Dieser Bereich wird in alle Richtungen hin entwässert. 


 Eingebettet in eine alte, ackerbaulich geprägte Kulturlandschaft grenzt im Süden weiteres Ackerland 


an den Planungsraum. In die übrigen Richtungen setzt sich hingegen bewirtschaftetes Grünland, 


welches durch zahlreiche Feldgehölze und Gräben charakterisiert ist, fort. Durch relativ hoch 


anstehendes Grundwasser haben sich überwiegend moorige und anmoorige Böden entwickelt, welche 


allerdings durch die seit langer Zeit existente Entwässerung nicht mehr allerorts die typische Vegetation 
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aufweisen. Selbst entlang der westlichen und nördlichen Niederungen entlang des Vorfluters hat sich 


statt der dort natürlicherweise vorkommenden Röhrichte und Großseggenriede nutzungstypisch durch 


die recht intensive Beweidung ein eher von Süßgräsern dominiertes Grünland herausgebildet. 


 


Abb. 2: Übersichtskarte der Projektfläche; Rot = weggefallener Bereich, Blau = verbliebener Bereich, Grün = hinzugekommener 


Bereich; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V – 2024. 


 


Im Folgenden erfolgt der Bezug sämtlicher Ausführungen auf die aktuell überplante Fläche (rot 


umrandet in Abb. 2). 


Die Eingriffsplanung umfasst ausschließlich derzeit bewirtschaftetes Gelände. Sämtliche (wertgebende) 


Strukturen bleiben von einer Überbauung ausgenommen. 


 


Säugetiere 


Im Untersuchungsraum konnten innerhalb des gemäß des Anhangs 4 der FFH-Richtlinie (Richtlinie 


92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 


wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie) streng geschützten Artenspektrums 


keine entsprechenden Spezies nachgewiesen werden. Fledermäuse bleiben für das hier dokumentierte 


Bauvorhaben insoweit unberücksichtigt, dass im expliziten Eingriffsareal keine essenziellen 


Lebensraumstrukturen (Quartiere) vorhanden sind. Eine Nutzung als Nahrungshabitat ist zumindest für 


einige Arten nicht auszuschließen. Beispielsweise jagen Große Mausohren gern am Boden nach 


größeren Insekten (Käfer), Beweidungsflächen bieten hier höheres Potenzial. Da jedoch eine 


weiterführende Beweidung innerhalb der Anlagen angedacht ist, kann auch hierbei dem Planungsraum 


insofern keine besondere Bedeutsamkeit beigemessen werden, bzw. die Eingriffsareale werden 
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zumindest teilweise weiterhin als Nahrungshabitat fungieren (Über diesbezügliche Raumnutzungs-


strategien der Artengruppe besteht noch immenser Forschungsbedarf). 


 


Avifauna 


Methodik 


 


Die Erfassung der Brut- und Gastvögel im UG erfolgte nach den erforderlichen Mindeststandards zur 


Bestimmung des Status der Arten 1 in den frühen Morgenstunden bei geeigneten Witterungs-


bedingungen (schwacher bis mäßiger Wind, kein Regen) bzw. abends/ nachts an insgesamt 10 


Geländetagen zwischen März und Juli 2022 sowie zwischen März und Juli 2024 (vgl. folgende 


Tabellen). 


Begehungstermine (2022) 


21.03. 8°C, wolkenlos, schwacher Wind 18.05. N 12°C, wolkenlos, schwacher Wind 


21.03. N 4°C, wolkenlos, schwacher Wind 09.06. 20°C, bewölkt, schwacher Wind 


10.04. 0°C, wolkig, mäßiger Wind 17.07. 16°C, heiter, schwacher Wind 


29.04. 4°C, heiter, schwacher Wind 30.08. 
20°C, wolkig, schwacher/ mäßiger 
Wind 


17.05. 5°C, wolkig, schwach windig   
 


Tab. 1: Erfassungszeiten Brutvögel 2022 (N = Begehung während der Dämmerung sowie in der ersten Nachthälfte) 


 


Begehungstermine (2024) 


21.03. 9°C, bedeckt, schwacher Wind 27.04. 12°C, wolkenlos, schwacher Wind 


21.03. N 6°C, heiter, schwacher Wind 13.05. 20°C, bewölkt, schwacher Wind 


11.04. 0°C, wolkig, mäßiger Wind 28.06. 24°C, bedeckt, kein Wind 


Tab. 2: Erfassungszeiten Brutvögel auf der Ergänzungsfläche 2024 (N = Begehung während der Dämmerung sowie in der ersten 


Nachthälfte) 


 


Im Detail erfolgte während der einzelnen Begehungen eine punktgenaue Registrierung der 


Beobachtungen und akustischen Erfassungen nach den entsprechenden Kriterien (typische 


Reviergesänge und Warn- oder Lockrufe, spezifische Verhaltensweisen wie beispielweise das 


„Verleiten“, Transport von Nistmaterial, Futter, Kotballen etc., Beobachtung von Familienverbänden, 


kaum flügger Jungvögel etc.) auf Tageskarten, welche zu Artkarten zusammengefasst und als 


sogenannte „Papierreviere“ umgrenzt wurden. In der Karte der (potenziellen) Brutnachweise (Anhang 


bzw. Abb. 3) ist jeweils das Zentrum eines solchen Papierreviers dargelegt. 


 
1 SÜDBECK et al. 2005 
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Die Auswertung der Kartierergebnisse erfolgt ebenfalls auf der Grundlage der Methodenstandards nach 


SÜDBECK. Es wurden nur die jeweils für die einzelnen Arten angegebenen Wertungszeiträume (mit 


geringen Abweichungen) berücksichtigt.  


Ziel von Vogelkartierungen ist es, zu ermitteln, welche Arten in einem Gebiet als Brutvögel gewertet 


werden müssen und welche ausschließlich als Nahrungsgäste oder Durchzügler den UR frequentieren. 


Je nach dem „Status“ einer Art ergeben sich aus einer solchen Kartierung variierende planungsrelevante 


Aussagen. Durchzügler können beispielsweise bei kleineren Bebauungsplänen im 


Siedlungsrandbereich in der Regel weitgehend unbeachtet bleiben, während Brutvögel, deren 


Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch ein Vorhaben zerstört bzw. anderweitig beeinträchtigt werden, 


eine größere Planungsrelevanz entfalten – bis hin zur Frage der artenschutzrechtlichen Behandlung 


dieser Arten. 


Detaillierte Tabellen und Karten sind zusätzlich im Anhang zu finden. 


 


Brutvögel 


Ergebnisse 


 


Nomenklatur Schutz/ Gefährdung 
Anzahl der 
Brutreviere im 
Untersuchungs-
raum & davon im 
(Planungsraum) 


deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 
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Amsel Turdus merula     6 


Baumfalke Falco subbuteo     1 


Blaumeise Cyanistes caeruleus     7 


Bluthänfling Carduelis cannabina V 3   2 


Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 2   1 (1) 


Buchfink Fringilla coelebs     14 


Buntspecht Dendrocopos major     6 


Elster Pica pica     1 


Feldlerche Alauda arvensis 3 3   17 (14) 


Feldsperling Passer montanus 3 V   2 


Fitis Phylloscopus trochilus     1 


Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla     1 


Gartenrotschwanz 
Phoenicurus 
phoenicurus 


    6 


Gelbspötter Hippolais icterina     1 
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Goldammer Emberiza citrinella V    8 


Grauammer Emberiza calandra V V  x 8 


Grünfink Carduelis chloris     5 


Haubenmeise Parus     1 


Klappergrasmücke Curruca curruca     1 


Kleiber Sitta europaea     5 


Kleinspecht Dryobates minor  3   1 


Kohlmeise  Parus major     15 


Kolkrabe Corvus corax     1 


Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla     9 


Nebelkrähe Corvus cornix     2 


Neuntöter Lanius collurio    x 1 


Pirol Oriolus oriolus  V   2 


Ringeltaube  Columba palumbus     6 


Rohrammer Botaurus stellaris     1 


Rotkehlchen Erithacus rubecula     6 


Schafstelze Motacilla flava     2 (1) 


Schwanzmeise Aegithalos caudatus     1 


Schwarzkehlchen Saxicola rubicola     2 


Singdrossel Turdus philomelos     4 


Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla     1 


Star Sturnus vulgaris  3   8 


Stieglitz Carduelis carduelis     4 


Sumpfmeise Parus palustris     5 


Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris     1 


Wachtel Coturnix coturnix     3 (2) 


Waldbaumläufer Certhia familiaris     2 


Waldkauz Strix aluco     1 


Wiesenpieper Anthus pratensis 2 2   3 (2) 


Zaunkönig Troglodytes troglodytes     9 


Zilpzalp Phylloscopus collybita     9 


Tab. 3: nachgewiesene Brutvögel/ Brutverdacht (2022 & 2024); farbig unterlegt = wertgebende, streng geschützte Arten (vgl. 
Text). 
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Im Untersuchungsraum wurden 2022 & 2024 insgesamt 45 Brutvogelarten mit mindestens 193 Revieren 


nachgewiesen (vgl. Tabelle 3 sowie Gesamtliste im Anhang). Hiervon entfallen auf den direkten 


Planbereich 20 Brutreviere von 5 Arten. 


Um den Untersuchungsraum bezüglich seiner avifaunistischen Planungsrelevanz entsprechend 


bewerten zu können, werden unter den nachgewiesenen Brutvogelarten die entsprechenden Spezies 


herausgestellt und von den sog. „Allerweltsarten“ unterschieden sowie in der Konfliktanalyse 


(Artenschutzfachbericht) konkret behandelt. Als wertgebend gelten in den aktuellen Roten Listen 


Mecklenburg-Vorpommerns und Deutschlands als gefährdet gelistete Arten sowie jene, welche 


strengem gesetzlichen Schutz nach dem Bundesnaturschutzgesetz bzw. der 


Bundesartenschutzverordnung oder der europäischen Vogelschutzrichtlinie Anhang 1 unterliegen 


(Tabellen 1 & 2). Darüber hinaus fallen auch als störsensibel geltende Koloniebrüter (Seeschwalben, 


Graureiher) sowie Arten mit hohen territorialen Ansprüchen (z.B. Seeadler, Schwarzstorch, Weißstorch) 


in diese Kategorie. Für M-V gilt außerdem eine zusätzliche Berücksichtigung schutz- und 


managementrelevanter Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie. Dies betrifft im behandelten 


Projekt allerdings lediglich den Gartenrotschwanz (Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern 


heimischen Vogelarten, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie [Fassung vom 08. November 


2016]). Da es sich im entsprechenden Artikel um den Schutz regelmäßig auftretender Zugvogelarten 


bzw. deren Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren 


Wanderungsgebieten handelt, für welche insbesondere Feuchtgebieten bedeutend sind, kann hier kein 


direkter Zusammenhang erkannt werden. Zwar ziehen die Populationen Skandinaviens teilweise über 


das Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns und Westeuropa, um in die Subsahara zu gelangen, jedoch 


entsprechen Feuchtgebiete nicht zwingend den Habitatpräferenzen der Art. Aus diesem Grund wird auf 


eine Wichtung als wertgebende Art verzichtet.  


 
Abb. 3: Verteilung der Reviermittelpunkte nachgewiesener Brutvögel bzw. Arten, für welche 2022 bzw. 2024 Brutverdacht 
bestand; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V – 2024. 
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Diskussion & Bewertung 


 


Die aktuelle Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns stammt aus dem Jahre 2014. Sie 


spiegelt zwar nicht mehr die aktuelle Situation wider, jedoch zeigen sich im Vergleich mit der 


vorangegangenen Version (2003) starke Veränderungen bezüglich der Bestandstrends. Die vielfältigen 


und teils drastischen Bestandsschwankungen innerhalb relativ kurzer Zeiträume werden auch aus den 


Resultaten der zahlreichen bundesweiten Erfassungen der letzten Jahre ersichtlich. Hierzu liefert 


darüber hinaus die aktuelle Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (2021) in Verbindung zur letzten 


Version (2016) wertvolle Hinweise. Die erarbeiteten Daten zu den Bestandsentwicklungen besitzen 


hohe Bedeutsamkeit als Planungs- und Diskussionsgrundlage. 


Der Untersuchungsraum bietet hinsichtlich seiner Habitataustattung den Vertretern der Avifauna einen 


ausnehmend vielgestaltigen Lebensraum. Demzufolge konnten mehr Arten nachgewiesen werden als 


gemeinhin in intensiv landwirtschaftlich geprägten Regionen üblich. Hierbei wird das Gelände nicht 


homogen besiedelt, sondern es zeichneten sich „Hotspots“ ab. So fand sich erwartungsgemäß 


innerhalb der Gehölzbereiche sowie insbesondere an den Strukturrändern und Übergangszonen 


zwischen verschiedenen Biotoptypen eine weitaus höhere Artenvielfalt als im rein agrarischen Bereich 


oder im von Einzelgehölzen geprägten Offenland.  


Die weitaus höchsten Arten- sowie auch Individuendichten wurden in den Randbereichen der 


flächenhaften Gehölzstrukturen erfasst. Diese Strukturgrenzen generieren infolge eines breiteren 


Spektrums an Habitattypen meist eine höhere Diversität aller Artengruppen. 


Die nordwestliche Gehölzstruktur wird im östlichen Bereich von Kiefern und im Übrigen von Laubholz 


dominiert. Zudem variieren die Gehölzstrukturen von mehr oder weniger unterholzreichen 


Altbaumbereichen (neben den Kiefern auch Stieleichen, Ahorn, Birken, Weiden und Erlen) mit 


zahlreichen Höhlungen bis hin zu peripherem Sämlingsaufwuchs. 


Dementsprechend konnten hier exemplarisch Pirol und Kleinspecht für Arten der älteren Bestände, aber 


auch andere Vertreter unterschiedlicher Nistgilden mit weniger expliziten Habitatpräferenzen 


nachgewiesen werden.  


Im Altbaumbestand fanden sich hier 2 Horststandorte, deren Brutstätten 2022 alle besetzt waren (Abb. 


4). Für Baumfalke und Nebelkrähe konnte je eine erfolgreiche Brut registriert werden. 


Einen weiteren Hotspot bezüglich der Brutvögel stellte der Gehölzkomplex im Südwesten des 


Planungsraumes dar. Der mit kleinen Temporärgewässern durchsetzte Auwaldbereich wird vor allem 


durch typische Arten wie Schwarzerlen, Weiden, Stieleichen, Rot- und Weißbuchen, aber auch durch 


Birken, Kiefern und Ahorn charakterisiert, welche wiederum eine heterogene Altersstruktur bis hin zum 


reichlich vorhandenen Totholz aufweisen. Im Südbereich vervollständigen hinsichtlich der früheren 


Bebauung alte Obstbäume und Reste von verschiedenen Bauwerken das Bild. Ein reiches 


Höhlenangebot sowie stellenweise ausgeprägter Unterwuchs bieten hier Vertretern der Höhlen-, 


Nischen- und Gehölzbrütergilden gleichermaßen Lebens- und Fortpflanzungsraum. Vom 
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Schwarzspecht gezimmerte Höhlungen boten 2022 Waldkauz und Hohltaube geeignete Brutstätten. Ein 


Horst knapp außerhalb des Untersuchungsraums war im selben Jahr von Nebelkrähen besetzt. 


Im Nordosten grenzt der Planungsraum an ein weiteres Gehölz. Hierbei handelt es sich um einen alten 


Erlenbruch, welcher nach Osten und Süden hin aufgrund zunehmender Exposition von weiteren Arten 


(Esche, Birke, Fichte, Ahorn) geprägt ist. Eine ausgeprägte Strauchschicht bietet insbesondere 


Gebüschbrütern wie beispielsweise Zaunkönig, Rotkehlchen, Grasmücken u.a. optimalen Lebensraum. 


Die Horstkartierung im zeitigen Frühjahr ergab für diesen östlichen Bereich des Untersuchungsraumes 


2 Standorte. Der südliche befindet sich auf einer Fichte in etwa 14 m Höhe und gewährte kaum Einsicht. 


Obgleich in unmittelbarer Nähe mehrfach ein weiblicher Habicht gesichtet wurde, kann nicht mit 


Sicherheit von einem Fortpflanzungsversuch ausgegangen werden, zumal diese Art am Brutplatz 


extrem scheu ist. Darüber hinaus wurden auch regelmäßig Kolkraben über dem Gebiet beobachtet. Der 


nördliche Horst auf einer Erle blieb unbesetzt. 


Die 3 durch Kiefern und Fichten bzw. verschiedene Laubhölzer dominierten Feldgehölze im östlichen 


und südöstlichen Planungsraum weisen hingegen eine lichte Vegetationsstruktur auf. Dennoch zeitigen 


sie infolge ihrer Inselwirkung und Lage im Intensivackerland eine affine Wirkung auf Brutvögel 


entsprechender Habitatpräferenzen.  


Innerhalb der Westhälfte des Untersuchungsraums befinden sich entlang früherer Wege und Gräben 


darüber hinaus linienhafte Gehölzstrukturen in Form von Baumreihen sowie Einzelbäume und 


Baumgruppen. Aufgrund der relativ lichten Belaubung wurden jedoch nur die älteren Exemplare 


vereinzelt von Höhlenbrütern genutzt. Häufiger wurden diese Strukturen hingegen zur Nahrungssuche 


frequentiert. Besonders schützenswert sind eine Reihe alter, vor längerer Zeit als Kopfbäume 


geschnittener Silberweiden (Salix alba) im Norden. Aufgrund ihres Reichtums an Höhlungen und 


Totholz bieten diese Veteranen Lebensraum für Vertreter zahlreicher Artengruppen. 


Die östliche Grenze des Planungsraums zieht sich im neuen Teilbereich 2024 entlang weiterer 


flächenhafter Gehölzstrukturen, welche im Süden zudem vom in Nordrichtung fließenden Grandbach 


tangiert werden. Dies generiert eine heterogene Artenstruktur der Gehölzvegetation. In Richtung 


Planungsraum dominieren meist ältere Kiefern, in Richtung Osten hingegen unterholzreiche 


Laubholzbestände. Dies hat zur Folge, dass 2024 hier eine entsprechend hohe Anzahl von Arten und 


teils auch Artendichte von Brutvögeln beobachtet werden konnte. Höhlenbrüter finden hier neben 


Gebüschbrütern ebenso geeignete Habitate wie Arten unterschiedlicher Präferenzen hinsichtlich der 


Vegetationsdeckung.    


Von den insgesamt 11 nachgewiesenen wertgebenden Brutvogelarten (Tabelle 2) sind 6 mehr oder 


weniger an Gehölze gebunden. Hierzu zählen in erster Linie die Spechtarten (Schwarz- und 


Kleinspecht), welche in Mecklenburg-Vorpommern aktuell (noch) ungefährdet sind. Weiter nutzten 


recht zahlreich Stare sowie mindestens 2 Brutpaare des Feldsperlings das Höhlenangebot der 


Altgehölze sowie die angrenzenden Grünlandbereiche zur Nahrungssuche. Ein Brutrevier des in M-V in 


der Vorwarnliste geführten Neuntöters befand sich 2024 im südlichen der 3 Feldgehölze. 
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Wie oben erwähnt, sind in den vorliegenden Planungen sämtliche Gehölz- sowie auch 


Gewässerstrukturen von einer Überbauung ausgenommen. Bei zusätzlich ausreichendem Abstand, 


welcher die angrenzenden Grünlandbereiche als Pufferzonen umfasst, kann eine Berücksichtigung der 


Waldarten bezüglich der meisten Wirkfaktoren des Vorhabens entfallen. Den Feldsperling betreffend 


sind aus eigener, langjähriger Erfahrung mittels der Installation entsprechender Nisthilfen innerhalb der 


Modulreihen alternative Fortpflanzungsstätten und somit Lebensräume zu generieren. Teils wurden 


hiermit Nachweise von mehr als 20 Brutrevieren/ 10 ha Solaranlage festgestellt. 


Das letztendlich dem direkten Eingriff durch das Solarprojekt unterliegende Grünland erfährt seine 


Ausprägung infolge einer seit vielen Jahren recht intensiven Beweidung mit Rindern innerhalb der 


östlichen 2 Drittel des Geltungsbereichs sowie durch Schafe im übrigen Areal. Dementsprechend prägt 


ausnehmend niedrige Bodenvegetation ein Großteil der Flächen während der Brutsaison. Diese 


Bereiche werden nur von wenigen Arten wie beispielsweise der Feldlerche toleriert. Der 2024er 


Erweiterungsbereich war im Erfassungsjahr mit Sommerroggen bestellt. Zwar war hiermit die  Saat zu 


Beginn der Brutperiode Ende März noch nicht aufgelaufen, aber über dem Areal wurde dennoch rege 


gebalzt. 


Diese, als eine der 4 wertgebenden bodenbrütenden und somit vom Eingriff direkt betroffenen Arten, 


konnte im offenen Planungsraum (etwa 57 ha) mit etwa 14 Brutpaaren (gesamter UR 17) nachgewiesen 


werden, welche recht homogen verteilt waren. Lediglich innerhalb der Bereiche höherer Bodenfeuchte 


im Norden und Westen fehlten entsprechende Nachweise. Insgesamt liegt die Abundanz von etwa 2,5 


Brutpaaren je 10 ha etwa im Durchschnitt landwirtschaftlich genutzter Flächen in Mecklenburg-


Vorpommern2. 


Bezüglich der Feldlerchen im Gebiet sind geeignete Vermeidung- und Kompensationsmaßnahmen, 


letztere sollten räumlich verbunden sein, anzuraten. Hierbei könnte die Anlage sog. Feldlerchenfenster 


innerhalb angrenzender Acker- und Brachflächen diskutiert werden. Feldlerchen nutzen 


bekanntermaßen mittlerweile zunehmend größere Freiflächensolaranlagen insbesondere aufgrund der 


Störungsarmut und des reichen Nahrungsangebotes. Jedoch sind hierfür einige Voraussetzungen wie 


ausreichend dimensionierte Modulreihenabstände bzw. größere Freiflächen Voraussetzung3. 


Braunkehlchen und Wiesenpieper, 2 weitere der wertgebenden Arten, werden aufgrund starker 


mittel- und kurzfristiger Bestandsrückgänge in den Roten Listen M-Vs als gefährdet bzw. stark gefährdet 


eingestuft. Dies bedingt eine besondere Berücksichtigung. Diese beiden Arten als typische 


Wiesenbrüter benötigen neben einer Mindesthöhe der Bodenvegetation zusätzlich Vertikalstrukturen 


als Ansitz- und Singwarte. Hierzu dienten in den Bereichen, innerhalb derer Nachweise gelangen, 


Weidezaunpfähle, Einzelgehölze sowie eigens hierfür installierte Strukturen aus Wurzelstöcken. Diese 


Voraussetzungen waren in ihrer Gesamtheit ausschließlich im Norden entlang des renaturierten 


Bachlaufes sowie der angrenzenden Feuchtwiesen gegeben. Während der Wiesenpieper 


(Gesamtnachweise: 3 BP, hiervon 2 BP im Planungsraum) fast ausschließlich Frisch- und Feuchtwiesen 


 
2 SCHÖBEL 2016 
3 BNE 2019 
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präferiert, besiedelt das Braunkehlchen (1 BP, dieses im Planungsraum) durchaus auch Trocken- und 


Halbtrockenrasen. 


Um der Bedeutung des Schutzes dieser beiden Arten gerecht zu werden, sollte eine Ausgrenzung der 


entsprechenden Lebensbereiche erwogen werden. Sollte eine Wiedervernässung der Feuchtgebiete im 


Planungsraum angestrebt werden, zöge dies eine Aufwertung nach sich, welche weiteren gefährdeten 


Arten eine Wiederbesiedlung erleichtern könnte. Darüber hinaus könnten hierdurch mit dem Eingriff 


einhergehende Beeinträchtigungen von Lebensräumen zumindest teilweise ausgeglichen werden. 


Das südöstliche Areal, im Erfassungsjahr ackerbaulich genutzt und mit Erbsen- und 


Sonnenblumenkulturen bestellt, bot neben der Feldlerche auch 2 Brutpaaren der Wachtel geeigneten 


Lebensraum. Bei dieser ungefährdeten Art wird derzeit in Mecklenburg-Vorpommern ein kurz- und 


mittelfristig positiver Bestandstrend beobachtet. 


Der Grauammer, mittlerweile auf der Vorwarnliste der RL M-V, dennoch ein häufiger Brutvogel, kommt 


im Bundesland eine erhöhte Verantwortlichkeit zu, da ihr hiesiger Anteil am bundesdeutschen Bestand 


mehr als 40 % beträgt. Sie wurde im Gebiet mit 7 Brutpaaren nachgewiesen. Die Grauammer bevorzugt 


halboffene Biotope mit Vertikalstrukturen und dichter Bodenvegetation, weshalb sie im expliziten 


Planungsraum fehlt. Darüber hinaus ist die Grauammer eine der Arten, welche von den sog. 


Randeffekten der PVAen profitieren kann. Insofern werden Vertreter dieser Spezies zunehmend in 


höheren Abundanzen in und um Solaranlagen festgestellt als im Vorfeld der Errichtung4. 


Ein typischer Bewohner von Waldsäumen und strukturreichem Halboffenland ist der Bluthänfling, 


welcher mit 1 Brutpaar im Nordwesten und einem im Osten des Untersuchungsraums nachgewiesen 


wurde. Bei dieser einstmals häufigen Art ist ein starker kurz- und mittelfristiger Bestandsrückgang zu 


verzeichnen, welcher allerdings in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum gesamten 


Bundesgebiet noch relativ moderat ausfällt. Ursächlich hierfür werden prioritär immer noch 


Flurbereinigungsmaßnahmen (Versiegelungen, Rückgang der Ruderal- und Brachflächen) 


angenommen.5  


Da der Strukturreichtum im Gebiet erhalten bleibt bzw. durch die Randeffekte der PV-Anlagen teils sogar 


erhöht wird, ist ein negativer Effekt auf die Art nicht zu erwarten.  


 


 
4 BNE 2019 
5 RYSLAVY et al. 2019 
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Abb. 4: Ergebnisse der Horstkartierung 2022 & 2024, Nk = Nebelkrähe, Bf = Baumfalke, (Kr) = ggf. Kolkrabe, (Ha) = ggf. Habicht; 
Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V – 2024. 


 


 


 


Nahrungsgäste & weitere Sichtungen 


Ergebnisse und Diskussion 


 


Während der Brutvogelerfassungen wurden auch Nahrungsgäste sowie die Projektfläche querende 


Vertreter der Avifauna erfasst (Tabelle 4 sowie Gesamttabellen im Anhang). Hierbei wird auf eine 


erneute Erwähnung der nachgewiesenen Brutvogelarten verzichtet. 


 


Nomenklatur Schutz/ Gefährdung 
Erfassungs-
dichte (2022) 


Status 


deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 


§§* 
RL M-V 
2014 


RL D 
2021 


Von 
insgesamt 8 
Begehungen 


 


Graureiher Ardea cinerea    2 N 


Grünspecht Picus viridis §§   1 N 


Habicht Accipiter gentilis    2 N 


Höckerschwan Cygnus olor    1 Ü 
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Kiebitz Vanellus vanellus §§ 2 2 1 Ü 


Kranich Grus grus §§   3 N 


Lachmöwe Larus ridibundus §§ V  2 N 


Mäusebussard  Buteo buteo §§   3 N 


Rauchschwalbe Hirundo rustica  V V 5 N 


Rohrweihe 
Circus 
aeruginosus 


§§ 3  
2 N 


Seeadler 
Haliaeetus 
albicilla 


§§   
1 (N) 


Stockente 
Anas 
platyrhynchos 


   
3 N 


Tab. 4: Nahrungsgäste und Rastvögel Avifauna Ausgangsareal 2022 (die Gefährdungseinstufung erfolgte auf dem Status als 
Brutvogel); N = Nahrungsgast, Ü = Überflug. 


 


Nomenklatur Schutz/ Gefährdung 
Erfassungs-
dichte 


Status 


deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 


§§* 
RL M-V 
2014 


RL D 
2021 


Von 
insgesamt 5 
Begehungen 


 


Bergfink 
Fringilla 
montifringilla 


   1 N 


Eichelhäher  
Garrulus 
glandarius 


   1 N 


Graugans Anser anser    1 N 


Graureiher Ardea cinerea    1 N 


Haussperling 
Passer 
domesticus 


 V  2 N 


Heckenbraunelle 
Prunella 
modularis 


   1 N 


Heidelerche Lullula arborea    1 N 


Kranich Grus grus    3 N 


Mäusebussard  Buteo buteo    3 N 


Rauchschwalbe Hirundo rustica  V V 2 N 


Rotdrossel Turdus iliacus    1 N 


Rotmilan Milvus milvus §§ V  5 N 


Saatkrähe Corvus frugilegus §§ 3  1 N 


Schwanzmeise 
Aegitalus 
caudatus 


   1 N 


Schwarzmilan Milvus migrans    2 N 


Seeadler 
Haliaeetus 
albicilla 


§§   2 (N) 


Tannenmeise Periparus ater    1 N 
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Weißstorch Ciconia ciconia   V 1 N 


Tab. 5: Nahrungsgäste und Rastvögel Avifauna Erweiterungsareal 2024 (die Gefährdungseinstufung erfolgte auf dem Status als 
Brutvogel); N = Nahrungsgast, Ü = Überflug. 


 


Der Planungsraum war schon aufgrund seiner Größe, insbesondere aber seiner Habitatausstattung 


durch zahlreiche Frequentierungen von Nahrungsgästen und querenden Vögeln charakterisiert. Hierbei 


waren es vor allem die heterogen strukturierten Bereiche im Westen und Norden, welche bevorzugt 


durch Greifvögel während ihrer Beuteflüge auf- und abgesucht wurden. Die großen Freiflächen wurden 


weit weniger tangiert. Die intensive Beweidung verhinderte hier die Ausbildung einer für Kleintiere 


essenziellen, Deckung bietenden Bodenvegetationsschicht. Trotz gut grabbaren Bodens waren im 


Erfassungsjahr kaum frische Kleinnagerbaue zu finden. Dies kann sich allerdings hinsichtlich der 


typischen periodischen Schwankungen von Populationsparametern (Abundanz, Populationsgröße) 


innerhalb der Kleinnagergesellschaften jährlich ändern.  


Regelmäßige Frequentierungen waren in erster Linie von Krähenvögeln (Nebelkrähe, Kolkrabe) zu 


beobachten. Teils größere Ansammlungen suchten insbesondere die Ruheplätze der Weidetiere sowie 


die Gewässersäume nach Nahrung ab.  


Letztere waren, nicht zuletzt aufgrund der hier recht flächendeckenden Amphibienpräsenz, favorisierte 


Nahrungsgründe von Kranich, Graureiher und Rohrweihe. 


Für den Seeadler bietet der Planungsraum kaum geeignete Nahrungshabitate. Dieser bevorzugt 


größere, fisch- und wasservogelreiche Gewässer. Die einzige Beobachtung stammt von 3 Jungvögeln, 


welche Mitte Juli den Planungsraum im Westen mehrfach überflogen. Es ist nicht auszuschließen, dass 


beispielsweise verendete Lämmer oder Kälber der Art als Nahrung dienen. 


Dem Rotmilan, welcher westlich, knapp außerhalb des UR auch als Brutvogel nachgewiesen wurde, 


kommt der Bundesrepublik Deutschland eine besondere Verantwortlichkeit zu. Die Gesamtpopulation 


des Rotmilans wird auf 19 - 24.000 Brutpaare geschätzt, von denen im Bundesgebiet etwa 50 % brüten6. 


Wie erwähnt, wurde im Erfassungsjahr ein Horst im nordwestlichen Kieferngehölz genutzt, auf dem das 


Paar brütend beobachtet werden konnte. Da der sich auf einer Altkiefer in etwa 12 m Höhe befindliche 


Horst schlecht einsehbar war und zudem eine unnötige Störung vermieden werden sollte, konnten keine 


Jungvögel am Horst nachgewiesen werden. Dennoch wurde angesichts der Kotspuren am Boden und 


da nahezu während jeder Begehung beide Altvögel in der Nähe gesichtet werden konnten, von einer 


erfolgreichen Brut ausgegangen. 


Der Rotmilan wird derzeit als Brutvogel mit stabilem Bestand gelistet, im M-V wird er in der 


Vorwarnkategorie erfasst. Da er allerdings auch als prominentes Schlagopfer der Windkraftanlagen gilt, 


kann angesichts eines kurzfristig anstehenden, bundesweiten Ausbaus dieser Anlagen wieder von einer 


Verschlechterung der Bestandslage ausgegangen werden. Solaranlagen hingegen haben eine affine 


 
6 NICOLAI et al. 2000 
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Wirkung auf die Art. Sie werden gern ins Nahrungshabitat integriert und die Module dienen oft als 


Sitzwarten. Dennoch werden weiterhin offene, strukturreiche Gebiete zur Nahrungssuche benötigt. 


Das größere, vegetationsarme Permanentgewässer im südlichen Zentrum war im gesamten 


Erfassungsjahr auffallend selten von (Wasser)vögeln frequentiert. Lediglich einige Stockenten sowie 


vereinzelt Graureiher und Lachmöwe waren hier zu beobachten. 


Zur Zugzeit war Ende August schließlich noch ein kleiner Schwarm Kiebitze (ca. 40 Individuen – 


vergesellschaftet mit etwa ebenso vielen Staren) zu beobachten. 


 


 


Reptilien 


Methodik und Resultate 


 


Bezüglich des in Rede stehenden Projekts dient zur Artbetrachtung die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 


BNatSchG erstellte Liste der in Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten heimischen Tier- und 


Pflanzenarten (Stand: 22.07.2015). 


Für Vertreter der Artengruppe der Reptilien existieren laut aktueller Verbreitungskarten im 


entsprechenden MTB 2041 keine Nachweise planungsrelevanter Arten dieser Liste. Nächstgelegene 


(ältere) Nachweise der Zauneidechse sind aus dem 4. Quadranten des MTB 1940 bekannt (ca. 5 km 


Distanz). Lediglich die Ringelnatter wird gemäß Artenfachdaten des LUNG im Gebiet mit ebenfalls 


älteren Nachweisen gelistet. 


Dennoch erfolgten Kontrollen im Planbereich bei geeigneten Witterungsbedingungen innerhalb der 


Begehungsintervalle bis in den September hinein. 


In Frage kommende Lebensräume innerhalb des Untersuchungsraumes befanden sich lediglich an den 


süd- und westexponierten Säumen der Feldgehölze im Osten sowie an einigen wenigen Bereichen an 


den Gehölzstrukturen im Westen. 


Ein Vorkommen von Vertretern der Artengruppe konnte innerhalb des Untersuchungs(zeit)raumes nicht 


nachgewiesen werden. Eine explizite Berücksichtigung der Artengruppe kann somit für die untersuchten 


Eingriffsbereiche entfallen. 
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Amphibien 


Methodik 


 


Im Planungsraum existieren zahlreiche Gewässer. Viele davon nur temporär. Dauerhaft Wasser führt 


zum einen der Grandbach knapp östlich des Planareals sowie das die westliche und nördliche Grenze 


des Geltungsbereichs einnehmende Fließgewässer. Letzteres unterlag noch im Erfassungsjahr 2022 


Renaturierungsmaßnahmen, welche nun abgeschlossen sind. Zum anderen waren dies ein ca. 5000 


m² großer Weiher sowie 2 kleinere Tümpel im Westen des Untersuchungsraums. Die 2024 untersuchte 


Erweiterungsfläche umfasst keine geeigneten Laichgewässer. Im Nordosten der Erweiterung 


entwässert die Ackerfläche in den Grandbach. Hier entstanden im Frühjahr kleine Temporärgewässer, 


welche durchaus von einigen Arten zur Fortpflanzung präferiert werden (z.B. Rotbauchunke). Jedoch 


waren diese Situationen für eine erfolgreiche Larvalentwicklung selbst dieser Art (mindestens 5-6 


Wochen) von zu kurzer Dauer. Der im UR als beschatteter Waldbach in Richtung Norden fließende 


Grandbach hat neben der Beschattung eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, so dass er als 


Laichgewässer für in der Region präsente Arten ungeeignet ist.  


Demgegenüber entsprechen weite Bereiche des Untersuchungsraums, insbesondere die gesamte 


östliche Gehölzfläche, der feuchtegeprägte Norden und auch die westliche Peripherie der präferierten 


Habitatkulisse zahlreicher Amphibienarten. Es muss hier von einer Nutzung dieser Strukturen als 


Sommerlebensraum ausgegangen werden. Die Fließgewässer und Gehölze bieten hierbei überdies 


geeignete strukturelle Voraussetzungen für Migrationsbewegungen wanderfreudiger Arten. 


Bezüglich des Nachweises von Vertretern der Artengruppe erfolgte ausschließlich eine qualitative 


Erfassung der Arten. Hierbei waren hinsichtlich weiterer Planungen insbesondere die Lokalisierung 


potenzieller Laichgewässer sowie eine Einschätzung zu projektrelevanten Wanderkorridoren zwischen 


diesen und artspezifischen Sommer- und Winterlebensräumen zu berücksichtigen. 


Die Methodik, angelehnt an gängige Praxis 7, 8 & 9 umfasste an folgenden Zeiträumen das Verhören von 


Paarungsrufen zur Fortpflanzungszeit, Käscherfänge bzw. Sichtbeobachtungen von Schwanzlurchen 


und Larven sowie das Absuchen potenzieller Versteckstrukturen. Darüber hinaus erfolgten 


Sichtbeobachtungen während der Kartierungen aller Artengruppen sowie eine Laichballenerfassung 


innerhalb einsehbarer Bereiche. 


 


21. – 22.03.2022 16. – 18.05.2022 21.03.2024 


09. – 11.04.2022 09. – 10.06.2022 11.04.2024 


28. – 30.04.2022 16. – 18.07.2022 28.06.2024/ 05.07.2024 
 


Tab. 6: Erfassungszeiträume der Amphibien 2022 & 2024 


 


 
7 HENLE et al. 1997 
8 HACHTEL et al. 2009 
9 SCHLÜPMANN et al. 2009 
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Abb. 5: Amphibiengewässer im Untersuchungsgebiet; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V – 2022. 


 


 


Resultate & Diskussion 


 


Eine durchgeführte Literaturrecherche 10  bestätigt für den MTBQ 4041-1 das Vorkommen 


planungsrelevanter Spezies wie Kammmolch, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Rotbauchunke und 


Laubfrosch.  


Nachgewiesen wurden im UR ausschließlich Arten, welche nicht im Anhang IV der FFH-Richtlinie 


gelistet sind, Teichfrosch und Grasfrosch. 


Da derzeit eine korrekte Artbestimmung des Grünfroschkomplexes infolge des Auftretens zahlreicher 


Bastarde, (Kreuzungen zwischen allen Arten sind möglich und bringen fertile Nachkommen hervor, nicht 


möglich ist, kann auch ein Auftreten der FFH-Art Kleiner Wasserfrosch ohne genetischen Nachweis 


nicht mehr verifiziert werden11. 


Die Ausprägung des Fersenhöckers gefangener Individuen weist jedoch eher auf den häufigeren 


Teichfrosch hin. Letztere Art ist quasi an fast allen Gewässern im Untersuchungsraum zu finden. 


 
10 GDI-MV 2022 
11 PLÖTNER 2010 
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Lediglich einige Temporärgewässer und Grabenabschnitte, welche bereits früh im Jahr kein Wasser 


mehr führten, blieben 2022 ohne Nachweis. 


Vom Grasfrosch wurden lediglich einige Laichballen in den Gewässern des südlichen Feldgehölzes 


sowie 2 adulte Tiere Anfang April des Erfassungsjahres gesichtet. 


Für diese und auch weitere Artengruppen wird die Ausgrenzung von Pufferzonen um die 


Nachweisgewässer und Sommerlebensräume westliche und östliche Gehölzbereiche sowie des 


Feuchtgrünlands im gesamten Norden empfohlen. 
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Fazit 


 


Der Planungsraum des in Rede stehenden Solarprojekts bietet durch die Vielzahl adäquater 


Lebensraumtypen insbesondere zahlreichen Vertretern der Avifauna Fortpflanzungs- und 


Nahrungshabitate. Dennoch konzentrieren diese sich in einigen gut abgrenzbaren Bereichen. Weite 


Areale intensiven Ackerbaus sowie auch recht intensiver Weidewirtschaft werden hingegen als 


faunistisch weniger wertgebend interpretiert (Abb. 7). Trotz der Lage im SPA-Gebiet „Recknitz- und 


Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ (DE 1941-401) wäre somit auf einigen dieser Flächen die 


Realisierung des Bauprojekts relativ konfliktarm möglich. Erste empirische Befunde für eine 


Konfliktanalyse hinsichtlich der Zielarten des Schutzkonzepts liegen mit dieser Unterlage vor und sollten 


im Zusammenhang mit weiteren naturschutzfachlichen Daten zu einem Konsens bezüglich der 


ökologischen und ökonomischen Projektverträglichkeit führen. 


 


 


Abb. 6: Relativ unkritische Bereiche hinsichtlich des faunistischen Konfliktpotenzials; Quelle Karte: © GeoBasis-DE/ M-V – 2024. 
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1 Amsel Turdus merula A 3  x x
2 Baumfalke Falco subbuteo Bf x x
3 Baumpieper Anthus trivialis Bp 3 V x x
4 Blaumeise Parus caeruleus Bm x x
5 Bluthänfling Carduelis cannabina Hä V 3 x x
6 Braunkehlchen Saxicola rubetra Bk 3 2 x x x
7 Buchfink Fringilla coelebs B x x
8 Buntspecht Dendrocopos major Bs x x
9 Eichelhäher Garrulus glandarius Ei x x
10 Elster Pica pica E x x
11 Feldlerche Alauda arvensis Fl 3 3 x x x
12 Feldsperling Passer montanus Fe 3 V x x
13 Fitis Phylloscopus trochilus F x x
14 Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Gb x x
15 Gartengrasmücke Sylvia borin Gg x x
16 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr x x
17 Gelbspötter Hippolais icterina Gp x x
18 Goldammer Emberiza citrinella G V  x x
19 Grauammer Emberiza calandra Ga V V x x x
20 Graureiher Ardea cinerea Grr x x
21 Grünfink Carduelis chloris Gf x x
22 Grünspecht Picus viridis Gü x x
23 Haubenmeise Lophophanes cristatus Hm x x
24 Habicht Accipiter gentilis Ha (x) x
25 Höckerschwan Cygnus olor Hö x
26 Hohltaube Columba oenas Hot x x
27 Kiebitz Vanellus vanellus Ki 2 2 x x
28 Kleiber Sitta europaea Kl x x
29 Kleinspecht Dryobates minor Ks 3 x x
30 Kohlmeise Parus major K x x
31 Kolkrabe Corvus corax Kra x x
32 Kranich Grus grus Kch x x x
33 Kuckuck Cuculus canorus Ku 3 (x) x
34 Lachmöwe Larus ridibundus Lm V x


L
fd


. 
N


u
m


m
e


r


Besondere SchutzwürdigkeitVogelart Nachweise
Nahrungsgast/ 
Zugvogel







35 Mäusebussard Buteo buteo Mb x
36 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg x x
37 Nebelkrähe Corvus cornix Nk x x
38 Nilgans Alopochen aegyptica Nig x
39 Pirol Oriolus oriolus P V x x
40 Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs V V x x
41 Ringeltaube Columba palumbus Rt x x
42 Rohrammer Botaurus stellaris Ra V x x
43 Rohrweihe Circus aeruginosus Row 3 x x
44 Rotdrossel Turdus iliacus Rd x
45 Rotkehlchen Erithacus rubecula R x x
46 Rotmilan Milvus milvus Rm V x x x x
47 Schwanzmeise Aegitalus caudatus Sm x x
48 Schwarzkehlchen Saxicola rubicola Swk x x x
49 Schwarzspecht Dryocopus martius Ssp x x x x
50 Seeadler Haliaeetus albicilla Sea x x
51 Singdrossel Turdus philomelos Sd x x
52 Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla Sg x x
53 Star Sturnus vulgaris S V 3 x x
54 Stieglitz Carduelis carduelis Sti x x
55 Stockente Anas platyrhynchos Sto x
56 Sumpfmeise Parus palustris Sum x x
57 Wachtel Coturnix coturnix Wa V x x x
58 Waldkauz Strix aluco Wz x x
59 Waldwasserläufer Tringa ochropus Waw x
60 Wiesenpieper Anthus pratensis W 2 2 x x x
61 Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z x x
62 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi x x
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1 Amsel Turdus merula A  x x
2 Bachstelze Motacilla alba Ba x
3 Bergfink Fringilla montifringilla Ber x
4 Blaumeise Parus caeruleus Bm x x
5 Bluthänfling Carduelis cannabina Hä V 3 x x
6 Buchfink Fringilla coelebs B x x
7 Buntspecht Dendrocopos major Bs x
8 Eichelhäher Garrulus glandarius Ei x
9 Elster Pica pica E x
10 Feldlerche Alauda arvensis Fl 3 3 x x x
11 Feldsperling Passer montanus Fe 3 V x x
12 Fitis Phylloscopus trochilus F x
13 Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Gb x x
14 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr x x
15 Goldammer Emberiza citrinella G V  x x
16 Grauammer Emberiza calandra Ga V V x x x
17 Graugans Anser anser Gra x
18 Graureiher Ardea cinerea Grr x
19 Grünfink Carduelis chloris Gf x x
20 Haubenmeise Lophophanes cristatus Hm x x
21 Haussperling Passer domesticus H V x
22 Heckenbraunelle Prunella modularis Hb x
23 Heidelerche Lullula arborea Hl V x
24 Klappergrasmücke Curruca curruca Kg
25 Kleiber Sitta europaea Kl x x
26 Kohlmeise Parus major K x x
27 Kolkrabe Corvus corax Kra x x
28 Kranich Grus grus Kch x x x
29 Mäusebussard Buteo buteo Mb x
30 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg x x
31 Nebelkrähe Corvus cornix Nk x x
32 Neuntöter Lanius collurio Nt V x x x
33 Pirol Oriolus oriolus P V x
34 Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs V V x x


L
fd


. 
N


u
m


m
e


r


Besondere SchutzwürdigkeitVogelart Nachweise
Nahrungsgast/ 
Zugvogel







35 Ringeltaube Columba palumbus Rt x x
36 Rotdrossel Turdus iliacus Rd x
37 Rotkehlchen Erithacus rubecula R x x
38 Rotmilan Milvus milvus Rm V x x x x
39 Saatkrähe Corvus frugilegus Sk 3 x
40 Schafstelze Motacilla flava Sst V x x x
41 Schwanzmeise Aegitalus caudatus Sm x
42 Schwarzkehlchen Saxicola rubicola Swk x x
43 Schwarzmilan Milvus migrans Sm x
44 Seeadler Haliaeetus albicilla Sea x x
45 Singdrossel Turdus philomelos Sd x x
46 Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla Sg x x
47 Star Sturnus vulgaris S V 3 x x
48 Stieglitz Carduelis carduelis Sti x x
49 Sumpfmeise Parus palustris Sum x x
50 Tannenmeise Periparus ater Tm x
51 Wachtel Coturnix coturnix Wa V x x
52 Waldbaumläufer Certhia familiaris Wb x x
53 Weißstorch Ciconia ciconia Ws V x
54 Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z x x
55 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi x x
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Blick vom östlichen Zentrum nach Südwesten, links im Hintergrund die Acker-, rechts die Beweidungsfläche Ende August 


2022. 


 


 
Weidefläche, Blick nach Norden, August 2022. 







Das größere der östlichen Gehölzinseln, Blick nach Südosten, April 2022. 


 


Nordöstliche Feuchtwiesen, Blick von der zentralen Weidefläche nach Osten, August 2022. 


 


 







Blick über den Südbereich des PR in Richtung Nordwesten, Mitte April 2024 begann die Saatbettvorbereitung. 


 


 


Blick auf das südöstliche Feldgehölz in Richtung Norden, Mitte April 2024. 


 







An der östlichen Grenze des PR befindliche ältere Kiefernforste, März 2024. 


 


Nördliche Weide mit lichtem Erlengehölz, Blick von der Nordgrenze über das Zentrum nach Westen, April 2022. 







Blick über den südlichen PR, Ende Juni 2024. 


 


 


Abbruch am Futter- und Hauptlagerplatz der Rinder im Westen des Planungsraums. Schützenswertes Biotop. 


 







Der zentrale, nährstoffbeeinflusste Weiher dient den Rindern als Tränke und die Ufervegetation, soweit sie erreichbar ist, 


wird abgegrast. 


 


 
Temporärgewässer knapp außerhalb westlich des PR, Ende August 2022 führte es kein Wasser mehr. 


 







Laichgewässer des Grasfrosches (Rana temporaria) im südwestlichen Feldgehölz, Ende März 2022. 


 


Laichballen des Grasfrosches Anfang April 2022 


 







 Innerhalb des südöstlichen Feldgehölzes befindet sich ein Soll, welcher 


allerdings bereits Mitte Mai 2024 kein Wasser mehr führte. 


 


Schwanzmeise am Rande des nordöstlichen Erlenbruchs Ende April 2022. 


 







Wiesenpieper im nördlichen Planungsraum auf einer Erle, Mitte Mai 2022. 


 


 


Braunkehlchen, Männchen, im Norden auf einem alten Zaunpfahl, Mai 2022. 







Schafstelze im südlichen PR, Ende April 2024. 


 


Grauammer Ende April 2024 







Die Heckenstrukturen entlang der südlich verlaufenden Straße wurden häufig von Grauammern und wie hier, von 


Feldsperlingen besucht. 


 


Neuntöter im südöstlichen Feldgehölz Mitte Juni 2024. 







Männliche Rohrweihe im Mai am nordwestlichen Feldgehölz. 


 


Rotmilan auf einem der Leitungsmasten im Süden, Mitte Juni 2024. 


 







Junger Seeadler und Rotmilan über dem westlichen Planungsraum Mitte Juli 2022. 


 


 


Kranichpaar Ende März 2024 auf dem noch brachliegenden Acker im Zentrum des PA. 


 







Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Team Funkbetreiberauskunft
________________________________
Referat 226
Richtfunk, Campusnetze, Flug- und Seefunk
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin
Telefon: 030 22480-439
E-Mail: funkbetreiberauskunft@bnetza.de
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung

Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 12:43
An: poststelle@afrlrr.mv-regierung.de; poststelle@stalumm-regierund.de; toeb@lung.mv-
regierung.de; WBV_Teterower_Peene@t-online.de; info@rostock.ihk.de; info@gdmcom.de;
raumbezug@laiv-mv.de; Micheal.hoehn@telekom.de; info@sw-teterow.de; sba-hst@sbv.mv-
regierung.de; dargun@lfoa-mv.de; abteilung3@lpbk-mv.de; leitungsauskunft@50hertz.de;
poststelle@wm.mv-regierung.de; 226-Postfach <226.Postfach@BNetzA.de>;
Kontakt@gascade.de; BAIUDwToeB@bundeswehr.org; poststelle@ba.mv-regierung.de;
poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de; poststelle@nb.sbl-mv.de;
info@bundesimmobilien.de; TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com; mecklenburg-
vorpommern@bvvg.de; info@ontras.com; poststelle@lallf.mvnet.de; info@ewe-netz.de;
poststelle@lakd-mv.de
Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de>
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs 1 BauGB als Träger
öffentlicher Belange am o.g. Vorhaben.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:

toeb@mikavi-planung.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Köhn

MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck
koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de

Amt Gnoien - veröffentlicht am Montag, 15. Dezember 2025

mailto:funkbetreiberauskunft@bnetza.de
http://www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung
http://www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz
mailto:toeb@mikavi-planung.de
mailto:koehn@mikavi-planung.de
http://www.mikavi-planung.de/
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Geschäftsführerin: Christiane Leddermann
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 –

Amt Gnoien - veröffentlicht am Montag, 15. Dezember 2025
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Lisa Köhn

Von: Seidel, Diane <diane.seidel@gascade.de> im Auftrag von Leitungsauskunft 
GASCADE <leitungsauskunft@gascade.de>

Gesendet: Mittwoch, 26. März 2025 08:50
An: TöB
Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage 

Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Anlagen: WG_ vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr_ 6 _Photovoltaikanlage 

Friedrichshof_ der Gemeinde Walkendorf.msg; BIL-Flyer-
Kommune_Jan-2021.pdf

GASCADE-Aktenzeichen: 20250326-084335 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. 

Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber 
SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie NEL Gastransport GmbH. 

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass 
unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit 
ein. 

Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchtigen und nicht 
im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten externe Flächen zur Deckung des 
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur 
Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht 
ausreichend. 

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Sie haben Ihre aktuelle Anfrage an kontakt@gascade.de gesandt. Wir bitten Sie unsere Kontaktdaten in Ihren 
Unterlagen zu ändern und künftig Ihre Anfrage direkt an die Plan- und Leitungsauskunft der GASCADE Gastransport 
GmbH, Abt. TEL, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel, leitungsauskunft@gascade.de, zu senden. 

Wir möchten Sie auf die Möglichkeit hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, TÖB-
Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber auch alternativ über das kostenfreie BIL-Onlineportal 
unter https://portal.bil-leitungsauskunft.de eingeholt werden können. Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen 
Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL-Portal. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

BIL – Der Auskunftsdienst einer starken Kooperationsgemeinschaft 
Das BIL-Online-Portal ist eine Initiative und ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Leitungsbetreibern. Gemeinsam 
mit seinen Kooperationspartnern stellt das BIL-Online-Portal eine umfassende, spartenübergreifende sowie 
bundesweite Online-Leitungsauskunft bereit. Die Nutzung des BIL-Online-Portals ermöglicht Ihnen, Ihre Bau-
/Planungsanfrage direkt online einfach und schnell zu formulieren. Bei Zuständigkeit erfolgt die Stellungnahme durch 
die jeweiligen Leitungsbetreiber und die rechtssichere Archivierung des gesamten Anfragevorganges vollständig 
digital und übersichtlich innerhalb des BIL-Online-Portals. 

Weitere Informationen über BIL können Sie der Seite http://bil-leitungsauskunft.de entnehmen. 
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Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet werden, können Sie unserer 
Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter 
https://www.gascade.de/datenschutz. 

Mit freundlichen Grüßen 

GASCADE Gastransport GmbH 

Team Leitungsauskunft 

E-Mail: leitungsauskunft@gascade.de 
GASCADE Gastransport GmbH / Kölnische Straße 108-112 / 34119 Kassel, Germany 

www.gascade.de / GASCADE@LinkedIn 

Mit uns in die Wasserstoff-Zukunft: 
AquaDuctus 
Flow - making hydrogen happen 

GASCADE Gastransport GmbH 
Sitz der Gesellschaft: Kassel, Deutschland 
Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 13752 
Geschäftsführer: Dr. Christoph-Sweder von dem Bussche-Hünnefeld, Ulrich Benterbusch 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Christian Ohlms 
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Behördliche Planung
Planvorhaben definieren
Zeichnen Sie Ihr Plangebiet online auf der Karte ein 
oder laden Sie es bequem hoch

1

Zuständigkeitsprüfung
Abgleich mit in der BIL Datenbank gelisteten Netz- und Leitungsbetreibern 

2

Negativ/Positivliste
Erhalt einer Liste der für Ihr Planungsvorhaben zuständigen 
Netz- und Leitungsbetreibern mit der Option der direkten Kontaktaufnahme

3

Unterstützung bei der rechtssicheren Durchführung 
von Bauleitplanungen mit Hilfe des Online-Portals BIL

Liebe Kommune, 
im Rahmen Ihrer Bauleitplanung beteiligen Sie uns, die Infrastrukturbetreiber, an 
Ihren Planungsprozessen. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie 
dies auch gerne digital tun können. Wie genau und welchen Nutzen dies für Sie hat, 
verraten wir Ihnen in diesem Flyer.

Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass der Beteiligungsprozess mit einem hohen Personal- und 
Kostenaufwand verbunden ist. Planunterlagen müssen vervielfältigt und den entsprechenden Stellen 
zugänglich gemacht werden. Nicht selten müssen diese Dokumente bei uns im Hause zur Weiterver-
arbeitung digitalisiert werden, da wir unseren Anfrageneingangskanal digital verwalten. 
Hierfür nutzen wir das Online-Portal BIL (Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche). 
Darin können Sie Ihre Beteiligung komplett online und bequem in nur drei Schritten formulieren: 

Das Schöne für Sie dabei: Das BIL Portal bietet Ihnen einen komplett automatisierten und 
standardisierten Prozess, um alle im BIL Portal mitwirkenden Betreiber zu beteiligen:

•	 Manuelle Auswahl der zu beteiligenden Betreiber entfällt. Es werden evtl. noch mehr Betreiber 
beteiligt als Ihnen in Ihren TöB-Listen bekannt sind. 

•	 Keine analogen Daten mehr notwendig. Die Plandaten aller Planungsträger, sonstige Dokumente 
und Bilder werden über das Portal mit uns ausgetauscht. Unsere Stellungnahme können Sie wiederum 
direkt dort einsehen.

•	 Betreiberübersicht in Echtzeit. Für jede im Portal eingestellte Bauleitplanung wird eine Übersicht 
der zu beteiligenden und nicht zu beteiligenden Betreiber erstellt (BIL Positiv- und Negativliste). 
Eine Beteiligung von nicht betroffenen Betreibern wird somit vermieden.

•	 Möglichkeit zur Adressierung weiterer TöB. Die Beteiligung kann an Ihnen bekannte E-Mailempfän-
ger weitergeleitet werden. Darüber können Sie ohne zusätzlichen Aufwand weitere TöB beteiligen. 
Die Nutzung des ALIZ Recherchedienstes zur Identifikation weiterer Betreiber ist für Ihre Beteiligung 
ebenfalls verfügbar.

•	 Sie und wir gewinnen Zeit: Ihre digitale Beteiligung ermöglicht es uns, schneller zu reagieren 
und unsere rechtlich gesicherte Stellungnahme fristgerecht an Sie zu übermitteln.
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Durchführung von Beteiligungsprozessen digital, standardisiert und sicher! 
Die Nutzung des BIL Portals ist für Sie kostenfrei. Es unterstützt die rechtssichere Durchführung Ihres 
Beteiligungsverfahrens, da wir dem Portal die Beteiligungsprüfung vertraglich übertragen haben. 
Das Portal verfügt über eine DSGVO-konforme Datenspeicherung in einem ISO- und TÜV-zertifizierten 
deutschen Rechenzentrum. 

Mehr Zeit für anderes durch einen gemeinsamen Kommunikationskanal
Wäre dies nicht auch ein Anfragekanal für Sie? Er unterstützt Sie dabei, den §4 des Baugesetzbuches 
zu erfüllen, Infrastrukturbetreiber aller Art, die von Ihrer Maßnahme betroffen sind, zu identifiziert und 
zu benachrichtigen. Ein gemeinsamer Kommunikationskanal spart Ressourcen auf beiden Seiten und 
schafft mehr Freude an der Arbeit, weil mehr Zeit für andere Dinge bleibt. 

Sie wollen es einmal ausprobieren? Hier geht es zur Registrierung und kostenfreien Nutzung: 

www.bil-leitungsauskunft.de

Gerne würden wir den zukünftigen Prozess Ihres behördlichen Beteiligungsverfahrens mit Ihnen 
gemeinsam digital abwickeln und Sie bei der rechtssicheren Durchführung unterstützen!

PS: 
Sie sind bereits ein Nutzer des BIL Portals?
Das ist toll! Neu für Sie ist nun, dass es extra einen Anfragetyp „Behördliche Planung“ gibt, bei dessen 
Auswahl Mehrfachgeometrien möglich sind und die Begrenzung an die Anfragefläche aufgehoben ist. 
Probieren Sie es aus!

Sie nutzen bereits andere Beteiligungsportale?
Beteiligungsportale für Kommunen zur digitalen Abwicklung des kompletten Beteiligungs- und Ab-
wägungsprozesses existieren bereits, wie bspw. der Planungs- und Beteiligungsserver (PB) der Firma 
tetraeder.com gmbh. Zwischen dem PB und dem BIL Portal besteht bereits eine Schnittstelle, über die 
tetraeder Nutzer automatisch die im BIL Portal gelisteten Betreiber beteiligen können. 
Nutzen oder kennen Sie noch andere Portale? Teilen Sie uns diese gerne mit oder schreiben Sie direkt an 
info@bil-leitungsauskunft.de.

Eine aktuelle Liste aller Infrastrukturbetreiber, die im BIL Portal gelistet sind, finden Sie hier: 
https://bil-leitungsauskunft.de/verbaende_und_netzwerkpartner/

Ihr Plangebiet Positiv-/Negativ-ListeZuständigkeitsprüfung

Leitungsbetreiber x
Leitungsbetreiber y
Leitungsbetreiber z

Fläche 
Planungsvorhaben
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Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE
An: TöB
Betreff: Stellungnahme S01421826, VF und VDG, Gemeinde Walkendorf, Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage

Friedrichshof"
Datum: Freitag, 7. März 2025 13:14:21

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin

MIKAVI Planung GmbH - TOEB
Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01421826
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com
Datum: 07.03.2025
Gemeinde Walkendorf, Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 03.03.2025.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die
von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich
befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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Von: Dirk Greifenstein
An: Lisa Köhn
Betreff: Antwort: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde

Walkendorf, BVVG AZ: 2025 Gestattungen
Datum: Freitag, 14. März 2025 12:05:35

Sehr geehrte Frau Köhn,

vielen Dank für die Übermittlung der Unterlagen zu Ihrem o. g. Planungsvorhaben
(Ihre E-Mail vom 03.03.2025). Uns liegen derzeit keine Informationen über
Sachverhalte vor, die aus grundsätzlichen Erwägungen heraus gegen eine
Realisierung Ihres Vorhabens bzw. dessen Änderung sprechen würden. Auf
Grund des Umfangs und der Lage des hier angezeigten Planungsgebiete ist es
wahrscheinlich, dass keine BVVG- Vermögenswerte unmittelbar von den
geplanten Maßnahme und den späteren Vorhaben betroffen sind bzw. konnten wir
bisher keine solchen identifizieren. Die BVVG verfügt aktuell in der Gemarkung
FRIEDRICHSHOF über keine Eigentumsflächen mehr. Sollte sich der
vorgenannte Umstand im Zuge des weiteren Planungsverfahrens konkretisieren
und keine BVVG-Eigentumsflächen von den Vorhaben betroffen sein, erklären wir
bereits hiermit den Verzicht auf die weitere Beteiligung daran in den beiden
vorgenannten Gemarkungen. Im Fall einer Betroffenheit von BVVG-
Flächen bitten wir Sie grundsätzlich um die Beachtung der nachfolgend
aufgeführten Sachverhalte zu beachten:

+ Jeglicher (zeitweilige oder dauerhafte) Inanspruchnahme von BVVG- Flächen
wird, soweit nicht durch bestehende Verträge/Rechte bereits vereinbart, nur
zugestimmt, wenn dies aus technischen oder anderen objektiven Gründen
erforderlich ist und dazu im Vorfeld die entsprechenden vertraglichen Abreden
nach den gültigen BVVG- Vertragsmustern (i. d. R. Kaufvertrag oder
Gestattungsvertrag mit oder ohne dinglicher Sicherung) zu Stande kommen.

+ Die BVVG geht davon aus, dass eine rechtzeitige flurstücks- und
flächenkonkrete Antragstellung, soweit hier überhaupt erforderlich, zum Abschluss
von Verträgen seitens des Maßnahmeträgers oder eines bevollmächtigten
Dienstleistungsunternehmens erfolgen wird.

+ Alle Flächen, die im Zuge der Maßnahme dauerhaft in Anspruch genommen
werden und deren anderweitige zukünftige Nutzung dadurch ganz oder teilweise
ausgeschlossen ist, sind von der BVVG zum jeweiligen Verkehrswert und nach
den aktuell gültigen Vermarktungswegen anzukaufen. Das gilt auch für Flächen,
die im Zuge ggf. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen
werden sollen oder für solche reserviert werden müssen. Ein bedingungsfreier
Verkauf von BVVG-Flächen findet zz. nur noch in einem eingeschränkten Umfang
und ggf. unter strikten Auflagen statt. 

+ Die BVVG geht davon aus, dass nach der Realisierung der geplanten
Maßnahmen keine Veränderungen an dem betroffenen BVVG-
Vermögensgegenstand eintreten werden, die dessen Wert bezüglich Nutzung und
Verwertung negativ beeinträchtigen. Sollten solche Veränderungen gegenüber
dem Zustand des Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt des Beginns der
geplanten Maßnahme dennoch eintreten, geht die BVVG von einer Entschädigung
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im vollen Umfang des eingetretenen Wertverlustes aus bzw. behält sich das Recht
zur Geltendmachung solcher Ansprüche ausdrücklich vor. 

+ Jegliche Flächeninanspruchnahme ist mit der BVVG und den jeweiligen
Nutzern/Pächtern gesondert vertraglich zu regeln und an diese ggf. entsprechend
gesondert zu entgelten. Die BVVG stellt auf Anfrage die entsprechenden
Informationen über Nutzer und Pächter zur Verfügung.

+ Soweit im Zuge der Realisierung der Maßnahmen ein Territorium betroffen ist, in
dem ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz läuft, ist die zuständige
Flurneuordnungsbehörde am Planungs- und Realisierungsverfahren zu beteiligen.

+ Die Vergewisserungspflicht über ggf. andere, parallel und/oder konkurrierende
dingliche Rechte oder ggf. Bodenschatzbetroffenheit gem. Bergrecht an den
betroffenen Grundstücken, insbesondere solcher nach § 9 GBBerG, liegt beim
Maßnahmeträger bzw. von ihm bevollmächtigter Dritter.

+ Die Abgabe dieser Stellungnahme führt nicht zur Beendigung oder Einstellung
laufender Privatisierungsvorhaben im Rahmen unseres dazu bestehenden
gesetzlichen Auftrages. Dies kann u. U. den zukünftigen Wechsel der jeweils am
Planungsverfahren oder den später zu realisierenden Maßnahmen zu
beteiligenden Eigentümer nach sich ziehen. 

Freundliche Grüße
Dirk Greifenstein

Dirk Greifenstein
Gruppenleiter
BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern
Werner-von-Siemens-Straße 4
19061 Schwerin
Tel.:    +49 385 6434-240
Fax:     +49 385 6434-133

www.bvvg.de

Geschäftsführung: Thomas Windmöller, Martin Kreienbaum
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ministerialrat Dr. Martin Hillebrecht von Liebenstein
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 43990
USt-ID: DE 151744803
Berufskammer: IHK Berlin

Die Datenschutz-Informationen der BVVG finden Sie unter: www.bvvg.de/datenschutz-informationen
Eine Übersendung der Informationen in Papierform kann formlos angefordert werden.
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Von: info@ewe-netz.de
An: Lisa Köhn
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf

ID[|#1695324880#82228794#77701ab#|]
Datum: Freitag, 7. März 2025 08:37:09
Anlagen: Ihr_EWE_NETZ-Team.jpeg

Guten Tag Frau Köhn,

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 03. März 2025.

Dieses Gebiet gehört jedoch nicht zum Netz der EWE NETZ GmbH, so dass wir Ihre Daten nicht
verarbeiten können.

Wenden Sie sich bitte an den örtlichen Netzbetreiber,  E.DIS Netz GmbH.

Wir bedauern die entstehenden Unannehmlichkeiten.

‌Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen uns‌ montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr sowie
samstags von 8 bis 16 Uhr 
unter der kostenlosen Rufnummer 0800 393 6389.

Bitte geben Sie uns Feedback!
Wir möchten Ihnen stets bestmöglichen Service bieten.
Und Sie können uns dabei helfen, indem Sie der Teilnahme
an unseren Kundenbefragungen zustimmen.
Hier geben Sie in einer 2-minütigen Umfrage
direkt Feedback zur Beantwortung dieser E-Mail.
Vielen Dank!

Freundliche Grüße 

Sandra Sojka

EWE NETZ GmbH
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg

https://www.ewe-netz.de/kontakt
Internet: www.ewe-netz.de 

Handelsregister Amtsgericht Oldenburg, HRB 5236 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Frank Reiners
Geschäftsführung: Torsten Maus (Vorsitzender) Jörn Machheit

---- Ursprüngliche Nachricht ----
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Von: "Lisa Köhn" <koehn@mikavi-planung.de>
Empfangen: 03.03.2025, 12:49
An: "poststelle@afrlrr.mv-regierung.de" <poststelle@afrlrr.mv-regierung.de>;
"poststelle@stalumm-regierund.de" <poststelle@stalumm-regierund.de>; "toeb@lung.mv-
regierung.de" <toeb@lung.mv-regierung.de>; "WBV_Teterower_Peene@t-online.de"
<WBV_Teterower_Peene@t-online.de>; "info@rostock.ihk.de" <info@rostock.ihk.de>;
"info@gdmcom.de" <info@gdmcom.de>; "raumbezug@laiv-mv.de" <raumbezug@laiv-mv.de>;
"Micheal.hoehn@telekom.de" <Micheal.hoehn@telekom.de>; "info@sw-teterow.de"
<info@sw-teterow.de>; "sba-hst@sbv.mv-regierung.de" <sba-hst@sbv.mv-regierung.de>;
"dargun@lfoa-mv.de" <dargun@lfoa-mv.de>; "abteilung3@lpbk-mv.de" <abteilung3@lpbk-
mv.de>; "leitungsauskunft@50hertz.de" <leitungsauskunft@50hertz.de>; "poststelle@wm.mv-
regierung.de" <poststelle@wm.mv-regierung.de>; "226.Postfach@BNetzA.de"
<226.Postfach@BNetzA.de>; "Kontakt@gascade.de" <Kontakt@gascade.de>;
"BAIUDwToeB@bundeswehr.org" <BAIUDwToeB@bundeswehr.org>; "poststelle@ba.mv-
regierung.de" <poststelle@ba.mv-regierung.de>; "poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de"
<poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de>; "poststelle@nb.sbl-mv.de" <poststelle@nb.sbl-
mv.de>; "info@bundesimmobilien.de" <info@bundesimmobilien.de>; "TDRA-
O-.Schwerin@vodafone.com" <TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com>; "mecklenburg-
vorpommern@bvvg.de" <mecklenburg-vorpommern@bvvg.de>; "info@ontras.com"
<info@ontras.com>; "poststelle@lallf.mvnet.de" <poststelle@lallf.mvnet.de>; "info@ewe-
netz.de" <info@ewe-netz.de>; "poststelle@lakd-mv.de" <poststelle@lakd-mv.de>
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf

> Sehr geehrte Damen und Herren,
>
>
>
> im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs 1 BauGB als Träger
öffentlicher Belange am o.g. Vorhaben.
>
>
>
> Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:
>
>
>
> toeb@mikavi-planung.de
>
>
>
> Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
>
>
>
>
>
> Mit freundlichen Grüßen
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>
>
>
> Lisa Köhn
>
>
>
> MIKAVI Planung GmbH
>
> Mühlenstraße 28
>
> 17349 Schönbeck
>
> koehn@mikavi-planung.de
>
> www.mikavi-planung.de
>
> Tel. +49 3968 2111790
>
>
>
>
>
>
>
> Geschäftsführerin: Christiane Leddermann
> – Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 –
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Von: toeb@lung.mv-regierung.de
An: TöB
Betreff: 25079 - vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde


Walkendorf
Datum: Dienstag, 25. März 2025 12:54:58


 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben.
 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten
Unterlagen vom 03.03.2025 keine Stellungnahme ab.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Im Auftrag
 
Hogh-Lehner
––––––––––––––––––––
 


   
 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
Goldberger Str. 12 b | 18273 Güstrow
Telefon 0385/588 64 193
toeb@lung.mv-regierung.de
www.lung.mv-regierung.de
 
 
 
 
 


 
 


Allgemeine Datenschutzinformation:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für
Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen
Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4
Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V). 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
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Von: Manja Krüger
An: TöB
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Donnerstag, 3. April 2025 09:34:41


Sehr geehrte Damen und Herren
 
wir kommen zurück auf Ihre Mail vom 03.03.2025 (s. unten). Zum Vorhaben wurden die
Nachbargemeinden Behren-Lübchin und Altkalen sowie die Stadt Gnoien informiert. Seitens der
Gemeinde Behren-Lübchin und Altkalen wurden keine Bedenken vorgebracht.
 
 
Seitens der Stadt hat sich der Bauausschuss zum oben genannten Vorhaben in seiner Sitzung
beraten. Nachfolgend finden Sie dazu die Stellungnahme der Stadt Gnoien:
 
Da in den Unterlagen noch kein konkreter Einspeisepunkt benannt wurde, ist bei der weiteren
Planung zu beachten, dass für die Einspeisung im Amtsbereich Gnoien nur beschränkte/nicht
ausreichende Kapazitäten, Umspannwerk bei Dölitz, zur Verfügung stehen.
 
Sollten im Zuge der Trassenführung, für oben genannte Maßnahme, städtische Grundstücke
betroffen sein, muss dazu vorab eine Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Entsprechende
Genehmigungen sind dafür im Vorfeld bei der Stadt Gnoien zu beantragen/einzuholen.
 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
 
M. Krüger


Amt Gnoien
Der Amtsvorsteher
Abteilung:    Bau- und Ordnungsverwaltung
Bereich:      Bauverwaltung
Teterower Straße 11 a, 17179 Gnoien
 
Telefon:    039971 18223
Fax:         039971 18219
krueger@amt-gnoien.de
 


 
Allgemeine Datenschutzhinweise:


Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V).
Für Rückfragen können Sie sich an die stellv. Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260
oder fischer@amt-gnoien.de oder an den Landesbeauftragten für den Datenschutz (https://www.datenschutz-
mv.de/kontakt) wenden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.amt-
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Von: Info <Info@amt-gnoien.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 15:28
An: Manja Krüger <krueger@amt-gnoien.de>; Janette Höter <Hoeter@amt-gnoien.de>
Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf


 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
K. Fischer
Amtsleiterin
 
Amt Gnoien
Der Amtsvorsteher
Abteilung: Zentrale Dienste/Bürgerservice
Bereich: Hauptverwaltung
Teterower Straße 11 a, 17179 Gnoien
Zentrale 039971 182-0
Durchw. 039971 18260
fischer@amt-gnoien.de
 


 
Allgemeine Datenschutzhinweise:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V). Für Rückfragen können Sie sich an die stellv.
Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260 oder fischer@amt-gnoien.de oder an den
Landesbeauftragten für den Datenschutz (https://www.datenschutz-mv.de/kontakt) wenden. Weitere
Informationen finden Sie auf http://www.amt-gnoien.de/Informationen_zum_Datenschutz.cfm
 
 


Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 13:16
An: Info <Info@amt-gnoien.de>
Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de>
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf
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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs 1 BauGB als
Nachbargemeinde (Behren-Lübchin, Stadt Gnoien, Altkalen) am o.g. Vorhaben.
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:
 
toeb@mikavi-planung.de
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Lisa Köhn
 


MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck
koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790
 


 


 
Geschäftsführerin: Christiane Leddermann
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 –
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Von: Manja Krüger
An: TöB
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Donnerstag, 3. April 2025 09:34:41


Sehr geehrte Damen und Herren
 
wir kommen zurück auf Ihre Mail vom 03.03.2025 (s. unten). Zum Vorhaben wurden die
Nachbargemeinden Behren-Lübchin und Altkalen sowie die Stadt Gnoien informiert. Seitens der
Gemeinde Behren-Lübchin und Altkalen wurden keine Bedenken vorgebracht.
 
 
Seitens der Stadt hat sich der Bauausschuss zum oben genannten Vorhaben in seiner Sitzung
beraten. Nachfolgend finden Sie dazu die Stellungnahme der Stadt Gnoien:
 
Da in den Unterlagen noch kein konkreter Einspeisepunkt benannt wurde, ist bei der weiteren
Planung zu beachten, dass für die Einspeisung im Amtsbereich Gnoien nur beschränkte/nicht
ausreichende Kapazitäten, Umspannwerk bei Dölitz, zur Verfügung stehen.
 
Sollten im Zuge der Trassenführung, für oben genannte Maßnahme, städtische Grundstücke
betroffen sein, muss dazu vorab eine Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Entsprechende
Genehmigungen sind dafür im Vorfeld bei der Stadt Gnoien zu beantragen/einzuholen.
 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
 
M. Krüger


Amt Gnoien
Der Amtsvorsteher
Abteilung:    Bau- und Ordnungsverwaltung
Bereich:      Bauverwaltung
Teterower Straße 11 a, 17179 Gnoien
 
Telefon:    039971 18223
Fax:         039971 18219
krueger@amt-gnoien.de
 


 
Allgemeine Datenschutzhinweise:


Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V).
Für Rückfragen können Sie sich an die stellv. Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260
oder fischer@amt-gnoien.de oder an den Landesbeauftragten für den Datenschutz (https://www.datenschutz-
mv.de/kontakt) wenden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.amt-
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Von: Info <Info@amt-gnoien.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 15:28
An: Manja Krüger <krueger@amt-gnoien.de>; Janette Höter <Hoeter@amt-gnoien.de>
Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf


 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
K. Fischer
Amtsleiterin
 
Amt Gnoien
Der Amtsvorsteher
Abteilung: Zentrale Dienste/Bürgerservice
Bereich: Hauptverwaltung
Teterower Straße 11 a, 17179 Gnoien
Zentrale 039971 182-0
Durchw. 039971 18260
fischer@amt-gnoien.de
 


 
Allgemeine Datenschutzhinweise:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V). Für Rückfragen können Sie sich an die stellv.
Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260 oder fischer@amt-gnoien.de oder an den
Landesbeauftragten für den Datenschutz (https://www.datenschutz-mv.de/kontakt) wenden. Weitere
Informationen finden Sie auf http://www.amt-gnoien.de/Informationen_zum_Datenschutz.cfm
 
 


Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 13:16
An: Info <Info@amt-gnoien.de>
Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de>
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf
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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs 1 BauGB als
Nachbargemeinde (Behren-Lübchin, Stadt Gnoien, Altkalen) am o.g. Vorhaben.
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:
 
toeb@mikavi-planung.de
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Lisa Köhn
 


MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck
koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790
 


 


 
Geschäftsführerin: Christiane Leddermann
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 –
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Von: Manja Krüger
An: TöB
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der Gemeinde Walkendorf
Datum: Donnerstag, 3. April 2025 09:34:41


Sehr geehrte Damen und Herren
 
wir kommen zurück auf Ihre Mail vom 03.03.2025 (s. unten). Zum Vorhaben wurden die
Nachbargemeinden Behren-Lübchin und Altkalen sowie die Stadt Gnoien informiert. Seitens der
Gemeinde Behren-Lübchin und Altkalen wurden keine Bedenken vorgebracht.
 
 
Seitens der Stadt hat sich der Bauausschuss zum oben genannten Vorhaben in seiner Sitzung
beraten. Nachfolgend finden Sie dazu die Stellungnahme der Stadt Gnoien:
 
Da in den Unterlagen noch kein konkreter Einspeisepunkt benannt wurde, ist bei der weiteren
Planung zu beachten, dass für die Einspeisung im Amtsbereich Gnoien nur beschränkte/nicht
ausreichende Kapazitäten, Umspannwerk bei Dölitz, zur Verfügung stehen.
 
Sollten im Zuge der Trassenführung, für oben genannte Maßnahme, städtische Grundstücke
betroffen sein, muss dazu vorab eine Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Entsprechende
Genehmigungen sind dafür im Vorfeld bei der Stadt Gnoien zu beantragen/einzuholen.
 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
 
M. Krüger


Amt Gnoien
Der Amtsvorsteher
Abteilung:    Bau- und Ordnungsverwaltung
Bereich:      Bauverwaltung
Teterower Straße 11 a, 17179 Gnoien
 
Telefon:    039971 18223
Fax:         039971 18219
krueger@amt-gnoien.de
 


 
Allgemeine Datenschutzhinweise:


Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V).
Für Rückfragen können Sie sich an die stellv. Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260
oder fischer@amt-gnoien.de oder an den Landesbeauftragten für den Datenschutz (https://www.datenschutz-
mv.de/kontakt) wenden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.amt-
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Von: Info <Info@amt-gnoien.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 15:28
An: Manja Krüger <krueger@amt-gnoien.de>; Janette Höter <Hoeter@amt-gnoien.de>
Betreff: WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf


 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
K. Fischer
Amtsleiterin
 
Amt Gnoien
Der Amtsvorsteher
Abteilung: Zentrale Dienste/Bürgerservice
Bereich: Hauptverwaltung
Teterower Straße 11 a, 17179 Gnoien
Zentrale 039971 182-0
Durchw. 039971 18260
fischer@amt-gnoien.de
 


 
Allgemeine Datenschutzhinweise:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Amt Gnoien ist mit der Verarbeitung der von
Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist der Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU)2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/ DSGVO) in Verbindung mit § 4
Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V). Für Rückfragen können Sie sich an die stellv.
Datenschutzbeauftragte in unserem Haus unter Tel. 039971 18260 oder fischer@amt-gnoien.de oder an den
Landesbeauftragten für den Datenschutz (https://www.datenschutz-mv.de/kontakt) wenden. Weitere
Informationen finden Sie auf http://www.amt-gnoien.de/Informationen_zum_Datenschutz.cfm
 
 


Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de> 
Gesendet: Montag, 3. März 2025 13:16
An: Info <Info@amt-gnoien.de>
Cc: Sophie Schramm <schramm@mikavi-planung.de>
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 "Photovoltaikanlage Friedrichshof" der
Gemeinde Walkendorf
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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Auftrag der Gemeinde Walkendorf beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs 1 BauGB als
Nachbargemeinde (Behren-Lübchin, Stadt Gnoien, Altkalen) am o.g. Vorhaben.
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme vorzugsweise an das folgende Postfach:
 
toeb@mikavi-planung.de
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Lisa Köhn
 


MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck
koehn@mikavi-planung.de
www.mikavi-planung.de
Tel. +49 3968 2111790
 


 


 
Geschäftsführerin: Christiane Leddermann
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 –
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